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Einleitung 

Die hier zusammengestellten Zeitzeugeninterviews wurden 1998 im Rahmen des Forschungs-

projekts „Zivilrechtskultur der DDR“ durch den Dipl.-Staatswirt Jürgen Krug am Lehrstuhl 

von Prof. Dr. Rainer Schröder an der Humboldt-Universität zu Berlin geführt. Das Projekt 

hatte als einen zentralen Punkt die Untersuchung von DDR-Zivilprozessen mit statistischen 

Mitteln zur Aufgabe. Zu diesem Zweck wurden fast 5000 Prozessakten aus fünf Ost-Berliner 

Gerichtsbezirken aus den Jahren 1948 bis 1988 durch Mitarbeiter des Lehrstuhls mit einem 

Erhebungsbogen erfasst und ausgewertet.1 Durch die Hinzuziehung von Erlebnisberichten 

sollten Aspekte der juristischen Zeitgeschichte, die durch die statistische Erhebung nicht oder 

nur unzureichend zu beschreiben waren, in das Projekt integriert werden. Eine erste Auswer-

tung dieser Zeitzeugenberichte wurde von Marion Wilhelm und Thomas Kilian vorgenommen 

und veröffentlicht, wobei eine Wiedergabe der Interviews lediglich auszugsweise erfolgte.2 

Mit der vorliegenden Zusammenstellung sollen nun diese, wie wir finden, geschichtlich wert-

vollen Quellen bewahrt und im Ganzen zugänglich gemacht werden. 

  

Bei den Gesprächen handelte es sich um Leitfadeninterviews, die zunächst auf Tonband auf-

gezeichnet und später transkribiert wurden. An dieser Stelle sei bezüglich vertiefter methodi-

scher Abhandlungen, d.h. der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansätzen und Me-

thoden zur qualitativen Forschung, auf andere Arbeiten verwiesen. 3 Befragt wurden fünf 

Rechtsanwälte, drei Richter, eine Justizangestellte und ein Schöffe. Neben allgemeinen Fra-

gen zum DDR-Zivilprozess, die die Atmosphäre vor Gericht beleuchten sollten, zielte die 

Befragung insbesondere auf die richterliche Rechtsauskunft, mögliche Beeinflussungen eines 

Prozesses von außen, den Stand unterschiedlicher Prozessparteien und die Mitwirkung des 

Staatsanwalts bei Zivilprozessen ab. Der zugrunde gelegte Fragenkatalog ist zur Übersicht im 

Anschluss an die Einleitung abgedruckt. Lücken innerhalb der Fragestellung im individuellen 

Gespräch begründen sich zum einen durch den Lauf der Unterhaltung (z.B. weil Antworten 

bereits bei der Beantwortung vorheriger Fragen vorweggenommen wurden). Zum anderen 

wurden manche Interviews nur unvollständig aufgezeichnet und konnten bei der Zusammen-

                                                
1 RAINER SCHRÖDER (Hg.), Zivilrechtskultur der DDR, Band 1, Berlin 1999; Band 2, Berlin 2000; Band 3, Ber-
lin 2001; Band 4 in Bearbeitung. 
2 MARION WILHELM und THOMAS KILIAN, Rechtsstaat mit Ausnahmen – Der DDR-Zivilprozess aus der Per-
spektive der DDR-Praktiker, in: RAINER SCHRÖDER (Hg.), Zivilrechtskultur der DDR, Band 3, Berlin 2001.  
3 Zur Herangehensweise innerhalb der qualitativen Forschung siehe MARION WILHELM, „Wir sind Kinder unse-
rer Zeit“, Qualitative Analyse narrativer Interviews von Justizjuristen der DDR, Berlin 2002, S. 3 –21; DETLEF 
BRIESEN und RÜDIGER GANS, Über den Wert von Zeitzeugen in der deutschen Historik, in: Bios 1993, S. 1-32; 
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stellung nicht rekonstruiert werden. Anpassungen des gesprochenen Wortes wurden nur vor-

genommen, wenn die Aufzeichnung in Schriftform dies erforderte.  Sprachliche Besonderhei-

ten in Satzbau, Grammatik und Dialekt wurden weitestgehend übernommen, um die Authen-

tizität der Aussagen zu wahren.  

 

Im Anschluss an diese Einleitung und den Fragebogen findet sich ein Inhaltsverzeichnis, in 

dem die einzelnen Fragen unter Schlagwörter gefasst wurden, um die Orientierung innerhalb 

der Zusammenstellung zu erleichtern. Zur besseren Handhabung empfehlen wir bei der Arbeit 

mit der digitalen Version die Stichwortsuche mit der „Bearbeiten“ - „Suchen...“- Funktion in 

MS-Word. Die digitale Version befindet sich auf der Innenseite des Rückumschlags als MS-

Word-97 Dokument auf Diskette und CD-ROM. 

 

Ulrike Liero 

Dietmar Kurze 

 

 

P.S. Als Arbeitshilfe wurde auf die Datenträger noch ein weiteres Word-Dokument geschrie-

ben. Es handelt sich um eine Zusammenstellung der Verfasser und Titel von NJ-Aufsätzen. In 

der oben ausgeführten Weise können mit diesem Dokument Artikel zu interessierenden The-

men aus vielen Jahrgängen dieser zentralen DDR-Juristenzeitschrift gefunden werden. Trotz 

des großen Umfangs erhebt diese Arbeitshilfe ausdrücklich keinen Anspruch auf Vollständig-

keit. 

 

                                                                                                                                                   
ALEXANDER C.T. GEPPARD, Forschungstechnik oder historische Disziplin? Methodische Probleme der oral his-
tory, in: GWU 1994, S. 303-323.  
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Fragebogen: Zivilrechtskultur der DDR 

Sie gehören zu denjenigen, die den DDR-Zivilprozess als Prozesspartei / Rechtsanwalt(in) 

oder justitiell Verfahrensbeteiligte(r) erlebt haben. Darum wollen wir Ihnen einige Fragen 

stellen, mit deren Beantwortung Sie unseren bisherigen Erkenntnisstand vervollständigen und 

präzisieren können. 

 

ALLGEMEINE FRAGEN 

1. Was war typisch für den DDR-Zivilprozess? 

2. Was fanden Sie im großen und ganzen gut am DDR-Zivilprozess? 

3. Was fanden Sie am DDR-Zivilprozess weniger gut? 

 

EINE GERICHTSGESCHICHTE 

4. Erzählen Sie doch bitte einmal eine Geschichte, die mit einem Berliner Stadtbezirksgericht 

zu tun hat. Es darf ruhig eine ganz alltägliche oder banale Geschichte sein, kann aber natürlich 

auch etwas Spektakuläres sein. Wie fängt diese Geschichte an, wie verläuft sie und wie endet 

sie? Es darf eine Geschichte sein, die Sie erlebt oder gehört haben. 

 

Verhandlungsstil - Mitwirkung von Schöffen – Atmosphäre vor Gericht 

5. Erzählen Sie bitte, wie Sie den Stil der Verhandlungsführung der vorsitzenden RichterIn-

nen im Zivilprozess erlebten. Was am Verhandlungsstil der vorsitzenden RichterInnen war 

charakteristisch für den DDR-Zivilprozess? 

6. Welchen Anteil hatten die Schöffen an der Verhandlung und der Leitung des Zivilpro-

zesses? Wie wirkte es sich aus, dass bei einem DDR-Zivilverfahren auch immer Schöffen be-

teiligt waren? 

7. Schildern Sie bitte, wie die Atmosphäre im Zivilprozess auf Sie wirkte. Ich meine, was für 

eine Stimmung hing da in der Luft? Inwiefern war sie angenehm oder unangenehm? Wie lässt 

sich diese Atmosphäre umschreiben? 

 

Richterliche Rechtsauskunft 

8. Welche Bedeutung hatte die richterliche Rechtsauskunft des Stadtbezirksgerichtes? 

9. Inwieweit waren die rechtsauskunftgebenden RichterInnen an der außergerichtlichen Klä-

rung von Rechtskonflikten interessiert?  
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10. Inwieweit kam es vor, dass die rechtsauskunftgebenden RichterInnen auch den Vorsitz im 

Zivilprozess in dieser Sache inne hatten? 

 

Rolle des Anwalts im Zivilprozess 

11. Wie empfanden Sie das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und rechtsan-

waltlicher Parteienvertretung? 

12. Inwieweit konnten die Rechtsanwälte ihre zivilprozessualen Möglichkeiten, d. h. ihre an-

waltliche Rolle, wahrnehmen? 

 

Streben nach Einigung - Prozessvermeidung? 

13. Inwiefern gab es Bemühungen der vorsitzenden RichterInnen bzw. der Schöffen, den zi-

vilrechtlichen Konflikt gütlich beizulegen? 

14. Inwiefern hatten Sie den Eindruck, dass eine Einigung der Prozessparteien angestrebt 

bzw. der Zivilprozess vermieden werden sollte? Begründen Sie ihren Eindruck auch bitte et-

was. 

 

Stand der Prozessparteien 

15. Welchen Stand hatte Ihres Erachtens nach der einfache Bürger im Zivilprozess? 

16. Welchen Stand hatten Prozessparteien, die der DDR nahestanden, im Zivilprozess?  

Ich meine, wie war der Stand von VEBs, staatlichen Organen, Genossenschaften oder auch 

von Funktionären? 

17. Wie wurden Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer im Zivilprozess behan-

delt? 

18. Wie wurden ausreisewillige Bürger im Zivilprozess behandelt? 

19. Wie wurden die sogenannten „kriminell gefährdeten / asozialen Bürger“ (gesetzlich gere-

gelte Termini, vgl.: § 249 StGB und Gefährdeten-VO v. 19.12.1974) im Zivilprozess behan-

delt? 

 

Lenkung von Verfahren 

20. Inwieweit haben der / die DirektorIn bzw. der / die stellvertretende Direktor(in) des Stadt-

bezirksgerichts Zivilverfahren an sich gezogen oder außerhalb des Geschäftsverteilungs-plans 

zielgerichtet bestimmten Richtern übertragen? 
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21. Inwieweit sind Ihnen Verfahren bekannt, bei denen durch nichtverfahrensbeteiligte Perso-

nen Einfluss auf den Zivilprozess genommen wurde oder werden sollte? Welche Zivilprozes-

se waren das? 

22. Welche Rolle spielte die Parteiorganisation der SED an einem Stadtbezirksgericht in Be-

zug auf die Zivilprozesse? 

 

Mitwirkung des Staatsanwalts im Verfahren 

23. Haben Sie die Mitwirkung oder Teilnahme des Staatsanwalts im bzw. am Zivilprozess 

erlebt? 

Wenn Ja:  

24. In welcher Weise wirkte der Staatsanwalt in diesen Zivilprozessen mit? 

 

Schlussbemerkungen 

25. Welche weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem DDR-Zivilprozess halten Sie 

für erwähnenswert? 
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Interview-Nr. 1: Justizangestellter 

Allgemeine Fragen 

1. Was war typisch für den DDR-Zivilprozess? 

Antwort siehe 2.! 

2. Was fanden Sie im großen und ganzen gut am DDR-Zivilprozess? 

Zu 1. und 2.: Das DDR-Recht war übersichtlicher, bürgernäher, man hat als Prozesspartei 

begriffen, um was es geht. Heute: Was nicht beantragt wird, wird nicht verhandelt. Ohne 

Rechtsanwalt ist es heute schwierig. 

3. Was fanden Sie am DDR-Zivilprozess weniger gut? 

In der DDR war nicht eine so klare Trennung von Eigentum, das Volkseigentum stand dort 

über allem. Heute haben die Eigentümer mehr Rechte, früher waren die Hauseigentümer 

schlecht gestellt. 

Eine Gerichtsgeschichte 

4. Erzählen Sie doch bitte einmal eine Geschichte, die mit einem Berliner Stadtbe-

zirksgericht zu tun hat. Es darf ruhig eine ganz alltägliche oder banale Geschichte 

sein, kann aber natürlich auch etwas Spektakuläres sein. Wie fängt diese Geschichte 

an, wie verläuft sie und wie endet sie? Es darf eine Geschichte sein, die Sie erlebt 

oder gehört haben. 

Keine Angaben. 

Verhandlungsstil - Mitwirkung von Schöffen – Atmosphäre vor Gericht 

5. Erzählen Sie bitte, wie Sie den Stil der Verhandlungsführung der vorsitzenden 

RichterInnen im Zivilprozess erlebten. Was am Verhandlungsstil der vorsitzenden 

RichterInnen war charakteristisch für den DDR-Zivilprozess? 

Der Verfahrensstil war in der DDR näher dran, der Richter war nicht so sehr Kaste, nicht so 

abgehoben wie heute, menschlich näher dran. Die richterliche Unabhängigkeit hat zwei Sei-

ten: Rechtlich ist sie in Ordnung, hinsichtlich der arroganten Stellung der Richter nicht. Heute 

sind die Richter z. T. beleidigend, überlegen. In der DDR konnte vieles vorgebracht werden 
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zur Sache, der Richter ging darauf ein. Eine Strafrichterin war z. B. ein menschlicher, mütter-

licher Typ. Verhandlungen mit Mietschuldnern fanden auch nach 1985 in Hochhäusern statt, 

desgleichen Strafsachen in Betrieben. Das waren Würdeverletzungen, aber damit hat der Staat 

die Bürger auch geschützt, Hilfsangebote gemacht.  

6. Welchen Anteil hatten die Schöffen an der Verhandlung und der Leitung des Zivil-

prozesses? Wie wirkte es sich aus, dass bei einem DDR-Zivilverfahren auch immer 

Schöffen beteiligt waren? 

Heute gibt es den Einzelrichter. In der DDR waren an allen Zivilverfahren zwei Schöffen be-

teiligt. Der Richter hat die Schöffen in den Diskussionsprozess zur Entscheidung einbezogen, 

versucht, ihnen die Sachlage zu erläutern. Ich habe als Schöffin am Amtsgericht, Kammer für 

Strafsachen, erlebt, dass die Schöffen stumm waren, Alibifunktion erfüllten. Bei den amtsge-

richtlichen Zivilverfahren zu Nachbarschaftsstreitigkeiten, wo es ja mehr um zwischen-

menschliche Beziehungen geht, könnten lebenserfahrene Schöffen helfen. 

7. Schildern Sie bitte, wie die Atmosphäre im Zivilprozess auf Sie wirkte. Ich meine, 

was für eine Stimmung hing da in der Luft? Inwiefern war sie angenehm oder unan-

genehm? Wie läßt sich diese Atmosphäre umschreiben? 

Eine ruhige, sachliche, angenehme Atmosphäre - auch ohne Rechtsanwalt war die eigene Ver-

tretung möglich. Man konnte in einfacher Sprache Probleme vorbringen, die nicht justitiabel 

verpackt werden mussten, und hatte auch ohne Anwalt Chancen. 

Richterliche Rechtsauskunft 

8. Welche Bedeutung hatte die richterliche Rechtsauskunft des Stadtbezirksgerich-

tes? 

War für die Bevölkerung sehr gut, immer gut besucht am Dienstag. Zwei Richter gaben kos-

tenlos Rechtsauskunft, das gab stärker als heute Sicherheit. Heute: Die kostenpflichtige 

Rechtsberatung beim Rechtsanwalt ist nicht besser. Man muss wissen, dass man einen Antrag 

auf Beratungshilfe bzw. Prozesskostenhilfe stellen kann; Prozesskostenhilfe aber auch nur bei 

Aussicht auf Erfolg. 
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9. Inwieweit waren die rechtsauskunftgebenden RichterInnen an der außergericht-

lichen Klärung von Rechtskonflikten interessiert?  

Die Richter haben eher auf außergerichtliche Einigung hingewirkt. Heute eher Tendenz zur 

gerichtlichen Klärung. Wer schon in der Rechtsauskunft war, war eher bereit, sich zu verglei-

chen. Die Richter waren aus Arbeitsüberlastung bemüht, Verfahren zu vermeiden. 

10. Inwieweit kam es vor, dass die rechtsauskunftgebenden RichterInnen auch den 

Vorsitz im Zivilprozess in dieser Sache inne hatten? 

Nicht bekannt. 

Rolle des Anwalts im Zivilprozess  

11. Wie empfanden Sie das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und 

rechtsanwaltlicher Parteienvertretung? 

Von Achtung geprägt; ein clevererer Anwalt konnte was machen, wenn er wollte, auch im 

Strafrecht. Heute: Richter kann den Rechtsanwalt runtermachen. In der DDR war der Anwalt 

nicht so sehr Gegenpart zum Richter, der Umgang miteinander war menschlicher.  

12. Inwieweit konnten die Rechtsanwälte ihre zivilprozessualen Möglichkeiten, d. h. 

ihre anwaltliche Rolle, wahrnehmen? 

Es gab eher mandantenorientierte und eher gerichtsorientierte Anwälte, entscheidend war die 

Courage des Anwalts, besonders im Strafrecht. Bei Rechtsanwalt Dr. Vogel waren zwei An-

wälte tätig, einer davon war ganz alt und sagte vor Gericht nie etwas. 

Streben nach Einigung - Prozessvermeidung? 

13. Inwiefern gab es Bemühungen der vorsitzenden RichterInnen bzw. der Schöffen, 

den zivilrechtlichen Konflikt gütlich beizulegen? 

Antwort siehe 14.! 

14. Inwiefern hatten Sie den Eindruck, dass eine Einigung der Prozessparteien an-

gestrebt bzw. der Zivilprozess vermieden werden sollte? Begründen Sie ihren Ein-

druck auch bitte etwas. 

Antwort zu 13. und 14.: Starkes Bemühen; die Parteien waren eher einigungswillig, an Klä-

rung interessiert, die Leute brauchten nicht unbedingt ein Urteil. Heute steht das Gewinnen 

mehr im Vordergrund. Die Einigung war billiger, die Leute hatten nicht soviel Geld. Bei Fa-
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miliensachen wurde immer eine Einigung angestrebt. Das Verhältnis in der Gesellschaft war 

anders, nicht so sehr gegeneinander, friedlicher.   

Stand der Prozessparteien  

15. Welchen Stand hatte Ihres Erachtens nach der einfache Bürger im Zivilprozess? 

Vollwertige Prozesspartei; Eindruck, dass man auch ohne anwaltliche Unterstützung in den 

Prozess gehen konnte. 

16. Welchen Stand hatten Prozessparteien, die der DDR nahestanden, im Zivil-

prozess? Ich meine, wie war der Stand von VEBs, staatlichen Organen, Genossen-

schaften oder auch von Funktionären? 

Funktionäre wurden im Prozess nicht benannt; wenn, dann wurde das vorher geklärt. 

17. Wie wurden Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer im Zivilpro-

zess behandelt? 

Die Fragestellung „vor“ ist unklar; generell waren sie in der DDR gut gestellt, Probleme wur-

den oft über die Wohnbezirksausschüsse (WBA) der Nationalen Front geklärt.  

18. Wie wurden ausreisewillige Bürger im Zivilprozess behandelt? 

Oft nicht bekannt, hatte in der Zivilakte nichts zu suchen. War nur bekannt, wenn es im Zivil-

verfahren erwähnt wurde (z. B. vom Nachbarn).  

19. Wie wurden die sogenannten „kriminell gefährdeten / asozialen Bürger“ (gesetz-

lich geregelte Termini, vgl.: § 249 StGB und Gefährdeten-VO v. 19.12.1974) im Zivil-

prozess behandelt? 

Vorstrafen haben nur eine Rolle gespielt, wenn ein Zivilverfahren als Anschlußverfahren an 

ein Strafverfahren durchgeführt wurde. Die sogenannten „Asozialen“ sind zum Zivilverfahren 

oft nicht erschienen, in diesen „Routineverfahren“ ging es oft um Miet-, Energie- und Unter-

haltsschulden und die Sachlage war klar. Das ein Mann nicht arbeitete, kam im Prinzip nicht 

vor.  
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Lenkung von Verfahren  

20. Inwieweit haben der / die DirektorIn bzw. der / die stellvertretende Direktor(in) des 

Stadtbezirksgerichts Zivilverfahren an sich gezogen oder außerhalb des Geschäfts-

verteilungsplans zielgerichtet bestimmten Richtern übertragen? 

Die Verfahren wurden in der Informationsstelle nach Endnummern oder Buchstaben regis-

triert und gemäß Geschäftsverteilungsplan an die Zivilrichter verteilt. Die Direktorin führte 

keine Zivilverfahren durch, nur Strafverfahren, 1989 z. B. zu ungenehmigten Demonstratio-

nen. Der stellvertretende Direktor des Stadtbezirksgerichts führte auch Zivilverfahren durch. 

Dass der stellvertretende Direktor Verfahren an sich zog, waren seltene Ausnahmen. Zurück-

verwiesene Verfahren wurden einem anderen Richter übergeben. In einem Fall kam der 

Rechtsanwalt B. zu der Zivilrichterin B. und wußte, dass sie das Verfahren hatte.  

21. Inwieweit sind Ihnen Verfahren bekannt, bei denen durch nichtverfahrensbeteilig-

te Personen Einfluß auf den Zivilprozess genommen wurde oder werden sollte? Wel-

che Zivilprozesse waren das? 

Vor einem Strafverfahren erfolgte eine Absprache der SED-Bezirksleitung mit der Richterin 

H. 

22. Welche Rolle spielte die Parteiorganisation der SED an einem Stadtbezirksge-

richt in Bezug auf die Zivilprozesse? 

Hieß das nicht „Betriebsparteiorganisation“? Offen nicht, in Versammlungen unklar, da ich 

nicht SED-Mitglied war. In den SED-Veranstaltungen wurden grundsätzliche Fragen behan-

delt. Der Austausch unter den Richtern war eher fachlich als politisch.  

Mitwirkung des Staatsanwalts im Verfahren 

23. Haben Sie die Mitwirkung oder Teilnahme des Staatsanwalts im bzw. am Zivil-

prozess erlebt? 

Nein, ich weiß aber, dass das möglich war.  

Wenn Ja:  

24. In welcher Weise wirkte der Staatsanwalt in diesen Zivilprozessen mit? 

Dazu kann ich nichts sagen. 
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Schlussbemerkungen  

25. Welche weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem DDR-Zivilprozess 

halten Sie für erwähnenswert? 

Zur Frage nach der Atmosphäre im Verfahren habe ich eine Ergänzung. Heute müssen die 

Prozessparteien stehen, das Publikum sitzt, es kommt zu einer übertriebenen Bedeutung des 

Richters. Das war in der DDR nicht. Kann sein, dass es an diesem Amtsgericht eine Ausnah-

me ist. 
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Interview-Nr. 2: Rechtsanwalt 

(Sprachliche Hervorhebungen wurden kursiv gesetzt!) 

Allgemeine Fragen 

1. Was war typisch für den DDR-Zivilprozess? 

Ich würde sagen, dass der DDR-Zivilprozess keine typischen Seiten aufwies, die sich etwa 

von Zivilprozessen der Alt-Bundesländer oder anderer Staaten unterschieden.  

2. Was fanden Sie im großen und ganzen gut am DDR-Zivilprozess? 

Im großen und ganzen zwei Sachen. Ersten, dass nämlich die Rechtsvorschriften des Zivilge-

setzbuches der DDR für den Bürger wesentlich leichter verständlich und überschaubar waren, 

als das im BGB der Fall war. Das ist auch unter anderem ein Sinn der Schaffung des DDR-

Zivilgesetzbuches gewesen. Ein zweites kommt hinzu. Dass nämlich dem Bürger im DDR-

Zivilprozess auch die Möglichkeit gegeben war, Beweismittel, die er, gleich aus welchen 

Gründen, in der ersten Gerichts-Instanz nicht eingebracht hat, auch noch in der zweiten ein-

bringen zu können, was jetzt, unter dem wieder geltenden BGB-Recht und der ZPO der Bun-

desrepublik, immer zu der Schwierigkeit führt, ob er nicht etwa etwas verspätet einbringt, das 

deswegen keine Berücksichtigung mehr finden kann. Das habe ich in einem Prozess gerade 

kürzlich erlebt. Obwohl mein Mandant daran eigentlich keine Schuld trug. Insofern hatte der 

rechtsuchende Bürger der ehemaligen DDR die Möglichkeit, noch bis zur zweiten Gerichts-

Instanz hin alles vorzutragen, was in der Zwischenzeit noch als beweiserheblich ihm bekannt 

wurde.  

3. Was fanden Sie am DDR-Zivilprozess weniger gut? 

Eigentlich gar nichts. 

Eine Gerichtsgeschichte 

4. Erzählen Sie doch bitte einmal eine Geschichte, die mit einem Berliner Stadtbe-

zirksgericht zu tun hat. Es darf ruhig eine ganz alltägliche oder banale Geschichte 

sein, kann aber natürlich auch etwas Spektakuläres sein. Wie fängt diese Geschichte 

an, wie verläuft sie und wie endet sie? Es darf eine Geschichte sein, die Sie erlebt 

oder gehört haben. 

Ich will hierzu eine Geschichte erzählen, die ich selbst zunächst in anwaltlicher Beratung zur 

Kenntnis bekam, und die ich dann anschließend für die Klägerseite auch anwaltlich vertreten 



 

 18 

habe. Und zwar ist es eine Sache, die schließlich beim Stadtbezirksgericht Berlin-

Friedrichshain anhängig wurde. Es ging um das ehemalige Restaurant „Bukarest“ in der 

Frankfurter Allee; in der ehemaligen Gaststätte ist auch jetzt, glaub ich, wieder eine Gaststätte 

angesiedelt, aber eben unter anderem Namen und in anderem Zusammenhang. Das Restaurant 

„Bukarest“ war ein in Berlin, in Ostberlin, damals recht bekanntes Restaurant und es hatte im 

ersten Stock auch noch Räume, in denen am Wochenende Tanzveranstaltungen stattfanden, 

die mit einer nicht unerheblichen Lärmentwicklung einhergingen. Und obwohl die Karl-

Marx-Allee, wo das Restaurant „Bukarest“ lag bzw. eigentlich lag es ja schon hinterm Frank-

furter Tor, also auf der Frankfurter Allee, die dort sehr breit ist. Was aber nichts daran änder-

te, dass die vom Restaurant „Bukarest“ bei Tanzveranstaltungen ausgehende Lärmbelästigung 

die gegenüberliegenden Häuser traf. Das führte dazu - wir wissen, dass sowohl auf der Seite, 

wo das Restaurant lag, Hochhäuser waren, und auf der gegenüberliegenden Seite gleiche -, 

was dazu führte, dass die Bürger, die dort wohnhaft waren, am Wochenende zumindest oder 

bei besonderen Gelegenheiten erheblichen Lärmbelästigungen ausgesetzt waren. Die konnte 

man sich als Unbeteiligter nicht so recht vorstellen. Aber meine Mandanten, und dabei han-

delte es sich zunächst um ein Ehepaar, was gegenüberliegend wohnte, ich weiß jetzt aller-

dings im Augenblick nicht mehr in welchem Stockwerk, haben in ihrem Schlafzimmer, im 

geschlossenem Fenster, des Nachts einen Kassettenrecorder installiert und eine Tonbandauf-

nahme von dieser Lärmbelästigung gemacht. Und die überzeugte mich, als man mir sie vor-

spielte, schon, dass man in dieser Sache etwas tun muss. Und insofern, als ich das bejahte, 

dass man etwas tun muss, schlossen sich übrige Mitglieder der Hausgemeinschaft, wie man 

damals so schön sagte, der Klage an. Und ich bekam das Mandat, im Grunde genommen, ja 

von einer gesamten Hausgemeinschaft. Ich kann jetzt nicht mehr im einzelnen sagen, wie viel 

Personen oder Familien das waren, aber mindestens acht bis zehn. Ich habe mich daraufhin, 

im Interesse eines außergerichtlichen Versuchs einer Einigung, zunächst mit der Restaurant-

leitung des Restaurants „Bukarest“ in Verbindung gesetzt; allerdings ohne Ergebnis. Dort 

wurde bestritten, dass es zu solcher Lärmbelästigung kommt, und, gleich aus welchen Grün-

den sonst, eine außergerichtliche Einigung abgelehnt. Daraufhin habe ich im Namen aller 

Mandanten eine Gemeinschaftsklage beim Stadtbezirksgericht Friedrichshain erhoben und bin 

in erster Instanz, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, damit gescheitert. Da-

raufhin haben wir Berufung eingelegt und die Sache wurde vor dem Stadtgericht, vor dem 

Zivilsenat des Stadtgerichts verhandelt; und das allerdings mit einem anderen Ergebnis. In 

dem zwar dem Restaurant „Bukarest“ nicht verboten wurde, solche Veranstaltungen durchzu-

führen, in dem das Restaurant „Bukarest“ aber beauflagt wurde, Lärmschutzmaßnahmen zu 
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ergreifen. Durch entsprechende Isolierung, durch entsprechende Maßnahmen nach außen be-

züglich der Fenster. Dann wurde ihnen auch untersagt, zu bestimmten, ab einer bestimmten 

Abendstunde die Fenster zu öffnen. Das heißt also, das Restaurant „Bukarest“ - und dabei 

handelte es sich immerhin um ein HO-Restaurant -, wurde beauflagt, das zu tun, was für die 

Bürger erforderlich war, und was die einige Möglichkeit sein konnte, um diesen Rechtsstreit 

aus der Welt zu schaffen. Ich kann nicht sagen, ob hier irgendwelche politischen Motivatio-

nen im Hintergrund bei der Entscheidungsfindung des Gerichts eine Rolle spielten. Wenn das 

der Fall gewesen sein sollte, dann war es allerdings beidseitig. Denn auf der einen Seite hatten 

wir das sozialistische HO-Restaurant „Bukarest“, und auf der anderen Seite hatten wir eine 

Wohngemeinschaft, die nicht zuletzt aus einer ganzen Reihe verdienter Parteigenossen be-

stand, die durchaus Anspruch darauf hatten, nachts ruhig schlafen zu können. Insofern musste 

das Gericht also versuchen, ein unter sozialistischen Bedingungen vernünftigen Ausgleich zu 

finden. Und das, glaube ich, ist geschehen. Die Verhandlung war sehr sachlich und ordentlich. 

Es gab, glaube ich, auch am Ergebnis nichts zu beanstanden.   

Verhandlungsstil - Mitwirkung von Schöffen – Atmosphäre vor Gericht 

5. Erzählen Sie bitte, wie Sie den Stil der Verhandlungsführung der vorsitzenden 

RichterInnen im Zivilprozess erlebten. Was am Verhandlungsstil der vorsitzenden 

RichterInnen war charakteristisch für den DDR-Zivilprozess? 

Also wir müssen natürlich, wenn wir an die eben von mir berichtete Geschichte anknüpfen, 

dann müssen wir natürlich beim Stadtbezirksgericht anfangen. Beim Stadtbezirksgericht ist es 

eigentlich so gewesen, dass von den Richtern, dass was die Kläger und was die Beklagten 

vorgetragen haben, zur Kenntnis genommen wurde. Und es wurde dann auf der Grundlage der 

eingebrachten Beweismittel entschieden, ohne dass das Gericht, sagen wir mal, vorsichtig 

ausgedrückt, prozessleitend bestimmte Überlegungen vor einer Entscheidung zum Ausdruck 

gebracht hat.  

In der zweiten Instanz, beim Stadtgericht, bei dem dortigen Zivilsenat, war das anders. Dort 

geschah eigentlich das, was man nach der Wiedervereinigung auch bei den Gerichtsinstanzen 

der jetzt Gesamtberliner Justiz feststellen kann: Das Gericht hat durchaus - auf der Grundlage 

der ihm vorliegenden Akte - eine bestimmte Meinung, die es aus Akteninhalten fassen konnte, 

zum Ausdruck gebracht. Um damit also den Parteien die Möglichkeit zu geben, sich entweder 

noch zu vergleichen, oder dem Kläger, für den Fall dass seiner Klage Erfolglosigkeit beschie-

den sein könnte, die Rücknahme der Klage zu ermöglichen. Das geschah also bei der Ober-

instanz im damaligen Ostberlin beim Zivilsenat des Stadtgerichts auch. Das war, nach meiner 
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Ansicht, letztendlich auch aus Kostengründen, nicht zu beanstanden und sicherlich korrekt 

und führte dann glaub ich zu ner Richtigkeit einer Entscheidung oder eines Vergleichs oder 

einer Rücknahme, das heißt, ich hatte aus meiner Sicht daran nichts zu beanstanden. Ich weiß 

allerdings, dass es Kollegen Rechtsanwälte gab, denen die Verhandlungsführung des oder der 

vorsitzenden Richter am Stadtgericht in den Zivilsenaten aus diesen Gründen nicht gefiel. Ich 

glaube aber, das sind zu allermeist Kollegen gewesen, die wenig, na sagen wir mal,  internati-

onale Erfahrung hatten und etwas als unnormal angesehen haben, was eigentlich normal war. 

Das dient also durchaus prozessökonomischen Gründen, wenn also ein Gericht im Vorfeld 

eine gewisse Meinung äußert oder sie auch erst am Ende der Verhandlung der zweiten Instanz 

äußert, um dann den Parteien die Möglichkeit zu geben, entsprechend sich zu verhalten. Also 

ich habe an der Verhandlungsführung der jeweiligen vorsitzenden Richter, so wie ich sie er-

lebt habe in der damaligen Ostberliner Justiz, nichts zu beanstanden.  

6. Welchen Anteil hatten die Schöffen an der Verhandlung und der Leitung des Zivil-

prozesses? Wie wirkte es sich aus, dass bei einem DDR-Zivilverfahren auch immer 

Schöffen beteiligt waren? 

Das ist eine interessante Frage. Aber die könnte man natürlich genauso im Hinblick auf die 

jetzige Justiz stellen. Man erlebt Schöffen, die sehr aktiv an den Verhandlungen mitwirken; 

nicht nur in Zivilsachen, auch in Strafverfahren. Und man erlebt, dass welche äußerst inaktiv 

sind, so dass man sich fragt, ob ihre Daseinsberechtigung überhaupt gegeben ist. Das hatte 

man in der früheren DDR-Justiz genauso, wie mans unter den jetzigen Bedingungen hat. Na-

türlich muss man mit einer Bewertung vorsichtig sein. Denn das kann natürlich auch, es ist 

denkbar, dass Schöffen erst in der Beratung über eine Entscheidung, die sie ja dann mit dem 

Berufsrichter alleine durchführen, Meinungen äußern, von denen man dann als beteiligter 

Rechtsanwalt nicht unbedingt merkt, dass daran Schöffen mitgewirkt haben. Das ist also sehr 

unterschiedlich. Insofern ist diese Frage etwas schwierig zu beantworten. Ich habe aber auch 

erlebt, dass auch Schöffen das Wort ergriffen haben. Nicht immer in den richtigen juristischen 

Formulierungen, da sie ja Laienrichter waren, aber doch vielleicht mehr aus der Sicht ihrer 

eigenen Lebenserfahrungen als Mieter oder Untermieter oder ähnliches. Also, ich meine 

schon, dass es durchaus richtig war, auch gerade um lebensnah, praxisnah zu bleiben, Schöf-

fen da mitwirken zu lassen. Und der Auffassung bin ich eigentlich auch jetzt. Wobei, was die 

zweite Instanz angeht, war es in der DDR ja so, dass die nur noch mit drei Berufsrichtern be-

setzt war, also mit dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Die haben natürlich dann das über-

prüft, was in der ersten Instanz vom Berufsrichter und auch von den Schöffen geäußert war, 

und haben das dann unter ihrer Sicht bewertet und haben gewissermaßen die Akzente gesetzt 
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und dann die letzte Entscheidung getroffen. Ich glaube schon, dass das so richtig war. Ich 

habe also aus meiner Sicht, mit meinen prozessualen Erfahrungen aus damaliger Zeit keine 

unangenehmen Erfahrungen gesammelt.  

7. Schildern Sie bitte, wie die Atmosphäre im Zivilprozess auf Sie wirkte. Ich meine, 

was für eine Stimmung hing da in der Luft? Inwiefern war sie angenehm oder unan-

genehm? Wie lässt sich diese Atmosphäre umschreiben? 

Also zu dieser Frage ist zu sagen, dass es keine DDR-typische Zivilrechtsatmosphäre gab, 

sondern es war die Atmosphäre, die man auch heutzutage im wiedervereinigten Deutschland 

und speziell auch im wiedervereinigten Berlin erleben kann: Jede Partei eines Zivilverfahrens 

meint, dass sie Recht hat und das mit Hilfe ihres Anwalts oder vorm Amtsgericht vielleicht 

auch alleine vehement vertritt. Das is in DDR-Zeiten überhaupt nicht anders gewesen. Und 

man kann also da weder sagen, dass da was angenehm oder unangenehm war - es war ganz 

normal.  

Richterliche Rechtsauskunft 

8. Welche Bedeutung hatte die richterliche Rechtsauskunft des Stadtbezirksgerich-

tes? 

Ja. Also die richterliche Rechtsauskunft an den Stadtbezirksgerichten, darf ich mal sagen, hab 

ich durchaus als gut angesehen. Mal davon abgesehen, dass damit den Rechtsanwälten ein 

wenig die Arbeit abgenommen wurde, aus Kostengründen kann man da nun verschiedener 

Auffassung zu sein, ob das gut oder nicht gut war. Aber es gab natürlich auch Bürger, denen 

ein richterlicher Rat, eine richterliche Rechtsauskunft, interessanter und wichtiger und ver-

bindlicher war, als die eines Rechtsanwaltes. Ich hielt das durchaus für richtig, dass man das 

macht.  

9. Inwieweit waren die rechtsauskunftgebenden RichterInnen an der außergericht-

lichen Klärung von Rechtskonflikten interessiert?  

Das glaub ich schon, ich kann die Frage beantworten. Denn, also, unterbeschäftigt waren die 

Richter in der DDR keineswegs. Die sozialistische Gesellschaftsordnung, um die es hier geht, 

orientierte zwar darauf, dass man also möglichst Rechtsstreitigkeiten vermeidet und alles im 

Einvernehmen regelt, aber es gab Rechtsstreitigkeiten genug. Und nicht zuletzt auf zivilrecht-

lichem Gebiet. Auf allen Gebieten des Zivilrechts gab es die und die Richter waren natürlich 

mit ihren Rechtsauskünften schon daran interessiert, Rechtskonflikte im Vorfeld zu beseiti-

gen, ohne es anschließend dann eben zu Verfahren vor der Zivilgerichtsbarkeit kam. Ein glei-
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ches Interesse hatten an sich auch seriöse Rechtsanwälte. Bis auf diejenigen, die also selbst 

einen hoffnungslosen Fall zur Klageerhebung trieben. Und zwar nur aus Kostengründen, nach 

der Devise: Irgendeiner bezahlt die Kosten schon, entweder die Klägerseite oder die Beklag-

tenseite. So habe ich allerdings meine persönliche Tätigkeit nie aufgefasst. Und auch nicht, 

wenn es anschließend um etwa völlig hoffnungslose Rechtsmittel ging. Und ich nehme an, 

also die Richter haben das genauso gesehen.    

10. Inwieweit kam es vor, dass die rechtsauskunftgebenden RichterInnen auch den 

Vorsitz im Zivilprozess in dieser Sache inne hatten? 

Inwieweit so etwas vorkam, kann ich nicht sagen, weil ich es nicht unbedingt erfahren musste. 

Ich weiß nur, dass es nicht zulässig war. Wenn der Bürger es bemerkt hätte, dann wäre es 

auch nach den geltenden Bestimmungen der DDR-Zivilprozessordnung ein Ablehnungsgrund 

gewesen. Das heißt, es hätte von den beteiligten Prozessparteien beanstandet werden können. 

Aber inwieweit das wirklich praxiswirksam wurde, kann ich nicht sagen, weil ich das als 

Rechtsanwalt nicht erfahren konnte oder auch nicht unbedingt erfahren musste. Beanstandun-

gen von Bürgern, die ich dann anschließend in einem Zivilverfahren vertreten habe, dass sie 

im Vorfeld eine Rechtsauskunft eines dann beteiligten, am Prozess beteiligten Richters erfah-

ren haben, sind mir nicht bekannt geworden.  

Rolle des Anwalts im Zivilprozess  

11. Wie empfanden Sie das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und 

rechtsanwaltlicher Parteienvertretung? 

Ich habe dazu keine Besonderheiten festgestellt, die sich etwa von der gegenwärtigen Situati-

on unterscheiden.  

12. Inwieweit konnten die Rechtsanwälte ihre zivilprozessualen Möglichkeiten, d. h. 

ihre anwaltliche Rolle, wahrnehmen? 

Uneingeschränkt. Sie konnten Beweismittel selbst beschaffen. Meinetwegen Bescheinigungen 

oder Bestätigungen von Betrieben und von staatlichen Organen aller Art, von Behörden usw., 

ohne Probleme. Insoweit viel uneingeschränkter, als etwa im Strafverfahren, wo es ein Prob-

lem gewesen wäre, dass ein Rechtsanwalt eigene Ermittlungen anstellt. Was er nach der jetzt 

geltenden StPO durchaus kann. Ich hab hier keine Einschränkungen feststellen können und 

Behinderungen irgendwelcher Art.  
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Streben nach Einigung - Prozessvermeidung? 

13. Inwiefern gab es Bemühungen der vorsitzenden RichterInnen bzw. der Schöffen, 

den zivilrechtlichen Konflikt gütlich beizulegen? 

Die gab es. Die gab es genauso, wie es sie heute gibt. Nun könnte man natürlich hier anfügen, 

indem man nämlich sagt, eine Einigung zu formulieren macht für den Richter wesentlich we-

niger Arbeit, als ein Urteil zu begründen, ja. Das war natürlich oder stand sicherlich nicht 

unbedingt im Vordergrund. Aber, ich würde mal sagen, da war die Situation bei der Zivilge-

richtsbarkeit der DDR keine andere, als sie jetzt auch ist.  

14. Inwiefern hatten Sie den Eindruck, dass eine Einigung der Prozessparteien an-

gestrebt bzw. der Zivilprozess vermieden werden sollte? Begründen Sie ihren Ein-

druck auch bitte etwas. 

Die wurde angestrebt, die Einigung. Die wurde angestrebt. Und wenn man im Vorfeld einen 

Prozess überhaupt vermeiden konnte, dann gehörte das auch zum Alltag im DDR-Zivilrecht. 

Nach der Devise, die mir mein früherer Chef mal beigebracht hat, dass ein magerer Vergleich 

manchmal besser ist oder häufig besser ist, als ein fettes Urteil. Also die Einigung die wurde 

auf jeden Fall angestrebt, und zwar vom Gericht. Vom Gericht immer. Und von den Anwälten 

- das hing vom einzelnen Anwalt ab. Wenn der unbedingt einen Prozess wollte, und sei es 

bloß aus Kostengründen, dann hat er natürlich mitunter auch, wenn er nicht seriös war, seine 

Mandanten in einen völlig sinnlosen Prozess getrieben. Aber ich habe vorhin schon mal er-

wähnt, dass das meine Art und Weise nicht war, ja. Und wenn ich also jemanden, weil ich 

ernsthafte Argumente dafür hatte, davon abgeraten habe, eine Klage zu erheben, und er wollte 

es dennoch, dann habe ich unter Umständen das ganze Mandat abgelehnt. Und habe gesagt, 

dann suchen sie sich bitte einen Kollegen, der das macht.  

 

Zusatzfrage zur Motivation der Richter, Einigungen anzustreben:           

Also ich würde nach meinen Erfahrungen sagen, dass der vorsitzende Richter immer versucht 

hat, ein Einvernehmen zwischen beiden Prozessparteien herzustellen. Und zwar völlig gleich-

gültig, ob es sich dabei um Bürger A. oder Bürger B. handelte, oder das Staatsorgan oder den 

VEB B. oder C. Ich konnte nie feststellen, dass also sagen wir mal jetzt Staatsorganen bzw. 

sozialistischen Betrieben oder so der Vorrang gewährt wurde, dass die in irgendeiner Weise 

bevorzugt wurden und der Bürger benachteiligt. Das konnte ich im Prinzip nicht feststellen. 

Klar war natürlich, dass also das Gericht in solchen Fällen, wo also Bürger und Staatsorgane 

oder Betriebe beteiligt waren, die Rechtsvorschriften, die für diese galten, beachten musste. 
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Also, es konnte zum Beispiel kein Volkseigentum aus den Angeln gehoben werden. Und 

Volkseigentum jetzt also im weitesten Sinne. Egal ob es sich jetzt um Wohnungseigentum 

handelte, von den KWVs oder auch Arbeitsrechtsverhältnisse mit sozialistischen Betrieben 

oder auch mit LPGs und dergleichen. Also die Rechtsvorschriften hat das Gericht natürlich 

schon beachtet, ja. Ich kann nicht ausschließen, dass in dem einen oder anderem Falle das 

Gericht da vielleicht manchmal ein bisschen kopflastig in Richtung sozialistischer Zusam-

menhänge war, aber irgendwas eklatantes, ist mir in den Prozessen, wo ich das vertreten habe, 

nicht aufgefallen.  

 

Präzisierung der Zusatzfrage zum dominierenden Motiv der Richter, Einigungen anzustreben:   

Also ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, dass das immer vorgeschaltet war und ver-

sucht wurde. Gleich, aus welchen Gründen.  

Stand der Prozessparteien  

15. Welchen Stand hatte Ihres Erachtens nach der einfache Bürger im Zivilprozess? 

Ich würde sagen, einen ganz normalen. Daran war nichts ungewöhnliches, der war in seinen 

Rechten keineswegs beschnitten.  

16. Welchen Stand hatten Prozessparteien, die der DDR nahestanden, im Zivilpro-

zess? Ich meine, wie war der Stand von VEBs, staatlichen Organen, Genossenschaf-

ten oder auch von Funktionären? 

Also in normalen Verfahren würde ich mal sagen, dass der einfache Bürger, der jetzt in einem 

Zivilprozess gegen VEBs, staatliche Organe, Genossenschaften - ich mach mal an der Stelle 

nen Einschnitt - antrat, nicht unbedingt schlechtere Karten hatte. Allerdings wurden natürlich, 

sagen wir mal übergreifende staatliche Interessen, doch mitunter den „kleinen“ Interessen des 

Bürgers vorangestellt. Das hatte man schon. Also wenn ein Bürger zum Beispiel aufgrund 

seiner Nachbarschaft beim Gelände eines volkseigenen Betriebes Krach beanstandete, dann 

wurde zwar versucht, den VEB oder auch andere Betriebe, ne LPG oder dergleichen, zu ver-

anlassen, da einiges abzustellen, aber es wäre dem Bürger wahrscheinlich nicht gelungen, 

über eine einstweilige Verfügung oder einstweilige Anordnung dem Betrieb seine Tätigkeit zu 

verbieten. Das bloß als Beispiel, das wäre wahrscheinlich nicht gelungen. Oder aber, dass, 

sagen wir mal, ein Stück Grundstück in Anspruch genommen werden sollte über das Aufbau-

gesetz, weil die Reichsbahn da ne Eisenbahnlinie langlegen wollte. Das wäre dem Bürger 

wahrscheinlich auch nicht gelungen, das zu verhindern. Obwohl ich auf eine interessante Art 
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und Weise, und zwar nicht über meine anwaltliche Tätigkeit mit so einer Frage mal konfron-

tiert wurde, indem nämlich ein Stück Grundstück eines Bürgers für den Ausbau einer Eisen-

bahnlinie benötigt wurde. Das wurde über das Aufbaugesetz in Anspruch genommen und es 

stand dann natürlich auch die Entschädigung zur Debatte und der Bürger wollte das nicht. 

Aber das wurde letztendlich doch durchgesetzt. Bloß der Bürger wurde eigentlich auf eine 

relativ positive Art und Weise entschädigt. Er wurde zwar ein Stück Grundstück los, und auf 

dem Stück Grundstück, was er los wurde, stand auch sein Häuschen, das er auch los wurde. 

Aber dafür wurde ihm auf Kosten der Reichsbahn, die das in Anspruch genommen hatte, im 

vorderen Teil des Gartens, der ihm verblieb, ein modernes Einfamilienhaus hingesetzt, was er 

als Entschädigung bekam, ohne jegliche Kostenbeteiligung, was sehr wesentlich wertvoller 

war, als das abgerissene (Haus) und das Stück Grundstück, ja. Ick muss sagen, dass ich also 

an dieser Sache nicht beteiligt war als Jurist, sondern als Oberschüler im polytechnischen Un-

terricht, als Maurer. Mauern habe ich beim polytechnischen Unterricht gelernt und von die-

sem neu errichteten Haus am Fundament mitgemauert, deshalb kenne ich diesen Fall so sehr 

genau. Hat sich übrigens in Blankenfelde im damaligen Kreis Zossen abgespielt, die Ge-

schichte. Also, da glaube ich schon, dass da immer ein Ausgleich versucht wurde, aber da 

galten die Interessen der VEBs, der staatlichen Organe und der Genossenschaften ein bisschen 

mehr, als die des Bürgers. Würde ich schon sagen.  

Also die Frage beinhaltet natürlich och noch den Punkt der Funktionäre. Wenn die Funktionä-

re sich normal verhalten haben, was ein großer Teil getan hat, dann gab es auch bei ihnen kei-

ne Besonderheiten. Aber es fehlte natürlich auch nicht an Versuchen, dass Funktionäre über 

ihre dienstlichen Kanäle versucht haben, Richter zu manipulieren. Das gab’s auch. Inwieweit 

sie damit Erfolg hatten, hing natürlich von der Persönlichkeit des einzelnen Richters ab. Und 

außerdem muss dabei natürlich bedenken, dass wir Anwälte so ne Sachen nicht immer mitbe-

kommen haben. Dies das hat man natürlich nicht mit unserer Kenntnis getan. Es konnte also 

sein, dass wir uns sodann, wenn wir einen solchen Funktionär vertreten haben, sogar selbst 

darüber gewundert haben, dass die Sache für ihn, trotz anderer Erwartung, positiv ausgegan-

gen ist.  

17. Wie wurden Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer im Zivilpro-

zess behandelt? 

Also wenn Eigentümer von Privateigentum, egal obs Grundstücke waren oder auch Privatbe-

triebe, gegeneinander in einem Zivilprozess antraten, dann gab es da ganz normale und ver-

nünftige Verfahrensabläufe. Ein bisschen anders konnte es vielleicht aussehen, wenn der Ei-

gentümer eines Privatbetriebes gegen einen Direktor eines VEB oder bzw. gegen den VEB 
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antrat, um irgendwelche Grundstücksstreitigkeiten oder so, dann war nicht auszuschließen, 

dass das Volkseigentum da vielleicht etwas mehr Vorrang genoss. Aber bemerkenswerte Be-

sonderheiten gab es da eigentlich nicht. Nach meinen Erkenntnissen jedenfalls.  

18. Wie wurden ausreisewillige Bürger im Zivilprozess behandelt? 

Dazu kann ich ihnen eigentlich gar nichts sagen. Denn ausreisewillige Bürger in einem Zivil-

verfahren habe ich eigentlich, mit einer Einschränkung, die ich anschließend gleich noch be-

richte, nicht vertreten. Und habe also in dieser Frage keine Erfahrungen.  

Es gab einen einzigen Fall, wo nämlich bei einem Ehepaar der Ehemann, der im Rahmen 

dringender Familienangelegenheiten eine Ausreisegenehmigung in die Bundesrepublik be-

kam, also nicht eine Ausreisegenehmigung, sondern eine Reisegenehmigung, von der Reise 

nicht zurückgekehrt ist. Er verblieb bei seinem Bruder in der Bundesrepublik und seine Ehe-

frau verblieb zunächst in Ostberlin. Da die beiden ein Grundstück hatten, und zwar ein Wo-

chenendgrundstück, musste nu eine Regelung erfolgen. Und bekanntlich war es so, dass der 

nichtanwesende Ehegatte von der damaligen Abteilung Finanzen des Magistrats vertreten 

wurde und in dem Falle die Ehefrau von mir. Da war es so, dass die Ehefrau zwar einen Aus-

gleich bezahlen musste, für den Anteil ihres Ehemannes an dem Grundstück, aber sie behielt 

die Eigentumsrechte an dem Grundstück. Das war meines Erachtens nach der damaligen 

Rechtslage korrekt. Die Ehefrau ist zwar dann später mittels eines Ausreiseantrages, also auch 

nicht etwa illegal, auch ausgewandert und musste sich dann auch von ihrem Anteil trennen, 

aber den genauen Gang dieser Dinge kenne ich nicht, weil sie dabei nicht von mir vertreten 

worden ist, denn der Ausreiseantrag lief bei dem Kollegen Vogel. Ich weiß nur, dass sie also 

das Eigentum, was sie mit PKW und PKW-Anhänger transportieren konnte, mitnehmen durf-

te. Aber mehr ist mir über diesen Fall nicht bekannt. Aber solange noch nicht klar war, dass 

sie auch ausreisen will, sondern sie ja mir gegenüber geäußert hat, sie will hierbleiben, möch-

te das Wochenendgrundstück behalten, hat sies behalten können. 

19. Wie wurden die sogenannten „kriminell gefährdeten / asozialen Bürger“ (gesetz-

lich geregelte Termini, vgl.: § 249 StGB und Gefährdeten-VO v. 19.12.1974) im Zivil-

prozess behandelt? 

Dazu kann ich ihnen gar nichts sagen, solchen Fall hatte ich nie anwaltlich zu vertreten.  

 - Nachfrage: Also, um das zu differenzieren, zu präzisieren, Mietschuldner? - 

Hatte ich nie. Solchen Fall, also weder bei Asozialen, Alkoholikern, solchen Fall hatte ich nie.  
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Lenkung von Verfahren  

20. Inwieweit haben der / die DirektorIn bzw. der / die stellvertretende Direktor(in) des 

Stadtbezirksgerichts Zivilverfahren an sich gezogen oder außerhalb des Geschäfts-

verteilungsplans zielgerichtet bestimmten Richtern übertragen? 

Also so etwas habe ich nicht mitbekommen, im Rahmen der Fragestellung, die sie jetzt ange-

schnitten haben. Das einzige, was ich mitbekommen habe, ist, dass, wenn irgendwelche 

„hochkarätigen“ DDR-Bürger, also „hochkarätige“ Funktionäre oder auch Offiziere der be-

waffneten Organe Beteiligte eines Ehescheidungsverfahrens wurden, und so etwas kam ja in 

der besten Familie vor, dann kam es wegen eventuell etwa zur Sprache kommender Internas 

in dienstlichen Zusammenhängen, schon mal dazu, dass das vom Direktor oder von nem 

Stellvertreter verhandelt wurde oder von einem bestimmten Richter, ja. Was aber an der Sa-

che selbst nichts geändert hat. Es wurde also genauso verfahren wie bei jedem normalen Bür-

ger A oder B auch, zumal es auch oftmals vorkam, dass, wenn ich jetzt mal so Beispiele mir 

Revue passieren lasse von Angehörigen bewaffneter Organe, dass da unter Umständen beide 

Ehegatten tätig waren, ja, und dann glaube ich wollte man vielleicht nicht alle Richter einwei-

hen, wenn es also um solche Internas ging wie, wer kriegt die Dienstwohnung, die ne Dienst-

wohnung des entsprechenden Organs war, entweder des einen Beteiligten oder des anderen. 

Oder zum Beispiel um die Gehaltshöhe. Denn in Scheidungsverfahren mussten also Beschei-

nigungen über die künftigen Rechte an der Wohnung vorgelegt werden von den Dienststellen 

und auch Gehaltsbescheinigungen, ja. So dass man also da vielleicht nicht wollte, dass das nu 

jeder Richter genau zur Kenntnis bekommt. Aber ansonsten sind die Verfahren völlig normal 

abgelaufen.  

21. Inwieweit sind Ihnen Verfahren bekannt, bei denen durch nichtverfahrensbeteilig-

te Personen Einfluß auf den Zivilprozess genommen wurde oder werden sollte? Wel-

che Zivilprozesse waren das? 

Also im Sinne der Fragestellung sind mir solche Verfahren nicht bekannt. Mir ist bloß ein 

Beispiel bekannt, dass sich eine Frau, und zwar handelt es sich wieder um Ehescheidungsver-

fahren, an mich wandte, zwecks Einreichung der Scheidungsklage und an dem Tage nach dem 

Gespräch, was ich zur Aufnahme der notwendigen Daten für die Einreichung der Klage hatte, 

wieder bei mir vorsprach, und grün und blau geschlagen war und Strangulationsmerkmale 

aufwies, von denen sie mir berichtete, dass sie von ihrem Ehemann stammten. Und der Ehe-

mann war also bei einem, wie wir es damals nannten, bewaffneten Organ der DDR beschäf-

tigt. Ich kanns auch ganz offen sagen, dass es das MfS war, was aber die Ehefrau auch erst 
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nach einigen Nachfragen, nachdem sie den Umweg über die Bezeichnung MdI genommen 

hatte usw., mir zur Kenntnis gab. So. Und da habe ich folgendes gemacht: Als ich mitbekam, 

dass der Ehemann nicht nur bei irgendner untergeordneten Dienststelle arbeitete, sondern 

beim Ministerium selber, habe ich den Leiter der Rechtsabteilung des Ministeriums angeru-

fen. Und zwar, der ja nun als Justitiar, wenn man so will, des Ministeriums Gesprächspartner 

für einen Rechtsanwalt war, und eben och ken, sagen wir mal  „subversives Organ“, sondern 

ein offizieller Ansprechpartner, und habe dem das vorgetragen im Beisein der Frau, die hat 

das Telefongespräch mit angehört. Und es handelte sich um nen Wohnsitz im Stadtbezirk 

Weißensee. Ick habe ihm gesagt, er möge doch bitte bei seiner Behörde dafür Sorge tragen, 

dass derartige Dinge unterbleiben, anderenfalls ich von meiner Mandantin, die nicht beim 

Ministerium für Staatssicherheit beschäftigt war, den Auftrag habe, bei der Kriminalpolizei 

der VP-Inspektion Weißensee Strafanzeige wegen Körperverletzung zu erstatten. Es hat unge-

fähr eine halbe Stunde gedauert, da bekam ich nen Rückruf, dass die Frage geklärt ist. Und 

die Frage ist folgendermaßen geklärt worden: Das der Leiter der Rechtsabteilung den Behör-

denleiter der zuständigen Abteilung des Ministeriums, wo der Ehemann arbeitete, unterrichtet 

hat. In Begleitung von zwei seiner Kollegen durfte der noch seine persönlichen Sachen aus 

der Wohnung holen, den Briefkasten noch mal entleeren und hatte sich dann bis zum rechts-

kräftigen Abschluß des Scheidungsverfahrens in einem Ledigenwohnheim des MfS aufzuhal-

ten. Und es ward ihm verboten, die Wohnung noch jemals zu betreten, ja. So. Das ist aber 

natürlich nu kein Einfluß auf beteiligte Richter, sondern das ist ne außergerichtliche Rege-

lung, die durchaus im Interesse meiner Mandantin lag. Und insofern habe ick das och für rich-

tig erachtet. Ich habe ähnliches och gemacht, wenn es sich um einen VEB oder dergleichen 

handelte, wo irgendein Kollege hoch dekoriert wurde als Aktivist der sozialistischen Arbeit 

und andererseits seine Ehefrau verdroschen hat, habe ick von solchen Möglichkeiten auch 

gebrauch gemacht, ja. Und die sind im allgemeinen von Erfolg gekrönt gewesen, ja. Das wie-

derum sehe ich nicht als Nachteil an. Aber nen direkten Einfluß von nichtverfahrensbeteilig-

ten Personen auf das Verfahren habe ich nicht feststellen können. Es sei denn, es hat sich hin-

ter meinem Rücken abgespielt. Das da irgendwelche Parteisekretäre mit irgendwelchen Rich-

tern telefoniert haben - weiß ich nicht.  

22. Welche Rolle spielte die Parteiorganisation der SED an einem Stadtbezirksge-

richt in Bezug auf die Zivilprozesse? 

Ja ist richtig. Natürlich kenne ich die Internas der Abteilungsparteiorganisationen der Gerichte 

nicht, aber in Zivilverfahren kann ich mir das kaum vorstellen. Also wenn da Einflüsse von 

der Partei ausgeübt wurden, denn kam se von höher, aber nicht von der Parteiorganisation des 
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Gerichts. Denn denen war das letztendlich egal, wie ein Zivilprozess ausgeht. Irgendnem Ab-

teilungsleiter beim ZK war es vielleicht nicht egal, wenn eine betroffene Prozesspartei höhe-

rer Funktionär war. Aber der Gerichtsparteiorganisation - also, da würde ich glauben, dass sie 

selbst, wenn sie einen Richter befragen würden, kaum eine andere Antwort bekämen, wie von 

mir. 

Mitwirkung des Staatsanwalts im Verfahren 

23. Haben Sie die Mitwirkung oder Teilnahme des Staatsanwalts im bzw. am Zivil-

prozess erlebt? 

Ein einziges Mal. Und da muss ich sagen, da war ich es sogar, der den Staatsanwalt auf den 

Plan gerufen hat. Und zwar in einer Familiensache. Und zwar gings um die Vaterschafts-

anfechtung bezüglich eines Kindes, wo die Frist, die das FGB vorsah, für die beteiligten El-

ternparteien abgelaufen war. Und nach Ablauf der Frist konnte es nur noch der Staatsanwalt, 

wenn es im Interesse des Kindes lag. Und in dem Fall war das so. Und da hab ich selbst den 

Staatsanwalt aktiviert, die Anfechtungsklage zu erheben, im Interesse meiner Mandantin. 

Sonst nie.  

24. In welcher Weise wirkte der Staatsanwalt in diesen Zivilprozessen mit? 

Ja, da war er natürlich anwesend durch nen Prozessvertreter und hat also seinen Anfechtungs-

antrag vertreten. Mit meiner Zustimmung.  

Schlussbemerkungen  

25. Welche weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem DDR-Zivilprozess 

halten Sie für erwähnenswert? 

Also da kann ich vielleicht das sagen, was ich schon eingangs erwähnt habe. Das natürlich die 

Möglichkeit, die der Bürger hatte, zunächst nicht erkannte oder erst später bekannt gewordene 

Beweismittel auch noch in der zweiten Instanz einzubringen und unter Umständen eine voll-

ständige Beweisaufnahme in der zweiten Instanz zu erreichen, für ihn durchaus positiv war. 

Dass das jetzt so nicht geht, halte ich für nachteilig. Und ansonsten ist natürlich das ganze 

Zivilrecht sowohl vom materiellen Recht her, also vom ZGB der DDR, als auch von der Zi-

vilprozessordnung, für den Bürger leichter verständlich und überschaubarer gewesen. Und die 

Möglichkeiten, Streitigkeiten im Vorfeld über Schiedskommissionen, ja, oder sagen wir mal 

auch über Konfliktkommissionen - Arbeitsrecht, da haben wir überhaupt noch nicht gespro-
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chen, über Konfliktkommissionen in Betrieben zu regeln -, die hielt ich schon für gut. Die 

hielt ich schon für gut und die waren auch durchaus im Interesse des Bürgers.  

 

Eines ist jetzt positiver. Das nämlich die Möglichkeiten eines Rechtsanwaltes doch etwas wei-

tergehen, als das seinerzeit der Fall war, ja. Also, der Rechtsanwalt hat doch etwas mehr Mög-

lichkeiten. Aber da es natürlich auch sehr viele Rechtsanwälte gibt und alle viele Briefe 

schreiben und gegen andere Prozessparteien Drohungen ausstoßen und, wie gesagt, mit ner 

Klageerhebung drohen, kann sich das natürlich auch leicht ins Gegenteil verkehren. Denn ich 

meine, der Rechtsanwalt ist zwar jetzt ein Organ der Rechtshilfe, wie man so schön sagt, aber 

wenn also viele Rechtsanwälte viele Briefe schreiben, dann besteht auch wieder die Gefahr, 

dass sie von den Empfängern überhaupt nicht ernst genommen werden. Also die Gefahr ist 

auch. In den Fällen, in denen es ernst genommen wird, trägts natürlich dazu bei, dass man 

also Rechtsstreitigkeiten im Vorfeld klären kann, ja. Aber die Einrichtung von irgendwelchen 

Schiedsstellen, Schlichtungsstellen usw. die halte ich also durchaus für positiv. Aber insge-

samt gesehen, wenn man das mal einschätzt, was ich da so insgesamt gesagt habe, besteht 

eigentlich keine Veranlassung, an der Tätigkeit der DDR-Ziviljustiz irgendeine ernstzuneh-

mende Kritik zu richten. Denn: Das, sagen wir mal, Gerichte, nicht immer ganz unparteiisch 

sind, wenn sie es auf einer Seite mit in DDR-Zeiten VEBs und sozialistischen Institutionen zu 

tun haben, oder jetzt mit irgendwelchen finanzstarken Versicherungsgesellschaften usw., dass 

das da so gewisse Einflüsse auf Richter hat, scheint mir fast von der Gesellschaftsordnung 

unabhängig zu sein. Und wie sich dann ein Richter verhält, ist doch ein bißchen von seiner 

subjektiven Einstellung abhängig, würde ich mal sagen. Im übrigen, das was ich jetzt zur 

DDR-Ziviljustiz sage, gilt auch durchaus für die Strafjustiz, wenn es sich dabei um - in An-

führungsstrichen - „unpolitische“ Sachen handelte. Verkehrsunfälle, normalen Mord und Tot-

schlag und ähnliches, Eigentumsdelikte, ja, selbst wenn sozialistisches Eigentum angegriffen 

wurde. Also da musste schon erst mal einiges passieren und einige Vorbestrafungen vorlie-

gen, ehe da jemand ernsthaft zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wurde, nicht. Die Strafrechts-

justiz der DDR hat nur etwas anders reagiert, wenn es sich eben um na ausgesprochen politi-

sche Tatbestände handelte, ja. So ein Schwankungsfall dazwischen war, den ich einmal erlebt 

habe, im Falle eines unbefugten Waffenbesitzes. Es ist ja ein Gummiparagraph gewesen, ja. 

Der hat also einen enormen Strafrahmen geboten. Da hatte man als Verteidiger natürlich gro-

ßen Spielraum, denn es war natürlich nicht gleichgültig, ob man nen „Waffennarr“ vor sich 

hatte, so enen hab ick nämlich mal jehabt, der sogar noch Probeschießen mit Munition im 

Keller gemacht hat, oder, ob man es mit einem zu tun hatte, der ne Waffe hatte, weil er sich 
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damit durch die Grenze schießen wollte oder, was wiederum unpolitisch wäre, ne sozialisti-

sche Bank zu überfallen, ja. Also da wurde denn schon differenziert. Und da hatte man als 

Verteidiger natürlich wirklich sehr viel Spielraum.  

 

Also bei diesen politischen Straftatbeständen, deswegen habe ick die auch nicht gerne vertei-

digt, ick habe also kaum etwas gemacht in dieser Beziehung, denn wenn es also um Grenz-

durchbrüche oder um Republikfluchtversuche oder so ging, denn war man als Verteidiger so 

nen bißchen in der Situation wie „Don Quichote“, der gegen die Windmühlenflügel kämpfen 

wollte. Denn da war es schon so, dass da also es Vorgaben vom Obersten Gericht übers MfS 

usw. gab, wozu da verurteilt werden sollte. Da konnten se vortragen wat se wollten. Und inso-

fern hab ick so ne Sachen sogar vermieden und so gut wie gar nicht gemacht. Denn es macht 

natürlich nem Anwalt och ken Spaß, wenn er von vorneherein weiß, dass er erfolglos ist. Der 

schreibt fünf Seiten Schriftsatz und dann wird mit drei Zeilen geschrieben: Die Berufung wird 

als vollkommen unbegründet verworfen. So wat hab ick also meistens vermieden. Und habe 

das Anwälten überlassen, die daran ihre Freude hatten. Oder eben bloß auf ihre Gebühren 

geguckt haben, nich. So, det muss ick mal dazu sagen. Aber ich wollte damit eigentlich nicht 

deshalb Schelte üben, sondern nur sagen, dass also die normale Strafrechtsprechung auf dem 

konventionellen Strafgebiet och ganz normal war. So wie die Zivilrechtsjustiz. Im Gegensatz 

- sogar noch viel großzügiger. Im Prinzip. Ehe da jemand in Knast kam, musste der schon 

sonst was angestellt haben.   

 

Dann darf ich vielleicht noch abschließend - was sie daraus machen, will ich dahingestellt 

sein lassen - eine Begebenheit aus meinem eigenen Ort sagen. Dort gabs einen Bürger, der hat 

in ein Wochenendhaus eingebrochen und darin solchen Krach gemacht, dass das alle Nach-

barn mitgekriegt haben und den Abschnittsbevollmächtigten der Volkspolizei gerufen haben. 

Und der ist hingekommen und hat gesagt: „Emil, was hast du denn da gemacht?“ - „Na ja, ick 

will jetzt endlich in Knast kommen und deswegen hab ick hier eingebrochen, damit meine 

Olle sich endlich von mir scheiden läßt.“ - „So“, sagt er, „da hast Du aber zuwenig gemacht, 

dann hättste die Laube noch anstecken müssen, denn hätts vielleicht gereicht, so reichts 

nicht.“     
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Interview-Nr. 3: Rechtsanwalt 

(Sprachliche Hervorhebungen sind kursiv gesetzt) 

Allgemeine Fragen 

1. Was war typisch für den DDR-Zivilprozess? 

Zunächst glaube ich nicht, dass man sagen kann: Der DDR- Zivilprozess. Sondern man wird 

dies, in den 40 Jahren DDR, sicherlich in unterschiedliche Etappen und Phasen einteilen müs-

sen.  

Über die ersten Jahre nach dem 2. Weltkrieg oder nach der Gründung der DDR kann ich aus 

eigenem Erleben relativ wenig sagen. Allerdings aus Erzählungen meines Vaters, der ja seit 

Urzeiten Anwalt war. Der mir berichtete, dass in den ersten Jahren die Richter das Zivilpro-

zessrecht äußerst mangelhaft beherrschten. Das hatte seine Ursache darin, dass die sowjeti-

sche Militäradministration grundsätzlich alle Richter, die in der Nazizeit Richter waren, nicht 

weiter Richter sein ließ. Und das die Richterschaft ganz stark anfänglich noch geprägt war 

von den sogenannten Volksrichtern. Das heißt, solchen Leuten, die in einem Schnellkurs von 

6 Monaten zum Richter ausgebildet wurden und später in ergänzenden Fern- und Abendschu-

len usw. Juristerei noch studierten. Bei diesen Leuten herrschte in der Regel -  ich selber habe 

auch noch Leute kennengelernt, die aus der Volksrichtergilde stammten - ein relativ gesundes 

Feeling fürs Recht vor. Sie hatten eine Ahnung, welches Ergebnis wohl das richtige sein 

könnte, wußten aber selten den Weg, wie sie da hinkamen. Und noch viel weniger wußten sie, 

wie sie ihre Entscheidung begründen sollten. Und wenn sie rechtlich besattelt waren, dann 

waren sie es im materiellen Recht. Im formellen Recht in aller Regel nicht oder nur mangel-

haft. Das besserte oder änderte sich in dem Maße, wie in der DDR dann ausgebildete Juristen 

zu Richtern und Rechtsanwälten wurden.  

Der entscheidende Unterschied gegenüber dem damaligen, wie wir es damals formulierten, 

bürgerlichen Zivilprozessrecht, nicht der war, dass nicht das Parteienprinzip vordergründig 

war. Sondern vordergründig war der Auftrag des Gerichtes, die Wahrheit zu erforschen. Dies 

hat zwar in der Handhabung der ZPO, die bis zum 01. 01. 1976 galt, kein Niederschlag im 

Gericht gehabt, aber man kann es noch finden in der seinerzeitigen Familienverfahrensord-

nung. Ich weiß nicht, ob die Ihnen ein Begriff ist. Die deutsche Zivilprozessordnung galt, im 

Hinblick auf das Familienrecht, nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Später galt dann die 

Familienverfahrensordnung. So wie es auch eine Arbeitsgerichtsordnung gab. Und erst durch 
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die Zivilprozessordnung vom 01. 01. 1976 wurden die Verfahrensarten wieder unter einem 

Dach, nämlich der ZPO, zusammengefaßt.  

Dieses Prinzip der Wahrheitserforschung und Wahrheitsfindung war eins, das aus der marxis-

tischen Theorie abgeleitet war. Nämlich der Theorie, dass die Welt grundsätzlich erkennbar 

ist. Und damit auch die Wahrheit erkennbar ist, in jedem Fall ermittelbar ist. Und dass das 

Gericht die Wahrheit zu sprechen habe und nicht Recht, in welchem Sinne man das auch im-

mer meinen kann.  

Diese Haltung, wie ich schon ausführte, war in der bürgerlichen ZPO, die bis zum 31.12.1975 

galt, nicht niedergelegt, aber sie wurde durch extensive Auslegung derselben durchgesetzt. 

Ganz maßgeblich war dabei der § 139 der ZPO der jetzt wieder geltenden ZPO. Wo ja die 

ausdrückliche richterliche Aufklärungspflicht genannt ist. Und diese richterliche Aufklärungs-

pflicht war damals Einfallstor in das Parteienprinzip. Das wurde auch extensiv ausgeübt und 

das ging soweit, dass die Richter für die unvertretene Prozesspartei die Anträge formulierten 

oder ihnen sagten, welche Antragsmöglichkeiten sie hätten. Sie sogar, was wir als Anwälte 

auch nicht sehr ärgerlich fanden, bei unkluger Antragstellung solange mit der unvertretenen 

Partei redeten, bis sie eben einen klügeren Antrag stellte oder einen sachdienlicheren Antrag, 

oder wie Sie es auch immer nennen wollen. Und wenn dies bemängelt wurde, wurde dies spä-

ter immer begründet mit dem § 2 Abs. 2 der ZPO vom 01. 01. 1976, eben der Verpflichtung, 

die Tatsachen aufzuklären und wahrheitsgemäß festzustellen. Das war dieses Haupt- und 

Grundprinzip.  

Diese Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Feststellung des Sachverhaltes hatte natürlich 

noch eine ganze Reihe von anderen Verwendungen. Nämlich z.B. gab es keine Regelung für 

verspäteten Parteienvortrag. Denn wenn dieser verspätete Vortrag wahrheitserheblich ist, 

dann kann man ihn nicht, wenn man die Pflicht hat die Wahrheit zu ermitteln, weglassen. Bis 

dahin, dass also auch nicht immer der Einwand zog, wenn man sagte, dieses Beweismittel ist 

ungesetzlich erlangt. Denn, wenn dieses Beweismittel eine für die Entscheidung erhebliche 

Tatsache enthielt, war wieder das Wahrheitsprinzip das Überwölbende, so dass das ungesetz-

lich erlangte Beweismittel in dieser Weise zum tragen kam.  

 

Was war noch typisch für den Zivilprozess der DDR? Er war auf Grund dessen, was ich eben 

ausführte, weniger formalisiert, als der Zivilprozess wie wir ihn jetzt führen, oder wie man ihn 

früher in der DDR führte. Er zerfiel nicht in zuviel Phasen, war ein einheitlicher Prozess. Der 

Richter war Herr des Verfahrens bis zum Urteil.  
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Es wurde darüber hinaus von der Einheitlichkeit des Zivilverfahrens in der DDR gesprochen, 

der Einheit von Erkenntnis- und Vollstreckungsverfahren. Das heißt, die Gerichte waren in 

gleicher Weise gehalten, die Vollstreckung zu betreiben und auch dort Amtsermittlungen zu 

betreiben. Dort den Schuldner festzustellen, den Drittschuldner festzustellen. Man konnte 

sogar Staatshaftung geltend machen für den Fall, dass das Gericht, die Vollstreckungskam-

mer, es unterließ, den Anspruch durchzusetzen oder zu sichern. Was allerdings zu einer be-

ständigen Überforderung der Vollstreckungskammer führte. So dass wir häufig genug wir 

unseren Mandanten erklärten: Wir sind zwar gerne dabei behilflich, einen Titel zu schaffen, 

aber was sie aus dem Titel machen, das müssen sie schon selber wissen. - Abgesehen davon, 

dass die Gebühren in den Vollstreckungsverfahren außerordentlich niedrig und nicht lukrativ 

waren und die Akten die Büros außerordentlich belasteten. Man war mitunter Jahre in der 

Vollstreckungssache tätig. 

 

Das Erkenntnisverfahren war in der Regel relativ zügig. Das war zwar von Kreisgericht zu 

Kreisgericht und von Stadtbezirksgericht zu Stadtbezirksgericht unterschiedlich, lag aber auch 

an der Geschwindigkeit des vorsitzenden Richters der jeweiligen Kammer. Insofern waren in 

der DDR genauso Menschen am Werke, wie auch jetzt in der Rechtspflege Menschen am 

Werke sind. Aber, die Richter standen unter einem recht hohen Erledigungszwang. Kriegten 

also Erledigungsziffern vorgegeben. Ihre Tüchtigkeit wurde an zwei Dingen gemessen: Ein-

mal, ob sie die entsprechende Anzahl an Erledigungen brachten und der zweite Parameter 

war, wie hoch ihre Rechtsmittelsicherheit war. Das heißt, sie galten als um so besser, je weni-

ger Urteile ins Rechtsmittel gingen und zweitens, je weniger Urteile im Rechtsmittel Erfolg 

hatten. Wenn also von zehn Urteilen fünf ins Rechtsmittel gingen, aber alle fünfe nicht erfolg-

reich waren, sondern die Rechtsmittel als unbegründet verworfen wurden oder sonst irgend so 

was, dann galt der Richter als tüchtig.  

Aber wie gesagt, das Erkenntnisverfahren, obwohl dieser Begriff schon nicht mehr stimmt, 

weil man ja von der Einheitlichkeit des Verfahrens ausging, war relativ zügig. Während das 

Vollstreckungsverfahren sehr langwierig und säumig war. Und obendrein darunter litt, dass 

der Vollstreckungssekretär, heute Gerichtsvollzieher, über kaum nennenswerte Zwangsmittel 

verfügte. Der Haftbefehl zur Erzwingung eines Offenbarungseides, das war dem DDR- Zivil-

prozessrecht fremd. Auch zu Zeiten, als dies noch in der ZPO vorgesehen war, wurde dies 

nicht angewendet. Selbst Großgläubiger, wie die Kommunalen Wohnungsverwaltungen, wa-

ren kaum in der Lage, ihre Forderungen durchzusetzen. Es gab sogar eine Zeit lang Überle-

gungen, Großgläubiger, wie die BVG bei säumigen Fahrgeldern und Bußgeldern, oder die 
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BEWAG und GASAG bei säumigen Gebühren für ihre Leistungen, oder die Kommunalen 

Wohnungsverwaltungen und ähnliche, zu selbständigen Vollstreckungsorganen zu machen, so 

dass die Gerichte damit gar nicht mehr befaßt werden sollten. Und dann hätte dies allerdings 

zur Folge haben müssen, dass Einspruchsmöglichkeiten gegen Maßnahmen im Vollstre-

ckungsverfahren sehr viel stärker ausgebaut worden wären, um also einer Willkür dieser ent-

sprechenden Firmen vorzugreifen. Das waren Überlegungen, die eben am Ende der DDR 

standen, weil durch das „Nadelöhr“ Vollstreckung die gesamte Zivilrechtsprechung an 

Glaubwürdigkeit verlor. 

 

Die zweite Instanz, die Rechtsmittelinstanz, die war in der Regel Überprüfungsinstanz. Aber, 

sie konnte unter den Voraussetzungen des § 154 Abs. 2 der ZPO der DDR zur eigenen Tatsa-

cheninstanz werden, was auch nicht selten geschah. Das war allerdings auch von Bezirksge-

richt zu Bezirksgericht unterschiedlich und fand in der Regel nur dann statt, wenn der Beru-

fungssenat davon ausgehen musste, dass der einen oder anderen Partei dadurch nicht eine 

Instanz verloren geht. Sie machten selten völlig neue eigene Beweismittel, sondern sie ver-

suchten, bereits in der ersten Instanz gehörte Beweismittel oder herbeigezogene Beweismittel 

zu ergänzen oder zu konkretisieren oder eine Sparkassenauskunft über Konten wurde vervoll-

ständigt oder ähnliches. Aber wenn es um eine völlig neue Tatsache ging, die entscheidungs-

erheblich sein konnte, dann wurde allerdings in der zweiten Instanz aufgehoben und zurück-

verwiesen, um so nicht der Partei eine Rechtsmittelinstanz, eine Instanz abzuschneiden. Das 

war in Berlin z.B. ganz typisch, dass dies sehr unterschiedlich gehandhabt wurde zwischen 

dem Zivilrechtssenat und dem Familienrechtssenat. Der Familienrechtssenat, wir nannten ihn 

gerne der „Damensenat“, der tat sich nicht genug darin, auch in zweiter Instanz eigene Be-

weiserhebungen zu machen. Insbesondere Parteivernehmungen noch vorzunehmen und in die 

Prozessparteien einzudringen und aus denen nun noch Tatsachen für ihre Entscheidungen 

rauszukitzeln. Insbesondere, wenn es um Sorgerechts- oder Erziehungsrechtsfragen ging. 

Wobei dort kritisch angemerkt werden muss, dass ja eine Familienrechtskammer und ein Fa-

milierechtssenat selten echt juristische Fragen zu lösen haben. Sie haben mehr zwischen-

menschliches und im strengeren Sinne mit Juristerei nicht so sehr viel zu tun.  

Demgegenüber ging der Zivilrechtssenat unter Oberrichter Dr. Beyer sehr formal an die Ver-

fahren heran und entschloß sich sehr ungern, eigene Beweiserhebungen zu machen. Sondern 

aufhob und zurückverwies. Für diese zweite Instanz, insbesondere den Senat in Berlin, aber 

ich weiß, ähnlich war es auch in Potsdam, war typisch, dass sich der Senat im Vorfeld eine 

Entscheidung schon überlegte. Das konnte von Vorteil sein, das konnte von Nachteil sein. 
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Von Vorteil, dass sie wirklich den Akteninhalt kannten und nicht drinne rumstocherten. Von 

Nachteil, dass also auch ein Berufungsvortrag eine einmal gefügte Meinung nur sehr schwer 

noch erschüttern konnte. Sondern, dass man sie schon außerordentlich vortragen musste, um 

die relativ vorgefaßte Meinung dennoch auszuräumen. Unter uns Anwälten gab es die alte 

Regel: Wer vom Senatsvorsitzenden Dr. Beyer als erster angesprochen wird, hat verloren. 

Weil der angesprochen wurde, bei dem noch Fragen offen waren, die der Senat nicht begrif-

fen hatte oder noch ergänzend wissen wollte und ähnliches mehr. Häufig genug erwartete der 

Senat dann von den Prozessparteien, die ausdrücklich sogar in eine Pause geschickt wurden, 

die Abgabe einer Prozesserklärung, die Rücknahme der Berufung oder sonst irgend so etwas 

mehr. Dies habe ich in der Regel nicht getan, denn die Rücknahme einer Berufung brachte 

kostenmäßig keinerlei Vorteile. Mit dem Eintritt in die mündliche Verhandlung war die volle 

Gerichtsgebühr im Berufungsverfahren entstanden, so dass die Rücknahme der Berufung 

nicht mehr zu einer kostenmäßigen Begünstigung des Berufungskläger führte. Er konnte 

nichts mehr sparen. Das hatte bei uns Anwälten in der Regel die Folge, dass wir sagten, dann 

soll sich der Senat, der da sein volles Geld kriegt, auch die Mühe machen, ein Urteil zu be-

gründen und seine Entscheidungsgründe darzulegen. Insbesondere, da sich dann der Zorn der 

unterlegenen Prozesspartei gegen das Gericht und nicht gegen den Anwalt richtet. In der Re-

gel fängt der Mandat nämlich dann irgendwann an zu grübeln: Vielleicht hätte ich ja doch 

Erfolg gehabt, wenn mich mein Anwalt nicht in die Berufungsrücknahme gedrängt hätte.  

In der zweiten Instanz war allerdings auffällig, dass die Bemühungen des Senats, die Parteien 

in eine Einigung zu bringen, geringer waren, als in den ersten Instanzen. In der ersten Instanz 

war die Neigung, Verfahren mit einem Vergleich, oder, wie es in der DDR-Prozessordnung 

hieß, einer Einigung, zu beenden, größer. Und zwar nicht mal aus der Weisheit des Vergleichs 

heraus, denn der Vergleich ist im Grunde genommen die weiseste Prozessbeendigung, weil 

mit einem Vergleich beide Prozessparteien weiterleben können und das Gesicht behalten, und 

in der Regel auch die Erfüllung aus einem Vergleich freilich sehr viel höher ist, als aus einem 

Urteil. Sondern weil die Richter drängten, auch um so sich die Mühe einer Urteilsbegründung 

zu ersparen, wegen des enormen Erledigungsdrangs, unter dem sie standen. 

2. Was fanden Sie im großen und ganzen gut am DDR-Zivilprozess? 

Seine geringere Formalisierung konnte in bestimmten Fällen ein Nachteil sein. In aller Regel 

war sie aber ein Vorteil. Abgesehen davon, dass ja in der DDR im Zivilverfahren kein An-

waltszwang war. Und insofern wäre ein so hohes Maß an Formalisierung darauf hinausgelau-

fen, dass Prozessparteien Prozesse nicht hätten führen können oder ähnliches, bloß weil sie 

den Verfahrensgang nicht beherrschten. Also gegenüber der jetzigen Zeit, würde ich sagen, 
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war trotz der Unterbesetzung der Gerichte etwas mehr Zügigkeit im Verfahren drin, also die 

Verfahren waren schneller zu Ende. Sie waren keinesfalls überzeugender, aber sie waren, was 

die Sprachlichkeit der Begründungen anbelangte, bürgernäher. Überhaupt ein „Vorteil“ des 

DDR-Rechts und der DDR- Rechtsprechung die bürgernähere Rechtssprache war. Die jetzige 

Rechtssprache ist ja die Kunstsprache des 1896 fertiggestellten BGB, die nur von eingeweih-

ten Kaste verstanden wurde und wird. Insofern war die Rechtssprache in der DDR bürgernä-

her, ohne deswegen unbedingt unpräziser zu sein. Es gab natürlich einige Begriffe, die unprä-

zis waren und die man dann häufig genug auch umschreiben musste. Wie überhaupt die 

Rechtssystematik im Laufe der Rechtssetzung zu wünschen übrig ließ. Wir haben häufig ge-

nug erlebt, dass in formellen Vorschriften materielle Vorschriften mitenthalten waren und 

umgekehrt, in materiellen Vorschriften waren formelle Vorschriften. Denke ich nur an das 

ganze Grundbuchrecht und ähnliches. Aber in der Regel war dies ein Vorteil des DDR-

Zivilprozesses oder sonstigen Prozesses, die etwas bürgernähere Rechtssprache. In der Be-

gründung; im Urteilsspruch, also im Tenor des Richters, weniger zu sehen.  

3. Was fanden Sie am DDR-Zivilprozess weniger gut? 

Nachteil war die geringere Verbindlichkeit der Urteile, durch die Schwäche des Vollstre-

ckungsverfahrens. Ein Recht, das keine oder wenig Chancen auf Durchsetzung hat, nimmt 

sich selbst die Würde. Das war eine der wirklich maßgeblichen Schwächen des DDR- Zivil-

prozessrechtes, die absolute Schwäche des Vollstreckungssekretärs in seinem rechtsdienli-

chen Instrumentarium. Hinzu kam ein subjektiver Faktor. Wegen der schlechten Bezahlung in 

der Justiz waren fast alle Vollstreckungssekretäre nicht Vollstreckungssekretäre, sondern -

sekretärinnen. Die sich im Ernstfall gar nicht trauten, zu einem hartnäckigen Schuldner nach 

Hause zu gehen. Schon aus Angst, von dem verhauen zu werden oder sonst irgendwas. Sie 

durften einen Polizisten, in der Regel den Abschnittsbevollmächtigten, mitnehmen, um also 

möglicherweise die Öffnung der Tür vorzunehmen oder als Begleitschutz oder so etwas. Die 

Polizisten hatten natürlich wenig Neigung dazu, so dass, wenn die Vollstreckungssekretärin 

ernsthaft mit Gegenwehr rechnen musste, sie die Akte eben einfach wegschob und vertagte. 

Und es war kaum oder nicht dingbar zu machen, dass da nun säumiges Verhalten zu Staats-

haftungs-Geschichten geführt hätte. Denn sie mussten ja immer noch Verschulden nachwei-

sen. Und wenn dieser Vollstreckungssekretär glaubhaft nachweisen konnte, dass er eben auf 

1.000 Akten sitzt und eventuell überfordert ist, dann ist die subjektive Seite nicht gegeben und 

dann komm ich an kein Schadenersatz usw.  

Das war, glaube ich, eine der großen Schwächen, die nur dadurch gemildert wurde, dass die 

Bereitschaft der Bürger, Urteils- oder Vergleichsverpflichtungen freiwillig zu erfüllen, größer 
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war, als sie es jetzt ist. Auch deswegen, weil sie wußten, es ist schwieriger, sich zu entziehen. 

In der DDR war ein sehr viel dichteres Meldenetz. Ein untertauchen war so gut wie unmög-

lich. Geschlossene Grenzen machten auch eine Flucht ins Ausland unmöglich. Und die Be-

triebe waren zur Amtshilfe verpflichtet. Beispielsweise wurden in allen Volkseigenen Betrie-

ben Personalakten geführt. Diese Personalakten waren sogenannte „selbstmarschierende“ Ak-

ten, das heißt, sie wurden von VEB zu VEB weitergereicht. Bei Bewerbung eines Bürgers in 

dem nächsten VEB ging die Personalakte mit. Und der Betrieb war verpflichtet, wenn gegen 

diesen Bürger Vollstreckungsmaßnahmen in der Lohnbuchhaltung vorlagen und bekannt wa-

ren, dies in der Akte kenntlich zu machen. Den Titel, soweit er in der Buchhaltung war, mit-

zusenden. Und der Betrieb konnte sogar als Drittschuldner in die Haftung genommen werden, 

für unterlassene solche Hilfsmaßnahmen. Dies war insbesondere in Fragen der Unterhalts-

vollstreckung und ähnlichem sehr viel günstiger. Ausgenommen die Bürger, die keiner ge-

regelten Arbeit nachgingen oder auswichen aus dem volkseigenen Sektor der Wirtschaft in 

den privaten Bereich, denn die Kaderakten durften nicht an Privatbetriebe weitergereicht wer-

den, sondern blieben dann beim letzten Volkseigenen Betrieb, wo derjenige tätig war (da gab 

es eine spezielle Ordnung über die Führung von Kaderakten). Und damit ging natürlich die 

Vollstreckung ins Leere. Also, über das Vollstreckungsrecht könnte man noch einmal eine ex-

tra Arbeit und Untersuchung anstellen.  

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Verschiedentlich wird davon gesprochen, dass die Justiz oder die Richter, hierfür möglicher-

weise auch die Vollstreckungssekretäre, so eine bestimmte Sozialarbeiterfunktion wahrnah-

men. Hat sich das in der Tätigkeit auch der Vollstreckung, in der Auffassung von Vollstre-

ckung, so ein bißchen objektiviert? - 

 

Ja, das ist richtig. Das ging bis in die Rechtsprechung hinein. Die zum Teil etwas mit der Ver-

fassungswirklichkeit der DDR zu tun hatte. Ich habe eine Zeit lang eine private Wohnungs-

verwaltung vertreten, in Mietstreitigkeiten. Insbesondere gegen säumige Mietschuldner. In 

der DDR bestand im Zivilrecht, im materiellen Recht, ein sehr hoher Mieterschutz, aber der 

säumige Mieter, der wiederholt oder ständig säumig wurde, konnte sogar mit einer Räu-

mungsklage überzogen werden. Diese Räumungsklage war aber nur vollstreckbar, wenn der 

Vollstreckungssekretär von der örtlichen Wohnraumlenkung eine Wohnungszuweisung be-

kommen hatte, mit der er den Schuldner in eine andere Wohnung „hineinräumen“ konnte. 

Und zwar hatte das damit zu tun, dass in der Verfassung ja gesagt wurde, jeder Mensch hat 
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Recht auf Wohnraum. So war so eine dieser Formeln: Im Sozialismus braucht niemand unter 

Brücken zu schlafen.. Das heißt, man musste als vollstreckungswillige Partei erstmal dafür 

sorgen, dass dem Schuldner vom örtlichen Wohnraumlenkungsorgan eine andere Wohnung 

zugewiesen wurde. Und mit dieser Wohnungszuweisung konnte dann vollstreckt werden.  

Ich habe seinerzeit mal geklagt gegen einen Bürger mit leicht asozialen Tendenzen, der also 

eine miserable Wohnung in Köpenick, zweiter Hinterhof mit Klo auf dem Hof, für 19,20 DM, 

hatte. Diese Klage wurde mir abgewiesen mit der Begründung, dass es eine noch schlechtere 

Wohnung als für 19,20 DM in ganz Berlin nicht gäbe. Insofern würde ich also auch für den 

Fall, dass ich mit meiner Klage auf Räumung durchdringen würde, keine andere Wohnung 

bekommen, in die dieser Bürger hineinvollstreckt werden könnte. Deswegen wäre meine Kla-

ge, obwohl der Schuldner mit acht Jahresmieten im Rückstand war, als unbegründet abgewie-

sen. Allerdings war dies ein Urteil des von allen Kollegen belächelten Kollegen ... in Köpe-

nick. Aber immerhin.  

Und ähnlich verhielten sich die Vollstreckungssekretäre. Andererseits muss man sagen, dass 

Vollstreckungssekretäre sehr hilfreich waren und menschlich freundlich, wenn es sich um 

alleinstehende Frauen mit Kindern handelte. Dann gab es auch so eine Prioritätenliste, die 

vom Stadtgericht vorgegeben war. Dass also bei der Vollstreckung nicht strikt die Reihenfol-

ge des Eingangs des Antrages zu beachten wäre, sondern, dass soziale Härten vorgezogen 

werden müßten. Das heißt, die Vollstreckungskammern, die immer restlos überfordert waren, 

hatten in der Regel sehr viel mehr mit Unterhaltsforderungen zu tun, als mit sonstigen zivil-

rechtlichen Ansprüchen, um die zu befriedigen. Da wußten sie auch sehr genau, unter wel-

chen Voraussetzungen die Mütter staatliche Vorauszahlungen erlangen konnten und verwie-

sen sie dann auch an die entsprechenden Organe der Jugendhilfe, jetzt Jugendämter. Waren 

auch in der Regel recht gut besattelt, was das Wissen anbelangte, wie man Vollstreckungs-

maßnahmen gegen säumige Kindsväter im westlichen Ausland, sprich in der Bundesrepublik, 

durchsetzte. Das ging ja auch über die Jugendhilfe. Eine der wenigen Strecken, wo Amtshilfe 

zwischen ost- und westdeutschen Ämtern funktionierte. Hatte allerdings sein Ende immer mit 

der Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes. Und da der Unterhaltstitel ja häufig weiter 

reicht, bis zur wirtschaftlichen Selbständigkeit, war dann sehr wenig Hilfe mehr zu erlangen.  

 

- Zwischenbemerkung des Interviewers: 

In dem Kontext kam es ja auch vor, dass, zum Teil hat das so ein bißchen Unwillen, glaub 

ich, hervorgerufen, dass Schuldner in bessere Wohnungen geräumt wurden? - 
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Das kam durchaus vor. Die Preisbildung bei Wohnungen in der DDR war ja doch eine merk-

würdige. Sie richtete sich nicht so sehr nach der Qualität, sondern nach dem Preisstock von 

1935. Und neue Wohnungen wurden zu den gleichen Preisen vermietet. Es hat ja mal eine 

kurzzeitige Bemühung gegeben, beispielsweise in der Leipziger Straße, die Mieten zu erhö-

hen. Da wohnten allerdings vornehmlich Mitarbeiter des Staatsapparates, die dann so einen 

„Zoff“ machten über ihre Parteigruppen, dass diese Mieterhöhung nicht durch kam. Es war z. 

B. eine ganz merkwürdige Geschichte. Wir konnten mitunter, wenn wir Vermieter vertraten, 

nachweisen, dass der Mietschuldner, der also zehn Monatsmieten schuldete, ohne weiteres 

eine Bulgarienreise für 3.000,- Mark bezahlen konnte.  

Es gab in der Endphase der DDR Überlegungen, Vollstreckungsmaßnahmen in den Betrieben 

publik zu machen. Wir haben uns als Anwälte strikt dagegen gewandt, weil wir sagten, das ist 

widerrechtlich und außerdem ist es ein mittelalterliches „an den Pranger stellen“. Aber man 

erhoffte sich davon, dass, wenn der Abteilungsleiter mit seiner Mietschuld vor seinen Mitar-

beitern offenbart worden wäre, dass seine Zahlungsmoral zunehmen würde o. ä. Aber wenn 

dann, bei den minimalen Mieten, die in der DDR erhoben wurden, die Berliner Kommunalen 

Wohnungsverwaltungen Mietforderungen in Höhe von zwei- bis dreistelligen Millionengrö-

ßen hatten, kann man sich vorstellen, wie schwach das Vollstreckungsverfahren diesbezüglich 

war.  

Eine Gerichtsgeschichte 

4. Erzählen Sie doch bitte einmal eine Geschichte, die mit einem Berliner Stadtbe-

zirksgericht zu tun hat. Es darf ruhig eine ganz alltägliche oder banale Geschichte 

sein, kann aber natürlich auch etwas Spektakuläres sein. Wie fängt diese Geschichte 

an, wie verläuft sie und wie endet sie? Es darf eine Geschichte sein, die Sie erlebt 

oder gehört haben. 

Ich habe eine Reihe von merkwürdigen Verfahren selber führen müssen. Ich bin in meiner 

ersten Berufsausbildung Musiker. Und das führte dazu, dass immer wieder Musiker, die Ärger 

mit ihren Mitmietern wegen der Geräusche beim üben hatten, zu mir kamen und sich vertreten 

ließen. Hier konnten wir immer wieder auf Schreiben des Ministeriums für Kultur, der Staats-

oper, der Komischen Oper, des Rundfunks verweisen, dass alle diese Häuser nicht in der Lage 

wären, den Musikern ausreichend Überräume zur Verfügung zu stellen. So dass es zur Aus-

übung ihres Berufes unabdingbar ist, dass sie in ihren Mietwohnungen auch üben. Wir muss-

ten dann immer klären, möglichst im Vergleichswege, was denn einem Mitmieter dann noch 

zugemutet werden kann, was noch der Ortsüblichkeit an Lärm entspricht. Ob Geige laut ge-
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spielt schon unter die Rubrik Lärm fällt oder es noch Musik ist o. ä. m. Aber diese Verfahren 

endeten immer mit etwas faulen Kompromissen, mit denen beide Seiten nicht gut leben konn-

ten, weil tatsächlich die objektiven Möglichkeiten, den Streit zu beseitigen, kaum gegeben 

waren. Zumal also auch lärmdämmende Mittel, schallschluckende Wände u. ä., an Material-

mangel und ähnlichem scheiterten.  

 

Ich habe einmal einen spektakulären Fall in einem Zivilprozessfall erlebt. Allerdings nicht in 

Berlin, sondern in Eberswalde. Ich vertrat einen fast professionellen Autoschwarzhändler. Der 

also eine Forderung gegen einen anderen hatte, aus einem dieser nicht koscheren Autoge-

schäfte. In der Regel drückten die Gerichte bei Autoschwarzverfahren die Augen zu, obwohl 

das Fordern und Gewähren eines Überpreises nach § 170 StGB jedesmal eine Straftat war. 

Sondern sie wurden erst dann aktiv, wenn sie merkten, dass jemand professionell mit Autos 

handelte und damit seinen Lebensunterhalt oder ähnliches bestritt. Der Schuldner hätte auch 

in Berlin verklagt werden können, da der Erfüllungsort, Geld ist eine Bringschuld, hier in Ber-

lin gewesen wäre. Da mein Mandant aber in Berlin stadtbekannt war, hatte ich ihm geraten, 

doch in Eberswalde, am Wohnsitz des Schuldners, zu klagen. In der Hoffnung, dass er dort 

weniger Ärger bekommen würde. Allerdings, als wir in Eberswalde ankamen und der Prozess 

gerade seinen Anfang genommen hatte, betrat der Staatsanwalt des Kreises Eberswalde mit 

zwei Polizisten den Raum, und am Ende des Verfahrens wurde mein Mandant abgeführt. Das 

ist eine der herbesten Niederlagen, die ich in meinem Anwaltsleben erlebt habe.  

Verhandlungsstil - Mitwirkung von Schöffen – Atmosphäre vor Gericht 

5. Erzählen Sie bitte, wie Sie den Stil der Verhandlungsführung der vorsitzenden 

RichterInnen im Zivilprozess erlebten. Was am Verhandlungsstil der vorsitzenden 

RichterInnen war charakteristisch für den DDR-Zivilprozess? 

Zunächst glaube ich, das man nicht etwas als „DDR-typischen Stil“ bezeichnen kann. Stil ist 

eine sehr persönliche Frage und alles hängt von der Richterpersönlichkeit ab. Und dort gab es, 

wie immer im Leben, hochbefähigte und es gab minderbefähigte und „Pfeifen“. Die Skala war 

breit, wie sie halt im Leben so ist. Die Erfahrung sagte: Je älter und zumindestens berufsälter 

ein Richter war, desto gelassener war er in der Lage, ein Verfahren zu betrachten. Und Sach-

lichkeit schadet keinem Zivilverfahren. 

Anders war dies in Familienrechtsverfahren. Dort hatten wir ein, über Jahrzehnte hinweg, wie 

ich meine, ungutes Übergewicht an Richterinnen. An die 90 % der Familienrichter waren 

Richterinnen. Und da habe ich sehr häufig erlebt, dass die sehr deutlich Partei ergriffen. Und 
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da dies auch in der 2. Instanz, durch den bereits erwähnten „Damensenat“ hier in Berlin, nicht 

gemildert wurde, führte es zu einer nicht befriedigenden Prozessinflation. Dies war noch ge-

bündelt damit, dass bestimmte Prozessergebnisse im Familienverfahren fast sicher waren. Der 

§ 25 FGB sagte zwar, dass das Erziehungsrecht derjenige bekommen soll, der für die Zukunft 

der geeignetere ist. Wir haben seinerzeit mal gesagt, dieser Paragraph wäre fehlerhaft formu-

liert worden, es müßte heißen: Das Erziehungsrecht für die Kinder bekommt grundsätzlich die 

Ehefrau, es sei denn, sie leidet nachweislich an einer schweren unheilbaren Geisteskrankheit, 

geht berufsmäßig auf den Strich oder hat sich sonst strafmäßig relevanter Kindesvernachlässi-

gung schuldig gemacht. Da war also auch, schon weil die Rechtsprechung so war, eine ziem-

liche Voreingenommenheit häufig zu spüren. So dass man sich sogar, wenn man Männer ver-

trat, die um das Erziehungsrecht streiten wollten, sich von ihnen vorher in der Prozessakte 

quittieren ließ, dass man sie auf die Erfolglosigkeit ihres Bemühens hingewiesen hatte. Ihnen 

das Prozessrisiko ausgerechnet hatte und sie dennoch darauf bestanden vertreten zu werden, 

um so später nicht in den Geruch zu kommen, dass man sie aus Geldschneiderei in einen aus-

sichtslosen Prozess gejagt hätte. Aber ähnliches läßt sich vom Zivilprozess in aller Regel 

nicht sagen. Es gibt immer schwarze Schafe, die sich, weiß ich was, stärker hingezogen füh-

len. Aber auch da konnte man, mit entsprechenden Anträgen, Befangenheitsgeschichten und 

ähnlichem reagieren. Wenngleich von dieser Möglichkeit außerordentlich selten Gebrauch 

gemacht wurde. Ich habe es also selber in meiner ganzen Praxis nur zweimal getan und nur 

einmal mit Erfolg. Kennzeichnend für den DDR-Zivilprozess war allenfalls, dass die anwalt-

liche Vertretung nicht der Regelfall, sondern die Ausnahme war. Und die Richter sich deswe-

gen eine sehr viel stärkere Prozessleitungsfunktion angewöhnt hatten. Sie waren Herr des 

Verfahrens, sie hatten prozessleitende Verfügungen zu machen, sie waren angehalten, das 

Verfahren so vorzubereiten, dass nach Möglichkeit am ersten Verhandlungstag alle notwendi-

gen Beweise hätten erhoben werden können. Damit das Verfahren nach dem ersten Verhand-

lungstag zum Ende gebracht wurde und damit nicht solche Verschiebeverfügungen Überhand 

nahmen. Und das machte allerdings an den prozessleitenden Verfügungen häufig schon deut-

lich, wohin der Richter wollte. Denn ich erkenne natürlich aus der Fragestellung, welches 

Prozessziel damit möglicherweise gedacht oder angedacht ist.  

 

Dann war sehr häufig der Drang, der Hang der Richter zur Einigung. Wobei es hier nicht im-

mer um die kluge Einigung ging, sondern die Erledigung wichtig war. Als Anwalt musste 

man häufig genug auf die Vollstreckungsfähigkeit des Textes der Einigung achten. Was nützt 

mir die schönste Einigung, wenn ich sie nicht vollstreckungsfähig ausgestalte? Beispielsweise 
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vergaßen die Richter in aller Regel bei Einigungen über Grundstücke, bei den familienrechtli-

chen Vermögensverfahren, zu protokollieren, dass die Prozessparteien mit dieser Einigung 

zugleich die Änderung des Grundbuches beantragen und sie wechselseitig bewilligen oder 

sonst irgend so was. Das führte häufig genug dazu, dass wir unvollständige Titel kriegten, die 

dann wieder vollstreckbar gestaltet werden mussten und ähnliches mehr. Also, da hätte ich 

mir manchmal eine höhere Akribie und Akkuratesse gewünscht. Wenn diese Akribie und Ak-

kuratesse nicht gegeben war, konnte sie zwei Mängel haben: a) einen Ausbildungsmangel und 

b) einen Zeitmangel. Dem Zeitmangel, dem konnte man entgegen wirken, dem Ausbildungs-

mangel sicherlich nicht, als Anwalt.  

6. Welchen Anteil hatten die Schöffen an der Verhandlung und der Leitung des Zivil-

prozesses? Wie wirkte es sich aus, dass bei einem DDR-Zivilverfahren auch immer 

Schöffen beteiligt waren? 

Die Beteiligung der Schöffen an den Verhandlungsführungen war hoch unterschiedlich. Es 

gab motivierte Schöffen, die tatsächlich auch die Akten von vorn bis hinten studierten. Nicht 

selten genug die Akte besser kannten, als der vorsitzende Richter. Was sich daraus erklärte, 

dass sie nur 14 Tage Einsatzzeit hatten und in der Zeit, wo der Richter seine Urteile von den 

letzten Prozesswochen absetzte, sie die Zeit hatten, die Akten zu studieren. Günstig wirkte 

sich aus, wenn bestimmte Berufsgruppen als Schöffen beteiligt waren, Buchhalter, Finan-

zökonomen, Wirtschafts“fritzen“ oder sonst irgendsolche Berufe. Es kam natürlich auch da-

rauf an, welche Prozesspartei man vertrat.  

Ich habe sehr kluge Schöffen erlebt. In Berlin-Mitte hatte man besonders auf eine qualifizierte 

Auswahl der Schöffen gesetzt. Dies deswegen, weil Mitte die ausschließliche Zuständigkeit 

für Zivilrechtsverfahren mit Auslandsberührung hatte. Und man dort sich nicht blamieren 

wollte, auch keine Fragen haben wollte, die dem Prozess eine ungute Wendung oder sonstwas 

geben. Bei diesen Verfahren mit Auslandsberührung muss ich gleich sagen, die wurden a) von 

den Richtern in aller Regel mit hoher Akribie bearbeitet. Aber b): Gleichzeitig merkte man 

ihnen immer an, dass sie Angst und Nervosität vor diesen Verfahren hatten. Weil sich solche 

Verfahren immer gegen DDR-Betriebe oder ähnliches richteten. Und dies letztendlich so in-

terpretiert wurde, als ob es damit Verfahren gegen die DDR waren. Nicht gegen einen säumi-

gen Betrieb, sondern Verfahren gegen die DDR. Wo im ungünstigen Fall sogar noch ein Titel 

mit einer DM-Klausel herauskommen konnte. Trotz der Schwierigkeiten der Währungsklau-

sel. In § 432 ZBG war ja speziell geregelt, unter welchen Voraussetzungen überhaupt ein Ti-

tel in fremden Währungen formuliert werden durfte. Also, diese Verfahren standen nochmal 

unter einem völlig anderem, neuem Stern.  
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Unter den Schöffen gab es auch furchtbare Wichtigtuer, die das Verfahren furchtbar aufhiel-

ten. Allerdings sorgte die Anwesenheit von Schöffen dafür, dass die Schrulligkeiten eines 

Einzelrichters etwas gemildert wurden. Es gab zwar so gelegentlich Überlegungen, die auch 

seitens der Anwälte hinsichtlich einer Vereinfachung des Zivilrechtes diskutiert wurden, dass 

man sehr viel mehr Sachen den Einzelrichtern zuordnen könnte. Da war immer unsere Be-

fürchtung, ob dann nicht mehr richtermäßige Schrulligkeit in die Rechtsprechung hinein-

kommen könnte. Aber es gab Verfahren, in denen die Anwesenheit von Schöffen hilfreich 

war. Insbesondere wo ihr entweder technischer oder geschäftsmäßiger Sachverstand hilfreich 

war oder wo ihre allgemeine Lebenserfahrung ganz günstig war. Es gab andere Verfahren, wo 

sie aufhielten und sich wichtig machten. Gut. Es war in der Regel aber auch eine Frage, ob 

und inwieweit der Richter in der Lage war, seine Schöffen zu führen. Ich habe selten erlebt, 

dass man den Eindruck haben konnte, dass die Schöffen den Richter überstimmt hätten. Und 

es war zwar geregelt, in internen Anweisungen, dass bei Abstimmung von Urteilsfragen der 

Jüngere vor dem Älteren und der Laienrichter vor dem Berufsrichter zu stimmen hatte, aber in 

der Urteilsdiskussion wird es einem Richter schon gelungen sein, seine Meinung deutlich zu 

machen, damit der Schöffe auch erkannte, wohin die Reise geht.  

Etwas anders war dies, das ist aber hier nicht gefragt: Ich habe Verfahren erlebt, in denen die 

Schöffen in Strafverfahren den Berufsrichter überstimmt haben.  

7. Schildern Sie bitte, wie die Atmosphäre im Zivilprozess auf Sie wirkte. Ich meine, 

was für eine Stimmung hing da in der Luft? Inwiefern war sie angenehm oder unan-

genehm? Wie läßt sich diese Atmosphäre umschreiben? 

Atmosphäre läßt sich nicht beschreiben. Trotzdem will ich es versuchen. In der DDR ist zu 

einem relativ frühen Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr genau wann, die Pflicht zur Tragung von 

Roben abgeschafft worden. Und das Verfahren wurde populistischer dadurch. Ich habe 

manchmal bedauert, dass das Gericht nicht stärker die Würde des Gerichtes betonte. Und da-

mit auch die Autorität gerichtlicher Entscheidungen erhöhte. Es zog mitunter, je nach Rich-

terpersönlichkeit, ein kumpelhafter Ton in die Verfahren ein. Im Sommer wurde gesagt: Mei-

ne Herren Anwälte und Prozessparteien, wenn ihnen zu warm ist, können sie auch das Jacket 

ablegen. Wir haben also z. B. unter uns Anwälten darauf gedrängt, dass ein Kollege grund-

sätzlich nicht ohne Schlips zur Verhandlung ging, was aber bei den Richtern nicht unbedingt 

gesichert war, dass das nicht dort auch anders war. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, 

dass dies zu lax und leger war. Es gab einige Richterkollegen, die sehr viel stärker auf so et-

was achteten. Aber, das waren in der Regel solche, die selber keine Autorität hatten und 

glaubten, damit Autorität erzielen zu können. Die natürliche Autorität ging denen mitunter ab, 
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weil sie glaubten, sie durch äußerliche Autoritätsattribute ersetzen zu können. Dennoch glau-

be ich, dass diese etwas legere Art, so ungefähr wie der „Genosse Richter“ oder der „Kumpel 

Richter“, dem gerichtlichen Verfahren nicht gut getan hat. Insofern kann ich mich dazu ange-

nehm oder unangenehm nicht äußern. Ich bin der Meinung, eine Atmosphäre muss zweckmä-

ßig sein und dem Ziel dienen und mitunter tat sie dies eben nicht.  

Richterliche Rechtsauskunft 

8. Welche Bedeutung hatte die richterliche Rechtsauskunft des Stadtbezirksgerich-

tes? 

Dienstags, am Behördentag in der DDR, war an den Gerichten Rechtsauskunft. In der Regel 

wurde ein Richter eingeteilt, mitunter waren es auch zwei Richter, die da von 8-18 Uhr Dienst 

taten. Dies merkten wir Anwälte sehr genau, an unseren Sprechstunden dann am Donnerstag. 

Denn häufig genug sagten die Richter dann zu den Bürgern: „Das ist aber eine sehr kompli-

zierte oder weitgehende Frage, da gehen Sie mal besser zum Rechtsanwalt so und so.“ Und, 

was sie gar nicht durften, dennoch taten, nannten sie auch noch Namen, wohin sie die Leute 

schickten. Man konnte also an der Masse des „Schrotts“, der am Donnerstag dann in der 

Sprechstunde auftauchte, sehr genau sehen, wer am Dienstag Rechtsauskunft gemacht hatte. 

Also, die Rechtsauskunftstätigkeit hat die Richter außerordentlich gefordert. Sie mussten dort 

am Tage nicht fünf, sechs, sieben sondern mitunter 20, 30, 35 Rechtsauskünfte geben.  

Auch wir Anwälte mussten Rechtsauskünfte geben und zwar nach der Rechtsanwaltsgebüh-

renordnung kostenlos. Und wir haben immer wieder darüber nachgedacht, was ist Rechtsaus-

kunft und was ist Rechtsberatung? Und: Wo ist die Grenze zwischen Rechtsauskunft und 

Rechtsberatung? Ich will versuchen, das an einem Beispiel deutlich zu machen. Zu mir 

kommt ein Bürger und sagt: „Herr Rechtsanwalt, ich habe mir in der HO ein Paar Schuhe 

gekauft, die haben sich nach drei Wochen als schadhaft erwiesen und die Sohle geht ab und 

dies und jenes. Welche Ansprüche habe ich?“ Dann kann ich sagen: „Sie haben Garantiean-

sprüche. Sie bestehen aus dem Anspruch auf Nachbesserung oder auf Wandlung usw. Und die 

Frist zur Geltungmachung beträgt ...“ Das ist aber nicht die Antwort, die der Bürger haben 

will. Sondern der Bürger will wissen, was soll ich denn tun, um diesen Anspruch, den sie mir 

eben genannt haben, durchzusetzen? Und damit begibt sich der Anwalt auf das Feld der 

Rechtsberatung. Nämlich zu sagen, gehen Sie zuerst zu dem Laden, machen sie das erst gel-

tend. Wenn die sagen, so nicht, dann müssen Sie das machen und dann müssen sie dahin ge-

hen und dann müssen sie da eine Klage erheben. Und bis wohin müssen sie sich Nachbesse-

rung gefallenlassen. Denn zur Frage der Garantie bei mangelhafter Ware aus Einzelhandels-
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verkauf gab es eine spezielle Richtlinie des Obersten Gerichts, die sagte, bis wohin muss man 

sich die Nachbesserung gefallen lassen und bis wohin nicht u. ä. m.  

Dies war übrigens eine Tendenz, die im Laufe der Jahre zunahm. Das ZGB, am 01.01.1976 in 

Kraft getreten, war ja ein deutlich abgespecktes Zivilrecht, sollte größere Bürgernähe u. ä. 

bringen. Hat es ja manchmal auch getan. Der Nachteil war aber, das vieles ungeregelt blieb, 

was später durch entweder Richtlinien des Obersten Gerichts ausgeführt oder durch Recht-

sprechung ausgefiltert wurde. Also, insofern war das Richterrecht nicht ohne Bedeutung. 

Aber dies wußte natürlich der unvertretene Bürger nicht. So dass also die Rechtsauskunft in 

dieser Beziehung zunahm.  

Zu dieser Rechtsauskunft bei Gerichten wurden die Richter in einem Rundumverfahren her-

angezogen, d. h. der Arbeitsrichter oder der Strafrichter mussten in gleicher Weise Rechtsaus-

kunft erteilen, wie der Familienrichter oder der Zivilrichter. Ohne direkt unfair sein zu wollen, 

nicht jede Auskunft, die erteilt wurde, war richtig. Häufig genug also sehr oberflächlich. Das 

machte die Sache allerdings dann für die Partei und / oder für den Anwalt und / oder für bei-

de, schwierig. Denn der so Beratende oder so Beauskunftete kam natürlich in die anwaltliche 

Sprechstunde oder ging ins Verfahren oder mit einer Klage in die Rechtsantragsstelle, mit der 

Auskunft, der Richter hat mir das und das gesagt und das ist richtig. Wenn sich nun im Ver-

fahren das Gegenteilige herausstellte oder eine andere Rechtsauffassung sich durchsetzte, war 

dies eine Frage, die immer diskutiert wurde: Wie weit geht denn da die Staatshaftung des 

Richters oder des Gerichts für die Auskunft? Auch bei uns Anwälten war das immer eine 

nicht uninteressante Frage. Weil wir sagten, wir müssen ja etwas tun, um unserer Haftung 

entgegen zu wirken. Wir hatten also keine, wie jetzt, keine Pflichtversicherung, sondern wir 

hatten als Anwälte in der DDR einen gemeinschaftlichen Haftungsfonds, in dem wir Geld 

einzahlten. Dies Geld konnten wir aber nur von zahlenden Mandanten einlegen. Das heißt, 

wir mussten mit dem Geld zahlender Mandanten die Vorsorge für unsere Haftung treffen, für 

die nicht zahlenden Mandanten, für die Auskunftsmandanten. Das war so ein ewiger Wider-

spruch, der nicht auflösbar war. 

Diese Rechtsauskünfte wurden bei den Anwälten obendrein als eine der Formen gesellschaft-

licher Tätigkeit bewertet. Das heißt, wir mussten jährlich Bericht erstatten, wieviel Auskünfte 

wir erteilt hatten. Nach Möglichkeit auf welchen Rechtsgebieten und dafür kriegten man eben 

„Bienchen“ oder weniger „Bienchen“ oder sonst so irgend was. Andererseits bewahrte uns 

dies vor anderer gesellschaftlicher Tätigkeit. Wir konnten immer wieder sagen, in der Zeit, 

wo andere gesellschaftliche Tätigkeit machen nach 17.00 Uhr, machen wir unsere Rechtsaus-

kunfttätigkeiten in Sprechstunden.  
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Aber, die Rechtsauskunft in den Stadtbezirksgerichten war ein nicht unerhebliches Sieb für 

uns. Es kamen also nicht alle Rechtsauskünfte zu uns. Sie war auch insofern ein Sieb, als sie 

mit dafür sorgte, dass nicht zuviel völlig unbegründete oder unzulässige Klagen erhoben wur-

den. Und dass mitunter die Bürger auf andere Verfahrenswege, Schiedskommission, Kon-

fliktkommission u. ä., verwiesen wurden, was also dann richtiger war. Mitunter, kann man 

auch nicht verkennen, wurden Leute auch auf „weißen Sand“ geschickt. Zumal also die Rich-

ter im Laufe der Zeit - so wie wir auch - ihre „Prozesshanseln“ und Querulanten kannten und 

erkannten und man sich dann bemühte, diese loszuwerden.  

9. Inwieweit waren die rechtsauskunftgebenden RichterInnen an der außergericht-

lichen Klärung von Rechtskonflikten interessiert?  

Mitunter zeigten die Richter den Rechtsauskunftssuchenden schon auf, wie sie ihren Streit 

beilegen konnten, ohne zu Verfahren zu kommen. Aber merkwürdig war: Nach § 47 ZPO 

konnten Bürger bei Gericht erscheinen und sagen, wir möchten eine Einigung protokollieren, 

ohne das ein gerichtliches Verfahren anhängig war. Das war so eine Besonderheit der DDR-

Zivilprozessordnung. Und diese so protokollierte Einigung musste den gleichen Anforderun-

gen genügen, wie sie im Vorparagraphen, im § 46 ZPO, genannt worden waren und sie muss-

te vollstreckungsfähig sein. Zum Beispiel konnten Eheleute, die sich scheiden lassen wollten, 

hingehen und sagen: Wir haben uns über unseren Haushalt, unser Vermögen und Grundstück 

geeinigt und wir möchten nicht noch den Notar bemühen und Kosten sparen. Bitte, „lieber 

Richter“, protokolliere uns mal nach § 47 eine Einigung. Dann konnte nämlich mit dieser Ei-

nigung die Grundbuchänderung beantragt werden. Solche außergerichtlich protokollierten 

Einigungen kamen viel häufiger auf anwaltliche Anregung zustande, als aus gerichtlichen 

Rechtsauskünften. Schon wegen der Anzahl der Auskünfte versuchten die Richter schon ein 

bißchen, die Arbeit von sich weg zu delegieren. Die Auskunftsgeschichten waren eben keine 

Erledigungen, hatten keine Erledigungsziffern.  

Aber das sie nun uninteressiert an den Konfliktbeilegungen gewesen wären, das kann man 

auch nicht sagen. Aber Quantifizierung wird dort ganz schwer möglich sein. Denn, man kann 

ja nicht wissen, wieviele nach erfolgter Rechtsauskunft nicht zum Gericht gegangen sind. 

10. Inwieweit kam es vor, dass die rechtsauskunftgebenden RichterInnen auch den 

Vorsitz im Zivilprozess in dieser Sache inne hatten? 

Interessanter ist die Frage 10. 

Natürlich konnte es passieren, dass, wenn der Zivilrichter Rechtsauskunft hatte und die Sache 

dann zum Klageverfahren kam, dass das dann nach dem Buchstabenprinzip in seiner Kammer 
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landete. Dies wäre ja kein Hemmnis gewesen dann, wenn er sich wirklich auf die Rechtsaus-

kunft beschränkt hätte. Ob ich jemanden sage, dass er sechs Monate Garantieansprüche hat 

oder drei Monate. Aber wenn er ihn beraten hat, was er zur Durchsetzung seiner Ansprüche 

machen sollte, dann wäre das schon eine etwas problematische Situation. Ich persönlich habe 

es in zwei oder drei Fällen erlebt, dass Richter, wenn ich mit der klagenden Prozesspartei den 

Saal betrat, sagten: „Oh, Moment, Herr ... ich kenn Sie doch. Helfen sie mir. Waren Sie bei 

mir in der Rechtsauskunft?“, oder ähnliches. Und wenn dies bejaht wurde, sie sogar sagten, 

ich muss die Sache abgeben an eine andere Kammer oder sonst irgend sowas. Aber ein sol-

ches klares Verständnis auch von dem Problem der Interessenkollision oder ähnlichem hatten 

wenige Richter. Z. B. in Berlin-Mitte der Richter ..., der eine Institution des Zivilrechts in 

Ostberlin war. Der hatte ein klares Gefühl dafür, andere weniger.  

Mitunter wurde von den Prozessparteien dies als Mangel gerügt. Und die sagten: „Nee, das 

will ich nicht. Unternehmen Sie mal was“, oder sonst irgend sowas. Aber, da die Auskünfte, 

wie ich vorhin bereits ausführte, rundumgingen - der Strafrichter, der Zivilauskunft gibt, gerät 

ja nicht in die Gefahr der Interessenkollision. Dennoch, es war eine Gefahr, die nicht immer 

ausreichend gesehen wurde.  

Rolle des Anwalts im Zivilprozess  

11. Wie empfanden Sie das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und 

rechtsanwaltlicher Parteienvertretung? 

Antwort siehe 12.! 

12. Inwieweit konnten die Rechtsanwälte ihre zivilprozessualen Möglichkeiten, d. h. 

ihre anwaltliche Rolle, wahrnehmen? 

Antwort zu 11. und 12.: Ja, zunächst ist der Anwalt immer Anwalt innerhalb der herrschenden 

Rechtsordnung. Das heißt, wenn ich weiß, dass der Richter der Herr des Verfahrens ist und er 

das Recht hat zu prozessleitenden Verfügungen, dann habe ich mich in gewisser Weise da-

nach zu richten. Ich werde natürlich sehen, wenn ich merke, dass da prozessleitende Verfü-

gungen kommen, die zum Nachteil meines Mandanten führen könnten, wie ich denen aus dem 

Wege gehe. Das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und anwaltlicher Parteien-

vertretung richtete sich ganz stark nach der Persönlichkeit der beiden, die da aufeinanderprall-

ten. Ich versuche es mal an einem Beispiel deutlich zu machen: Ich habe mit einer Dame, die 

später Richterin wurde, in Berlin zusammen studiert. Und wir waren durch die Buchstabens-

nähe immer in der gleichen Prüfungsgruppe. Sie schnitt in der Regel mit höchst mittelmäßi-
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gen Zensuren ab, während ich meine Prüfungen grundsätzlich mit 1,0 gemacht habe. Das war 

schwierig. Die versuchte mir später klarzumachen, dass sie jetzt da oben sitzt und die Richte-

rin ist, dass sie jetzt die Schlaue ist, dass sie jetzt dass Sagen hat und lauter solcher Käse. 

Aber, das war die Ausnahme. Der kluge Richter verstand es sehr wohl und war auch zufrie-

den, wenn die Parteien anwaltlich vertreten waren. Denn auch wir stellten ja ein Sieb dar für 

unsinnige Klagen. Wir erhoben keine unsinnigen Klagen oder nur, wenn der Mandant es par-

tout wollte. In der Regel stellten unsere Kollegen auch sachdienliche Beweisanträge und leg-

ten sachdienliche Beweismittel vor. Nun gut, mitunter schreibt man in den Schriftsatz schon 

irgendwelchen Quatsch rein, von dem man weiß, dass der Mandant den partout gerne wieder-

lesen möchte, selbst wenn er nicht entscheidungserheblich ist. Aber in der Regel versucht man 

doch, den Parteienvortrag auf entscheidungserhebliche Tatsachen zu beschränken. Und inso-

fern kann man sagen, dass das Verhältnis zwischen Richter und Anwalt eigentlich ein gutes 

war, soweit der Anwalt auch um ein gutes Verhältnis bemüht war.  

Wir waren sehr wenige Anwälte. Wir waren daher auch auf Entgegenkommen unserer Rich-

terkollegen bei Terminansetzungen oder Terminverlegungen angewiesen. Es machte also 

nicht viel Sinn, einen Richter ohne Grund aufs äußerste zu reizen. Abgesehen davon, dass ja 

ein Anwalt nichts tun sollte, was seinen eigenen Mandanten schadet. Und bei einem Richter, 

den ich als Anwalt zu sehr ärgere, kann ich nicht ausschließen, dass dieser Ärger durchschlägt 

auf Entscheidungen, die dann meinen Mandanten treffen.  

An und für sich, und das auch heute noch meine Auffassung, muss eine anwaltliche Klage-

schrift, sofern der in ihr unterstellte Sachverhalt sich im Verfahren als zutreffend erweist, ei-

gentlich das Urteil sein können. Der Antragstenor müßte eigentlich, wenn es gut geht, auch 

der Urteilstenor sein können. Und das war auch ein bißchen ein Augenmerk, das wir bei Kol-

legen, auch bei der Revision unserer Kollegen, beachtet haben. Vielleicht wissen Sie nicht: 

Hier in Berlin, aber auch in anderen Bezirken der DDR, war es so, dass wir eigentlich dafür 

sorgten, dass jeder Kollege einmal im Jahr revidiert wurde. Und zwar nicht, um - sagen wir 

mal - seine anwaltliche Freiheit zu beschränken, sondern um die Zügigkeit, die Sachdienlich-

keit der Bearbeitung, die Korrektheit der kostenmäßigen Abwicklung der Akte zu prüfen u. ä. 

m. Das war auch insofern rechtlich begründet, als ja nicht der Anwalt haftete, sondern das 

Kollegium haftete für Fehl- und Schlechtleistungen. Und insbesondere bei berufsjungen Kol-

legen haben wir mitunter sogar zweimal im Jahr revidiert, um sie vor ihren eigenen Fehlern 

oder vor ihren Mandanten zu schützen - der schlimmste Feind des Anwalts ist der Mandant, 

nicht der Gegner. Der unzufriedene Mandant geht bis zum äußersten. Und insofern haben wir 

da auf vernünftige, sachdienliche Verfahrensprüfung mit hingewirkt. Also, ich glaube, dass da 
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ein ganz gutes, kollegiales Verhältnis war. Im Gegenteil, man manchmal sogar darauf achten 

musste, dass nicht so etwas wie eine Kumpanei entstand. Nicht selten waren Anwalt und 

Richter im gleichen Studienjahr Studenten gewesen und kannten sich von daher. Bei den we-

nigen Juristen, die da waren, ergab sich das viel häufiger, als das jetzt der Fall ist. Und darin 

habe ich eigentlich eine viel größere Gefahr gesehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass 

das „Du“ zwischen den Prozessparteien im Gerichtssaal und ähnlichem und auch außerhalb 

des Gerichts nichts zu suchen hat.  

Wer als Anwalt seine Rechtsmöglichkeiten nicht sah, konnte sich nicht darauf berufen, dass 

sie ihm genommen waren. Der Anwaltsberuf ist ein Einzelkämpferberuf, der in der Regel 

auch ein gewisses Maß an Tapferkeit und Zivilcourage voraussetzt. Wer eben zu feige ist, ist 

in jedem System zu feige.  

Streben nach Einigung - Prozessvermeidung? 

13. Inwiefern gab es Bemühungen der vorsitzenden RichterInnen bzw. der Schöffen, 

den zivilrechtlichen Konflikt gütlich beizulegen? 

Der kluge Richter weiß, dass ein Urteil einen Rechtsstreit in aller Regel nur beendet. Aber 

nicht unbedingt Gerechtigkeit schafft. Oder zumindestens nicht das schafft, was Parteien unter 

Gerechtigkeit zu verstehen bereit sind. Ich stamme aus einer Juristenfamilie und mein Vater 

hat mir, als ich Anwalt war, einen Spruch gesagt, einen uralten Anwaltsspruch, der lautete: 

„Mein Junge merke dir: Die magerste Einigung ist besser als der fetteste Prozess“. Und je 

größer die Berufserfahrung des Richters oder des Anwalts ist, desto mehr weiß man, dass die 

Einigung, der Vergleich, der Vertrag, den die Parteien im Wege gegenseitigen Nachgebens 

schließen, die dauerhaftere Konfliktbeilegung ist, als das Urteil. Das Interesse der Richter war 

groß, schon weil die sich dann die Mühe der Urteilsbegründung sparten.  

 

Das Bemühen der Anwälte war schon vorgerichtlich groß, insbesondere seit 1982. Bis 1982 

galt die Rechtsanwaltsgebührenordnung von 1927. Letztendlich dieselbe, wie die heutige 

Bundesrechtsanwaltsordnung, allerdings mit mehr Novellierungen seither. Diese Rechtsan-

waltsgebührenordnung führte dazu, dass der Anwalt ein Interesse am Prozessführen hatte und 

an der Einigung im Prozess. Weil dann eben mehr Gebühren entstanden. Die Rechtsanwalts-

gebührenordnung von 1982 brachte nur zwei ganze Gebühren und für die außergerichtliche 

Konfliktbeilegung kriegte der Anwalt eineinhalb Gebühren. Das heißt, er konnte nur noch 

eine halbe Gebühr zusätzlich verdienen, dafür, dass er die Klage einreichte, möglicherweise 
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dreimal zu Gericht ging und sich dann doch einigte. So dass das Interesse an der außergericht-

lichen Konfliktbeilegung durch das Gebührenrecht privilegiert wurde.  

Im übrigen auch im Kostenrecht der Gerichte. Das war eine ganz bewußte Maßnahme im 

Kostenrecht der Gerichte, wenn ein Gerichtsverfahren, selbst wenn vorher fünf Termine ge-

wesen waren, mit einer Einigung zu Ende ging, kostete der Prozess im Prinzip das gleiche, die 

Gerichtskosten betrugen aber nur die Hälfte. Also die Einigung, der Vergleich, wurde kos-

tenmäßig privilegiert, vergleiche § 176 (2) ZPO, so dass also man auch der Prozesspartei noch 

im Prozess sagen konnte: Du sparst Kosten, wenn du dich einigst.  

 

Ich glaube nicht, dass Richter, oder ich kann mich nicht erinnern daran, dass Richter eine Ei-

nigung deswegen anstrebten, weil sie den Streit zwischen den Parteien vermeiden wollten. 

Oder Druck ausüben wollten, um ein Verfahren vom Tisch zu kriegen o. ä. m. Sondern es war 

wirklich die allgemeine Lebenserfahrung, dass die Einigung die sicherste Prozessbeendigung, 

die sicherste Streitbeendigung ist. Und zum Beispiel auch die Erfüllung aus der Einigung. 

Wenn ich mich in der Einigung verpflichte, 5 000 Mark zu zahlen, mit einer Unterwerfungs-

klausel unter die Zwangsvollstreckung u. ä., ist die Wahrscheinlichkeit, dass gezahlt wird, 

wesentlich höher, als wenn dies aus einem Urteil geschieht, dass die zwangsweise Beitreibung 

quasi schon impliziert.  

Richtig ist allenfalls, dass die Streitbereitschaft der Bürger in der DDR geringer war, als sie es 

jetzt ist. Dieses Gefühl: Wer Recht hat, muss auch den Mut haben, sich sein Recht zu erkämp-

fen, das ist zwar nicht sehr verbreitet, so nach dem Motto: Na die „da oben“ und was weiß 

ich, ob ich Recht kriege oder ob ich mich dort nicht in einen Konflikt mit dem Staat hineinbe-

gebe. Aber im Zivilprozess war ja eigentlich immer ziemlich deutlich, dass es doch die Par-

teien waren, die sich stritten, nicht die Parteien mit dem Staat. 

Es gab Zivilrechtskonflikte, die Parteien tunlichst nicht vor Gericht austrugen. Nämlich dann, 

wenn der dem Streit zugrunde liegende Sachverhalt, ein Sachverhalt war, der dem Staat aus 

bestimmten Konfliktsituationen heraus nicht genehm war. Also z. B. alle Verfahren, die aus 

der Mangelwirtschaftssituation herausrührten. Und wo dann, sagen wir mal, Schwarzpreise 

vereinbart wurden oder illegale Umgehungs,- Tausch- oder Überpreisgeschäfte und alles so-

was. Das trug man besser nicht vor Gericht aus. Aber Erbschaftsstreitigkeiten, Streitigkeiten 

zwischen Nachbarn wurden vehement geführt. Es gab sogar mal eine Zeit, wo z. B. Streitig-

keiten des Bürgers gegen Betriebe - beispielsweise bei Fehl- und Schlechtleistungen, Garantie 

- der Betrieb eher benachteiligt wurde, als der Bürger. Was sich allein schon aus der Haf-

tungssituation des ZGB ergab. Die Haftungsregelung des ZGB war ja eine Erfolgshaftung, 
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nicht eine Verschuldenshaftung. Der Betrieb konnte sich nur auf höhere Gewalt herausreden. 

Ansonsten kam es auf das Verschulden des Betriebes nicht an. Nur der Bürger hatte die Ex-

kulpationsmöglichkeit, über mangelndes Verschulden.  

Das war übrigens auch der Grund, warum die DDR ein eigenes Zivilrecht für Zivilrechtsge-

schichten mit Auslandsberührung hatte. Das Gesetz über Internationale Wirtschaftsverträge - 

GIW -. Weil: Bei einem Streit, z. B. wenn man einen Vertrag mit Auslandsberührung hatte, 

wo man ein zivilrechtliches Subsidiär-Statut vereinbaren musste, um nicht alle Fälle im Ver-

trag zu regeln, wären die DDR-Betriebe sehr schlecht gefahren mit dem Subsidiär-Statut 

ZGB. Deswegen kam mit dem 01.01.1976 auch gleich das GIW.  

Es gab also allenfalls ein paar Dinge, wo man sagte, wenn sich in diesem Streit bestimmte 

Mangelsituationen allzu deutlich machen, dann sollte man doch sehen, dass diese Verfahren 

nicht Überhand nehmen oder so was. Aber die Konfliktbeilegung außergerichtlich bzw. die 

gerichtliche Einigung usw. war nicht Bestandteil eines staatlichen Repressionsapparates. Das 

würde ich also als verneinen.  

Frage 14 fehlt!!! 

Stand der Prozessparteien  

15. Welchen Stand hatte Ihres Erachtens nach der einfache Bürger im Zivilprozess? 

Durch die bereits angesprochene Pflicht des Gerichtes zur wahrheitsgemäßen Aufklärung des 

Sachverhalts wurde der einfache Bürger durch das Gericht ziemlich geführt, um es mal so zu 

sagen. Das ging damit los, dass er - wenn er nicht in der Lage war, seine Klage selbst aufzu-

setzen, diese Klage bei der Rechtsantragsstelle des Gerichts durch den Sekretär des Gerichts 

aufnehmen lassen konnte. Dort waren zum Teil Formulare; z. B. für Familienrechtsverfahren 

gab es direkt Vordrucke, die also der Bürger ausfüllte und wo der Sekretär nur geringe Hilfe-

stellung geben musste, um also dort die sachdienlichen Informationen noch zu bekommen. Er 

kriegte genaue Hinweise, welche Unterlagen er mitzubringen hatte, welche Kosten von ihm 

zu entrichten wären usw. usf. Und im Verfahren selbst wurde er zur sachdienlichen Antrag-

stellung geführt. Mitunter gar genötigt, wenn er nicht wollte. Nicht im strafrechtlichen Sinne, 

sondern mit sanftem Druck des Richters. Also häufig war es sogar so, dass der Richter fast 

parteiisch war für den einfachen Bürger. Insbesondere dann, wenn der andere anwaltlich ver-

treten war und sich der Richter darauf verlassen konnte, dass der Anwalt dessen Interessen 

schon in gebührender Weise wahrnimmt.  
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Die andere Frage ist, ob der einfache Bürger überhaupt die Bereitschaft besaß, sein Recht 

gerichtlich durchzusetzen und geltend zu machen. Da kann ich mir vorstellen und da hab ich 

den Eindruck, dass da die Neigung geringer war, als beim gebildeten Bürger. Das ist aber kein 

Spezifikum des DDR-Rechts. Aber es ist halt so, dass die Bereitschaft und die Fähigkeit, 

Rechte im gerichtlichen Verfahren geltend zu machen, auch mit dem Bildungsstand zu tun 

hat.  

16. Welchen Stand hatten Prozessparteien, die der DDR nahestanden, im Zivil-

prozess? Ich meine, wie war der Stand von VEBs, staatlichen Organen, Genossen-

schaften oder auch von Funktionären? 

Also schon mal sehr unterschiedlich. Die Richter waren häufig erkennbar bemüht, diese Stel-

lung einer Prozesspartei außen vor zu lassen. Das ist natürlich bei einem VEB klar erkennbar, 

wer er ist, staatliche Organe waren ja kaum Gegenstand von Prozessen. Wir hatten keine Ver-

fassungsgerichtsbarkeit, sehen wir mal von den letzten Zuckungen der DDR ab Herbst 1988 

ab, mit der Einführung des Gesetzes über die Prüfung verwaltungsrechtlicher Entscheidungen, 

und das beschränkte sich auf relativ wenig Entscheidungen. Mittelbar waren staatliche Organe 

daran beteiligt. Wenn sie eine reine Parteienstellung hatten, beispielsweise der Volkseigene 

Betrieb als verklagter Betrieb im Garantieverfahren oder im Dienstleisungsrecht bei Gewähr-

leistungsgeschichten oder sonst was. Da war häufig die Sympathie des Richters eher auf der 

Seite der klagenden Bürgerpartei, als auf der Seite des Betriebes, weil er selber häufig genug 

Ärger hatte mit dem Reparaturbetrieb X oder Y oder sonst irgend so etwas. Etwas anderes 

war es, wenn es um sehr große Beträge ging, die zugunsten westlicher Betriebe gegen VEBs 

durchgesetzt werden sollten. Da habe ich oft ein sehr starkes Mauern erlebt. So eine Art von 

Patriotismus - wir werden doch nicht zulassen, dass ein Westbetrieb einen unserer Betriebe 

auspowert.  

Ich habe eine zeitlang westdeutsche Frachten- und Frachtenkontrollbüros, das sind Betriebe, 

die für die Optimierung von Frachtvorgängen als Dienstleister tätig werden, gegen die Deut-

sche Reichsbahn vertreten. Hier hatte ich immer den Eindruck, dass die Gerichte, schon des-

wegen, weil im Ergebnis zugunsten meines Mandanten nicht unerhebliche Valuta-Beträge 

hätten gezahlt werden müssen, dass da so eine Art Solidarisierung mit dem DDR-Betrieb 

stattfand, die dem Verfahren nicht gut tat und die auch dem Ansehen der Rechtsprechung 

nicht gut tat. Aber eigentlich würde ich meinen, dass das eher die Ausnahmesituation war.  

Genossenschaften wurden also nicht vorrangig bedient, auch im Arbeitsrechtstreit oder sonst 

was nicht. Nach den Zivilprozessregeln waren ja auch die Arbeitsrechtsprozesse abzuwickeln.  
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Das hat sich in der DDR ein bißchen gewandelt. Es gab Zeiten, da hatten die Betriebe immer 

Recht. Dann gab es Zeiten, da hatte der Werktätige immer Recht und der Betrieb nie Recht. 

Dann war es mal so ungefähr die Waage. Und zum Schluß hatten wieder die Betriebe stärker 

Recht. Eine zeitlang war ja sogar mal die Meinung, der Betrieb sei ja nicht produzierende 

Einheit, sondern sei eine „Menschenaufbewahrungsstelle mit einer staatlichen Erziehungsauf-

gabe“ und weiß ich nicht was alles. Und wenn Betriebe sagten: Nee, wir haben eigentlich 

produktive Aufgaben und dafür ist es schon notwendig, dass unsere Mitarbeiter pünktlich 

kommen. Und wenn die schwänzen und fehlen, dann müssen wir schon mal einen Verweis 

aussprechen können und so. - Das war eine zeitlang ziemlich schwierig. Insbesondere, als es 

noch darum ging, die sozialistische Menschengemeinschaft zu „produzieren“. Das war so in 

der Endphase der Ulbricht-Zeit.  

 

Die Funktionäre versuchten mitunter deutlich zu machen, dass sie Funktionäre wären. Aber 

das taten sie, wenn sie es taten, in einer so üblen Weise, dass sie dann also damit nichts er-

reichten. Es wurde gelegentlich versucht, so von hinten über die Parteischiene Einfluß zu 

nehmen. Dies war in Zivilverfahren seltener. Wir haben das gelegentlich in Eheverfahren er-

lebt. Insbesondere dann, wenn es um den Streit um das Erziehungsrecht ging. Oder wenn gar 

Prozessparteien anfingen, sich vor Gericht mit politisch relevanten Dingen zu beharken. Dort 

war aber z. B. bis zum Stadtgericht hin die Auffassung: Das hat uns nicht zu interessieren, das 

bleibt außen vor. Eine zeitlang war es Mode, wenn man sich im Erziehungsrechtsstreit um die 

Kinder gar nicht einigen konnte, dann wurde plötzlich behauptet: „Ja der Mann, der Böse, läßt 

das Kind jeden Abend Westfernsehen gucken und hat ihm sogar noch eine bunte Westzeitung 

mitgebracht“ oder sonst so was. Und dann konnte man sehr häufig auch vom Richter hören: 

„Frau Klägerin, warum haben sie es geduldet und jahrelang nichts dagegen unternommen?“. 

Also, dies wurde versucht fernzuhalten.  

Obwohl, also mitunter konnte man schon spüren, dass da im Hintergrund gedreht wurde. Dies 

war in doppelter Weise gefährlich. Entweder, es kam zu einem, was weiß ich, willfährigen 

Richter. Dann geschah das, was man erreichen wollte. Oder es kam zum bockigen Richter. 

Dann konnte genauso gut Quatsch entstehen. Denn, wenn er aus Trotz gegen diese Einfluß-

nahme andersherum entschied und man dann eine zweite Instanz kriegte, die möglicherweise 

dann das endgültige Ergebnis brachte, und den Parteien nur eine weitere Instanz mit dazu ver-

bundenen Kosten zugemutet wurde. 

Also, das Bemühen, Einfluß auf die Richter zu nehmen, war im Zivilverfahren die allersel-

tenste Ausnahme. Während sie im Strafrecht durchaus nicht so selten war. Die Öffentlichkeit 
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weiß jetzt im nachhinein, wie stark das Ministerium für Staatssicherheit als Untersuchungsor-

gan Einfluß auf die Strafrechtssprechung genommen hat. Uns Anwälten war das seinerzeit 

durchaus bewußt. Ich kann nicht überrascht werden, was dies anbelangt. Aber das war im 

Strafrecht eine viel eklatantere Frage, als sie es im Zivilrecht war. Es gab vielleicht so Fälle, 

wo man nicht wollte, dass jemand dekuvriert wurde und das MfS im Hintergrund wühlte. Das 

gab es auch schon mal. Aber, das war eigentlich nicht die Regel, dass es da zu einer Bevorzu-

gung oder so etwas gekommen wäre. Im Gegenteil. Mitunter geschah sogar etwas anderes. 

Manchen Funktionären, insbesondere manchen Leuten aus den sogenannten Schutz- und Si-

cherheitsorganen, wurde nahegelegt, keine Prozesse zu führen. Sie sollten nicht Gegenstand 

von Prozessen sein. Z. B. bei Scheidung von MfS-Leuten wagten die hauptamtlichen MfS-

Leute nicht einmal, ihre Rechte konsequent wahrzunehmen. Weil dann, wenn sie schmutzige 

Wäsche waschen oder Internas erzählen mussten, sie immer gleich mit ihrer Geheimnispflicht 

ins rutschen geraten konnten. Sie kamen merkwürdigerweise auch immer mit den gleichen 

Kollegen als ihre Prozessvertreter, die sich dort wahrscheinlich des besonderen Vertrauens 

dieser Firma erfreuten.  

Und man konnte sogar diese Tatsache umgedreht nutzen. Ich habe das in einem Fall mal er-

lebt. Da stritten sich er und sie über die zukünftigen Nutzungsrechte am Kleingartengrund-

stück. Und bei den zukünftigen Nutzungsrechten am Kleingartengrundstück hatte der Vor-

stand der Kleingartensparte zwar nicht die Entscheidung, aber er konnte ein Votum abgeben. 

Und da sagte ich meiner Mandantin: Sagen sie mal, weiß denn eigentlich der Vorstand, bei 

welcher Firma ihr Göttergatte tätig ist und welche Aufgaben er dort so hat? Sagte sie: Nee, 

das wissen die nicht. Ich sagte: Dann nehmen sie sich mal einen von den Vorstandsmitglie-

dern, aber nur einen. Sagen sie dem: Wissen sie eigentlich, dass mein Alter beim MfS? - In 

dem Moment, wo es der eine wußte, wußten es natürlich alle anderen Vorstandsmitglieder 

auch, über den gleichen Flüsterweg. Und das Votum des Vorstands der Kleingartensparte fiel 

zugunsten der Frau aus. Obwohl die objektiven Gründe, eifrige gesellschaftliche Tätigkeit und 

ähnliches mehr, im Kleingartenvorstand für den Mann gesprochen hätten. Also, so was konnte 

auch durchaus mal ins Gegenteil umkippen. 

17. Wie wurden Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer im Zivilpro-

zess behandelt? 

Ja, bei Privatbetrieben würde ich sagen, wurden sie in der Regel wie Bürger behandelt. Wobei 

bei kleinen Privatbetrieben die Verurteilung zu Gewährleistung ohne Schadenersatz oder ähn-

liche Sachen stärker zu Buche schlugen und damit sich der Betriebsinhaber stärker zur Wehr 

setzte.  
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Beim VEB war ein Schadensersatz in Höhe von X ein Posten in der Bilanz, der nicht so son-

derlich kratzte. Und insbesondere wenn sie ein Urteil dafür hatten, einen Titel, der sie dazu 

verpflichtete, war er Bestandteil der Bilanz. Zumal die Betriebe nicht nach der Gewinn- und 

Verlustrechnung geführt wurden, sondern nach der Menge der Planerfüllung. Darin spiegelte 

sich also auch die Unsinnigkeit der wirtschaftlichen Prozesse wider.  

Anders war es beim privaten Hauseigentümer. Der private Hauseigentümer hatte äußerst be-

schränkte Mieteinnahmen durch den Mietstop. In der Regel waren in der DDR die Mieten 

nicht kostendeckend. Was auch der Grund dafür war, dass viele, viele Hauseigentümer, ir-

gendwann, früher oder später, entnervt aufgaben und auf ihre Eigentumsrechte nach § 310 

ZGB verzichteten, weil das Haus eben nicht mehr mit Gewinn geführt werden konnte. Insbe-

sondere, wenn dann noch Aufbauhypotheken hinzukamen und ähnliches mehr. Aber: Der 

private Vermieter hatte ein erkennbar höheres Interesse an der Instandhaltung seines Hauses, 

als beispielsweise die kommunalen Wohnungsverwaltungsbetriebe. Und das hatte zur Folge, 

dass die Vermieter plötzlich als Querulanten angesehen wurden. Weil die KWV ja schlampig 

genug damit umging. Ich z. B. habe erlebt, dass ein Vermieter sagte: Nee, den Wasserhahn 

bezahle ich nicht, da war nur die Gummidichtung undicht. Man hätte also mit auswechseln 

der Gummischeibe am Wasserhahn den gleichen Effekt erzielen können. - Das wurde denen 

als kleinlich und Vermieterwillkür und was weiß ich was nicht alles, ausgelegt. Also, privater 

Hauseigentümer zu sein in der DDR war kein spaßiges Vergnügen. Viele gaben dieses dann ja 

auch an private Verwaltungsgesellschaften ab. In Berlin der berühmte Alscher, der Zehntau-

sende von Häusern unter Verwaltung hatte. Der allerdings war noch wesentlich schlampiger, 

als die Kommunalen Wohnungsverwaltungen es waren.  

Ich habe eine zeitlang mal private Wohnungsverwaltungen und private Hauseigentümer ver-

treten. Die konsequente Interessenwahrung wurde gelegentlich als störend empfunden. Inso-

fern wurde ich ordentlich behandelt, aber das war im wesentlichen eine Folge des gesamten 

Vermietersystems.  

18. Wie wurden ausreisewillige Bürger im Zivilprozess behandelt? 

Ja. Also häufig kamen ja ausreisewillige Bürger - ist ein dämliches Wort, hab ich mich damals 

schon geärgert - zum Anwalt und man sagte ihnen: Bringen sie ihre Verhältnisse, auch ihre 

zivilrechtlichen Verhältnisse, vor der Antragstellung in Ordnung. Weil - es war zu bestimm-

ten Phasen unterschiedlich. Es gab ja eine erhebliche Zeit, wo die Abteilung Innere Angele-

genheiten den Auftrag hatten, eine Rückgewinnungsstrategie durchzuführen. Und dann kam 

es vor, dass die Gerichte den Hinweis kriegten und keinen Termin ansetzten. Und das Verfah-

ren sich ewig in die Länge zog. Andererseits die entsprechenden Rechtsvorschriften, später 
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insbesondere die Reiseverordnung vom 30. November 1988, sagten: Ausreisen, ständig aus-

reisen, kann nur der, der alle seine Verhältnisse geordnet hat. So dass die Verschleppung eines 

Prozesses einfach das Ordnen der Verhältnisse blockierte oder hinausziehen konnte. Also, ich 

habe mich immer gewundert. Man sagte einerseits: Wir wollen den ausreisewilligen Bürger 

daran hindern. Aber, wo man ihn treffen konnte, traf man ihn. Wir haben immer gesagt: Wie 

soll denn wohl eine Rückgewinnungsstrategie überzeugend sein, wenn ich ihn im Betrieb von 

seiner leitenden Position absetze. Einen Mediziner von seiner Chefarzt-Position absetze und 

ihn zum Pförtner mache, so ungefähr. Dann kann ich nicht erwarten, dass der nach einem 

Vierteljahr sagt: Ich bin jetzt überzeugter Pförtner und möchte gerne hier bleiben. Also, da 

schnitten sich die Dinge. Einerseits gab es aber auch eine Weisung, diese nun nicht schlechter 

zu behandeln. Damit die nicht sagen können: Ich habe nicht Recht bekommen, weil ... Es gab 

so ein paar Dinge. Aus dem permanenten, übertriebenen Sicherheits- und Schutzbedürfnis der 

DDR durften ihnen bestimmte Prozessunterlagen nicht ausgehändigt werden. Oder in Arbeits-

rechtsstreitigkeiten, die normalerweise in 1. Instanz vor der Konfliktkommission verhandelt 

werden mussten. Die wurden grundsätzlich herangezogen an das Gericht, weil man die öffent-

liche Verhandlung und die öffentliche Beratung insbesondere vor der Konfliktkommission 

fürchtete. Und dann kam es zum geistigen Salto mortale und dann wurde die Klage wegen 

offensichtlicher Unbegründetheit abgewiesen nach der ZPO. Womit man ihr die Bedeutung, 

die man ihr ja unterstellte, das Heranziehen, wieder aufhob.  

Also die Verfahren mit Ausreisewilligen waren insofern immer kompliziert, weil man dem 

Ausreisewilligen kein gerichtliches, kein staatliches, kein sonstiges Dokument an die Hand 

geben wollte, das es ihm ermöglichte, im Westen seine Stellung als politisch Verfolgter aus-

zubauen. Im Westen gab es den sogenannten „C-Schein“. Wer also rüberkam und nachweisen 

konnte, dass sein Weggang aus der DDR aus politischen Gründen erfolgt war, konnte dies 

versuchen nachzuweisen und kriegte den C-Schein und dieser C-Schein führte zu bestimmten 

Ansprüchen, mit Geld- und Sachwerten und sonst irgendwelchen Dingen mehr. Und genau 

dies wollte die DDR vermeiden. Und deswegen kriegten die keine Urteile und auch keine 

Beschlüsse ausgehändigt. Oder wenn sie sie kriegten, dann nur mit Inhalt, aus dem nichts zu 

schließen war. Und dennoch haben wir nachher versucht, dafür zu sorgen, weil im Westen 

erkannt wurde, dass ein nichtssagender Beschluß immer noch ein politischer Beschluß war. 

Also, diese Ausreisewilligen kamen in ein kompliziertes System einer Balance - ihnen keinen 

weiteren Grund für die Ausreise zu geben, aber andererseits sie auch nicht zu priviligieren 

und ihnen nichts zu erleichtern.  
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Ich habe sehr viele Ausreisewillige in ihren Arbeitsrechtsstreitigkeiten und ähnlichem vertre-

ten. Das war ein ausgesprochen glückloses Unterfangen. Im Zivilverfahren sah man zu, dass 

hier, insofern sie geführt werden mussten, dass sie entweder vorher erledigt wurden oder man 

sie durch Klagerücknahme oder ähnliches erledigte. Zumal ja das materielle Interesse der Be-

teiligten am Verfahren mit der Antragstellung nachließ. Wer raus will, hat an einem Titel in 

Mark der DDR kein Interesse mehr. Was soll er damit?  

19. Wie wurden die sogenannten „kriminell gefährdeten / asozialen Bürger“ (gesetz-

lich geregelte Termini, vgl.: § 249 StGB und Gefährdeten-VO v. 19.12.1974) im Zivil-

prozess behandelt? 

Ja. Nach der Gefährdeten-Verordnung - die Haftentlassenen, die wiedereingegliedert wurden, 

die „48er“ nach dem Strafgesetzbuch, die unter Kontroll- und Erziehungsaufsicht standen. In 

der Regel waren die „kriminell gefährdeten“ und die „asozialen Bürger“, um die Terminolo-

gie nur insoweit aufzunehmen, als sie die Terminologie der Zeit war, es war nicht meine, ja 

nicht klagende Prozesspartei. Sondern sie waren ja in der Regel Verklagte, verklagte Prozess-

partei. An dieser Asozialität oder kriminellen Gefährdung war ja letztendlich was dran. Es 

waren ja häufig genug, gerade bei Asozialen, Lebensuntüchtige, die nicht in der Lage waren, 

sich selbst zu organisieren, ihre Interessen selbst zu organisieren, wahrzunehmen usw. Die 

dann eben auch mit Mieten in Rückstand gerieten, mit Unterhalt in Rückstand gerieten, ihre 

sonstigen Verpflichtungen nicht besonders ernst nahmen und so. Und da wurde allerdings im 

Zivilprozess nicht so furchtbar viel Federlesens gemacht, um es mal so zu sagen. Es gab zwar 

in der Zivilprozessordnung kein ausgesprochenes Versäumnisurteil, aber es gab die Möglich-

keit des Urteils nach Ausbleiben der Prozesspartei, wie es hieß. Das war so etwas ähnliches 

wie ein Versäumnisurteil. In dem jetzigen Zivilprozess gibt es das Versäumnisurteil ja allein 

wegen der Säumnis und es ergeht dann nach Antrag der klagenden Partei. Während damals 

der Richter ein solches Urteil nach Ausbleiben der Prozesspartei nicht fällen durfte, wenn er 

zum Beispiel dem Kläger nicht ohne weiteres Recht geben wollte. Also, das kann gar nicht so 

sein, sondern da hat der möglicherweise Recht. Dem Versäumnisurteil kam wieder der § 2 

(2), Wahrheitsfindung, in die Quere. Wenn ich die Wahrheit suchen und finden muss, kann 

ich nicht nur die Säumnis bestrafen. Dann muss ich ja doch noch zu einem wahrheitsgemäßen 

Urteil - was das auch immer sein mag - kommen. Aber, jedenfalls war man sehr viel schneller 

geneigt, wenn die ordnungsgemäße Ladung nachgewiesen war, antragsgemäß zu entscheiden. 

Und diese Urteile - und das war eine Gefahr - waren ja mitunter tatbestandsbegründend für 

strafrechtliche Anklagen. Ich versuche das zu erklären. Der § 249 StGB, der sogenanntes 

„asoziales Verhalten“ unter Anklage stellte, erforderte tatbestandsbegründend: Wer nicht ar-
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beitet, obgleich er arbeitsfähig ist, und dadurch das gesellschaftliche Zusammenleben gefähr-

det. Also, die einfache Nichtarbeit war nicht strafrechtlich relevant. Wenn ich also sagen 

konnte, ich habe 150 000,- Mark geerbt und habe keine Lust zur Zeit und ich will jetzt mal ein 

bißchen mehr Geige üben oder sonst irgend so etwas, denn war das zwar gesellschaftlich nicht 

tolerabel, aber nicht strafrechtlich relevant. Die Gefährdung des Zusammenlebens der Bürger, 

darunter wurde eben auch verstanden, die nicht- oder nicht- ordnungsgemäße Erfüllung zivil-

rechtlicher Verpflichtungen. Und wenn der Staatsanwalt nachweisen konnte, der ist dann und 

dann und dann soundsolange nicht arbeiten gegangen und in dieser Zeit hat er - siehe ergeb-

nislose Vollstreckungsbemühungen - kein Unterhalt gezahlt, und in dieser Zeit hat er - siehe 

Zivilprozessurteil - keine Miete gezahlt, und in dieser Zeit hat er das und jenes versäumt, dann 

war dadurch die Gefährdungssituation begründet.  

 

Wir haben mitunter erlebt, dass also der Bürger schon in der U-Haft saß. Und nun plötzlich 

seitens der Staatsanwaltschaft Druck gemacht wurde auf die Durchführung des Zivilverfah-

rens. Um damit die Tatbestandsmäßigkeit der Gefährdungssituation nachzuweisen. Also in 

der Regel muss man davon ausgehen, der Bürger sollte funktionieren. Und der nichtfunktio-

nierende Bürger war auch dem Staat suspekt. Der Drogenabhängige oder Alkoholabhängige, 

der unter S-Bahn-Brücken sitzt, das wäre also wohl undenkbar gewesen, weil es nicht in das 

Bild eines sozialistischen Staates paßte. Also auch ein Ausdruck des Behütungssyndroms.  

 

Und mitunter habe ich ein weiteres Problem erlebt: Der Inhaftierte oder in Untersuchungshaft 

Befindliche, der dann möglicherweise nicht mal anwaltlich vertreten war, der ist natürlich 

objektiv daran gehindert, seine Rechte als Prozesspartei ordnungsgemäß wahrzunehmen. Oder 

sich um Beweismittel zu kümmern usw. usf. Ich muss also sagen - wenn ich also sonst der 

Zivilrechtsprechung versuchen würde, ein faires, gutes Verfahren zu unterstellen- in diesen 

Fällen gab es schon deutliche Abweichungen davon.  

Was aber, und das ist das merkwürdige, nicht mal unbedingt auf den Widerstand der Bürger 

traf. Die „Asozialen“ hatten nicht das Mitleid der Bürger. Ja, im Gegenteil: Wir gehen alle 

brav arbeiten, die sollen das auch und so.  

Ich weiß z. B.: 1987, es wird sich mancher daran erinnern, da war die letzte Amnestie, die es 

in der DDR gab, und zwar in Vorbereitung des Honecker-Besuches in Bonn. Da hatte die 

westliche Seite darauf gedrängt, dass alle politischen Häftlinge entlassen werden. Und da die 

DDR ja bestritt, politische Häftlinge überhaupt zu haben, weil in unseren Gefängnissen ja nur 

Kriminelle saßen, wurden eben alle amnestiert und dann wurde gesagt: Dann werden wohl 
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auch die dabei sein, die ihr meint als politische Häftlinge. Und das hat also in der Bevölke-

rung damals einen erheblichen Strom der Empörung und Entrüstung gegeben. Das die dann 

noch mit Wohnungen versorgt wurden und ähnliches.  

 

- Zwischenbemerkung des Interviewers:  

Die Wiedereingliederung Haftentlassener betreffend? - 

 

Ja. Und insofern traf die tatsächliche oder auch nur geringfügige Benachteiligung dieser Bür-

ger im Verfahren nicht auf den Protest der Bürger, weil sie allgemein ein schlechtes Ansehen 

hatten.  

Das ist heute ja nicht so sehr viel anders. Das Mitleid mit den Obdachlosen am Hauptbahnhof 

hält sich auch in Grenzen.  

Lenkung von Verfahren  

20. Inwieweit haben der / die DirektorIn bzw. der / die stellvertretende Direktor(in) des 

Stadtbezirksgerichts Zivilverfahren an sich gezogen oder außerhalb des Geschäfts-

verteilungsplans zielgerichtet bestimmten Richtern übertragen? 

Antwort siehe 21.! 

21. Inwieweit sind Ihnen Verfahren bekannt, bei denen durch nichtverfahrensbeteilig-

te Personen Einfluß auf den Zivilprozess genommen wurde oder werden sollte? Wel-

che Zivilprozesse waren das? 

Antwort zu 20. und 21.: Ja. Es gab durchaus Verfahren, Zivilverfahren oder Verfahren, die 

nach der Zivilprozessordnung behandelt wurden, die von den Direktoren an sich herangezo-

gen wurden. Also z. B. weiß ich, dass immer Direktoren die Scheidungsverfahren machten, 

wenn es sich um hohe Staatsfunktionäre handelte. So, als z. B. Konrad Naumann sich von 

Vera Oelschlegel scheiden ließ. Dass das in irgendeinem Hinterstübchen in Mitte passierte 

und der Direktor das machte und die Sache sang- und klanglos unterging.  

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Mit Schöffen? -  

 

Mit Schöffen.  
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- Nachfrage des Interviewers: 

Mit ausgesuchten Schöffen?! -  

 

Mit ausgesuchten Schöffen.  

 

Ich weiß, dass z. B. bestimmte Verfahren - also z. B. gab es ein Eisenbahnrecht der sozialisti-

schen Länder (SMGS). Sehr kompliziertes Recht. Was sehr komplizierte Haftungsregelungen 

- gesetzlich normierten Schadensersatz, also Preissanktionen, gesetzlich vermuteten, weiter-

gehenden Schadensersatz, und alles mögliche, Säumnisregeln usw., enthielt. Wenn das kam, 

das wurde einem Richter zugeschoben, weil man sagte, es macht keinen Sinn, dass sich ein 

anderer in diese Spezifik auch noch einliest. Also, es gab solche Verfahren, solche Geschäfts-

verteilung, die sinnvoll war, weil sie auf das spezifische Wissen des einen oder anderen Rich-

ter abstellte.  

Es gab solche, wo man keine Öffentlichkeit wünschte und gab letztendlich welche, wo man 

sich auf die Zuverlässigkeit des Richters verlassen wollte. Zuverlässigkeit auch im politischen 

Sinne. Ja, sowas wie in Mitte. Drei Arbeitsrichter, zwei Genossen und ein Nichtgenosse. Und 

wenn es da Ärger gab, dann wurden die Verfahren den beiden Genossen zugeteilt.  

Oder: Ich habe in Berlin-Mitte 1983/1984, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, Verfah-

ren gemacht, als die Reichsbahn der DDR die Betriebsrechte an der Westberliner S-Bahn an 

die Westberliner BVG abtrat (bis dahin hatte die Reichsbahn die S-Bahn im Westen selbst 

betrieben). Folge davon war, dass die Reichsbahn viele, viele Reichsbahner, die im Westen 

wohnten, entließ. Und die nun alle vor die Gerichte zogen, hier in Mitte. Weil dafür die aus-

drückliche Zuständigkeit in Mitte war. Dort hatte man Richter aus Friedrichshain und aus 

Köpenick herangezogen, die mit Mitte überhaupt nichts zu tun hatten. Nur weil man sicher 

gehen wollte, dass die als stramme Genossen für die Reichsbahn und gegen die Reichsbahner 

entschieden. Die Verfahren waren scheußlich. Also widerwärtig. Also das gab es schon, dass 

solche Verfahren, wenn man sie in besonderer Weise behandelt wissen wollte, eben, abwei-

chend von der üblichen Geschäftsverteilung, an den Vorsitzenden oder an bestimmte Richter 

herangegeben wurden. Hier wäre auch falsch, das zu bagatellisieren. Selbst wenn ich sage, es 

waren nur wenige. Aber wenige waren zuviel. Weil eben damit - vielleicht waren dort im Hin-

tergrund politische Grundsatzentscheidungen getroffen worden. 

 

Etwas anderes ist es, dass über die Direktoren auch eine gewisse Anleitungsfunktion erfolgte. 

In der Verfassung der DDR, man kann damit hadern, wie man will, stand: Die Rechtspre-
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chung wird durch das Oberste Gericht angeleitet. Und stellvertretend nahmen in den Bezirken 

die Bezirksgerichte dies wahr. Und es wurden eben grundsätzliche Entscheidungen in der 

Richterbesprechung Montags, die Woche begann bei den Richtern mit einer Dienstbespre-

chung, besprochen. Da wurde gesagt, wir haben die und die Hinweise zu geben, jetzt wird wie 

folgt entschieden. Oder hier haben wir fehlerhafte Entscheidungen gehabt, bei uns im Haus 

und so. Aber, ob und inwieweit das Richter als unzulässige Beeinflussung ihrer freien Ent-

scheidungsfindung angesehen haben, das fragen sie besser die Richterkollegen, als mich.  

22. Welche Rolle spielte die Parteiorganisation der SED an einem Stadtbezirksge-

richt in Bezug auf die Zivilprozesse? 

Kann ich sehr wenig dazu sagen. Unter den Richtern war allgemein bekannt, dass ich persön-

lich nicht Genosse war. Und insofern haben sie auch mir sehr wenig Parteiinterna erzählt. 

Weil man dafür ja ein Parteiverfahren kriegte. Das war ja das merkwürdige, dass normales 

disziplinarwürdiges Verhalten zugleich beim Richter auch noch ein Parteiverfahren auslöste.  

 

Ich weiß z. B., dass in Prenzlauer Berg mal ein Richter hoch genommen wurde, der einfach in 

seinen Akten versunken war. Der also in seinem Schrank, in seinem Zimmer, zweihundert 

Akten hatte, die seit einem Jahr oder länger nicht bearbeitet, verschlampt waren. Zum Teil, 

wo er Urteile verkündet hatte, aber nicht mehr wußte, was er verkündet hatte und auch nicht 

mehr die Begründung wußte und weiß ich was alles. Er kriegte also ein Disziplinarverfahren, 

wurde auch aus der Richterschaft entlassen, kriegte vielleicht noch ein Parteiverfahren oder so 

was.  

Aber auch im allgemeinen kann ich sagen, gab es eben doch, wie ich meine, eine unzulässige 

Verquickung zwischen Parteidisziplin und Disziplin als Richter in der Sache. Die Justitia in 

der DDR war ja nicht blind, hatte ja keine Binde vor den Augen. Deswegen ist ja auch diese 

Justizstatue aus der Littenstraße, die dort mal stand, entfernt worden. Die Justiz war ja, wenn 

man so will, Machtinstrument der herrschenden Arbeiterklasse. Also diese Verquickung von 

Parteidisziplin und arbeitsrechtlicher oder richterlicher Disziplin, die war schon gegeben, aber 

die ist von mir schwer zu beschreiben. Ich will mich auch persönlich hüten, mich dazu wer-

tend zu äußern. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht einschätzen, wie mutig der eine oder andere 

Richter in dieser Frage gewesen ist.  
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Mitwirkung des Staatsanwalts im Verfahren 

23. Haben Sie die Mitwirkung oder Teilnahme des Staatsanwalts im bzw. am Zivil-

prozess erlebt? 

Antwort siehe 24.! 

24. In welcher Weise wirkte der Staatsanwalt in diesen Zivilprozessen mit? 

Antwort zu 23. und 24.:  Ich habe sie erlebt. Mehrfach, wenn auch nicht überdurchschnittlich 

oft. Ich habe sie erlebt, wenn Bürger, Prozessparteien, im Zivilprozess Verhältnise klären 

wollten, die eigentlich strafrechtlich relevant waren. Also wenn Spieler, Glücksspieler, die 

Schulden vor Gericht klären wollten, oder Autoschieber ihre Rechtsverhältnisse vor Gericht 

klären wollten. Dabei meine ich bei Autoschiebern nicht denjenigen, der sein Auto einmalig 

zum Überpreis verkaufte und mit dem Überpreis sein neues bezahlte, auf das er 15 Jahre ge-

wartet hatte, sondern denjenigen, der das gewerbsmäßig betrieb. 

Ich habe den Staatsanwalt mitwirkend erlebt dann, wenn man z. B. ein spezielles, im Fami-

lienrecht geregeltes Verfahren zur vorzeitigen Aufhebung der Vermögensgemeinschaft der 

Eheleute betreiben wollte. Angenommen ein Handwerkersehepaar. Er wurde als Steuer-

schuldner beschuldigt, später angeklagt, und man wollte das gemeinschaftliche Vermögen 

teilen, um also den der Ehefrau zustehenden Anteil aus der Vollstreckungsmasse herauszuzie-

hen. Da wirkte der Staatsanwalt mit. Und man könnte ja noch als vertretbar ansehen, dass er 

es tut, um zu verhindern, dass die gesamte Vermögensmasse der nichtbeschuldigten Ehefrau 

zugeschoben wird, damit keine Vollstreckungsmasse bleibt. Und im Gegenteil, er versuchte 

sogar, der zu Recht klagenden Ehefrau ihren ohnehin schon geringen Anteil noch streitig zu 

machen. Das lag allerdings auch an der unklaren Eigentumsstellung an den Produktionsmittel 

des kleinen Handwerkers und Gewerbetreibenden. Ist das nun gemeinschaftliches Eigentum 

oder ist es persönliches Eigentum? Und wenn ja, wann ist es gemeinschaftliches Eigentum der 

Eheleute? Genügt eigentlich die gelegentliche Mithilfe der Ehefrau im Betrieb oder muss sie 

voll mit tätig gewesen sein? Und all diese Fragen spielten eine Rolle.  

Diese Teilnahme des Staatsanwaltes am Zivilprozess hat in den letzten Jahren eher abge-

nommen, als zugenommen. Zumal der Staatsanwalt sich häufig genug blaue Flecken dabei 

holte. Denn all diese Verfahren, abgesehen von den Vermögenssachen, von denen ich eben 

sprach, aber Auto und Schwarzmarkt und Schwarzpreise und weiß ich was nicht alles, diese 

Verfahren waren ja alle Ausdruck der Mangelwirtschaft in der DDR. Die auch ein Staatsan-

walt nicht wegdiskutieren konnte. Er wußte ja selber, wie lange er auf seinen „Trabi“ gewartet 

hatte. Und insofern war das eine sehr zweischneidige Geschichte.  
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Es gab eine zeitlang einen Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt Berlin, der speziell sich mit 

solchen Dingen befaßte. Auch deswegen, weil in der Regel die Staatsanwälte in ihrer juristi-

schen Allgemeinbildung zu eng geführt waren, um überhaupt im Zivilprozess richtig Be-

scheid zu wissen.  

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Zu stark strafrechtlich? - 

 

Ja. Ich habe das eben nur vorsichtig ausgedrückt. Bei Staatsanwälten gab es ausgesprochene 

Trottel. Und die machten dann keine gute Figur. Also ich habe erlebt, auch beim Stadtgericht 

in der 2. Instanz, dass der Oberrichter Dr. Beyer sagte: Ach, Herr Staatsanwalt, wollen sie 

wirklich, dass ich diesen Antrag so formuliere oder dürfte ihnen der Senat bei der Antrags-

formulierung ihres Antrages behilflich sein? - Was schlimmeres kann ja eigentlich einem Ju-

risten kaum passieren, als dass ihm so eine Ohrfeige gehauen wird.  

Oder es kam zur Mitwirkung des Staatsanwaltes, wenn dort einer war, den sie ohnehin schon 

in anderem Zusammenhang auf der Fahndungs-, Ermittlungs- oder sonstigen Liste hatten.  

 

Wenn man dieses Institut hat - Mitwirkung des Staatsanwaltes, wobei man sich darüber strei-

ten kann, ob der Staatsanwalt überhaupt was im Zivilprozess zu suchen hat. Ich persönlich 

meine nein. Aber immerhin, es war so. Dann kann ich es noch einsehen, wenn sich dort Dieb 

und Hehler um die Sore streiten. Dann soll es halt so sein. Aber dieses Institut der Mitwirkung 

der Staatsanwaltschaft ist eigentlich, im eigentlichen Sinne, nie besonders praktisch gewor-

den.  

Schlussbemerkungen  

25. Welche weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem DDR-Zivilprozess 

halten Sie für erwähnenswert? 

Eigentlich nur eines. Eine Tendenz, die nicht nur den Zivilprozess betraf, sondern das gesam-

te Recht der DDR betraf. In dem Maße, wie die DDR bemüht war, außenpolitisches Ansehen 

zu erringen, in dem Maße, wie sie in der außenpolitischen Völkerfamilie heimisch sein wollte, 

so UNO-Mitgliedschaft und KSZE-Schlußakte von Helsinki und ähnliches, in dem Maße 

wurden auch die Verfahren in der DDR verrechtlicht. In meiner Anfangszeit als Anwalt, also 

in den siebziger Jahren, war Rechtspositivismus noch ein Schimpfwort. Während in der End-
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phase strikte Gesetzlichkeit, wie man ja Rechtspositivismus in der DDR nannte, eher Quali-

tätssiegel war.  

Also im anderen Bereich war das noch viel deutlicher, im Strafrecht. Obwohl in den achtziger 

Jahren viel mehr gehetzt wurde, im Sinne des § 106 StGB, wenn man das Wort „Hetze“ über-

haupt nehmen kann, wurde viel seltener „Hetze“ angeklagt, weil man sich nicht mehr als Un-

rechtsstaat darstellen wollte. Und diese zunehmende Verrechtlichung der Verfahren führte 

auch zu einer höheren Rechtssicherheit. Auch zu einer höheren Berechenbarkeit des Ergeb-

nisses. Demgegenüber stand aber wieder das Bemühen, in bestimmten Sachen dann wieder 

Geheimniskrämerei zu machen. Wenn man dann sagt, wir sind durch und durch ein Rechts-

staat, dann braucht man eigentlich auch keine Instrumente, um die Öffentlichkeit auszuschlie-

ßen. Auch im Zivilprozessrecht der DDR konnte ja unter bestimmten Voraussetzungen die 

Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Ich habe sogar ein, zwei, dreimal erlebt, dass die Öf-

fentlicheit vom Zivilverfahren ausgeschlossen wurde, § 44 (1) ZPO, durch unanfechtbaren 

Beschluß. Wobei man sagen muss, unanfechtbare Beschlüsse waren mit Berufung angreifbar, 

aber in der Instanz nicht mehr.  

Also: An sich Tendenz zur stärkeren Verrechtlichung, aber dadurch dann wieder Erhöhung 

von Ausnahmen. Aber an und für sich war es eines unserer Bestrebungen, immer wieder eine 

stärkere Verrechtlichung der Verfahren durchzusetzen.  

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Die Rechtsanwaltschaft?! - 

 

Ja, sicherlich. Wir haben auch versucht zum Teil, in Veröffentlichungen dahin zu wirken und 

so. Im Gegensatz zu dieser stärkeren Verrechtlichung und dem stärkeren Streben nach inter-

nationaler Anerkennung und ähnlichem mehr stand dann diese alberne Tendenz, Entschei-

dungen plötzlich nicht mehr in „Neue Justiz“ zu veröffentlichen, sondern diese OG-Hefte her-

auszugeben. Und zwar glaube ich, das war so, ich weiß nicht genau, wann das kam, 1978 oder 

1977? Na jedenfalls schon 1979 haben wir in Leipzig beim Anwaltstag ziemlichen Krach ge-

macht und darüber mit gehadert. Ich glaube, es war zum Zeitpunkt der 1. KSZE-

Folgekonferenz, damit hing das in irgendeiner Weise zusammen.  

Ich habe 1992 beim Anwaltstag in Erfurt einen Vortrag gehalten über die Tätigkeit von An-

wälten im politischen Strafverfahren. Und da die Tendenzen auch der achtziger Jahre aufge-

zeichnet. Da gibt es ähnliche Parallelitäten, ich kann das ja noch mal raussuchen.  

Brainstorming nach den strukturierten Fragen / Antworten 
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Es gab immer eine Spannung zwischen der staatlichen Leitung des Verfahrens, § 2 ZPO, und 

der Dispositionsbefugnis der Parteien, sowie sie in § 3 genannt ist. Manche Dinge offenbaren 

sich am Gesetzestext nicht. Z. B. § 9 war die Stellung der Prozessparteien staatlicher Organe 

genannt. Z. B. waren staatliche Organe prozessfähig, beispielsweise als Treuhänder von Ver-

mögenswerten. Dies spielte eine Riesenrolle bei den Vermögen derer, die ungesetzlich die 

DDR verlassen haben. Also die sogenannte Anordnung Nr. 2 vom August 1953, nach der ja 

das Vermögen von Republikflüchtigen grundsätzlich unter staatliche Verwaltung fiel. Und der 

Staat hat ja dieses Vermögen fast konfiszierte. Beispielsweise wurden die Konten mit null 

Prozent verzinst, aber mit sieben Prozent Bearbeitungsgebühr je Jahr belegt. So dass sie sich 

ausrechnen konnten, wann die Konten null waren, und solches ähnliches mehr.  

 

Also da gibt es einen Haufen Anmerkungen in meiner ZPO, aus der Zeit, wo man also sich 

genau sagte, wer ist was? Da gibt es zum Beispiel eine komische Spannung zwischen § 9 (1), 

wo es heißt: „Juristische Personen“. Juristische Personen gab es im Zivilrecht der DDR ei-

gentlich nicht mehr. § 11 (1) ZGB war der Ersatz für die juristischen Personen - man nannte 

dies: „Betriebe“. 

 

Also es gab schon so ein paar Macken und Ecken, die schwierig waren. Zum Beispiel auch in 

dem Bereich der Vollstreckbarmachung von Entscheidungen der gesellschaftlichen Gerichte. 

Wenn also die Konfliktkommission eine Entscheidung getroffen hatte und diese Entscheidung 

eine Leistungsverpflichtung der einen oder anderen Prozesspartei enthielt, dann war diese 

Entscheidung nicht ohne weiteres vollstreckbar, sondern man musste bei Gericht die Voll-

streckbarkeit der Entscheidung beantragen. Und wenn dem Richter die nicht gefiel oder er der 

Meinung war, die Konfliktkommission habe eigentlich eine falsche Entscheidung getroffen, 

dann konnte er im Zuge der Vollstreckbarkeitsausgestaltung der Entscheidung die Entschei-

dung ändern. Dies, obgleich die Prozessparteien die Rechtsmittelfristen versäumt hatten.  

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Wurden diese Entscheidungen nicht zurückverwiesen? - 

 

Zurückverwiesen, der Richter konnte aber auch in besonderen Fällen selber für die Voll-

streckbarkeit sorgen. Also, das war insbesondere bei Lohnstreitigkeiten. Wenn die Konflikt-

kommission gesagt hätte, der Betrieb muss zahlen oder Schadenersatz zahlen und man wollte 

das nicht, dann scheiterte das an der Vollstreckbarkeit der Entscheidung.  
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Also es gab schon gewissen Dirigismus über ein paar Nebentürchen, die ich mir in meiner 

DDR-ZPO eingemalt habe. Auch z. B. bei den Fragen der Prüfung der Klage, Zulässigkeits-

prüfung der Klage. Besonders in beispielsweise solchen Situationen: Der Richter hatte von 

Amtswegen Verjährung zu prüfen. Während den Prozessparteien Verjährung eingeräumt wer-

den musste.  

Insofern gab es schon eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die abweichend waren. Es gab 

noch so ein paar Einzelrichterentscheidungen, außerhalb der Verhandlung, § 25 ZPO.  

 

Mit der Einführung der ZGB erließ die DDR eine Verordnung, die besagte: Betriebe im Sinne 

des § 11 (1) ZGB sind juristische Personen im Sinne des internationalen Zivilrechts. Also, 

weil man nicht zulassen wollte, dass die sehr viel höhere Erfolgshaftung der Betriebe der 

DDR auf das Außenwirtschaftsrecht durchschlagen konnte. Diese ganze Diskussion der juris-

tischen Personen war eine schwachsinnige Diskussion, wir machen was Neues usw.  

 

Wie ja überhaupt immer die Frage war: Was ist denn da nun sozialistisch? Und es war ja 

obendrein völlig unmarxistisch. Wenn man den Marxismus Ernst nimmt und sagt, die wirt-

schaftlichen Verhältnisse bestimmen auch die Rechtsverhältnisse, dann kann man sagen, so-

lange die Menschen ihre Austauschbeziehungen über die Ware-Geld-Beziehung regeln, so-

lange werden sie zu ähnlichen Rechtsbeziehungen kommen. Zu ähnlichen Rechtsinstitutionen. 

So lange eben Ware-Geld eine Rolle spielen wird, eben Kauf, Miete, Pacht, und, und, und ... 

Das heißt, wenn man nun sagt, wir regeln das völlig anders. Wobei natürlich die Warenbezie-

hungen der DDR-Bürger zum erheblichen Teil eben keine Ware-Geld-Beziehungen, sondern 

reine Waren-Tausch-Beziehungen waren. Das war überhaupt nicht justitiabel zu machen.  

 

Durch die von mir bereits mehrfach genannte Pflicht zur Erforschung der objektiven Wahr-

heit, ein richtiges Urteil zu haben, war im Bewußtsein der ganz überwiegenden Zahl der 

Richter das Verfahrensrecht weniger wichtig, als das materielle Recht. Die Richtigkeit der 

Entscheidung war wichtiger als der Weg, wie man zu ihr gelangt war. Aber Rechtsstaatlich-

keit offenbart sich in der Richtigkeit des Weges. Also, ich habe zum Beispiel - ich galt auch in 

unserem Kollegenkreise immer, selbst wenn Selbstlob stinkt, als exellenter Verfahrensrechtler 

- darin immer das Florett des Anwalts gesehen.  

 

- Nachfrage des Interviewers: 



 

68 

Alle Möglichkeiten zu nutzen?! - 

 

Ja. Und elegant zu sein. Das man mit dem Verfahrensrecht elegant sein kann, Florett fechten 

kann, damit den Beruf zur Kunst machen kann, das ganze eine artifielle Note kriegt, das war 

den meisten fremd. Prozessrecht war letztlich eine nichtnotwendige Hilfe oder Stütze oder 

Richtschnur des Handeln. Und das hatte etwas mit dem gesamten Rechtsverständnis zu tun.  

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Und wurde für die Richter dann relevant, wenn sie guten Anwälten gegenübersaßen bzw. in 

der zweiten Instanz dann gefordert waren? - 

 

Dann mussten sie plötzlich verfahrensrechtlich in Ordnung sein oder waren ganz erstaunt, 

wenn sie ihr Urteil zurückkriegten, weil sie riesige Verfahrensmängel hatten. Es gab ja Grün-

de für die Zurückverweisung des Urteils. Und einer der Rückverweisungsgründe war „Ver-

fahrensmängel“. Das ist ja nun für einen Richter die übelste Backpfeife, wenn man ihm sagt: 

Du verstehst deinen Beruf nicht, du kriegst das Ding wieder zurück. Aber das stand eigentlich 

nicht im Vordergrund.  

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Kam das selten vor? - 

 

Ja. Und wenn man als Anwalt sagte: Das geht so nicht, sie kommen da nicht hin. Und das 

können sie nicht verwerten, das sieht die ZPO nicht vor. Dann war man pingelig, dann galt 

man als kleinlich oder als idiotisch oder sonst irgend was. Wenn, dann galt die objektive 

Wahrheit, was auch immer es sein musste.  

 

Auch die begriffliche Unklarheit zwischen Wahrheit und Gerechtigkeit. Da gab es also eine 

hohe Unsicherheit, Unklarheit, von der ich nicht weiß, ob sie nicht gar möglicherweise an 

manchen Stellen gewollt war. Also insofern spielte das Verfahrensrecht nicht die Rolle, wie 

jetzt im Parteienprinzip. 

 

Andererseits hat die strikte Wahrung des Parteienprinzips und des rechtzeitigen Vortrags und 

dieses und jenes wieder eine andere Gefahr. Dass ich nämlich mitunter zu einer Entscheidung 

komme, die doch verdammt noch mal, wenn jemand seine Rechte nicht ordnungsgemäß 



 

69 

wahrgenommen hat, so passiert. Aber, wenn man dem Richter vorwerfen konnte, er habe eine 

inhaltlich falsche Entscheidung getroffen und er habe dabei obendrein die Grundsätze der 

politischen Wachsamkeit oder ähnliches verletzt, das war das herbere Los und der herbere 

Vorwurf, als der: Du bist auf ungesetzliche Weise zu deinem Urteil gekommen. Und da zeigt 

sich eigentlich dieses mangelnde Rechtsstaatsverständnis. Und das ist eben ganz schwer in 

Worte zu fassen und das ist auch ganz schwer dem zu vermitteln, der da tätig war. Weil der 

sagt: Ich habe doch nach geltenden Vorschriften gehandelt.  

 

Eine Schwäche in der Rechtsprechung in der DDR, auch in der Juristenausbildung, war, dass 

es, entgegen allen anderslautenden Vermutungen, eigentlich keine klare Ausbildung in der 

Rechtsphilosophie gab. Es wurde alles überwölbt von der marxistischen These von der Er-

kennbarkeit der Welt: Mit der Erkennbarkeit der Welt können wir auch alle menschlichen 

Beziehungen, bis in ihre kleinsten Verästelungen, erkennen. Und genau an dieser nichtgege-

benen Möglichkeit und dem auch nicht ausreichenden Apparat, scheiterte dann dieser Ansatz. 

Letztendlich trug sich aus der alte Widerspruch zwischen gesinnungsethischem Ansatz und 

verantwortungsethischem Ansatz. So wie das schon bei Aristoteles und von den Rechtsphilo-

sophen der vergangenen Jahrhunderte immer wieder herausgearbeitet worden ist. Die Unter-

ordnung unter das Ziel führte oft dazu, dass die Fakten dem Ziel passend gemacht wurden. 

Und das Ziel von den Fakten bestimmt wurde. Letztendlich spiegelte sich da der Widerspruch 

zwischen ontologischem und teleologischem Ansatz wider.  

Der Deontologe, der meint, er sei im Besitz der Wahrheit, der Richtigkeit, der Zielbeschrei-

bung, ordnet diesem Ziel den Weg unter. Und weil er ja - wie der Marxist meint - im Besitz 

der objektiven Gesetzmäßigkeiten der menschlichen Entwicklung ist, kann er zugleich be-

schreiben, was ist damit fortschrittlich, was ist reaktionär. So dass jeder Kritische sofort zum 

Reaktionär gestempelt wird und in die falsche Kiste gehört. 

Während der Vorsichtige, der Teleologe, der Verantwortungsethiker, sein Handeln danach 

beurteilt, welche Folgen dies Handeln zeitigt. Damit ist er viel eher fähig, sein Handeln zu 

korrigieren, wenn er fehlerhafte Folgen sieht und von der Folge her orientiert ist. Er nimmt 

allerdings auch den Schritt zurück, in seiner Fähigkeit, die Welt zu erkennen. Das ist ein be-

scheidenerer Ansatz. Und kein weltverbessernder Ansatz.  

 

Und ich glaube, das war der entscheidende Fehler, mit dem Recht die Welt verändern zu wol-

len.  
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Interview-Nr. 4: Rechtsanwalt 

(Sprachliche Hervorhebungen sind kursiv gesetzt!) 

Allgemeine Fragen 

1. Was war typisch für den DDR-Zivilprozess? 

Das typische für den DDR-Zivilprozess war ein Prozessprinzip, das im bundesrepublikani-

schen Zivilprozess völlig anders gestaltet ist. Der DDR-Zivilprozess war beherrscht von dem 

Prinzip der Erforschung der materiellen Wahrheit. Das heißt, dass der Sachverhalt wahrheits-

gemäß zu erforschen war, als Voraussetzung dafür, dass auch ein gerechtes Urteil ergehen 

konnte. Demgegenüber beinhaltet der jetzige Zivilprozess das Prinzip der formellen Wahrheit. 

Das heißt, Grundlage der Entscheidung ist nicht das, was wirklich war, sondern das, was die 

Parteien dem Richter vorgetragen haben. Zwischen beiden Prinzipien besteht selbstverständ-

lich ein tiefgreifender Unterschied, der jedoch in der Praxis nicht in dieser Differenziertheit 

auftritt, wie es zunächst den Anschein haben mag. Bei verantwortungsbewußter Handhabung 

des Zivilprozessrechts gleichen sich beide Prinzipien in der Praxis, wenn auch nicht vollstän-

dig, aber doch weitgehend, aneinander an. Das ergibt sich aus folgendem: Der DDR-Richter, 

der die materielle Wahrheit zu erforschen hatte, ist einerseits kein Hellseher gewesen. Ande-

rerseits aber hatte er auch kein Ermittlungsorgan zur Seite, das ihm bei der Erforschung der 

Wahrheit behilflich sein konnte. Der Strafrichter kann, wenn er die Sache für weiter aufklä-

rungsbedürftig hält, die Sache an die Staatsanwaltschaft zurückgeben, die wiederum ihrerseits 

die Kriminalpolizei erneut einschalten kann. Alle diese Möglichkeiten hatte der Zivilrichter 

nicht. Das führte dazu, dass auch er weitgehend darauf angewiesen war, was die Parteien ihm 

vortrugen. Er hatte dann aber die Möglichkeit, und hier hat sich dann das Prinzip der Erfor-

schung der materiellen Wahrheit echt ausgewirkt, tiefer zu bohren, die Parteien zu veranlas-

sen, weitere Tatsachen vorzutragen. Und er hatte auch die Möglichkeit, Beweise zu erheben, 

obwohl entsprechende Beweisanträge der Parteien nicht vorlagen. Ist es ihm z. B. notwendig 

erschienen, zur Aufklärung des Sachverhalts einen Zeugen zu vernehmen, den die Parteien 

bisher nicht benannt hatten, so konnte er das von Amts wegen tun.  

Der Richter im bundesrepublikanischen Zivilprozess ist zunächst mal ausschließlich auf das 

angewiesen, was die Parteien ihm vortragen. Aber auch er braucht sich damit nicht zu begnü-

gen. Er hat, z. B. nach § 139 ZPO, die Möglichkeit, die Parteien zu veranlassen, weitere Tat-

sachen vorzutragen, sich zu bestimmten Umständen weiter zu erklären, auch zu bestimmten 

Tatsachen Beweis anzutreten usw. Das heißt, auch ihm steht ein gewisses prozessuales Instru-
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mentarium zur Verfügung, die Erforschung der materiellen Wahrheit etwas voranzutreiben. 

Es bleibt natürlich ein grundlegender Unterschied. Aber, wie ich eingangs sagte, in der Praxis 

gleichen sich, bei ordnungsgemäßer und verantwortungsbewußter Handhabung des Prozess-

rechts, beide Prinzipien weitgehend an.  

Wenn ich gefragt würde, welchem Prinzip ich den Vorrang gebe, würde ich sagen, dass das 

Prinzip der Erforschung der materiellen Wahrheit im Zivilprozess eigentlich das bessere Prin-

zip ist. Auch aus einem anderem Grunde. Ich habe gerade jetzt nach der „Wende“ die Erfahr-

ung machen müssen, dass die Zivilprozessrichter der BRD etwas die Tendenz haben, zu 

schnellen Urteilen zu gelangen, weil sie sich eben nur auf das stützen, was vorgetragen wor-

den ist. Man bekommt dann also Urteile, in denen steht, das ist „unsubstantiiert“ gewesen und 

kann deshalb nicht Grundlage der Entscheidung sein usw. Woraus ersichtlich ist, dass der 

Richter sich auch nicht die Mühe gemacht hat, die Parteien zu veranlassen, sich über das zu 

erklären, was er für seine Entscheidung für wesentlich hält. So kommen dann Urteile zustan-

de, die formell natürlich richtig sind, die aber auf Grund eines ordnungsgemäß ermittelten 

Sachverhalts vielleicht nicht so ergangen wären.  

2. Was fanden Sie im großen und ganzen gut am DDR-Zivilprozess? 

Ein Vorteil des DDR-Zivilprozessrechts war meines Erachtens auch, dass es weitaus über-

schaubarer war, als die Zivilprozessordnung der Bundesrepublik, die mit einer Vielzahl von 

formalen Vorschriften überfrachtet ist, die sich historisch entwickelt haben, die aber in unse-

rer heutigen modernen Zeit ihre Existenzberechtigung oftmals verloren haben. Zum Beispiel 

die Vorschriften über die Zulassung von Anwälten nur bei bestimmten Gerichten,  kompli-

zierte Zuständigkeitsfragen im Familienrecht, die Differenzierung zwischen familienrechtli-

chen Fragen, die nach Zivilprozessrecht und die nach dem Gesetz über die freiwillige Ge-

richtsbarkeit zu behandeln sind. Das sind alles Dinge, die vereinheitlicht werden könnten und 

zu einer besseren Überschaubarkeit des Rechts beitragen würden. Dies würde auch dem Bür-

ger selbst das Recht verständlicher machen.  

3. Was fanden Sie am DDR-Zivilprozess weniger gut? 

Was weniger gut war, war einmal die Möglichkeit für den Zivilrichter, sich hinter dem Prin-

zip der Erforschung der materiellen Wahrheit zu verschanzen und den Prozess in die Länge zu 

ziehen, um eine vielleicht schwierige Entscheidung möglichst weit hinauszuschieben. Denn er 

hatte die Möglichkeit, immer wieder neue Beweise von Amtswegen zu erheben, die vielleicht 

von den Parteien garnicht für erforderlich gehalten wurden, die es ihm aber ermöglichten, sei-

ne Entscheidung, die er für unbequem hielt, weitgehend hinauszuzögern. Das war wiederum 
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der Nachteil, der sich aus diesem Prinzip der Erforschung der materiellen Wahrheit ergeben 

konnte.   

Weitere Nachteile sind meines Erachtens gewesen: Die zu weitgehende Einbeziehung der 

Schöffen, die Erteilung von Rechtsauskünften durch die Gerichte und auch die im Gesetz 

vorgesehene Einschaltung der Staatsanwaltschaft.  

Eine Gerichtsgeschichte 

4. Erzählen Sie doch bitte einmal eine Geschichte, die mit einem Berliner Stadtbe-

zirksgericht zu tun hat. Es darf ruhig eine ganz alltägliche oder banale Geschichte 

sein, kann aber natürlich auch etwas Spektakuläres sein. Wie fängt diese Geschichte 

an, wie verläuft sie und wie endet sie? Es darf eine Geschichte sein, die Sie erlebt 

oder gehört haben. 

Keine Ausführungen.  

Verhandlungsstil - Mitwirkung von Schöffen – Atmosphäre vor Gericht 

5. Erzählen Sie bitte, wie Sie den Stil der Verhandlungsführung der vorsitzenden 

RichterInnen im Zivilprozess erlebten. Was am Verhandlungsstil der vorsitzenden 

RichterInnen war charakteristisch für den DDR-Zivilprozess? 

Der Stil der Verhandlungsführung des vorsitzenden Richters hing natürlich weitestgehend von 

der Persönlichkeit und der Mentalität des betreffenden Richters ab. Im großen und ganzen 

habe ich Richter, die betont unsachlich waren, eigentlich nicht erlebt. Der Verhandlungsstil 

wurde natürlich auch weitgehend beeinflußt von dem Auftreten der Anwälte. Es gibt ja An-

wälte verschiedenen Charakters: Es gibt z. B. den richterlich geprägten Rechtsanwalt, der in 

sehr sachlicher und objektiver Form den Sachverhalt und die Rechtslage einschätzt, der auch 

mitunter sogar in der Verhandlung seinem Mandanten sagt, dass seine Auffassung eben nicht 

richtig ist und dass das sich also rechtlich nicht vertreten läßt. Auf der anderen Seite gibt es 

den kämpferischen Anwalt, der noch streitet, wenn er schon am „Galgen hängt“, gewisserma-

ßen. Der wirkt auf den Bürger ansprechender. Der Bürger sagt: Der Anwalt, der war gut, der 

hat es aber dem gegeben. Dass das alles Unsinn war und die Richter darüber womöglich nur 

gelächelt haben, das merkt natürlich die Prozesspartei selber nicht. Die fand den Anwalt gut, 

weil er so forsch aufgetreten ist. Und diese Art des Auftretens der Anwälte beeinflußte natür-

lich auch die Verhandlungsführung durch den Richter. Wer z. B. als Anwalt  dafür bekannt 

war, dass er die Tendenz hatte, aus schwarz weiß zu machen, der ist natürlich von vorneherein 

in jedem Verfahren bei den Richtern schon auf gewisse Vorbehalte gestoßen. Weil der Rich-
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ter sich sagte: Von dem, was da vorgetragen wird, müssen wir von vorneherein 50 % abstrei-

chen als Schaumschlägerei. Während der andere, wie ich ihn genannt habe, „richterliche An-

walt“, den Bonus der Glaubwürdigkeit von vorneherein hatte.  

Aber, wie gesagt: Letzten Endes hing es von der Person des Vorsitzenden und seinem Tempe-

rament ab. Ein ausgesprochen unsachliches Auftreten von Richtern habe ich eigentlich nicht 

empfunden. Der Verhandlungsstil war generell sachlich, von seltenen Ausnahmen abgesehen. 

Es gibt immer mal Prozesssituationen, wo der Richter Gefahr läuft, selbst aus der Rolle zu 

fallen. Aber, wie gesagt, das sind sehr seltene Ausnahmefälle gewesen. Generell kann der 

Verhandlungsstil als durchaus sachlich eingeschätzt werden.           

6. Welchen Anteil hatten die Schöffen an der Verhandlung und der Leitung des Zivil-

prozesses? Wie wirkte es sich aus, dass bei einem DDR-Zivilverfahren auch immer 

Schöffen beteiligt waren? 

Der Anteil der Schöffen an der Verhandlung und Leitung des Zivilprozesses wird von mir als 

nicht sehr groß eingeschätzt. Die Prozessbearbeitung außerhalb der mündlichen Verhandlung 

lag ohnehin beim Berufsrichter. Eine Mitwirkung der Schöffen erstreckte sich, wenn über-

haupt, so nur auf ihre Mitwirkung in der mündlichen Verhandlung. Auch hier lag die Leitung 

der Verhandlung selbstverständlich beim Berufsrichter. Die Schöffen hatten allerdings die 

Möglichkeit, aus ihrer Lebenserfahrung heraus Fragen an die Parteien zu stellen und damit 

zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen.  

Eine andere Frage ist natürlich, ob dieser Vorteil aufgewogen wurde, durch den Aufwand, der 

betrieben werden musste. Erstens, um die Schöffen zu wählen. Zweitens, um die Schöffen 

zum Einsatz zu bringen. Es kam hinzu, dass die Schöffen für eine gewisse Zeit aus dem Ar-

beitsprozess ausscheiden mussten und für diese Zeit ihren Durchschnittslohn weitererhielten. 

Meiner Meinung wurde der mit den Schöffen betriebene Aufwand nicht gerechtfertigt durch 

den geringen Umfang ihrer Einbeziehung in die mündliche Verhandlung. Das führte dazu, 

dass in der Schlußphase der DDR, als die Frage einer Neufassung der ZPO in der Gesetzge-

bungskommission erörtert wurde, auch sehr ernstlich die Frage aufgeworfen wurde, ob denn 

wirklich eine Mitwirkung von Schöffen im Zivilprozess unbedingt notwendig ist oder ob man 

das nicht einfach streichen kann. Für wichtig gehalten wurde nach wie vor die Mitwirkung der 

Schöffen im Strafprozess und auch im familienrechtlichen Verfahren. Für die Mitwirkung im 

Zivilprozess bestand, auch meiner Meinung nach, eigentlich keine besondere Notwendigkeit, 

so dass ich auch immer dafür plädiert habe, in diesem Punkte die Mitwirkung der Schöffen zu 

streichen.  
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Es kommt hinzu, dass das Zivilrecht, im Gegensatz zum Familienrecht und auch zum Straf-

recht, mitunter sehr erhebliche, schwierige Rechtsfragen in sich birgt, zu denen der Schöffe, 

mangels juristischer Kenntnisse, nur wenig beitragen kann. In diesem Punkte, was also die 

rechtliche Würdigung betrifft, mussten sich zwangsläufig die Schöffen ganz überwiegend der 

Rechtsauffassung des Berufsrichters anschließen und konnten dazu wenig selbst beitragen. 

Dass es trotzdem dabei blieb, dass auch im Zivilprozess Schöffen weiterhin tätig wurden, mag 

auch zurückzuführen sein, dass man hierin ein grundlegendes Prinzip gesehen hat. Es wurde 

das Prinzip propagiert, dass in allen Bereichen der Rechtspflege eine Bürgernähe herrschen 

sollte, die auch repräsentiert wurde durch die Mitwirkung von Schöffen. Und da wollte man 

eben nicht einzelne Einbrüche hinnehmen und dieses generelle Prinzip durchbrechen.  

7. Schildern Sie bitte, wie die Atmosphäre im Zivilprozess auf Sie wirkte. Ich meine, 

was für eine Stimmung hing da in der Luft? Inwiefern war sie angenehm oder unan-

genehm? Wie läßt sich diese Atmosphäre umschreiben? 

Die generelle Atmosphäre im Zivilprozess schätze ich als gut ein. Selbstverständlich schließt 

das nicht aus, dass es im Einzelfall auch mal unerfreuliche Auseinandersetzungen gegeben 

hat. Das waren aber Einzelfälle. Im großen und ganzen muss man sagen, dass die Verhand-

lungen und die Atmosphäre von Sachlichkeit und Korrektheit geprägt waren.  

Richterliche Rechtsauskunft 

8. Welche Bedeutung hatte die richterliche Rechtsauskunft des Stadtbezirksgerich-

tes? 

Antwort siehe Frage 10.! 

9. Inwieweit waren die rechtsauskunftgebenden RichterInnen an der außergericht-

lichen Klärung von Rechtskonflikten interessiert?  

Antwort siehe Frage 10.! 

10. Inwieweit kam es vor, dass die rechtsauskunftgebenden RichterInnen auch den 

Vorsitz im Zivilprozess in dieser Sache inne hatten? 

Zu 8., 9. und 10.: Der richterlichen Rechtsauskunft im Stadtbezirksgericht habe ich immer 

ablehnend gegenüber gestanden; die Gründe werde ich noch darlegen. Die richterliche 

Rechtsauskunft hatte sicherlich eine nicht unerhebliche praktische Bedeutung, sie wurde auch 

von den Bürgern oft in Anspruch genommen. Soweit ich weiß, hat ein oder zweimal in der 

Woche eine unentgeltliche Rechtsauskunft im Stadtbezirksgericht stattgefunden. Die Rechts-
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auskünfte wurden turnusmäßig jeweils von einem Richter des Stadtbezirksgerichts erteilt. 

Daraus ergibt sich zunächst einmal, dass die Qualifikation der Auskunft darunter gelitten hat. 

Ein Strafrichter, der vielleicht seit 10 oder 15 Jahren ausschließlich Strafsachen bearbeitet hat, 

ist selbstverständlich überfordert gewesen, wenn er zu einer diffizillen zivilrechtlichen oder 

familienrechtlichen Frage eine Auskunft erteilen sollte.  

Der Umfang der gerichtlichen Rechtsauskunft hat sich dadurch reduziert, dass die Mitglieder 

der Kollegien der Rechtsanwälte verpflichtet waren, untentgeltliche Rechtsauskünfte zu ertei-

len, und dass manche Bürger es vorgezogen haben, einen Anwalt zu konsultieren, der ihnen 

dann später im Falle eines Prozesses dann auch gleichzeitig als Prozessbevollmächtigter zur 

Verfügung stand.  

Das grundsätzliche Bedenken gegen die richterliche Rechtsauskunft richtet sich aber dahinge-

hend, dass die Gefahr bestand, dass der die Auskunft erteilende Richter dann auch späterhin 

als entscheidender Richter tätig werden konnte. Diese Fälle waren sicherlich nicht übermäßig 

häufig, sind aber meines Erachtens vorgekommen. Ich erinnere mich an einen Fall, wo ein 

Richter in einer familienrechtlichen Frage eine Auskunft gegeben hatte. Dieser Richter war 

dann nachher im Familienrechtsstreit zwischen den gleichen Parteien mit der gleichen Frage 

konfrontiert. Er hat dann in diesem Verfahren eine andere Haltung eingenommen als seiner-

zeit bei der von ihm erteilten Rechtsauskunft. Das führte zu einer Beschwerde des Bürgers, 

der darüber ungehalten war, dass er sich in einen Prozess auf Grund der richterlichen Rechts-

auskunft eingelassen hatte und derselbe Richter ihm dann bescheinigte, dass er im Unrecht 

war. Man zog sich dann in der Weise aus der Affäre, dass man sagte: Der Richter konnte die 

Auskunft natürlich nur auf Grund des einseitigen Vortrages des Bürgers erteilen, was nicht 

ausschließt, dass nach Anhörung der anderen Partei im Verfahren sich ein völlig anderes tat-

sächliches und rechtliches Bild ergab. Was aber blieb, war die Unerfreulichkeit der Tatsache 

als solcher, dass jemand, der eine Partei beraten hatte, dann in der gleichen Sache auch als 

entscheidender Richter auftreten konnte. Das habe ich immer für unglücklich gehalten und 

deshalb auch immer dafür plädiert, dass die richterliche Auskunft nicht mehr stattfindet.  

Zu der Frage, inwieweit der rechtsauskunftgebende Richter an einer außergerichtlichen Klä-

rung von Rechtskonflikten interessiert war, vermag ich schwer etwas zu sagen, da ich nie an 

einer richterlichen Rechtsauskunft als Zuhörer teilgenommen habe. Ich möchte aber vermu-

ten, dass er selbstverständlich an einer außergerichtlichen Klärung interessiert war, denn sein 

Interesse musste natürlich dahingehen, die Justiz nach Möglichkeit von Rechtsstreitigkeiten 

zu entlasten.  
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Rolle des Anwalts im Zivilprozess  

11. Wie empfanden Sie das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und 

rechtsanwaltlicher Parteienvertretung? 

Antwort siehe 12.! 

12. Inwieweit konnten die Rechtsanwälte ihre zivilprozessualen Möglichkeiten, d. h. 

ihre anwaltliche Rolle, wahrnehmen? 

Zu 11. und 12.:  Jedenfalls im Zivilprozess war für den Anwalt eine Notwendigkeit, sich in 

seinem Sachvortrag zurückzuhalten, generell nicht gegeben. Der Anwalt konnte seine Ansich-

ten frei vertreten. Insbesondere auch, wenn sie vielleicht der vom Richter geäußerten Mei-

nung nicht entsprachen. Insofern war die Situation sicherlich anders, als sie es im politisch 

gefärbten Strafprozess war, wo der Anwalt sich doch gewisser Zurückhaltung befleißigen 

musste, indem er nicht mit „Nein“ verteidigte, sondern mit „Ja, aber ...“.  

Streben nach Einigung - Prozessvermeidung? 

13. Inwiefern gab es Bemühungen der vorsitzenden RichterInnen bzw. der Schöffen, 

den zivilrechtlichen Konflikt gütlich beizulegen? 

Bemühungen des Gerichts, zu einer Einigung der Parteien zu gelangen und damit den Kon-

flikt gütlich beizulegen, hat es selbstverständlich in starkem Maße gegeben. Die Situation ist 

heute aber keineswegs anders. Auch heute sind die Richter bestrebt, durch Abschluß eines 

Vergleiches sich ein Urteil zu ersparen; abgesehen davon, dass oftmals auch die Erfüllung 

einer Verpflichtung leichter ist, wenn der Bürger sie freiwillig eingegangen ist, als wenn er 

durch ein Urteil dazu gezwungen wurde. Insofern sehe ich also zwischen der damaligen Situa-

tion und dem heutigen Zustand keinen grundsätzlichen Unterschied.  

14. Inwiefern hatten Sie den Eindruck, dass eine Einigung der Prozessparteien an-

gestrebt bzw. der Zivilprozess vermieden werden sollte? Begründen Sie ihren Ein-

druck auch bitte etwas. 

Hierzu wäre folgendes zu sagen: Es war ein weiteres Prinzip des gesamten DDR-Rechts, auf 

den Bürger rechtserzieherisch einzuwirken. Das heißt zum Beispiel, eine Prozesspartei im 

konkreten Zivilprozess von der Unrichtigkeit ihrer Rechtsauffassung zu überzeugen. Hier 

stand also die Überzeugungsarbeit im Vordergrund. Damit im Zusammenhang steht dann na-

türlich auch die Frage der Einigung, denn die Einigung sollte das letztliche Ergebnis der 

Überzeugungsarbeit sein.  
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Stand der Prozessparteien  

15. Welchen Stand hatte Ihres Erachtens nach der einfache Bürger im Zivilprozess? 

Hierzu ist aus meiner Sicht nicht viel zu sagen. Mein Eindruck geht dahin, dass also der ein-

fache Bürger vor dem Zivilgericht korrekt behandelt worden ist und dass es eine einseitige 

Bevorzugungen einer klagenden oder beklagten Partei nicht gegeben hat.   

16. Welchen Stand hatten Prozessparteien, die der DDR nahestanden, im Zivil-

prozess? Ich meine, wie war der Stand von VEBs, staatlichen Organen, Genossen-

schaften oder auch von Funktionären? 

Hier wäre zu sagen, dass auch Volkseigene Betriebe, staatliche Organe und Genossenschaften 

generell nicht bevorzugt waren. Im Gegenteil. Im arbeitsrechtlichen Verfahren hatten sie oft-

mals gegenüber dem Werktätigen einen schlechteren Stand, weil die Tendenz immer vorhan-

den war, den Arbeiter zu schützen und ihn gegen Maßnahmen von Betrieben und Genossen-

schaften in Schutz zu nehmen.  

17. Wie wurden Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer im Zivilpro-

zess behandelt? 

Eigentümer von Privatbetrieben und Hauseigentümer wurden nicht unterschiedlich behandelt. 

Privatbetriebe hat es ohnehin nach Auflösung der halbstaatlichen Betriebe nur in sehr be-

grenztem Umfange im Rahmen des Handwerks und der Kleingewerbetreibenden gegeben. 

Auch private Hauseigentümer spielten gegenüber dem volkseigenen Sektor keine erhebliche 

Rolle.  

18. Wie wurden ausreisewillige Bürger im Zivilprozess behandelt? 

Meines Wissens waren ausreisewillige Bürger stets bestrebt, sich nicht in einen Zivilprozess 

verwickeln zu lassen, weil ihr Ausreiseantrag, wenn er denn überhaupt Erfolg hätte haben 

können, durch einen anhängigen Prozess nicht gefördert, sondern sogar gefährdet gewesen 

wäre. Es war immer der Grundsatz, dass ein Ausreiseantrag, wenn überhaupt, dann nur unter 

der Voraussetzung Erfolg haben könnte, dass der Bürger einen reinen Tisch hinterließ.   

19. Wie wurden die sogenannten „kriminell gefährdeten / asozialen Bürger“ (gesetz-

lich geregelte Termini, vgl.: § 249 StGB und Gefährdeten-VO v. 19.12.1974) im Zivil-

prozess behandelt? 

Von einer generellen Schlechterstellung „kriminell gefährdeter“ und „asozialer Bürger“ im 

Zivilprozess kann meines Erachtens nicht gesprochen werden. Das schließt natürlich nicht 
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aus, dass der Richter in Wahrnehmung seiner erzieherischen Aufgabe versucht hat, auf den 

„kriminell gefährdeten Bürger“, der seinen Zahlungsverpflichtungen in vielfacher Hinsicht 

nicht nachgekommen war, einzuwirken, ihm konkrete Vorhalte zu machen und ihm vielleicht 

auch ein paar harte Worte zu sagen. Ferner war nicht auszuschließen, dass in krassen Fällen 

seitens des Zivilrichters ein Hinweis an die Staatsanwaltschaft erfolgte, dass der Verdacht 

asozialen Verhaltens vorliegt und dass deshalb zu prüfen wäre, ob nicht ein Verfahren nach § 

249 StGB einzuleiten ist.  

Lenkung von Verfahren  

20. Inwieweit haben der / die DirektorIn bzw. der / die stellvertretende Direktor(in) des 

Stadtbezirksgerichts Zivilverfahren an sich gezogen oder außerhalb des Geschäfts-

verteilungsplans zielgerichtet bestimmten Richtern übertragen? 

Antwort siehe 22.! 

21. Inwieweit sind Ihnen Verfahren bekannt, bei denen durch nichtverfahrensbeteilig-

te Personen Einfluß auf den Zivilprozess genommen wurde oder werden sollte? Wel-

che Zivilprozesse waren das? 

Antwort siehe 22.! 

22. Welche Rolle spielte die Parteiorganisation der SED an einem Stadtbezirksge-

richt in Bezug auf die Zivilprozesse? 

Zu 20., 21. und 22.:  Die Fragen zu 20., 21. und 22. können an sich nur, wie sich auch aus der 

Überschrift ergibt, von Mitarbeitern des Justizapparates beantwortet werden. Aus anwaltlicher 

Sicht wäre zu sagen, dass eine nach außen in Erscheinung tretene Bevorzugung von Partei-

mitgliedern oder Mitarbeitern des MfS nicht gegeben war. Ich halte es aber für möglich und 

sogar wahrscheinlich, dass hinter den Kulissen Fäden gezogen wurden und dass auf Partei-

ebene eine Einflußnahme in der Weise erfolgte, dass sich die Parteiorganisation des betref-

fenden Bürgers mit der Parteiorganisation der Justiz bzw. des konkreten Gerichts in Verbin-

dung setzte und dass auf diese Art und Weise Einfluß genommen wurde. Ich halte es für sehr 

wahrscheinlich, dass in bestimmten und geeigneten Fällen von dieser Möglichkeit Gebrauch 

gemacht wurde.  
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Mitwirkung des Staatsanwalts im Verfahren 

23. Haben Sie die Mitwirkung oder Teilnahme des Staatsanwalts im bzw. am Zivil-

prozess erlebt? 

Antwort siehe 24.! 

24. In welcher Weise wirkte der Staatsanwalt in diesen Zivilprozessen mit? 

Zu 23. und 24.: Die Mitwirkung des Staatsanwalts im Zivilprozess, die auch in der Zivil-

prozessordnung vorgesehen war, hat in der gerichtlichen Praxis keine Rolle gespielt. Während 

der gesamten Tätigkeit im Anwaltsberuf habe ich nur in der Anfangsphase nach Erlaß der 

neuen Zivilprozessordnung einen Fall erlebt, wo der Staatsanwalt in einem Zivilprozess mit-

gewirkt hat. Es handelte sich darum, dass ein Volkseigener Betrieb eine ihm zustehende For-

derung gegen einen Bürger nach Meinung des Richters nicht mit dem erforderlichen Nach-

druck verfolgte und dass sich die Staatsanwaltschaft einschaltete, um über den Kopf des 

Volkseigenen Betriebes hinaus den Anspruch, im Interesse der Sicherung des Volkseigen-

tums, durchzusetzen. Das ist aber der einzigste Fall, den ich erlebt habe.  

Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass es eine Mitwirkung des Staatsanwaltes im Zivilprozess 

praktisch nicht gegegben hat. Dies war auch der Grund dafür, dass in den Verhandlungen über 

eine Neuformulierung der ZPO die Meinung vertreten wurde, dass es vertretbar ist, diese Be-

stimmung der Zivilprozessordnung ersatzlos zu streichen. Diese Verhandlungen in der Ge-

setzgebungskommission fanden in den letzten Jahren vor der Wende, das heißt also Ende der 

achtziger Jahre, statt. Sie sind dann nicht mehr zum Abschluß gekommen.  

Schlussbemerkungen  

25. Welche weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem DDR-Zivilprozess 

halten Sie für erwähnenswert? 

Ein eklatanter Schwachpunkt des Zivilprozessrechts war die Vollstreckung. Nach der Zivil-

prozessordnung erfolgte die Vollstreckung von Titeln von Amts wegen durch das Gericht. In 

der Praxis hat sich gezeigt, dass die Gerichte damit völlig überfordert wurden, und dass die 

Gerichtssekretäre, die für Vollstreckungsmaßnahmen zuständig waren, überhaupt nicht in der 

Lage waren, den Arbeitsanfall zu bewältigen. Dies führte dazu, dass Vollstreckungstitel nur 

mit beträchtlichen Verzögerungen, wenn überhaupt, realisiert werden konnten.  

Im übrigen wäre zu sagen, dass seit etwa Beginn der achtziger Jahre in verstärktem Maße die 

Tendenz feststellbar war, den Rechtsschutz auszubauen und die Rechte der Bürger zu erwei-

tern. Dies steht im Zusammenhang mit dem Bestreben der DDR, in völkerrechtlicher Hinsicht 
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als Rechtsstaat anerkannt zu werden. Dies hat auch der Anwaltschaft das Bestreben erleich-

tert, die Rechte der Bürger und auch ihrer Prozessvertreter, das heißt also der Anwälte, zu 

erweitern und zu festigen. Dieser Prozess wird zum Beispiel verdeutlicht durch die Einfüh-

rung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit, die es bis dahin überhaupt nicht gegeben hatte. Die 

Einführung dieser Verwaltungsgerichtsbarkeit ist auch mit zurückzuführen auf energische 

Vorhalte der Anwaltschaft, die ein solches Verwaltungsverfahren zur Wahrung der Bürger-

rechte für unbedingt erforderlich hielt. Dieser Entwicklungsprozess ist allerdings nicht zum 

Abschluß gekommen. Die revolutionäre Wende des Jahres 1989 hat diesem Prozess ein Ende 

gesetzt bzw. ihn überholt. 

 

- Nachfrage des Interviewers:      

Zu den „energischen Vorhalten der Anwaltschaft“. Inwieweit hat sich das gezeigt, wie fand 

das seinen Ausdruck? Um das bitte einmal zu charakterisieren. - 

 

Über derartige Fragen, wie zum Beispiel die Schaffung einer Verwaltungsgerichtsbarkeit, 

wurde zum Beispiel in den Mitgliederversammlungen des Berliner Rechtsanwaltskollegiums 

eingehend diskutiert. Es waren ein oder zwei Anwälte des Berliner Kollegiums Mitglieder der 

Gesetzgebungskommission beim Ministerium der Justiz. Diese Kommission hatte die Aufga-

be, die bestehende Zivilprozessordnung zu überarbeiten und im Einzelfall zu prüfen, ob Er-

weiterungen notwendig und erforderlich sind. Es war diesen Anwälten möglich, die in den 

Mitgliederversammlungen diskutierten Gesichtspunkte in die Gesetzgebungsarbeit mit einzu-

bringen.  

 

- Nachfragen des Interviewers:      

Wie war der Stand der Anwälte in dieser Gesetzgebungskommission? In welchem Maße 

konnten sie die Forderungen oder Vorschläge der Anwaltschaft dort einbringen? Wurden sie 

gehört, wieweit wurden sie gehört, hatten sie ein gleichberechtigtes Mitwirkungsrecht? Wie 

würden Sie das bitte einschätzen? -   

 

Ich selbst war Mitglied der Gesetzgebungskommission und kann aus meiner Sicht sagen, dass 

es keinerlei Hemmnisse gegeben hat, die Meinungen der Anwaltschaft zur Sprache zu brin-

gen. Dass nicht in allen Fällen diesen Auffassungen gefolgt wurde, liegt in der Natur der Sa-

che. Die anwaltlichen Standpunkte wurden aber angehört und eingehend auch in der Gesetz-

gebungskommission diskutiert. Das bezieht sich zum Beispiel auch auf die Frage der Mitwir-
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kung der Staatsanwaltschaft, die von der Anwaltschaft stets als systemfremd und überflüssig 

betrachtet wurde.  

 

Abschließend möchte ich generell einschätzen, dass der Zivilprozess in der DDR, abgesehen 

von den Einschränkungen, die sich aus dem vorangegangenen Teil des Interviews ergeben, 

durchaus korrekt abgelaufen ist und keine grundlegenden Verletzungen der Rechtsstaatlich-

keit beinhaltete. Insofern ist es nicht gerechtfertigt, generell von einem „Unrechtsstaat“ zu 

sprechen. Die gegen das DDR-Recht heute erhobenen Vorwürfe beziehen sich in erster Linie 

auf Verfahren, die sich auf politische Strafsachen oder ausreisewillige Bürger oder Grenzde-

likte beziehen. Nicht aber auf andere Rechtsgebiete, wie zum Beispiel das Zivilrecht und das 

Familienrecht, die prozentual gesehen den Löwenanteil der gesamten Rechtsprechung ausge-

macht haben.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers:    

Könnten Sie bitte abschließend darlegen, wie das Kollegium der Rechtsanwälte in Berlin 

funktionierte, wie es sich zusammensetzte, wann es Mitgliederversammlungen gab und weite-

re damit zusammenhängende Fragen? -  

 

Das Berliner Rechtsanwaltskollegium hatte eine Mitgliederzahl zwischen 50 und 60 Anwäl-

ten. Bei der geringen Anzahl versteht es sich von selbst, dass jeder jeden kannte und dass sich 

daraus auch ein enges, kollegiales Verhältnis ergab. Während heute bei nunmehr über 5000  

Rechtsanwälten, die Mitglieder der Berliner Rechtsanwaltskammer sind, eine echte Kollegia-

lität im großen Rahmen kaum noch aufkommen kann.  

Es fanden einmal monatlich Mitgliederversammlungen statt, auf denen interne Kollegiumsfra-

gen und auch allgemeine Fragen rechtspolitischer Bedeutung erörtert wurden und die auch der 

fachlichen Weiterbildung dienten. Diese Mitgliederversammlungen zogen sich über den 

Vormittag, mitunter sogar über einen ganzen Tag hin und haben den kollegialen Zusammen-

halt gefestigt. Wirtschaftliche Sorgen hatte im Kollegium keiner. Für jeden Anwalt wurden 

die Gebühreneinnahmen entsprechend seiner Leistung gesondert erfaßt. Von diesen Einnah-

men erhielt das Kollegium 40 % zur Bestreitung sämtlicher Kosten, wie Miete, Angestellten-

gehälter, Büromaterial usw. Um all diese Dinge brauchte sich der Anwalt daher nicht zu 

kümmern. Sie wurden ihm von der zentralen Verwaltungsstelle des Kollegiums abgenommen. 

Die verbleibenden 60 % wurden mit einer Pauschalsteuer von 20 % belegt, so dass dem An-

walt von den 60 % weitere 80 % verblieben. Das war eine relativ einfache Regelung. Man 
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brauchte sich im Laufe des Monats nur sein Journal anzusehen, wußte, was man in diesem 

Monat eingenommen hatte, zog von diesem Betrag 40 % für das Kollegium ab, und von dem 

verbleibenden Betrag nochmal 20 % an Steuern. Für jeden Anwalt waren monatlich 120 Mark 

Sozialversicherungsbeitrag abzuführen. Davon trug der Anwalt die Hälfte aus seinem Ein-

kommen, während die andere Hälfte vom Kollegium aus den 40 % Verwaltungskostenanteil 

gezahlt wurde. Die gleichen Beträge fielen noch einmal an, wenn sich der Anwalt der freiwil-

ligen Zusatzrentenversicherung angeschlossen hatte.  

War die 40%ige Verwaltungskostensumme des Kollegiums am Jahresende nicht verbraucht, 

so wurde der verbleibende Überschuß an die Anwälte ausgeschüttet, und zwar nicht nach 

Köpfen, sondern in dem Verhältnis, in dem sie durch ihre Umsätze zu den Verwaltungskosten 

beigetragen hatten. Abgesehen von einer angemessenen Reservebildung, gab es daher keine 

Vermögensbildung des Kollegiums. 

 

Heute ist die Situation etwas anders. Der Existenzkampf in der Anwaltschaft ist groß. Ich ha-

be schon auf die hohe Anzahl von Anwälten hingewiesen. Selbstverständlich sind bei dem 

anders strukturierten Wirtschaftssystem und insbesondere durch Bestehen des Anwaltszwan-

ges vielmehr Anwälte notwendig, als es damals der Fall war. Immerhin aber kann man davon 

sprechen, dass der Anwaltsberuf zur Zeit erheblich überbesetzt ist. Nach den letzten Berich-

ten, die ich von der Rechtsanwaltskammer gehört habe, ist die Zahl der Anwälte weiterhin im 

steigen. Daraus ergibt sich ein erheblicher Konkurrenzkampf und im Einzelfall vielleicht auch 

eine wirtschaftliche Notlage. Das unangenehme daran ist, dass in der Anwaltschaft der Kampf 

ums Geld heute eine ganz erheblich größere Rolle spielt, als es früher der Fall war. Und dass 

mitunter dann auch Prozesse geführt werden, die man eigentlich normalerweise nicht führen 

sollte, wo aber die Gebührenträchtigkeit im Vordergrund steht. 
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Interview-Nr. 5: Rechtsanwalt 

(Sprachliche Hervorhebungen sind kursiv gesetzt!)  

Allgemeine Fragen 

1. Was war typisch für den DDR-Zivilprozess? 

Ich bin der Meinung, typisch war, dass er einfach war. Die Lebensverhältnisse waren einfach, 

die Paragraphen waren einfach und demzufolge waren die Sachverhalte und die Rechtsfragen, 

die zu beurteilen waren, auch einfach. Das war eigentlich das Wesentlichste. Es ging weniger 

um Normenauslegung und um Formfragen, sondern es ging um materielle Gerechtigkeit, im 

Sinne der DDR natürlich.  

Typisch war natürlich auch für den DDR-Prozess, dass die objektive Wahrheit erforscht wer-

den sollte und dass es dem Richter oblag, den Sachverhalt zu ermitteln; also Amtsermitt-

lungsprinzip. Das bestimmte den ganzen Prozess und macht den großen Unterschied zum heu-

tigen Prozess aus, da liegt eigentlich der gravierendste Unterschied.  

Typisch war auch, dass die mündliche Verhandlung im Zivilprozess einen höheren Stellen-

wert hatte als heute. Sie war länger, generell wurden die Parteien selbst angehört und der An-

walt hatte mehr die Rolle eines Beistandes, als eines Vertreters.  

2. Was fanden Sie im großen und ganzen gut am DDR-Zivilprozess? 

Das fand ich am DDR-Zivilprozess auch gut, im Vergleich zum bundesdeutschen Prozess: 

Das Gewinnen oder Verlieren hing nicht so sehr von Auslegungsfragen und Formfragen ab, 

sondern es kam immer darauf an, wer hatte eigentlich materiell Recht. Deswegen war der 

Prozess auch nicht so abhängig von der Art und Weise, wie er vom Anwalt geführt wurde. 

Die Partei wurde nicht so bestraft, wenn sie einen Anwalt hatte, der sein Metier nicht so ver-

stand. Natürlich konnte das auch zu Konsequenzen führen. Aber nicht in dem Umfang und 

diesem Ausmaß, wie es jetzt der Fall ist.     

3. Was fanden Sie am DDR-Zivilprozess weniger gut? 

Es ist eigentlich schwer zu sagen, was ich am DDR-Zivilprozess weniger gut fand. Weniger 

gut waren vielleicht die Richter aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Allgemeinbildung, die nicht 

so hoch war, wie sie jetzt in der Bundesrepublik offenbar ist. Das gab manchmal dem Prozess 

einen weniger schönen Charakter. Aber sonst - am Prozess als Regelungsinhalt habe ich 

nichts auszusetzen. 
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Eine Gerichtsgeschichte 

4. Erzählen Sie doch bitte einmal eine Geschichte, die mit einem Berliner Stadtbe-

zirksgericht zu tun hat. Es darf ruhig eine ganz alltägliche oder banale Geschichte 

sein, kann aber natürlich auch etwas Spektakuläres sein. Wie fängt diese Geschichte 

an, wie verläuft sie und wie endet sie? Es darf eine Geschichte sein, die Sie erlebt 

oder gehört haben. 

Mir fällt eigentlich nur eine Geschichte ein, die mir in Erinnerung geblieben ist, weil es eine 

ganz absonderliche Geschichte ist.  

Das war eine Frau, die lebte in Lebensgemeinschaft mit einem Mann. - Das war also ein häu-

figer Gegenstand von DDR-Zivilprozessen: Scheidung oder Trennung von Lebenspartnern, 

Lebensgemeinschaften. Daraus ergaben sich auch eine ganze Menge tatsächlicher und rechtli-

cher Probleme. - Diese Frau hatte sich mit dem Mann über alles geeinigt. Der Hauptstreit-

punkt war ein Hund, ein Pudel. Den Pudel hatte sie in einem Vergleich zugesprochen be-

kommen. Aber mit der Maßgabe, dass der Mann ein Umgangsrecht mit dem Hund hatte. Die-

ses Umgangsrecht wurde auch von ihm wahrgenommen, aber da er gerne dem Alkohol zu-

sprach, war das abholen und bringen des Hundes jeweils mit Beschimpfungen der Frau ver-

bunden. So dass sie das also nicht mehr wollte. Daraus ergab sich nun die Fragestellung, die 

zu einer Entscheidung des Stadtbezirksgerichts führte: Was ist das denn eigentlich, dieses 

Umgangsrecht, und kann man davon weg? Und das Stadtbezirksgericht sagte: Nein, davon 

kann man nicht weg. Die hatten sich durch Vergleich so geeinigt, in dem der Umgang mit 

dem Pudel direkt als „Umgangsrecht“ bezeichnet worden war, also wie nach der Scheidung 

einer Ehe das Umgangsrecht mit dem Kind. Dann habe ich, als die nicht mehr weiter kamen 

und die Sache an sich dort abgeschlossen war, einen Kassationsantrag gemacht, denn der 

Mann hatte einen Titel bekommen, durch den er mit dem Hund umgehen konnte. Also einen 

Kassationsantrag an das Oberste Gericht. Das Oberste Gericht hat dann darüber gebrütet, was 

das ist. Ich habe gesagt: Das ist eine Leihe, der Hund ist eine Sache. Nach dem Recht ist es 

eine Leihe und die Leihe, da sie unentgeltlich ist, kann jederzeit widerrufen werden. Die Frau 

hat das widerrufen und damit ist der Fall erledigt. Das soll, wie ich vom zuständigen Vizeprä-

sidenten des Obersten Gerichts später gehört habe, zu großen Auseinandersetzungen im 

Obersten Gericht geführt haben. Das ist ja auch ein Problem, das heute noch eine Rolle spielt: 

Was ist das Tier? Damals haben das viele Richter anders gesehen. Es gab also Schwierigkei-

ten. - Das Oberste Gericht hat die Entscheidung, die da angegriffen war, kassiert. Aber der 

zuständige Vizepräsident musste selbst die Begründung des Urteils machen, weil sich die an-

deren Mitglieder des Senats geweigert haben oder sie nicht richtig gemacht haben. Das war 



 

85 

also für mich ein interessanter Fall. Zeigt also gewissermaßen auch, um was es also ging: Es 

ging im DDR-Zivilrecht selten um wirklich große Fragen. Sondern es ging um die alltägli-

chen Fragen des Lebens, besonders natürlich, wenn ich das Familienrecht sehe, es ging um 

das „kleine“ Zivilrecht und um das Erbrecht und ähnliches.  

Verhandlungsstil - Mitwirkung von Schöffen – Atmosphäre vor Gericht 

5. Erzählen Sie bitte, wie Sie den Stil der Verhandlungsführung der vorsitzenden 

RichterInnen im Zivilprozess erlebten. Was am Verhandlungsstil der vorsitzenden 

RichterInnen war charakteristisch für den DDR-Zivilprozess? 

Antwort siehe 7.! 

6. Welchen Anteil hatten die Schöffen an der Verhandlung und der Leitung des Zivil-

prozesses? Wie wirkte es sich aus, dass bei einem DDR-Zivilverfahren auch immer 

Schöffen beteiligt waren? 

Ja, das ist für mich schwer zu beurteilen, weil ich nicht Richter war. Ich persönlich habe den 

Eindruck gehabt, dass diese Schöffenbeteiligung im Zivilprozess, im Strafprozess wird es 

auch nicht wesentlich anders gewesen sein, mehr eine Formsache war. Und dass der Auf-

wand, der betrieben wurde, es war ja mit einem hohem materiellen Aufwand verbunden, weil 

ja die Schöffen in der Zeit ihrer 14-tägigen Einsätze von ihren Betrieben weiterbezahlt wur-

den, das Ergebnis nicht rechtfertigte. Für die Schöffen war das eine Art Sonderurlaub, denn 

sie mussten ja nicht immer da sein, in den 14 Tagen. Gebracht hat es wenig. Ich will nicht 

sagen, es hat nie etwas gebracht. Weil ja die Schöffen oft Fachleute waren, aus irgendeinem 

Gebiet. Wenn nur hier eine Frage Gegenstand des Verfahrens war, meinetwegen eine Baufra-

ge oder eine Kraftfahrzeugfrage. Oder bei einer medizinischen Frage saß ein Arzt als Schöffe 

im Gericht, dann war das natürlich ein Gewinn und darauf verließen sich oft die Richter. Also 

die nahmen dann die Schöffen sozusagen als Sachverständige, als inoffizielle Sachverständi-

ge. Konnten dann qualifizierter fragen und auch qualifizierter urteilen. Also es gab schon Fäl-

le, in denen die Mitwirkung der Schöffen wesentlich war. Auch insbesondere im arbeitsrecht-

lichen Verfahren. Aber im Großen und Ganzen war das Dekoration.  

7. Schildern Sie bitte, wie die Atmosphäre im Zivilprozess auf Sie wirkte. Ich meine, 

was für eine Stimmung hing da in der Luft? Inwiefern war sie angenehm oder unan-

genehm? Wie läßt sich diese Atmosphäre umschreiben? 

Zu 5. und 7.: Die Verhandlungsführung war, wie der ganze Prozess, unförmlich. Man saß ja, 

man stand nicht. Man saß. Rechtsanwälte, Richter trugen keine Roben. Es war also alles fami-
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liärer. Die Verhandlung war natürlich beherrscht durch den Vorsitzenden. Der teilweise, das 

war unterschiedlich, aber teilweise bei Befragungen von Parteien natürlich auch versuchte, 

den Rechtsanwalt etwas abzudrängen. Es war nicht so erwünscht, dass der Rechtsanwalt nun 

die Aussage seiner Partei zu stark beeinflußte. Wenn er das wollte, musste er das vorher ma-

chen. Also dieses „vorsagen“ im Prozess - das wurde ihm übel genommen.  

Sonst verlief das sehr kollegial. Es war ja so, dass vielfach Richter und Rechtsanwälte sich 

entweder kannten aus dem Studium, wie das ja jetzt auch der Fall ist, oder dass sie in der sel-

ben Partei waren und  es da gelegentliche Kontakte vielleicht gab. Also, es war nicht selten, 

dass Richter und Rechtsanwälte sich außerhalb der Verhandlung duzten, in der Verhandlung 

natürlich nicht.  

Die Verhandlungen waren länger als heutige Verhandlungen. Weil eben viel auch erörtert 

wurde das „drum-und-dran“. Es wurde nicht so streng auf den Tatbestand bezogen, der da zu 

prüfen war, verhandelt. Es ging bei weitem nicht so schnell. Ich nehme an, die normale Ver-

handlungsdauer im Plan des Zivilgerichts wird eine Stunde gewesen sein. So werden die das 

wahrscheinlich angesetzt haben. Ich habe das jetzt nicht mehr in Erinnerung. Es war jeden-

falls wesentlich länger als heute. Es standen nicht so viele Leute da. Die Zahl der Verfahren 

war ja auch wesentlich geringer. Dann wirkte sich die Schöffenbeteiligung ja auch darin aus, 

dass das ganze - man kann sagen: laienhafter, man kann aber auch sagen: volksnäher, war. 

Das bildete entscheidend den Charakter der Verhandlung und davon hing also auch die Stim-

mung ab. Die Stimmung war abhängig von dem jeweiligen Objekt. Wenn man also einen 

Mann zu vertreten hatte, der da im Verdacht stand, irgend jemanden übers Ohr gehauen zu 

haben, was ja sehr häufig war, waren diese Schwarzmarktgeschichten, Verkäufe zu Überprei-

sen, dann konnte die Verhandlungsführung schon etwas unfreundlicher werden. Aber im all-

gemeinen war sie sachlich, war sie angenehm. Ich würde sagen, sie hing wesentlich ab von 

der Persönlichkeit des Richters und war nicht wesentlich unterschieden von der heutigen At-

mosphäre. Nur insofern unterschieden, als sie nicht so juristisch war.  

Das nichtjuristische galt insbesondere auch für die zivilprozessualen Regeln. Also wenn man 

heute an die verschiedenen Fristen denkt, so muss man sagen, dass es im DDR-Zivilprozess z. 

B. Schriftsatzfristen eigentlich nicht gab. Und wenn einmal eine Frist gesetzt wurde, dann 

hatte es nicht die Bedeutung, wenn man sie versäumte, wie das jetzt der Fall ist. Dann gab es 

ja eine sehr großzügige Regelung, in dem, was man jetzt „Wiedereinsetzung in den vorheri-

gen Stand“ nennt, was damals „Befreiung von den Folgen der Fristversäumnis“ hieß. Es war 

also fast immer möglich, so eine Befreiung zu erhalten. Anwaltsverschulden war ein Befrei-
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ungstatbestand, so dass also da wenig passierte, wo man sagen konnte, das wird aus formalen 

Gründen abgewiesen.  

Auch diese ganze Darlegungspflicht. Das hing ja nun mit dem Amtsermittlungsprinzip zu-

sammen. Es war nicht so eine Darlegungspflicht. Der Richter ermittelte und fragte von selbst 

und dann wurde dargelegt. Entsprechend war das mit dem Beweisantritt. Man musste nicht 

Beweise antreten. Man tat das natürlich, weil ja der Richter das normalerweise nicht wußte. 

Aber wenn der Richter irgendwo eine Möglichkeit sah, noch etwas zu beweisen oder zu wi-

derlegen, dann konnte er das von sich aus tun und tat es auch von sich aus. Also alles war 

nicht so formell.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers:   

Hatten Sie den Eindruck, dass, - es war ja nicht der Grundsatz, dass beide Parteien rechtsan-

waltlich vertreten sein mussten -, dass, wenn eine Partei nicht rechtsanwaltlich vertreten war, 

dass dann seitens des Richters versucht wurde, das auszugleichen? -  

 

Ja. Bis zu einem gewissen Grade war das der Fall. Der Richter - es war ja dieser Grundsatz: 

Gerechtigkeit, objektive Wahrheit -, der Richter versuchte natürlich dann, demjenigen den 

Anwalt zu ersetzen und darauf hinzuwirken, dass der das vortrug, was notwendig war. Ein 

Anwalt war eben nicht unbedingt erforderlich und war ja vielfach in der 1. Instanz auch nicht 

da. Insofern war der Prozess auch viel laienhafter.  

Richterliche Rechtsauskunft 

8. Welche Bedeutung hatte die richterliche Rechtsauskunft des Stadtbezirksgerich-

tes? 

Also die richterliche Rechtsauskunft wurde sicher von den Bürgern sehr angenommen. Wir 

als Anwälte machten ja auch Rechtsauskünfte. Hatten damit sehr viel zu tun. Die Rechtsaus-

künfte überforderten uns zum Teil. Die Rechtsauskünfte der Richter wurden eben auch sehr in 

Anspruch genommen, also waren sehr beliebt, und trugen sicher auch dazu bei, die Distanz 

zwischen Bevölkerung und Juristen zu verringern. Die war ja wesentlich geringer als heute. 

Das gab natürlich Probleme dann mit der Urteilstätigkeit. Soweit ich das beurteilen kann, hat 

man versucht, dass der Richter, der Rechtsauskunft erteilt hat, nicht an der Entscheidung mit-

gewirkt hat. Das war den Richtern sicher selber unangenehm, wenn dann, was vorkam, eine 

Partei sagte: Sie haben mir in der Rechtsauskunft ja etwas ganz anderes gesagt. Der Richter 

wird sich auch nicht immer erinnert haben, wen er da Rechtsauskunft gegeben hat. Also das 
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war schon ein Nachteil. Wir haben auch darauf hingewiesen. Wir Anwälte haben uns gegen 

diese Rechtsauskunft durch Richter gewandt und haben gesagt, das ist eigentlich unser Bier. 

Obgleich wir auf der anderen Seite froh sein konnten, dass nicht alle unentgeltlichen Rechts-

auskünfte zu uns kamen und wir mussten ja die Rechtsauskünfte immer unentgeltlich erteilen. 

Also, es war eine erhebliche Belastung und unter der litten ja zum Teil auch die anderen 

Mandanten, die dann warten mussten oder später rankamen.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers:    

Haben Sie wahrgenommen, dass die Qualität der Auskünfte auch davon beeinflußt wurde, 

wer Auskunft gab? Also, ob sie von einem jahrelang im Strafrecht tätiger Richter oder einem 

Zivilrichter gegeben wurden?  

 

Natürlich. 

 

- Zusatzfrage des Interviewers: 

Zum inhaltlichen Komplex Rechtsauskunft/Rechtsberatung: Inwieweit wäre eine sauberere 

Trennung in dieser Frage vielleicht günstiger gewesen? -  

 

Sicher. Also die Rechtsauskunft war insgesamt problematisch. Wobei ich also, wenn ich prob-

lematisch sage, meine, es gab gute und schlechte Seiten. Diese Nähe zum Gericht war ja für 

den Bürger nicht schlecht und für das Gericht wahrscheinlich auch nicht. Aber es war natür-

lich diese Rechtsberatungstätigkeit, die war dann schon problematisch. Das wurde aber - 

glaube ich - nicht in dieser Problematik so erkannt. Das fing auch erst spät an, dass man sich 

Gedanken machte, Rechtsauskunft hat auch negative Seiten für das Gericht. Aber Konsequen-

zen daraus hatte man noch nicht gezogen, meines Wissens.  

9. Inwieweit waren die rechtsauskunftgebenden RichterInnen an der außergericht-

lichen Klärung von Rechtskonflikten interessiert?  

Die Richter waren immer interessiert, das sind sie ja wahrscheinlich heute auch, dass Konflik-

te vermieden wurden, dass sie beigelegt wurden, wo sie entstanden waren. Sie suchten, je 

nach Tenmperament und Charakter, natürlich die Einigung herbeizuführen, im Prozess und 

außerhalb des Prozesses, sofern sie dazu kamen. Richter gingen ja auch in diese Schöffen-

schulungen und zu den Wahlveranstaltungen bei den Richterwahlen und wurden dort  vielfach 

auf Rechtsfragen angesprochen. Die waren also immer konfrontiert mit solchen Sachen und 

selbstverständlich war die Qualität sehr unterschiedlich. Wenn ein Arbeitsrichter zu arbeits-
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rechtlichen Problemen gesprochen hat, war das natürlich anders, als wenn ein Strafrichter 

zum Arbeitsrecht gesprochen hat. Es wurden sicher auch viele falsche Auskünfte gegeben und 

es war auch für uns manchmal schwierig, Rechtsauskünfte richtig zu geben, weil ja dann doch 

Gebiete da waren, auf denen wir nicht tätig waren. Meinetwegen Verwaltungsrecht. Verwal-

tungsrecht war ja nun ein sehr kleines Rechtsgebiet, aber immerhin, es gab Vorschriften, so 

im Wohnungsvergaberecht, im Zollrecht, im Finanz- und Steuerrecht und im Sozialrecht, die 

man nicht immer kannte und die oft auch nicht ohne weiteres zugänglich waren (z. T. interne 

Dienstanweisungen).  

10. Inwieweit kam es vor, dass die rechtsauskunftgebenden RichterInnen auch den 

Vorsitz im Zivilprozess in dieser Sache inne hatten? 

Ja, also, es ist so etwas vorgekommen, das kenne ich vom „Hören-Sagen“. Ich selbst habe es 

nicht erlebt, solche Zwischenfälle. Es war nicht erwünscht, wie gesagt, aber es ist sicher vor-

gekommen.  

Rolle des Anwalts im Zivilprozess  

11. Wie empfanden Sie das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und 

rechtsanwaltlicher Parteienvertretung? 

Antwort siehe 12.! 

12. Inwieweit konnten die Rechtsanwälte ihre zivilprozessualen Möglichkeiten, d. h. 

ihre anwaltliche Rolle, wahrnehmen? 

Zu 11.und 12.: Ja, ich muss sagen, ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Sicher 

kam es manchmal vor, dass der Richter versucht hat, einen einzuengen. Mehr vielleicht in 

Ehescheidungs- und Familienrechtsverfahren, als in ausgesprochenen Zivilrechtsverfahren. 

Aber, das war immer bei Äußerungen der Parteien, vielleicht auch bei Zeugenvernehmungen. 

Aber, ich würde nicht sagen, dass das einen Umfang hatte, der den Charakter des Zivilprozes-

ses insgesamt beeinflußt hätte. Wir konnten da eigentlich, wenn wir uns anständig benahmen, 

was ja in der DDR sicher etwas enger war, als in der Bundesrepublik - wir waren da eigent-

lich nicht behindert.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers: 

Wie würden Sie eine Bemerkung kommentieren, dass die Zahl der Rechtsanwälte bewußt 

niedrig gehalten wurde, weil sie doch mehr als störend empfunden wurden? -  

 



 

90 

Ja, also, die Zahl der Rechtsanwälte wurde nicht bewußt niedrig gehalten. Das ist falsch. Die 

Zahl der Rechtsanwälte war klein, aber sie war ausreichend für den Bedarf, der bestand. Es 

gab keine Bürger, die keinen Anwalt bekommen hätten, weil es keine gab. Niedrig gehalten 

wurde die Zahl der Rechtsanwälte, wenn sie niedrig gehalten wurde, nicht durch das Justiz-

ministerium oder durch staatliche oder Parteiorgane, sondern durch einzelne Kollegien. Die 

also sagten: Das ist der Kuchen und wenn wir noch mehr Leute dazu holen, den Kuchen zu 

essen, kriegt jeder nur ein kleineres Stück. Es gab also unterschiedliche Auffassungen in den 

Kollegien. Es gab Kollegien, die großzügig in der Aufnahme waren, dazu rechne ich auch das 

Berliner Kollegium. Aber die dann auch wieder begrenzt waren, durch die objektiven Mög-

lichkeiten. Wir mussten ja jedem neuen Anwalt einen Arbeitsplatz sichern und wir haben ja 

jahrelang darum gekämpft, mit allen möglichen Mitteln, Büroräume zu bekommen. Eigentlich 

gab es ja nur immer Wohnungen, die dann umfunktioniert wurden, und Wohnungen durften 

nicht zweckentfremdet werden. So dass wir also häufig gesagt haben: Wenn du uns Räume 

bringst, lassen wir dich zu. Wenn einer nun selbst Räume fand, irgendwelche gewerbliche 

Räume, die nicht genutzt wurden, dann wurde er aufgenommen, weil dann für uns eine Mög-

lichkeit der Erweiterung da war. Wobei die Räume so beschaffen sein mussten, dass nicht nur 

einer dort arbeiten konnte, sondern mehrere. In Berlin war das so, in der Republik war das 

anders. In Berlin wollten wir sogenannte „echte“ Zweigstellen haben, mit mehreren Mitglie-

dern darin. Wenigstens zwei, möglichst mehr.  

Es gab da noch eine Regelung, die also bürokratischer Art war, dass wir keine Justitiare auf-

nehmen sollten, zeitweilig. Wir nahmen aber gerne Justitiare auf, weil die auch Betriebe 

brachten. Aber da hatte das Vertragsgericht was dagegen und verlangte vom Justizministeri-

um, dass wir die nicht aufnehmen. Das war dann immer zeitweilig unterschiedlich und gelang 

uns dann doch. Keine Richter sollten wir aufnehmen, keine Staatsanwälte, weil die wieder 

gebraucht wurden, bei den Gerichten, und es gab eine große Tendenz der Richter und Staats-

anwälte, in den Anwaltsberuf zu wechseln, weil der besser bezahlt war.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers: 

Es war doch ganz sicher so, dass die Absolventen bzw. die Studienzulassungszahlen zentral 

vorgegeben waren bzw. beeinflußt waren und dass die wiederum damit kooperierten, wie der 

Bedarf an den Gerichten bzw. in der Staatsanwaltschaft war? Dann blieb ja nicht mehr allzu-

viel übrig für die freie Berufsausübung als Rechtsanwalt? -  
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Bloß, wir wollten keine Absolventen haben, wir wollten gestandene Leute. Denn die Ausbil-

dung von Berufsanfängern war ja viel schwieriger, außerdem konnte man den Berufsanfänger 

nicht beurteilen. Der hatte seine Noten, das war alles. Während, wenn wir jemand vom Ge-

richt oder von der Staatsanwaltschaft bekamen, die kannten wir persönlich, die nahmen wir 

gerne, wenn wir sie als gut empfanden. Oder auch die Justitiare, die hatten meistens Kontakte 

zu irgendwelchen Rechtsanwälten, die für sie bürgten, und hatten also eine entsprechende 

Laufbahn. Aber bei Absolventen - das wollten wir nicht so gerne. Es gab auch eine ganz wit-

zige Entwicklung: Am Anfang wollten wir Absolventen haben, weil wir keine anderen krieg-

ten. Da kriegten wir keine vom Ministerium. Später wurden die uns angeboten wie „Sauer-

bier“ und wir nahmen sie nicht und das Ministerium war ärgerlich.  

 

- Nachfrage des Interviewers:       

„Später“ war dann in der Endphase der DDR? - 

 

In der Endphase, sagen wir mal in den achtziger Jahren.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers:       

An sich war es doch aber schwierig für einen Richter oder Staatsanwalt, aus der Tätigkeit 

heraus Rechtsanwalt zu werden? -  

 

Ja. Das war sehr schwierig. Weil die ja nicht genug hatten. Deswegen, nur wenn also irgend-

welche Umstände waren, dann. Aber es war eben in Berlin möglich. In Berlin war der Direk-

tor des Stadtgerichts ein relativ kulanter Leiter und der hat dann, wenn er den Eindruck hatte, 

der will nun partout, dann hat der gesagt: Also, wenn er nicht Richter sein will, dann soll er es 

sein lassen. Und wir haben einige gehabt, die also von der Richter- oder Staatsanwaltschafts-

laufbahn zu uns gekommen sind.   

Streben nach Einigung - Prozessvermeidung? 

13. Inwiefern gab es Bemühungen der vorsitzenden RichterInnen bzw. der Schöffen, 

den zivilrechtlichen Konflikt gütlich beizulegen? 

Antwort siehe 14.! 
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14. Inwiefern hatten Sie den Eindruck, dass eine Einigung der Prozessparteien an-

gestrebt bzw. der Zivilprozess vermieden werden sollte? Begründen Sie ihren Ein-

druck auch bitte etwas. 

Zu 13. und 14.: Also ich kann nicht sehen, dass es andere Motive gab, als es sie heute gibt, bei 

der Vermeidung von Konflikten zivilrechtlicher Art. Es war natürlich das Bestreben der Rich-

ter, möglichst wenig Urteile zu machen. Ein Vergleich zu machen war immer einfacher, der 

wurde nicht aufgehoben. Es war also keine Gefahr, dass sie kritisiert wurden, obgleich der 

Vergleich ja bestätigt werden musste. Also es auch Möglichkeiten der Kritik am Verhalten 

des Richters gab. Aber - generell war das ja die Haltung des Staates, dass man Konflikte nach 

Möglichkeit zur Zufriedenheit beider Beteiligten ausgleichen wollte. Aber das hatte keine 

staatlich-dirigistische Bedeutung. Also, ich habe so etwas nicht gemerkt und die Leute, die 

sich zanken wollten, die zankten sich eben. Nur - dass sie dann mit den kleinen Sachen zur 

Konflikt- und Schiedskommission gehen wollten und wenn sie dann zu uns kamen und wir 

ihnen sagten: Bei der Konflikt- und bei der Schiedskommission habt ihr nichts gewonnen. 

Dann laßt es lieber gleich sein. - Dann waren die Bürger natürlich enttäuscht. Aber sonst ist 

mir eigentlich garnichts bekannt. Es war normal, dass man den Vergleich suchte, aber nicht 

ungewöhnlich. Nicht anders als heutzutage.  

Stand der Prozessparteien  

15. Welchen Stand hatte Ihres Erachtens nach der einfache Bürger im Zivilprozess? 

Der einfache Bürger wurde im Zivilprozess der DDR als mündiger angesehen, als im Zivil-

prozess der Bundesrepublik. Das ist ja ganz klar. Er konnte allein einen Prozess über 10.000 

Mark führen, wenn er wollte. Er musste keinen Anwalt haben. Er konnte sich seine Eheschei-

dung alleine machen und viele haben davon Gebrauch gemacht. Sicher war es zweckmäßig, 

einen Anwalt zu nehmen. Aber eine Ehescheidung, wo beide sich einig waren, da war der 

Anwalt in der Regel total überflüssig. Ich habe dann immer, wenn die Leute zu mir kamen, in 

so einer Situation gesagt: Wissen sie, wenn sie sich einen Anwalt nehmen, dann ist das Luxus. 

Wie jeder Luxus ist es schön, es ist angenehmer. Es ist schon angenehmer, wenn sie mit ei-

nem Anwalt vor der Gerichtstür stehen, als wenn sie alleine mit ihrem Mann oder ihrer Frau 

da stehen. Aber es ist nicht erforderlich. Das Gericht fragt sie und sie sagen: Wir verstehen 

uns nicht mehr, mein Mann geht fremd. - Und schon ist die Sache erledigt. Also, viel hing ja 

davon nicht ab. Also, ich kann nur sagen: Der Bürger war mündiger im DDR-Zivilprozess, als 

er es jetzt ist.  
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16. Welchen Stand hatten Prozessparteien, die der DDR nahestanden, im Zivil-

prozess? Ich meine, wie war der Stand von VEBs, staatlichen Organen, Genossen-

schaften oder auch von Funktionären? 

Also, normalerweise den Stand, wie die andere Partei auch. Also, ein VEB, der zum Gericht 

ging, meinetwegen die Kommunale Wohnungsverwaltung, und einen Mieter verklagte oder 

von einem Mieter verklagt wurde, der wurde nicht anders angesehen und wenn der Richter 

selbst schlechte Erfahrungen mit seiner Wohnungsverwaltung gemacht hatte, was ja nicht 

selten der Fall war, dann verstand er sehr gut den Mieter und hat den mehr in Schutz genom-

men, als die KWV. Also, das war der übliche und normale Fall und wenn Betriebe in An-

spruch genommen wurden, weil sie mangelhafte Arbeit geleistet hatten, meinetwegen Hand-

werksbetriebe, Volkseigene Betriebe, dann wurden sie eben verurteilt. Das war also ganz klar. 

Das spielte keine Rolle.  

Natürlich gab es Ausnahmen. Wie immer. Also, Funktionäre waren, um das mal zu sagen, 

Funktionäre wurden im Prinzip genauso angesehen, wie andere Bürger. Aber: Wenn sie nun 

eine bestimmte Größenordnung erreichten. Nehmen wir mal an, ein Mitglied des Politbüros 

ließ sich scheiden. Dann zog der Direktor des Bezirksgerichts den Fall an sich heran und ent-

schied den. Dann war das eben in seinem Zimmer und dann wurde der Termin nicht ausge-

hängt und dann war das also ein klarer Fall und dann wurde eben, wenn der Politbüro-Mann 

geschieden werden wollte, dann wurde er eben geschieden. Wobei das ja der normale Aus-

gang des Verfahrens war. Also, da gab es schon Dinge, die Einfluß hatten.  

 

- Nachfrage des Interviewers:    

Ein oder zwei Etagen unterhalb der Politbüro-Ebene. Haben Sie dort feststellen können, dass 

die Funktionäre mehr die Konflikte vermeiden sollten oder haben Sie das nicht festgestellt? - 

 

Nein. Das habe ich eigentlich nicht festgestellt, dass die Konflikte vermeiden sollten. Das 

haben die vielleicht selbst, aus eigenem Interesse getan. Wie man das ja in einer bestimmten 

Funktion tun muss. Wie das ja jeder Pfarrer wahrscheinlich tut und der Rechtsanwalt das na-

türlich auch tut. Also, das haben die sicher, wenn sie gut waren, getan, wenn sie nicht gut wa-

ren, haben sie es nicht getan. Es gab sicher dann auch Konsequenzen, wenn sie es nicht getan 

haben, aber das entzieht sich meiner Kenntnis.  

Die Einflußnahme gab es, aber sie gab es nicht in sehr großen Größenordnungen. Ich würde 

sagen, in weniger als einem Prozent der Zivilverfahren wurde Einfluß genommen. Vielleicht 

noch weniger. Also, vielleicht in der Promille, ein oder zwei Promille, weiß ich nicht. Also, es 
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war selten, aber man hat solche Fälle erlebt und natürlich habe ich die auch erlebt. Im Laufe 

der Zeit auf verschiedenen Gebieten. Aber es gelang auch nicht immer. Es lief nicht immer 

so, wie sich die Partei (hier: SED) das vorstellte: Teilweise entzogen sich die Richter dieser 

Beeinflussung. Teilweise funktionierte das natürlich und dann war es meistens so, dass dem 

Richter klar gemacht wurde, dass das nicht im Interesse des betreffenden Funktionärs ist, son-

dern im Interesse der DDR. Wenn das ein Fall war, wo die DDR sagte, also, das muss so ge-

klärt werden, den Mann brauchen wir, oder, das muss eben weg. Wenn meinetwegen, ein 

konkreten Fall habe ich nicht in Erinnerung, wenn ein Auslandskader, ein Diplomat, ins Aus-

land gehen musste und der hatte hier ungeklärte Familienverhältnisse, hatte aber hier eine 

Freundin, die er heiraten wollte, dann wird man gesehen haben, dass die Sache schnell gelöst 

wurde.  

17. Wie wurden Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer im Zivilpro-

zess behandelt? 

Also, Hauseigentümer wurden eigentlich nicht anders behandelt, als Kommunale Wohnungs-

verwaltungen. Man war sich klar darüber, dass es sehr schwierig ist, solche Häuser zu verwal-

ten und dass der natürlich Anspruch auf Miete hatte. Die Hauseigentümer waren natürlich 

durch das Gesetz sehr eingeschränkt, da brauchte der Richter nicht noch zusätzlich was zu 

tun. Es gab eben Festmieten und der konnte keine Reichtümer erwerben und die Hauseigen-

tümer haben ja reihenweise ihre Häuser aufgegeben und die Kommunale Wohnungsverwal-

tung wollte sie häufig garnicht übernehmen. Also, es gab keine prozessuale Benachteiligung 

von Hauseigentümern. Im Regelfall. Ich kann natürlich hier nicht für jeden Fall in der DDR 

die Hand ins Feuer legen, aber im Regelfall gab es das nicht.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers:   

Die Frage stellt ja auch ein bißchen daraufhin ab, ob Sie festgestellt haben, ob da eine gene-

relle rechtspolitische Linie war, diese Hauseigentümer, weil sie Eigentümer von Immobilien 

waren, diesbezüglich zu benachteiligen oder zu diskriminieren? -  

 

Das ist eine zu simple Vorstellung von den DDR-Verhältnissen. So waren die nicht. Der 

Hauseigentümer hatte rechtmäßig sein Eigentum und die waren froh, dass der das verwaltete 

und in Ordnung hielt, wenn er es in Ordnung hielt. Also, der musste ja auch seine Miete krie-

gen - das war völlig klar.  
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18. Wie wurden ausreisewillige Bürger im Zivilprozess behandelt? 

Also, ich kann das nicht auf den Zivilprozess bezogen sagen. Allenfalls im Ehescheidungsver-

fahren spielte das eine Rolle. Da sollte eben vermieden werden, dass aus dem Urteil hervor-

ging, dass der ausreisen wollte. Das sollte nicht genannt werden und da wurden natürlich auch 

Konsequenzen gezogen beim Erziehungsrecht. Wenn das ging. Es war auch selten der Fall, 

denn meistens wollte ja die Frau mit und da wo sie nicht mit wollte, das war ein Ausnahme-

fall. Dann gab es Fälle, wo das Kind hier bleiben wollte usw. Also, es spielte keine besondere 

Rolle und im eigentlichen Zivilprozess spielte das meines Erachtens überhaupt keine Rolle. 

Das war mehr ein arbeitsrechtliches Problem, wo das ja, wie bekannt ist, eine ziemliche Rolle 

spielte.  

19. Wie wurden die sogenannten „kriminell gefährdeten / asozialen Bürger“ (gesetz-

lich geregelte Termini, vgl.: § 249 StGB und Gefährdeten-VO v. 19.12.1974) im Zivil-

prozess behandelt? 

Wenn die ihre Miete nicht zahlten, was ja der Regelfall war, wurden sie ja trotzdem nicht ge-

räumt. Es gab ja das Verfassungsrecht auf Wohnung und dann musste ihnen eine andere 

Wohnung nachgewiesen werden und dann war man ja nicht besser gestellt. Wenn die natür-

lich einen Palast hatten, was ja nun in der Regel nicht vorgekommen ist, dann wäre das was 

anderes gewesen, dann hätte man sie umquartiert, aber normalerweise ... Ich habe keine Erin-

nerung an Zivilprozesse mit Asozialen. Wenn das zum Ausdruck gekommen wäre, dann hätte 

der Richter wahrscheinlich eine Mitteilung gemacht an die Staatsanwaltschaft und dann wäre 

daraus ein Strafverfahren geworden. Aber sonst - spielte keine Rolle.  

Lenkung von Verfahren  

20. Inwieweit haben der / die DirektorIn bzw. der / die stellvertretende Direktor(in) des 

Stadtbezirksgerichts Zivilverfahren an sich gezogen oder außerhalb des Geschäfts-

verteilungsplans zielgerichtet bestimmten Richtern übertragen? 

Ja, das kam in diesen besonderen Fällen vor, wenn es also ein sehr hoher Staatsfunktionär 

war. Vielleicht auch in den Kreisen der DDR, wo dann der einzelne im Kreis besonders be-

kannt war. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der Direktor des Kreisgerichts das an sich 

gezogen hat. Aber damit habe ich keine Erfahrung. In Berlin war das ja nicht so, weil die Leu-

te im Stadtbezirk nicht so besonders bekannt waren. Berlin war eben eine Großstadt und das 

spielte da eben keine Rolle. Die Richter wurden durch den Direktor angeleitet. Meines Erach-

tens bezog sich das hauptsächlich auf die schnelle Erledigung der Verfahren. Die Direktoren 
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paßten auf, dass die Richter ihre Sachen schnell erledigten. Das war ja auch ein Charakteristi-

kum des DDR-Prozesses, dass in der Regel vier Wochen nach Einreichung der Klage der 

Termin war und meistens also auch schon abgeschlossen wurde. Langandauernde Verfahren 

waren selten, kamen hauptsächlich in Vermögensauseinandersetzungen nach geschiedener 

Ehe vor. Also es ging wesentlich schneller. Was langsam ging, war die büromäßige Erledi-

gung, die Absetzung des Urteils und die Vollstreckung, die ein großer Mangel des DDR-

Prozesses war.  

21. Inwieweit sind Ihnen Verfahren bekannt, bei denen durch nichtverfahrensbeteilig-

te Personen Einfluß auf den Zivilprozess genommen wurde oder werden sollte? Wel-

che Zivilprozesse waren das? 

Ja, also, mir sind solche Verfahren bekannt, aber sie bildeten die verschwindende Minderheit. 

Wenn es also ein Verfahren war, dass irgendwie die Interessen des Staates oder die Interessen 

bedeutender Persönlichkeiten berührte. Mir ist ein Verfahren in Erinnerung, mit Rechtsanwalt 

... Das war ein Erbschaftsstreit um einen Künstlernachlaß und der Künstler hatte ein Testa-

ment bei einem Anwalt gemacht, das aber trotzdem nicht formgerecht war, maschinenschrift-

lich, glaube ich. Darin hatte er seinen Sohn, glaube ich, enterbt und dafür den Anwalt einge-

setzt. Das war ein örtlicher Skandal. Und da hat sich sogar das ZK eingeschaltet, also der Ap-

parat des ZK, und hat darauf hingewirkt, dass dieser Prozess entschieden wurde. Meines Er-

achtens so entschieden wurde, wie er entschieden werden musste nach Recht und Gesetz. 

Aber da haben die sich eben dafür eingesetzt, was vielleicht sonst nicht unbedingt gewährleis-

tet gewesen wäre, denn man weiß ja auch nie, wie die örtliche Lage war. Solche Sachen gab 

es. Die kamen vor, aber waren nicht so häufig. In Berlin hat der Direktor des Stadtgerichts 

darauf orientiert, dass die Richter solchen Einflüssen nicht nachgeben sollten. Und es gab 

auch Meinungen im ZK, dass man keinen Einfluß nehmen sollte, allerdings nun eben nicht 

auf der obersten Etage, sondern eben in den unteren Etagen. Und dann wurde eben von Fall 

zu Fall jeweils nach der politischen Oppurtunität entschieden. Wenn eben für den Mitarbeiter 

der Partei ersichtlich war, dass da ganz hohe Interessen, persönliche oder sachliche, eine Rolle 

spielten, dann hat er sich natürlich, trotz seiner anderweitigen Meinung, so eingesetzt.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers:     

Ist der Eindruck richtig oder falsch, dass mehr darauf abgestellt wurde, von den politischen 

Interesse her die Konflikte von hohen Funktionären schnell vom Tisch zu bekommen oder 

nach Möglichkeit zu vermeiden oder mehr in die Richtung der Beeinflussung der Entschei-

dungen? -  
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Na ja, das wird beides gewesen sein. Natürlich, bei hohen Funktionären wollte man, dass das 

nicht schwelte. Vor allem, dass das nicht bekannt wurde. Das war immer ein wesentliches 

Interesse. Deswegen das Heranziehen an den Direktor, der dann eine Schreibkraft, die beson-

ders vergattert war, hatte, und wo der Termin nicht ausgehängt wurde. Wo das also ganz still, 

klamm und heimlich ablief. Scheidungen waren das ja besonders, alles andere - kann ich mich 

nicht besinnen. Bei Scheidungen spielte das eine Rolle. Bei Scheidungen das Erziehungsrecht. 

Aber sonst - na ja, auch dass das inhaltlich so entschieden wurde. Meinetwegen, dass der 

Mann geschieden wurde. Wenn es ein hoher Funktionär war und die Frau wollte nicht ge-

schieden werden, dann gab es natürlich solche Hinweise: Der muss geschieden werden. Dann 

wurde der eben auch geschieden.                   

22. Welche Rolle spielte die Parteiorganisation der SED an einem Stadtbezirksge-

richt in Bezug auf die Zivilprozesse? 

Keine. Das wird ja immer überschätzt. Die Parteiorganisationen bei den Gerichten, Verwal-

tungen und Betrieben spielten doch keine große Rolle. Die Verantwortung lag beim staatli-

chen Leiter und niemanden anderem und der Parteisekretär hatte nichts zu sagen. Sicherlich 

wurden in Parteiversammlungen Probleme erörtert, wurde versucht, über die Partei ideolo-

gisch und moralisch auf den betreffenden Genossen einzuwirken, aber, direkten  Einfluß auf 

die Entscheidung von einzelnen Prozessen oder Arten von Prozessen hatte das nicht. Allen-

falls meinetwegen bei den Republikflüchtigen, dass man gesagt hat, hier müßt ihr aufpassen. 

Da gab es dann wohl Anweisungen vom Ministerium, da hat die Parteiorganisation gesagt, 

hier das müßt ihr beachten und da hat einer das nicht beachtet und was ist denn das für ein 

Schlimmer.      

Spielte keine große Rolle, die Parteiorganisation.  

 

- Nachfrage des Interviewers:  

So dass man differenzieren müßte zwischen der Beeinflussung von einigen wenigen Verfah-

ren durch hauptamtliche Parteistrukturen und der generellen Nichtbeteiligung der Parteiorga-

nisationen an den Gerichten? - 

 

Na ja, sicher. Das ist eben so: Die Parteiorganisationen, die Grundorganisationen an den Ge-

richten, Rechtsanwaltskollegien usw. hatten ja keinen administrativen Einfluß. Hatten viel-

leicht einen moralischen und stimmungsmäßigen oder so, aber keinen administrativen Ein-

fluß. Der Apparat der Partei, der hatte natürlich einen hohen Einfluß. Das ist klar, denn die 
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bestimmten dann letzten Endes auch über die Entwicklung der Kader. Und wer die Kaderent-

wicklung in der Hand hat, der hat natürlich viel in der Hand. Bestimmt über die Karrieren und 

so.       

Mitwirkung des Staatsanwalts im Verfahren 

23. Haben Sie die Mitwirkung oder Teilnahme des Staatsanwalts im bzw. am Zivil-

prozess erlebt? 

Antwort siehe 24.! 

24. In welcher Weise wirkte der Staatsanwalt in diesen Zivilprozessen mit? 

Zu 23. und 24.: Gab es. Aber war sehr selten. Ich habe es vielleicht unter zehn Mal erlebt, 

vielleicht sogar unter fünf Mal. Das gab es eine zeitlang im arbeitsgerichtlichen Verfahren 

häufiger. Das nahm immer mehr ab. Also, der Staatsanwalt spielte im Zivilverfahren keine 

Rolle, seine Bedeutung war gleich null.  

Schlussbemerkungen  

25. Welche weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem DDR-Zivilprozess 

halten Sie für erwähnenswert? 

Das Vollstreckungsverfahren war ein gravierender Schwachpunkt. Man konnte ein Urteil er-

streiten und dann dauerte es ewig, bis es vollstreckt wurde, und ob das gelang, war dann auch 

noch eine Frage, weil die Gerichtsvollzieher zu wenig waren. Die waren nicht mehr materiell 

interessiert, kriegten also nichts vom Vollstreckungserlös, und es waren häufig Frauen. Oder 

fast ausschließlich Frauen, die natürlich auch nicht so durchsetzungsfähig waren. Aber wenn 

man das mit heute vergleicht. Ich meine, heute erstreiten wir auch die Urteile und die Leute 

haben nichts. Die Vollstreckungen gehen ins Leere. Das war in der DDR auch so. Bloß: Nicht 

weil die Leute nichts hatten, sondern weil der Apparat unfähig war. Es war ein ewiges Übel, 

das man durchaus erkannt hatte, aber unfähig war, es zu verändern. Das galt überhaupt für 

den ganzen Unterbau des Gerichts. Was unterhalb des Richters an technischen Personal war, 

das war unzureichend, so dass dadurch die Beschleunigung des Verfahrens häufig zunichte 

gemacht wurde, weil Urteile ewig lagen, bis sie geschrieben wurden. Und dann kriegte man 

das Urteil eben nicht und dann waren die Parteien sauer. Die hatten innerhalb vier Wochen 

ihre Scheidung durchgesetzt und dann warteten sie. Das waren sie ja nicht gewöhnt, dass es so 

lange dauert. Na heute würden sie sich erst wundern oder wundern sie sich. Also, das war ein 

Schwachpunkt.  
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Die ganze Ausstattung der Gerichte war gewöhnlich, erneuerungsbedürftig.  

 

Die soziale Stellung der Richter war die eines mittleren Angestellten. Was natürlich auch Ein-

fluß hatte. Zum Beispiel in Strafsachen. Da haben wir lieber beim Militärgericht verhandelt, 

als beim normalen Gericht. Weil die Militärrichter mehr bezahlt bekamen. Dann traten die 

ganz anders, souveräner, auf. Beneideten den Anwalt auch nicht so. Wie der Richter, der nun 

seine, was weiß ich, 1 400,- Mark brutto bekam und wußte, der Anwalt hat vielleicht das 

Doppelte netto, was er brutto hat. Und das schafft dann eine Atmosphäre, trotz aller persönli-

chen Bekanntschaften und duzens, die aber dann von Neid erfüllt ist. Und das war nicht 

schön.  

 

- Nachfrage des Interviewers:    

Inwieweit würden Sie zustimmen, dass das auch Ausdruck der Rechtspolitik der DDR insge-

samt war? -  

 

Ja, ja, na sicher. Das war die Unterschätzung des Rechts. Die Unterschätzung des Rechts 

spielte eine große Rolle und das fing beim Justizministerium an, was nichts zu sagen hatte. 

Auch die Hilde Benjamin hatte eben nicht viel zu sagen. War ja eine sehr durchsetzungsfähige 

Frau, sicher, aber im Prinzip hatte sie nichts zu sagen. Und zu sagen hatte eben der Parteiap-

parat und damals Walter Ulbricht. Und Walter Ulbricht wußte, was Recht ist und was nicht 

Recht ist. Und der machte das eben.  

Es war ja auch eine völlig andere Situation. Ein Staat, der seine bestehenden Strukturen auf-

rechterhalten will, kann sich ja vielmehr auf das Recht stützen, weil das Recht konservativ ist. 

Aber ein Staat, der verändern will, für den ist das Recht hinderlich. Und deswegen war ja ein 

Ausdruck dessen in der frühen DDR-Zeit, also bis in die 60er Jahre vielleicht, auf jeden Fall 

in den 50er Jahren: Nur keine Zäune bauen. Also keine Bestimmungen schaffen, die irgend-

wie die schöpferische Arbeit der Partei oder des Staatsapparates einengen. Das ist eine völlig 

andere Situation, die man eben auch berücksichtigen muss. Und diese Unterschätzung des 

Richters, die hat sich sehr ausgewirkt und unter der haben ja die ganzen Juristen, auch die 

Rechtswissenschaftler, die haben ja alle darunter gelitten. Es gab keine Literatur, kein Papier. 

Das sind ja alles Fragen, die sich dann auswirkten.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers:      
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Kurz vor dem 17. Juni 1953 hat Ministerpräsident Otto Grotewohl die erste Eingaben-

Verordnung erlassen, im Februar oder März 1953. In der wurde aufgefordert, die Arbeit des 

Staatsapparates bzw. von Mitarbeitern des Staatsapparates zu kritisieren. Würden sie die 

Rechtspolitik mit den Eingaben als einen Ausdruck der gesamten Auffassung vom Recht se-

hen, dass also der Bürger mitgestalten und mitwirken und so seine Rechte verwirklichen soll-

te? -  

 

Na ja, das war die Sache mit Kritik und Selbstkritik als Entwicklungsgesetz der Partei und 

überhaupt. Die wurde in den 50er Jahren sehr stark betont. Das war irgend so eine Stalinsche 

Lehre wahrscheinlich. Und die ging immer mehr zurück. Also später waren Kritik und Selbst-

kritik überhaupt nicht mehr gefragt. Und das besonders im Lauf der 70er und in den 80er Jah-

ren. Keiner konnte mehr kritisieren und deswegen trat auch diese Stagnation ein. Das war 

einer der Gründe. Und die Eingabengeschichten wurden ja immer mehr zu einem Ärgernis. 

Weil die Fülle der Eingaben, die immer wiederholten und neuen Eingaben, die belästigten ja 

die Verwaltung erheblich. Und man fand eigentlich keinen Ausweg. Dieser Weg, der dann 

zum Schluß beschritten wurde, mit der Nachprüfung von Verwaltungsakten, das war ja nur 

eine Halbheit und Viertelheit, also, das brachte ja nichts, das war ja mehr ein Zugeständnis an 

den Westen, als eine eigene Maßnahme.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers:  

Inwieweit könnte man davon sprechen, dass diese nichtgerichtsförmigen Rechtsbehelfe, wie 

Eingaben, sich als „Eigentor“ herausstellten, weil sie eben die Rechtmäßigkeit von bestimm-

ten Verfahren und Entscheidungen umgingen? -  

 

Na ja, ich weiß das nicht. Es ist so, dass die für den Staatsapparat ein großes Ärgernis wurden 

und furchtbar viele Leute fesselten. Auf der anderen Seite waren sie für die Leute ganz gut: 

Sie brauchten nicht zum Gericht zu gehen. Dieser Weg zum Gericht, mit entsprechenden Kos-

ten, der ist ja den Leuten immer zuwider und sie suchen ja immer einen Ausweg, wie sie kön-

nen sie das machen. Und etwas ähnliches haben wir ja heute auch mit dem Widerspruch ge-

gen Bescheide. Es wird ja immer Widerspruch eingelegt. Solange das alles kostenlos in der 

Verwaltung rumläuft, wird es ja gern benutzt, macht auch den Leuten sicher jetzt genauso viel 

Arbeit. Also: So furchtbar unterschiedlich sind ja Widerspruch und Eingabe nicht, nur dass 

die Eingabe ja häufig von demselben bearbeitet wurde, der die Entscheidung getroffen hatte. 

Das sollte zwar nicht sein, aber da fehlte es eben an diesem Gefühl für das Recht, an der 
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Rechtskultur. Die Leute in der Verwaltung waren auch überhaupt nicht rechtlich ausgebildet, 

weil Recht ja kaum eine Rolle spielte. Na jedenfalls nicht nach außen. Vielleicht im inneren 

Bereich, dass da einer kam und sagte: Du hast die Vorschrift 08/15 nicht beachtet.  

 

Die Unterschätzung des Rechts und des Juristen war meines Erachtens eine staatspolitische 

Dummheit. Denn: Es wird ja sehr viel und sehr erfolgreich mit der Unabhängigkeit der Justiz 

argumentiert. Ich lasse eine Entscheidung machen oder es wird eine Entscheidung getroffen, 

die im Interesse des Staates liegt, und der Staat kann sagen: Na was kann ich denn dafür? Der 

unabhängige Richter hat das gemacht. Da habe ich überhaupt nichts damit zu tun.  

So hat man einen großen Manövrierraum. Und das fehlte in der DDR. Die DDR oder der Ge-

neralsekretär der SED war für alles verantwortlich, was in der DDR geschah. Vom Brötchen 

bis eben zum Urteil. Das hätte man nicht machen müssen und es wäre auch viel besser gewe-

sen, wenn Entscheidungen dort getroffen worden wären, wo man Beweise hat, wo man die 

Menschen sieht, die Auswirkungen sieht. Das wäre natürlich viel besser gewesen, als wenn 

man so viel Vorgaben macht, dass der Richter nachher so gefesselt ist, dass er nichts mehr zu 

sagen hat. Meinetwegen mit diesen engen Strafrahmen-Geschichten: Über 20 000,- Mark ist 

es eben ein Verbrechen, Mindeststrafe zwei Jahre, und dann ist es eben aus. Und dann werden 

die einzelnen Voraussetzungen nicht mehr geprüft. Dafür hat man dann aber eine große Ein-

heitlichkeit der Rechtsprechung, die man ja jetzt nicht hat. Wenn man von den „Mauer-

Schützen-Prozessen“ oder so absieht. Die man normalerweiser nicht hat. Im Zivilprozess be-

sonders nicht. Divergierende Entscheidungen - das kannte man in der DDR nicht.  

 

- Nachfrage des Interviewers:     

Bitte vertiefen Sie Ihre Ausführungen zu den Ursachen der Nichtfunktionalität des Vollstre-

ckungsverfahrens in der DDR! -  

 

Also die Ursachen lagen meines Erachtens ganz eindeutig im Personalmangel oder, wie man 

in der DDR gesagt hat, im Kadermangel. Es fehlten Gerichtsvollzieher. Man hätte sicher die 

Gerichtsvollzieher zu einer höheren Aktivität mobilisieren könnenm wenn man sie so wie die 

Vollstreckungsbeamten bei der Finanzbehörde am Ergebnis in irgendeiner Form beteiligt hät-

te. Einen geringen Teil hätten sie dann bekommen, wie das früher ja bei den Gerichtsvollzie-

hern auch der Fall war. Und das hat aber nicht gemacht. Das wollte man nicht. Da gab es ir-

gendwelche ideologischen Barrieren. Man wurde mit dem Problem nicht fertig. Es wurde 
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immer wieder diskutiert, immer wieder angeschnitten, zugegeben, aber man wurde mit dem 

Problem nicht fertig.  

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Hatten Sie den Eindruck, dass sich hier auch eine besondere Auffassung von Recht objekti-

vierte? -   

 

Also, man wollte ja, dass die Urteile vollstreckt werden. Also so war das nicht, dass man sag-

te: Nun tun wir den Leuten nicht weh. Nein, das war überhaupt nicht so. Man hat das als 

Mangel angesehen und hat es nicht fertiggekriegt, den Mangel zu beseitigen. Das ist ja auf 

vielen Gebieten so. Denken sie doch mal an die Steuerreform heute. Denken Sie mal in der 

DDR, wie das war. Da war die Steuerproblematik genauso nicht gelöst. Die Lohnproblematik 

nicht gelöst. Das hat man gesehen. Es gab eine Sitzung des Präsidiums oder des Plenums des 

Obersten Gerichts, wo, glaube ich, der Präsident des Obersten Gerichts gesagt hat: Wir brau-

chen dringend eine Steuerreform. Wegen der Vermögenssteuer, insbesondere. Und dann hat 

der Minister der Justiz Heusinger gesagt: Das ist ein großer Quatsch und das sollte er nicht 

sagen. Es gab da offene Differenzen, auf dem Gebiet. Und die haben das nicht in den Griff 

gekriegt. Weil, wenn an einem Baustein etwas gelockert wird, dann fällt das ganze System 

zusammen. Es war eben schwierig. Genauso beim Gehaltssystem. Es gab viele Fragen, die als 

Probleme erkannt wurden, die aber nicht gelöst worden sind.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers:     

Noch einmal zur Tätigkeit der Gerichtssekretäre in der Vollstreckung. Könnte man sagen, 

dass, selbst wenn das Problem im Ministerium der Justiz erkannt wurde, es dann letztlich an 

den finanziellen Mitteln gefehlt hat, um die Gerichtsvollzieher-Stellen höher zu dotieren und 

dann vielleicht mehr Männer einzustellen? -  

 

Nein, das hat nicht an den finanziellen Mitteln gelegen, daran lag es ja in der DDR, nach ih-

rem irrtümlichen Selbstverständnis, am wenigsten. Sondern: Man hat nicht genug Leute ge-

habt. Es fehlten ja überall Leute. Warum mussten denn die Richter die Toiletten sauber ma-

chen? Das war doch so. - Weil sie keine Reinigungskräfte hatten.  

 

- Nachfrage des Interviewers:  
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Das widerspricht aber Ihren Ausführungen, wo sie sagen, am Geld hat es nicht gelegen? Es 

gab da immer sehr viel widersprüchliches. Für Richtergehälter war kein Geld da. -  

 

Das war ja so. Da haben die gesagt: Wenn wir dem Richter mehr geben ... Das war ja auch 

lange Zeit ein offenes Problem: Die Richter werden unterbezahlt. Das Justizministerium sah 

das auch so. Aber die konnten nichts daran ändern, weil dann die anderen Behörden gesagt 

hätten: Dann müssen unsere Leute auch mehr kriegen. Und um diese Relation zu wahren, 

ging das nicht.  

Und bei den Gerichtsvollziehern: Es ist ja auch ein unattraktiver Beruf gewesen. Wer geht 

denn gerne zu fremden Leuten und pfändet da. Männer gab es ja nun überhaupt nicht und 

Frauen? Das war ja schwierig. Und die Polizei hat sich aus solchen Sachen herausgehalten. 

Die Polizei wollte da nicht mitwirken. Sie war mein Freund und Helfer. Die sagten: Wir sind 

für Sicherheit da, aber nicht für so etwas. Ich meine, sie mussten ja letzten Endes, wenn es 

darauf ankam. Aber die versuchte, sich aus allen diesen ordnungspolitischen Aufgaben her-

auszuhalten. Dabei spielte eine Rolle, dass eben Justiz nichts galt. Der Justizminister konnte 

sich nicht gegenüber dem Finanzminister und dem Innenminister und was weiß ich für Minis-

tern durchsetzen. Der war der Kleinste. Vor oder nach dem Minister für Post- und Fernmel-

dewesen. 
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Interview Nr. 6: Rechtsanwalt 

(Sprachliche Hervorhebungen sind kursiv gesetzt) 

Allgemeine Fragen 

1. Was war typisch für den DDR-Zivilprozess? 

Antwort siehe 2.! 

2. Was fanden Sie im großen und ganzen gut am DDR-Zivilprozess? 

Zu 1. und 2.: Also, das ist für mich deshalb ein bißchen schwierig zu formulieren, weil das 

sicherlich zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich war. Als ich Anwalt wurde, also 1971, 

gab es sicherlich eine andere Situation als in den fünfziger Jahren oder auch Anfang der sech-

ziger Jahre, und insofern mögen dann auch Zivilrechtsprozesse eine andere Rolle gespielt 

haben. Ich hatte immer das Gefühl, dass der Zivilprozess der juristische Spielraum war im 

Unterschied zum Strafrecht, aber auch zum Familienrecht, in dem es viel mehr um ethische 

Werte dieser Gesellschaft ging, als im Zivilrecht. Im Zivilprozess herrschte schon eine größe-

re „Waffengleichheit“ zwischen den Parteien; er war auch nicht ganz so, sage ich mal, durch 

Moral geprägt und er war, glaube ich, auch keine im engeren Sinne Machtfrage. Und das 

führte dazu, dass die meisten Zivilrechtsprozesse auch nach heutigem Verständnis eher nor-

mal abliefen, d. h., dass beide Parteien relativ chancengleich reingingen; mit bestimmten Aus-

nahmen selbstverständlich. Ausnahmen gab es im Zusammenhang mit Grundstücksange-

legenheiten, später bei Ausreise oder so. Dort, wo das Zivilrecht in die Nähe von Machtfragen 

rückte, war es sicherlich anders. Aber in der großen Zahl handelte es sich auch nach bürgerli-

chem Verständnis eher um normale Zivilprozesse.  

Der große Vorzug war, dass das Recht, nachdem dann nicht mehr das Bürgerliche Gesetzbuch 

galt, sondern das Zivilgesetzbuch, sehr allgemeinverständlich war. Die Bürgerinnen und Bür-

ger waren in großer Zahl in der Lage, selbst Zivilrechtsangelegenheiten bei Gericht durchzu-

setzen oder klären zu lassen und nur in komplizierteren Fällen wurden Rechtsanwälte beauf-

tragt. Und die Prozesse verliefen, obwohl sie im Verhältnis zu anderen Prozessen am längsten 

dauerten, wenn ich das mit Ehescheidungssachen oder mit Strafrechtssachen vergleiche, den-

noch - im Vergleich zu heute - wesentlich zügiger. Das ist schon ein enormer Vorteil, weil ich 

festgestellt habe, dass auch die Zeitfrage eine Frage der Rechtssicherheit ist. Wenn ich ein 

zivilrechtliches Problem erst nach vier oder fünf Jahren rechtskräftig geklärt bekomme, dann 

ist mein Interesse daran entweder schon erloschen oder es ist ganz anderer Natur. Vor allen 

Dingen kann dann eine solche Rechtsprechung nicht mehr zum Rechtsfrieden beitragen. Das 
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geht nur, wenn die Dinge möglichst zügig entschieden oder geklärt werden und darauf konnte 

man sich im Schnitt - Ausnahmen gab es selbstverständlich auch - im Vergleich zu heute in 

der DDR-Zivilrechtsprechung verlassen. Das war ihr großer Vorteil, würde ich sagen. 

 

- Zusatzfrage des Interviewers:  

Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie seit der Wende aufgrund Ihrer politischen Tätigkeit 

relativ wenig Prozesse geführt haben, so dass der Aspekt, der bei einigen anderen Anwälten 

zum Tragen kam, der Vergleich zwischen dem bundesdeutschen und dem DDR-Zivilprozess, 

bei Ihnen nicht ganz so da sein kann? - 

 

Richtig. In der DDR waren die Richter, anders als heute angehalten zu helfen, bei der Antrag-

stellung und auch zur Vermeidung von Rechtsfehlern. Also, was ich heute so mitbekomme, 

dass Anwälte besonders davor warnen, dass sie sagen, wenn ich das versäume oder jenes ver-

passe, dann hat das enorme Auswirkungen für die Partei. Das hätte so nie in der DDR funkti-

oniert. Da waren die Richter und Richterinnen anders verpflichtet einzugreifen. Der eine hatte 

den clevereren Anwalt oder der andere hatte gar keinen oder den weniger cleveren - das hät-

ten die Richter dann versucht auszugleichen. 

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Inwieweit bestimmte das Prinzip der Erforschung der materiellen Wahrheit den Zivilprozess? 

-  

 

Richtig. Das war zugleich eine Komplikation, weil die Richter den Prozess eben nicht in der 

Richtung beschneiden konnten, wie sie das manchmal gerne auch gewünscht hätten, z. B. hin-

sichtlich der Beweisaufnahme. Sie konnten ihn natürlich beschneiden durch den Umfang der 

Antragstellung oder auch durch Rücknahme von Anträgen oder auch gar der Klage. Aber in 

dem Umfang, in dem sie als Rechtsanwalt nun mal Anträge stellten, war das Gericht ver-

pflichtet, zur objektiven Wahrheitserforschung beizutragen. Das Gericht konnte einen Zeugen 

laden, den eine Partei nicht benannt hatte. Wenn sich das aus dem Schriftsatz ergab, dass zu-

mindest der oder jener etwas zum Sachverhalt wissen müßte, konnte das Gericht auch gegen 

den Willen der Parteien diesen Bürger als Zeugen laden. Das war eine unbekanntere Größe, 

als das heute der Fall ist, wo es davon abhängt, ob die eine oder die andere Seite es will. 
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3. Was fanden Sie am DDR-Zivilprozess weniger gut? 

Also, es gab zum Beispiel einen ganz großen Mangel: Das war die Vollstreckung. Die hat 

praktisch nur schlecht funktioniert. Eigentlich hat nur die Lohnpfändung funktioniert und 

wenn man mit der aus irgendeinem Grunde nicht weiterkam, dann nutzte das vollstreckbare 

Urteil nichts. Das ist heute, mit einem anderen Hintergrund, auch ein riesiges Problem. Inso-

fern wird sich das kaum unterscheiden, aber ich will nur sagen, das war auch schon zu DDR-

Zeiten schwer. Und in der Phase der Novellierung der Zivilprozessordnung, Ende der 80er 

Jahre, gab es in der Anwaltschaft viele Gedanken zur Verbesserung der Vollstreckungsmög-

lichkeiten, die dann aber letztlich fast alle nicht mehr praktisch geworden sind. Taschenpfän-

dung und so was war durchaus vorgesehen, aber ich habe es nicht erlebt. Und die Gerichts-

vollzieher, die hießen Sekretäre, waren einfach viel zu wenig und völlig überlastet. Sie muss-

ten sie dann schon zur Vollstreckung tragen. Interessanterweise regt es heute - abgesehen von 

den Betroffenen - viel weniger Leute auf, weil sie nichts anderes erwarten. In der DDR war 

das eine bittere Enttäuschung: Das Gericht hatte entschieden, jemanden stehen 10.000 Mark 

nebst 4 % Zinsen zu, und dann passierte nichts. Der Gläubiger bekam keine 10.000 Mark und 

wenn überhaupt kleckerweise. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wurde das zu einer zentralen 

Frage, als sich die Rechtsprechung weiterentwickeln sollte. Da spielte die Frage der Dauer der 

Vollstreckung im sozialistischen Wettbewerb der Gerichte plötzlich eine stärkere Rolle, denn 

bis dahin war immer die Erledigungszahl mit dem Urteil maßgeblich. Aber was aus dem Ur-

teil wurde, spielte eine viel geringere Rolle.  

In diesem Zusammenhang gab es allerdings auch ein ganz großes Problem im Familienrecht. 

Wenn einer Partei die Wohnung zugesprochen und die andere Partei zur Räumung verurteilt 

wurde, dann war diese Partei nur verpflichtet, die Wohnung zu räumen, wenn ihr eine andere 

zumutbare Wohnung zur Verfügung gestellt wurde. Und da das z. B. in Berlin mehrere Jahre 

dauerte, löste das große Unzufriedenheit aus. 

 

Und dann gab es im Zivilrecht ein weiteres Problem, das ich als Nachteil empfand. Als ich 

meine Anwaltstätigkeit begann, ging das Oberste Gericht doch mit bestimmten Gesetzen, die 

ihm nicht mehr zeitgemäß erschienen, relativ willkürlich um. Ich sage mal ein Beispiel, das 

natürlich im Leben der Bürgerinnen und Bürger keine gewaltige Rolle spielte, aber es hat die 

Gesetzlichkeit aufgelöst und das ist immer etwas Gefährliches: Der Umgang mit der Bieter-

ordnung. Also wenn es mal zu einer Zwangsversteigerung eines Grundstücks kam, regelte die 

Bieterordung alle damit zusammenhängenden Fragen. Da brauchte man dann eine Genehmi-

gung, um überhaupt mitsteigern zu dürfen, denn es musste ja klar sein, dass der Zuschlag 
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staatlich genehmigt wurde. Wenn es nun mal die Ausnahme gab, dass wirklich mehrere Bür-

ger steigerten, war dann auch klar, was das Mindestgebot und was das Höchstgebot war, weil 

man über den Taxpreis nicht gehen durfte. Und dann regelte die Bieterordnung, dass, bei glei-

chen Angeboten und wenn andere Kriterien nicht galten (wer zu bevorzugen ist gegenüber 

einem anderen), dass dann das Los entschied. Da gab es dann eben eine Entscheidung des 

Obersten Gerichts, dass dem sozialistischen Recht eine Losentscheidung fremd sei und des-

halb der zuständige Sekretär nach gesellschaftlichen Kriterien, Bedürftigkeit und sozialen 

Fragen zu entscheiden hätte. Erstens verschob es die Zufälligkeit des Loses auf den Subjekti-

vismus des Vollstreckungssekretärs, und zweitens, es stand halt anders im Gesetz - da hätten 

sie dann eben ein anderes Gesetz machen müssen. Also, solche Entscheidungen gab es, insbe-

sondere wenn es um Gesetze ging, die nicht zur Zeit der DDR in Kraft getreten waren, son-

dern vorher.  

Anfang der fünfziger Jahre gab es zwar eine berühmte „Trümmerentscheidung“ des Obersten 

Gerichtes im Zusammenhang mit Hypotheken, wo gesagt wurde: So lange die alten Gesetze 

gelten, sind sie auch anzuwenden. Aber es gab dann immer wieder Aufweichungen. Das war 

das zweite, was mich gestört hat.  

Das dritte war, dass wir Vorschläge zur Vereinfachung des Zivilprozesses in der DDR unter-

breitet hatten, also die Rechtsanwälte. Obwohl der Zivilprozess schon relativ einfach war, im 

Vergleich zur heutigen Bundesrepublik. Z. B. hatten wir vorgeschlagen, Zivilrechtsentschei-

dungen in der Regel ohne Schöffen durchzuführen, außer in Mietangelegenheiten und ande-

ren, bei denen die soziale Komponente eine besondere Rolle spielt. Aber das ist dann alles 

nicht mehr realisiert worden. Das war ein umfangreiches Paket - auch zur Vereinfachung der 

Vollstreckung.  

Und dann hat mich letzlich gestört - dafür können aber die Gerichte nichts, dass auch im Zi-

vilrecht Generalklauseln aufgenommen worden sind. Das ist eine alte bürgerliche Idee, mit 

den „guten Sitten“ usw. Das haben sie in der DDR übersetzt in „Grundsätze der sozialisti-

schen Moral“. Diese Generalklauseln haben mich gestört, weil sie eine Möglichkeit waren, 

Zivilrecht außer Kraft zu setzen - einen anderen Sinn hatten sie ja nicht, als etwas nicht tun zu 

müssen, wonach man nach dem eigentlichen Zivilrecht verpflichtet warst. Und so war auch 

das Zivilgesetzbuch der DDR voller Generalklauseln, mit denen die Dinge auch wieder ausge-

hebelt werden konnten. Die Zivilrechtssprechung hatte etwas gegen die Neureichen in der 

DDR, die entstanden waren und die ihre eigene Art von Verträgen machten. Mit denen setzten 

sie sich dann in der Regel über Generalklauseln auseinander. 
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Und als letztes würde ich sagen, aus handwerklicher Sicht hat mich immer ein bißchen ge-

stört, auch beim Zivilgesetzbuch, es möglichst unjuristisch zu machen, das Handwerkliche 

zurückzuschrauben. Das entsprach sicherlich auch der Art, wie wir ausgebildet wurden. 

Trotzdem sage ich, der Versuch, in allgemeinverständlicher Sprache möglichst einfach und 

überschaubar für die Bürgerinnen und Bürger nachlesbar in einem Gesetz die Dinge zu regeln, 

war schon ein beachtlicher Fortschritt. Ich ärgere mich darüber, dass im Einigungsprozess 

keine Sekunde hingeguckt und gleich alles über Bord geworfen wurde. 

 

- Zusatzfrage des Interviewers: 

Die Kodifikation des ZGB hat sich ja über 24 Jahre hingezogen, seit Anfang der fünfziger 

Jahre? - 

 

Und es ist noch einmal völlig umgeschrieben worden, denn der letzte Entwurf sah noch vor, 

dass, wie es sich für solche Gesetze gehörte, die allgemeinen Dinge, wie Fristen usw., an den 

Anfang kommen. Und das gefiel aber, wie es mir erzählt worden ist, Willi Stoph, Vorsitzen-

der des Ministerrates, nicht: Das ZGB würde sich wie ein bürgerliches Gesetz lesen. Und 

dann hat die Gesetzgebungskommission das ZGB noch einmal entsprechend überarbeitet und 

die allgemeinen Dinge an den Schluß genommen - auch nicht schlecht. 

 

- Zusatzfrage des Interviewers:  

Ging das möglicherweise sogar soweit, dass erst die halbstaatlichen Betriebe Anfang der 

Siebziger Jahre aufgelöst wurden, ehe man bestimmte Fragen mit dem gemeinschaftlichen 

Eigentum nach den politischen Vorstellungen kodifiziert hat? - 

 

Es gab ein Konfliktfeld. Wir hatten ja eine ganze Menge privater Handwerksbetriebe und 

Gewerbetreibende, die unter das Zivilrecht fielen, während die volkseigenen Betriebe und 

auch die Genossenschaften überwiegend unter das Wirtschaftsrecht fielen. Wenn sie aber was 

mit den privaten Betrieben zu tun hatten, dann konnte sich das wieder nach dem Zivilrecht 

richten. Das Zivilrecht war, solange es auch für die volkseigenen Betriebe galt, ein großes 

Problem und wurde ziemlich vergewaltigt, weil die sozialistische Planwirtschaft eine ganz 

andere Art von Vertrag hervorbrachte, der mit dem bürgerlichen Vertragsrecht nichts mehr zu 

tun hatte. Und so entstand die Idee eines eigenen Wirtschaftsrechts. Das hat nun aber wiede-

rum dazu geführt, dass man die Zivilrechtler einigermaßen in Ruhe gelassen hat, weil sie aus 
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der Hauptsphäre der Ökonomie heraus waren. Mit den halbstaatlichen Betrieben hatte das m. 

E. weniger zu tun. 

Eine Gerichtsgeschichte 

4. Erzählen Sie doch bitte einmal eine Geschichte, die mit einem Berliner Stadtbe-

zirksgericht zu tun hat. Es darf ruhig eine ganz alltägliche oder banale Geschichte 

sein, kann aber natürlich auch etwas Spektakuläres sein. Wie fängt diese Geschichte 

an, wie verläuft sie und wie endet sie? Es darf eine Geschichte sein, die Sie erlebt 

oder gehört haben. 

Im Zivilrecht fällt mir eine komplizierte Sache ein, die als Voraussetzung für die strafrechtli-

che Verantwortlichkeit zu klären war. Ein Friedhofsangestellter hatte Leichen ausgebuddelt 

und die Goldzähne entfernt, was sie gerne strafrechtlich verurteilen wollten. Das Problem war 

nur, dass zivilrechtlich nicht zu klären war, wem die Zähne gehörten. Es war nämlich in der 

DDR wegen der NS-Vergangenheit streng verboten, Goldzähne zu ziehen, trotz der Knapp-

heit. Wenn eine Leiche bestattet oder verbrannt wurde, dann mit Goldzähnen. Und nun war 

die Frage: Wenn sie den Erben gehören würden, dann müßten diese das Recht haben, die 

Goldzähne entfernen zu lassen. Dieses Recht hatten sie nicht, also hatten sie kein Eigentum 

daran. Wenn sie dem Friedhof gehören würden, dann müßte er das Recht dazu haben, das war 

aber auch nicht der Fall. Also hatte eigentlich niemand ein Eigentumsrecht daran. So war es 

irrsinnig schwierig, den zivilrechtlichen Hintergrund für dieses Strafverfahren zu klären, weil 

sie aus irgendeinem Grunde den Leichenschändungsparagraphen abgeschafft hatten und damit 

die rechtliche Grundlage. Sonst hätte man diesen Sachverhalt einfach darunter subsumieren 

können.  

Das zweite, woran ich mich noch erinnere, war ein Fall, da vertrat ich eine evangelische Kir-

chengemeinde gegen eine Bürgerin. Diese hatte eine Doppelgrabstelle erworben, dort ihren 

Mann beerdigt und sie wollte neben ihrem Mann beerdigt werden. Dafür hatte sie für die 

zweite Stelle schon etwas bezahlt. Auf jeden Fall hatte die evangelische Kirchengemeinde 

dort jemand anderen beerdigt. Und nun entstand der Streit, ob der andere wieder umgebettet 

werden muss und die Bürgerin den Anspruch auf ihren vertraglich reservierten Ruheplatz 

bekommt. Das zog sich wirklich durch alle Instanzen. Letztlich musste nicht umgebettet, son-

dern nur zurückgezahlt werden.  
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Verhandlungsstil - Mitwirkung von Schöffen – Atmosphäre vor Gericht 

5. Erzählen Sie bitte, wie Sie den Stil der Verhandlungsführung der vorsitzenden 

RichterInnen im Zivilprozess erlebten. Was am Verhandlungsstil der vorsitzenden 

RichterInnen war charakteristisch für den DDR-Zivilprozess? 

Wüßte ich wirklich nicht, wie ich das sagen soll - außer, dass das Gericht versucht hat, eine 

Einigung herbeizuführen. Wenn das nicht ging, haben sie ihre Beweisaufnahme gemacht und 

danach entschieden. Und wenn die Sache sehr kompliziert war, haben sie besonders gedrängt 

auf eine Einigung, weil sie sie nicht gerne entscheiden wollten.  

Der Zivilprozess war aber nicht sehr autoritär und lief zumindest in der Regel friedlich ab.  

Ein bißchen unangenehm waren eine Weile lang die Verfahren gegen Mietschuldner, weil sie 

öffentlichkeitswirksam geführt wurden, vor organisierter Öffentlichkeit. Da gab es sogar mal 

eine Zeit, da haben sie die Mietschuldner mit Bildern an der Kaufhalle bekannt gemacht. Das 

führte dann aber zu Selbstmorden, daraufhin wurde das sofort wieder abgeschafft. 

 

- Nachfrage des Interviewers: Kann man das zeitlich ein bißchen eingrenzen? - 

 

Vielleicht Mitte der siebziger Jahre. 

 

Also, ich würde sagen, dass die Verhandlungsführung im wesentlichen sachlich war. 

Man konnte sitzen. Es wurde beim Zivilgericht auch nicht aufgestanden, wenn das Gericht 

hereinkam und herausging, es gab keine Robe. Die Verhandlung hatte dadurch mehr den Cha-

rakter einer Gesprächskultur. Es war wahrscheinlich nicht ganz so autoritär wie heute. Ob-

wohl die Zivilverfahren, an denen ich jetzt teilgenommmen habe, auch alle sehr sachlich ver-

laufen sind. Heute geht es zwischen den Anwälten gelegentlich feindlicher zu als in der DDR.  

6. Welchen Anteil hatten die Schöffen an der Verhandlung und der Leitung des Zivil-

prozesses? Wie wirkte es sich aus, dass bei einem DDR-Zivilverfahren auch immer 

Schöffen beteiligt waren? 

Ich hatte den Vorschlag unterbreitet, auf Schöffen erstinstanzlich beim Zivilgericht - mit Aus-

nahme von Mietrecht usw. - zu verzichten. Das hing einfach damit zusammen, dass ich den 

Eindruck hatte, dass sie juristisch überfordert waren.  

Bei einer Scheidung ist das eine ganz andere Frage, wenn es darum geht: Wer soll die Kinder 

kriegen? usw. - Das ist keine juristische Frage, sondern da hat man aus dem Gesamtprozess 

einen Eindruck, wer geeigneter ist, das Erziehungsrecht, wie es bei uns hieß (heute Sorge-
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recht), zu bekommen. Beim Strafrecht geht es nicht nur um rechtliche Subsumierung, es geht 

auch um Fragen wie: Bewährung, Nicht-Bewährung, welcher Eindruck besteht vom Täter 

usw. 

Dort, wo z.B. soziale Schutzinteressen eine Rolle spielten, wie beim Mietrecht, wo es auch 

einen Spielraum gab, da ist es auch im Zivilrecht was anderes. Aber wenn es um komplizier-

tere Rechtsfragen ging, wo man sich über sein Gefühl hinwegsetzen muss, um der Juristerei 

zum Durchbruch zu verhelfen - also da hatte ich immer den Eindruck einer gewissen Über-

forderung der Schöffen.  

Das war im Arbeitsrecht auch wieder was anderes, bei Kündigungen usw. Die Mitwirkung der 

Schöffen entsprach zwar dem Gerichtsverfassungsgesetz der DDR, aber ich fand sie im Zivil-

verfahren nicht sehr ergiebig. Ich habe wenig Zivilprozesse erlebt, wo ich das Gefühl hatte, 

hier haben die Schöffen versucht, Einfluß zu nehmen. Ich weiß auch nicht, wie viele Fälle es 

gab, wo Schöffen den Berufsrichter im Zivilrecht überstimmt haben. Ich weiß, dass es solche 

Fälle bei Scheidungen gab und sogar im Strafrecht. Ich habe sogar mal einen Freispruch be-

kommen, bei dem der Richter von den beiden Schöffen überstimmt worden ist. Und das sogar 

bei einem Ausländer, als es um den Transit von Rauschgift ging. Da hat es sich auch gelohnt 

oder konnte es sich wenigstens lohnen, um die Schöffen zu kämpfen, aber im Zivilrecht? 

Zur Laienbeteiligung in der Rechtspflege wollte ich noch sagen, dass die Konfliktkommissio-

nen mit Sicherheit ein großer Vorteil waren, weil ein riesiger Anteil kleiner Strafverfahren 

und von Arbeitsrechtsverfahren auf dieser Ebene - und zwar auch endgültig - entschieden 

wurde. Die Schiedskommissionen hatten zumindest für die Anwälte große Vorteile, weil uns 

dadurch viele Sachen im wesentlichen erspart blieben, so z. B. Nachbarschaftsstreitereien, 

weil das dort mit mehr oder weniger Zustimmung erledigt wurde. Natürlich gab es Fälle, wo 

man korrigieren musste, aber ich sage mal, insgesamt war es für die Rechtsprechung schon 

eine wesentliche Erleichterung. Wir hätten die doppelte Zahl von Richterinnen und Richtern 

auf diesem Gebiet beschäftigen müssen und wir hätten wahrscheinlich auch die doppelte An-

zahl von Anwälten gebraucht, wenn diese Dinge vor den staatlichen Gerichten verhandelt 

worden wären. Es war auch immer schön, wenn du den Leuten sagen konntest: Da müssen sie 

sich erstmal an die Schiedskommission wenden und da bin ich gar nicht zugelassen. Ob es für 

die Bürgerinnnen und Bürger so angenehm war, darüber kann ich mir kein Urteil erlauben - 

für uns war es auf jeden Fall vorteilhaft.  
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7. Schildern Sie bitte, wie die Atmosphäre im Zivilprozess auf Sie wirkte. Ich meine, 

was für eine Stimmung hing da in der Luft? Inwiefern war sie angenehm oder unan-

genehm? Wie läßt sich diese Atmosphäre umschreiben? 

Ich sagte ja, relativ sachlich, aber das hing auch von den Parteien ab. Wenn die Parteien ver-

feindet waren miteinander, dann wirkte sich das auch auf den Zivilprozess aus. Das wird aber 

nicht wesentlich anders sein als heute. Nochmal: Er hatte etwas mehr Gesprächskultur und 

natürlich versuchten die Richter, dich zu einem Vergleich zu bewegen, wenn es irgendwie 

möglich war. Schon aus Bequemlichkeitsgründen; sie sparten sich ja nicht nur die Entschei-

dung, sondern auch das Schreiben eines Urteils. Sie standen im „sozialistischen Wettbewerb“, 

was Erledigungsziffern betraf. Jede Sache, die durch Klagerücknahme oder durch Vergleich 

beendet wurde, war auch eine erledigte Sache. Da musste man auch fest sein könnnen als 

Anwalt und sagen: Ich laß’ mich nicht darauf ein, ich verlange ein Urteil.  

 

- Nachfrage des Interviewers: 

So dass man insgesamt sagen könnte, dass die Sachlichkeit da war? - 

 

Würde ich nach meiner Erinnerung so sagen. 

Was ich vorhin schon gesagt hatte, das wirkte sich auf das Verfahren aus: Dadurch, dass sie 

versucht haben, das Zivilrecht vom Handwerklichen, also vom eigentlich Juristischen etwas 

zu befreien - dahinter stand der berechtigte Wunsch nach Allgemeinverständlichkeit, wurde es 

natürlich auch ein zum Teil unjuristischeres Verfahren. Das war die Folge davon. Es ermög-

lichte zwar vielen Bürgern, ohne Anwalt ihre Zivilprozesse durchzuführen, auf der anderen 

Seite litt die Qualität darunter.  

Richterliche Rechtsauskunft 

8. Welche Bedeutung hatte die richterliche Rechtsauskunft des Stadtbezirksgerich-

tes? 

Antwort siehe 9.! 

9. Inwieweit waren die rechtsauskunftgebenden RichterInnen an der außergericht-

lichen Klärung von Rechtskonflikten interessiert?  

Zu 8. und 9.: Auf der einen Seite war das eine ganz wichtige Angelegenheit, weil es dadurch 

im Unterschied zu heute wirklich Tausenden Bürgerinnen und Bürgern möglich war, bevor 

sie einen Prozess oder eine entsprechende Auseinandersetzung begannen, erst mal sich eine 
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Rechtsauskunft einzuholen, die Chancen abzuwägen und dafür nichts bezahlen zu müssen. 

Und diese kostenlosen Rechtsauskünfte erhielt der Bürger relativ qualifiziert von ausgebilde-

ten Juristinnen oder Juristen. Einmal an den Gerichten und zum anderen von den Rechtsan-

wälten. Wir waren nach dem Gesetz auch verpflichtet, kostenlos Rechtsauskünfte zu erteilen. 

Das wäre heute völlig undenkbar. Aber alle Dinge haben eben auch immer ihre Schattensei-

ten. Und die Schattenseiten waren, dass es sich nach einem bestimmten Schlüssel regulierte, 

welche Richterin und welcher Richter an welchem Dienstag verpflichtet war, die kostenlosen 

Rechtsauskünfte zu erteilen. Das spielte bei den Stadtbezirksgerichten in Berlin eine größere 

Rolle als an den kleineren Kreisgerichten. An den Stadtbezirksgerichten gaben oft Richterin-

nen und Richter Rechtsauskünfte, die eben nur Ehescheidungssachen oder nur Strafsachen 

machten. Brachte der Bürger in der Rechtsauskunft dann einen zivilrechtlichen Konflikt zur 

Sprache, konnte es für diese Richter schwierig werden.  

 

Und dabei kam gelegentlich auch ziemlicher Stuß bei der Rechtsauskunft bzw. Rechtsbera-

tung heraus und den auszubügeln, war schwierig. Und so entstand in der Rechtspflege die 

Frage, ob eine falsche Rechtsauskunft irgendwelche Folgen hat? 

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Also möglicherweise auch Fragen der Staatshaftung? -  

 

Das wäre noch etwas anderes. Aber erstmal für den Zivilprozess selbst spielte das eine Rolle. 

Du konntest dich nicht darauf berufen, dass du eine falsche Rechtsauskunft erhalten hattest. 

Das machte die Sache kompliziert. Trotzdem würde ich sagen, insgesamt waren die kostenlo-

sen Rechtsauskünfte ein eher positives Moment. Es gab auch mal Vorstellungen, die richterli-

che Rechtsauskunft abzuschaffen. Das hätte aber die Anwälte zeitlich in jeder Hinsicht über-

fordert, müßte man ehrlicherweise hinzufügen. Ich betone hier deshalb die Stadtbezirksge-

richte, weil die ja ziemlich groß waren für DDR-Verhältnisse, mit einer großen Zahl von 

Richterinnen und Richtern. Wenn du ein Kreisgericht mit ein / zwei Richtern hattest, dann 

war das anders, denn die mussten dort dann auch Zivilverfahren durchführen, die konnten sich 

das nicht so aufteilen. Und die waren dann doch allgemein versierter. Sie mögen nicht solche 

Spezialistinnen und Spezialisten gewesen sein, aber es war für sie nichts besonderes, zu allen 

Rechtsgebieten Rechtsauskunftsfragen beantworten zu müssen, da sie in der Regel alle 

Rechtsgebiete bearbeiten mussten. Da habe ich Richter erlebt, die Zivilrecht und Strafrecht 

und Ehesachen gemacht haben, was es bei den Stadtbezirksgerichten in Berlin nicht gab. 
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10. Inwieweit kam es vor, dass die rechtsauskunftgebenden RichterInnen auch den 

Vorsitz im Zivilprozess in dieser Sache inne hatten? 

Ich erinnere mich nicht an einen konkreten Fall. Aber so dunkel ist mir in Erinnnerung, auch 

mal erlebt zu haben, dass ein Mandant oder eine Mandantin sagte: Aber sie haben mir doch in 

der Rechtsauskunft das oder jenes gesagt, was dann eine eher unangenehme Situation war. 

Aber die Richter haben es, glaube ich, versucht zu vermeiden. Also, wenn sie wußten, dass 

das ein Rechtsstreit ist, der auf ihren Tisch kommen kann, haben sie meistens den Bürger zu 

einem anderen Richter zur Rechtsauskunft geschickt, soviel ich weiß. Ich bin da nicht sicher 

in der Auskunft. 

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Wurde das dann reguliert mit einer Dienstanweisung des Ministeriums der Justiz, dass man da 

so und so zu verfahren hätte. Wissen Sie da was? -  

 

Kann sein, weiß ich nicht.  

Bei uns Rechtsanwälten war es übrigens so, dass wir dieses Problem im Kollegium entschie-

den und gesagt haben: Wenn ich der Partei A eine Rechtsauskunft auch kostenlos gegeben 

habe, ohne dass es ein Vertretungsverhältnis gab, bin ich nicht mehr berechtigt, die Gegenpar-

tei B zu vertreten. Das schloß sich aus. Wenn die Gegenpartei B wegen etwas ganz anderem 

kam, dann natürlich nicht. Es war nicht von vorneherein klar, weil bestimmte Anwälte sagten: 

Ich gebe einer Seite eine kostenlose Auskunft, ich war mit ihr nie in einem Mandatsverhältnis, 

also kann ich sehr wohl die Gegenseite vertreten, wenn die mir den Auftrag erteilt. Aber wir 

fanden, dass das moralisch sehr zwielichtig ist und haben es unterbunden. 

Rolle des Anwalts im Zivilprozess  

11. Wie empfanden Sie das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und 

rechtsanwaltlicher Parteienvertretung? 

Antwort siehe 12.! 

12. Inwieweit konnten die Rechtsanwälte ihre zivilprozessualen Möglichkeiten, d. h. 

ihre anwaltliche Rolle, wahrnehmen? 

Zu 11. und 12.: Als ich anfing als Anwalt hatte ich den Eindruck, dass die Richterinnen und 

Richter eher dankbar waren, wenn Parteien anwaltlich vertreten wurden. Weil dadurch eine 

Chance bestand, den Konflikt auf den rechtlichen Kern zu reduzieren, weil Parteien einen 
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Nebensachverhalt und nicht den juristisch relevanten Sachverhalt mitteilen und sehr aus-

schweifend werden können. Manche Richterinnen und Richter waren unsicher. Die mochten 

das nicht, wenn ein Anwalt dabei war oder sie mochten zumindest bestimmte Anwälte nicht. 

Aber im Prinzip würde ich sagen, im Zivilrecht war die Anwaltschaft akzeptiert, auch schon 

als ich anfing. Das sah im Scheidungsrecht zum Teil noch ganz anders aus. Da fanden die 

Richter, dass der Rechtsanwalt überflüssig ist. Und im Strafrecht sowieso. Da war es beson-

ders schwierig, als ich anfing. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert. Aber im Zivil-

recht hatte ich eher immer das Gefühl einer bestimmten Akzeptanz und sogar, dass die Rich-

terinnen und Richter häufig dankbar waren. 

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Erübrigt sich damit die Frage nach möglichen Einschränkungen der Rechtsanwälte im Zivil-

prozess, wenn die Richter häufig dankbar waren, dass die Parteien anwaltlich vertreten wa-

ren? - 

 

Ja. Manchmal konnten die Richter natürlich auch nerven, wenn sie Dinge besonders schnell 

erledigt sehen wollten und ein Anwalt sie daran hinderte. Einen Bürger davon zu überzeugen, 

dass seine Klage unsinnig ist und er sie zurücknehmen soll, ist für den Richter ohne Anwalt 

leichter. Es mag auch solche Einstellungen gegeben haben, aber insgesamt hatte ich den Ein-

druck der Anwaltsfeindlichkeit im Zivilprozess nicht - wie ich ihn im Strafprozess hatte, als 

ich begann. In den achtziger Jahren auch nicht mehr, aber in den Siebzigern war die noch 

ziemlich erheblich - und zwar nicht nur im politischen Strafrecht, sondern generell. Aber das 

war im Zivilprozess anders. 

Streben nach Einigung - Prozessvermeidung? 

13. Inwiefern gab es Bemühungen der vorsitzenden RichterInnen bzw. der Schöffen, 

den zivilrechtlichen Konflikt gütlich beizulegen? 

Antwort siehe 14.! 

14. Inwiefern hatten Sie den Eindruck, dass eine Einigung der Prozessparteien an-

gestrebt bzw. der Zivilprozess vermieden werden sollte? Begründen Sie ihren Ein-

druck auch bitte etwas. 

Zu 13. und 14.: Die waren groß, wenn es dafür eine Chance gab und wenn es nicht eine Situa-

tion war, wo nur einer Recht haben konnte oder wenn die Sache völlig klar war. Die Richter 
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waren erpicht darauf, durch Klagerücknahme oder durch Einigung oder, als das auch noch 

ging, Erledigung in der Hauptsache, die Prozesse gütlich zu beenden. Erstens, weil der Vorteil 

aus ihrer Sicht darin bestand, dass die Bürger selbst eine Lösung gefunden hatten, was sie 

anders - auch innerlich - bindet und zum zweiten, weil das ihnen ersparte, eine komplizierte 

Entscheidung zu treffen, zu begründen, zu schreiben. Das war auch eine Arbeitserleichterung. 

Und sie hatten relativ zügig eine hohe Erledigungsziffer. 

Stand der Prozessparteien  

15. Welchen Stand hatte Ihres Erachtens nach der einfache Bürger im Zivilprozess? 

Der war in der Regel nicht schlechter als der eines stärkeren Gegenüber. Es sei denn, es ging 

um volkswirtschaftliche Größenordnungen. Verheerend fand ich immer die Rechtsprechung 

zu Reklamationsrechten bei teuren Produkten. Bevor sie mal durchsetzen konnten, dass es 

einen Ersatzwagen gab wegen Schäden innerhalb der sechsmonatigen Garantiefrist, das war 

schwierig. Sofern also volkswirtschaftliche Probleme eine Rolle spielten - das war gerade bei 

Kundenreklamationen der Fall, wurde es auch eine ökonomische Frage. Da wurde recht 

merkwürdig mit dem Recht umgegangen. Obwohl man z. B. die Wahl hatte zwischen ver-

schiedenen Gewährleistungsrechten nach BGB, hat man einfach eine Anordnung des Minis-

ters für Handel und Versorgung gemacht, nach der die Reparatur den Vorrang hatte. Nur 

wenn die nicht zumutbar war oder wenn sie das zweite Mal gescheitert war, konnte man dann 

das Geld zurück- oder eine Ersatzware verlangen. Das ist so ein Fall wie vorhin mit der Bie-

terordnung, weil es ungesetzlich war, dass eine Anordnung des Ministers für Handel und Ver-

sorgung das BGB außer Kraft setzte.  

Erst im ZGB haben sie es nach ihren Vorstellungen gesetzlich geregelt. In dieser Beziehung 

waren die Bürgerinnen und Bürger gegenüber den volkswirtschaftlichen Realitäten benachtei-

ligt. Nicht so sehr gegenüber der Gegenpartei, denn die Gegenpartei hatte eine andere Rechts-

situation als heute, weil der Richter die gesamtvolkswirtschaftliche Situation mitbedachte und 

weil die Rechtsprechung, aber auch das ZGB, dem Rechnung trug. Insofern herrschte hier 

objektiv keine „Waffengleichheit“.  

Aber ansonsten, bei reinen zivilrechtlichen Angelegenheiten, würde ich nicht sagen, dass die 

Bürger im Prinzip benachteiligt waren gegenüber einem Betrieb, sondern nur, wenn es um 

volkswirtschaftliche Größenordnungen ging. Dann war es i. d. R. durch das Recht schon so 

geregelt, dass er benachteiligt war; das lag dann nicht mehr an der Richterin oder an dem 

Richter. 
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16. Welchen Stand hatten Prozessparteien, die der DDR nahestanden, im Zivil-

prozess? Ich meine, wie war der Stand von VEBs, staatlichen Organen, Genossen-

schaften oder auch von Funktionären? 

Soweit sie vom Recht bevorzugt waren, wirkte sich das selbstverständlich aus. Soweit sie 

vom Recht nicht bevorzugt waren, würde ich nicht sagen, dass du schlechtere Karten hattest, 

wenn du sie als Gegner hattest, es ei denn, es ging um eine politische oder strafrechtliche Fra-

ge.  

Andererseits konnte es auch genau umgekehrt sein, dass diese Einrichtungen in der Wahr-

nehmung ihres Rechts benachteiligt waren. Also ich erinnere mich z. B. an eine Sache, die ein 

Kollege von mir hatte. Da gab es einen Verkehrsunfall und Schuld hatte nicht sein Mandant, 

sondern die andere Seite, das MfS, dem das Auto gehörte. Und die Verhandlung mit der Ver-

sicherung zog sich ewig hin. So dass der Kollege eine Klage einreichte gegen das Ministerium 

für Staatssicherheit, vertreten durch den Minister, Herrn ..., auf Schadensersatz. Und dann war 

plötzlich innerhalb einer Woche die Forderung überwiesen, weil die sich wiederum nicht er-

lauben konnten, in so einem Zivilrechtsstreit als Partei aufzutreten. Mein Kollege konnte ja 

nicht die Versicherung direkt verklagen, sondern musste den Schadensverursacher verklagen. 

-Ich vertrat eine Rockband, der aus politischen Gründen die Erlaubnis entzogen wurde, ir-

gendwo zu spielen. Die hatten aber schon einen Vertrag - und zwar mit dem Zentralrat der 

FDJ. Und ich verlangte vom Zentralrat der FDJ Schadensersatz, in Höhe des entgangenen 

Honorars und Verzugszinsen. Im ersten Antwortschreiben spielten die natürlich mit den Mus-

keln aufgrund ihrer Stellung und fragten, wie ich überhaupt dazu käme, solche Forderungen 

an den Zentralrat der FDJ zu stellen. Dann habe ich denen nochmal geschrieben und gesagt, 

dass ich innerhalb einer Woche eine postitive Antwort erwarte, anderenfalls würde ich Klage 

beim zuständigen Stadtbezirksgericht erheben - und dann haben sie plötzlich anstandslos die 

Summe überwiesen. Und dann habe ich ihnen noch meine Kostenrechnung geschickt und die 

haben sie auch bezahlt. 

 

Gegenüber VEB musste sich das im Zivilrecht nicht auswirken. Im Wirtschaftsrecht war es 

eine Katastrophe, wenn ein kleiner Betrieb gegen einen großen Betrieb klagte, weil da nicht 

juristisch, sondern ökonomisch entschieden wurde. Das war bei den Vertragsgerichten immer 

mein Eindruck.Und deshalb hat mir das auch keinen Spaß gemacht; da bin ich kaum hinge-

gangen.  

Andererseits: Ich hatte mal einen Urheberrechtsstreit mit dem ZK, da waren natürlich auch 

wieder Grenzen gesetzt. 
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Was Funktionäre betrifft, so würde ich sagen, Einschränkungen nur dann, wenn es jemand 

war, der so hohe Beziehungen hatte, dass sie sich direkt auswirken konnten. Sonst würde ich 

sagen: Eher nein. 

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Musste es eine Persönlichkeit sein, die kraft ihrer hohen Funktion oder ihrer Beziehungen den 

hauptamtlichen Parteiapparat einschalten konnte? - 

 

Wenn es so war, dass der an Honecker herankam, dann hatte der Gegner keine realen Chan-

cen mehr. Das galt auch beim 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung. So leichtfertig haben sie 

sich allerdings in solche Dinge später nicht mehr eingemischt.  

Funktionäre waren in der Beweiswürdigung bevorzugt. Angenommen, der eine war eher ein 

Gegner der DDR und der andere ein hoher Funktionär, und sie erzählten einen unterschiedli-

chen Sachverhalt - da war das Gericht geneigt, dem Funktionär zu glauben. Aber, wenn es um 

eine Rechtsfrage ging, ob er einen Anspruch hatte oder nicht, da wirkte sich das eigentlich 

nicht aus; zumindest nicht im Zivilrecht. Versuche hat es sicherlich gegeben, aber da war 

dann auch die Bereitschaft von Außenstehenden, sich da überhaupt einzumischen, doch eher 

begrenzt. Es sei denn, es ging um ein Politikum.  

17. Wie wurden Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer im Zivilpro-

zess behandelt? 

Das Problem war ja, dass sie mit Angelegenheiten, bei denen sie sich gegen einen Volkseige-

nen Betrieb stellen mussten, gar nicht zum Zivilgericht kamen, das waren nur Ausnahmen. In 

der Regel waren sie dann vorm Vertragsgericht.  

Im Mietrecht konnten sie nicht unterscheiden, ob es die KWV oder der private Vermieter war. 

Die Rechtsgrundsätze, die entwickelt wurden, mussten sie einfach aufrecht erhalten. Sie 

konnten nicht sagen, Mietschulden bei privaten Vermietern interessieren uns nicht. Und des-

halb wirkte sich das nicht aus. 

Bei Handwerkern und Gewerbetreibenden ging es in erster Linie um Fragen im Verhältnis zu 

Bürgerinnnen und Bürgern. Da wirkte eher die Gesetzgebung zugunsten der Bürgerinnen und 

Bürger aus.  

Das galt genauso fürs Arbeitsrecht. Da hatte man bessere Karten, wenn man die Beschäftigten 

vertrat, als den Unternehmer. Das galt auch bei VEB, weil die Gerichte nur ungern Kündi-
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gungen bestätigten. Es sei denn, es ging um Antragsteller auf Ausreise; das war eine Sonder-

gruppe. 

18. Wie wurden ausreisewillige Bürger im Zivilprozess behandelt? 

Tja, da wüßte ich jetzt nicht genau, welcher Bezug da bestehen könnte.  

 

- Zusatzfrage des Interviewers: 

Vielleicht die Geschichten, die sicher seltener waren, wo jemand ausreisen wollte und dann 

noch irgendein Verfahren anhängig war? Sind in der Regel diese Sachen so gelaufen, dass die 

Bürger mit der Antragstellung auf Ausreise bis zum Abschluß ihres Zivilrechtsverfahren war-

teten? - 

 

Es gab Grundstücksangelegenheiten. Aber, die kamen nicht zum Gericht. Sondern: Jemand,  

der ausreisen wollte, musste sein Grundstück verkaufen. Dann hat er bei einem Notar den 

Vertrag gemacht. Dann konnte er, wenn er ausreisen durfte, in der Regel ausreisen bevor die 

staatliche Genehmigung zum Grundstückskaufvertrag vorlag - was die Behörde sehr geärgert 

hat. Es war dann schwer für sie, ‘Nein’ zu sagen, denn dann blieb ein Westdeutscher Eigen-

tümer. Und deshalb stand die Abteilung Staatliches Eigentum, die die Genehmigung erteilte, 

unter dem Druck, ‘Ja’ zu sagen.  

Ansonsten spielte das höchstens auf der Seite derjenigen gelegentlich eine Rolle, die aktiv 

wurden und dann waren die Konflikte eher umgekehrter Natur: Die wollten jemandem die 

Ausreise genehmigen und ein anderer hatte von demjenigen noch etwas zu fordern. Da gab es 

viele Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern. Die Antragsteller mussten zwar durch Un-

terschrift erklären, dass sie keine Schulden haben, aber das stimmte häufig nicht. Und dann 

waren sie weg. Und da stand sogar die Frage der Staatshaftung, wenn eine Vollstreckung im 

Westen nicht möglich war. Deshalb erinnere ich mich mehr an die umgekehrte Variante: 

Gläubiger waren sauer, dass Schuldnern die Ausreise genehmigt wurde, obwohl die Schulden 

noch nicht bezahlt waren und sie sich dann ihren Titel nicht mehr vollstrecken konnten. Ich 

habe es einmal versucht, im Westen eine Forderung von 30 000 Mark zu vollstrecken und bin 

damit gescheitert.  

Es gab auch umgekehrte Auswirkungen. Dass, wenn jemand unbedingt ausreisen wollte, er 

plötzlich sehr vergleichsbereit wurde und den Konflikt erledigt haben wollte, damit er sagen 

konnte, es gibt diesbezüglich keine Probleme mehr. 

Im Scheidungsverfahren konnte sich das auch auswirken. Wenn du jemanden vertreten hast, 

der in der DDR bleiben und die Gegenseite in den Westen gehen wollte, dann hatte das für die 
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Wohnungsentscheidung, fürs Sorgerecht usw., Folgen, aber die zivilrechtlichen Probleme 

waren eher begrenzt. Es gab noch die Frage, wie das mit dem Unterhalt wird, wenn jemand 

ausreist. 

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Also bestand das Problem dann eher darin, dass vor der Genehmigung von Ausreisen eine 

Lücke in der Vorabprüfung war? - 

 

Das wurde zunehmend ein Problem, auf das die Gläubiger zunehmend reagierten. Dass sie 

dabei hinten runter fallen. Es gab ein paar Fälle, bei denen der Staat wollte, dass jemand aus-

reiste; bei denen sie froh waren, jemanden loszuwerden. Und da konntest du sie dann als An-

walt ärgern, wenn du im Auftrag deiner Mandanten geschrieben hast: Nichts ist, der schuldet 

hier noch 10.000 Mark. - Die hatte der Schuldner aber nicht. Dann konnte man drohen: Wenn 

Sie diese Schuld negieren, dann mache ich Staatshaftung geltend.  

19. Wie wurden die sogenannten „kriminell gefährdeten / asozialen Bürger“ (gesetz-

lich geregelte Termini, vgl.: § 249 StGB und Gefährdeten-VO v. 19.12.1974) im Zivil-

prozess behandelt? 

Die spielten ja außer bei Mietsachen oder bei Energieschulden praktisch keine Rolle im Zivil-

recht. Die liefen in der Regel über Mahnverfahren. Die bekamen dann ihren Zahlungsbefehl, 

legten in der Regel kein Einspruch dagegen ein und er wurde rechtskräftig. Zum Glück für die 

Schuldner funktionierte die Vollstreckung schlecht. Bei „asozialen und kriminell gefährdeten“ 

Bürgern sowieso nicht, weil eine Lohnpfändung ausschied.  

Das Problem daran war, dass diese Zivilrechtsangelegenheiten im Strafverfahren eine Rolle 

spielten, weil zum strafbaren asozialen Verhalten eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung 

und Sicherheit gehörte. Und diese Gefährdung wurde z. B. in nicht vollstreckbaren Zahlungs-

befehlen oder Gerichtsurteilen gesehen, indem man sagte: Der zahlt jetzt schon seit einem 

Jahr keine Miete oder hat seine Energiekosten nicht bezahlt und deswegen geht von ihm eine 

Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit aus. Wobei ich den Gummiparagraphen 

des „asozialen Verhaltens“ im Strafgesetzbuch furchtbar fand. 

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Die Frage zielt auch darauf ab, inwieweit diese rechtspolitische Konstruktion oder dieses Zu-

sammenwirken sich dann möglicherweise niedergeschlagen hat im Verhalten des Zivilrichters 

gegenüber dem „asozialen / kriminell gefährdeten“ Bürger? - 
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Das hat sich ja nicht weiter niedergeschlagen. Die Richter bekamen einen Antrag, in dem 

stand, der hat acht Monate keine Miete bezahlt. Dann hat das Gericht den Zahlungsbefehl 

erlassen, der ging raus, der Schuldner hat zumeist keinen Einspruch eingelegt, der Zahlungs-

befehl wurde rechtskräftig. 

Die Richter wurden erst damit konfrontiert, wenn eine Anfrage kam an das Gericht durch die 

Staatsanwaltschaft, ob dort Titel gegen den betreffenden Bürger vorliegen. Aber das umge-

kehrt Schuldtitel gegen einen Bürger organisiert wurden, kenne ich nicht. Wenn keine Schuld-

titel vorlagen, reichte der Staatsanwaltschaft die Auskunft der KWV, dass der Bürger seit 

Monaten keine Miete bezahlt hat; ob die KWV das nun schon geltend gemacht hatte beim 

Zivilgericht oder nicht, spielte nicht die entscheidende Rolle.  

 

Anfänglich gab es das zivilrechtliche Anschlußverfahren an das Strafverfahren, das dann be-

seitigt wurde. Die Strafrichter wurden im Prinzip verpflichtet, Schadenersatzregelungen zu 

treffen und nur in wenigen Ausnahmefällen nur dem Grunde nach zu entscheiden und in der 

Höhe an das Zivilgericht zu verweisen. Das führte zu einer deutlichen Entlastung der Zivilge-

richte. Unangenehm, aber immer seltener für die Zivilgerichte war, wenn sie nach dem Straf-

verfahren noch das Zivilverfahren durchzuführen hatten hinsichtlich Schadenersatz, Schmer-

zensgeld etc. 

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Im Strafverfahren wurden die Sachen dem Grunde nach entschieden, aber nicht der Höhe 

nach? - 

 

Es gab zwei Varianten: Das Strafgericht hat den zivilrechtlichen Anspruch gar nicht entschie-

den; dann mussten das Zivilgericht auch noch dem Grunde nach entscheiden. Das wurde im-

mer seltener.  

Und dann gab es die Variante, dass das Strafgericht zwar dem Grunde nach entschieden hatte, 

nicht aber der Höhe nach. Da aber in der Rechtsprechung eindeutig darauf orientiert wurde, 

auch gleich der Höhe nach zu entscheiden, damit die Geschädigten nach Abschluß des Straf-

verfahrens einen vollstreckbaren Titel hatten, wurde das ebenfalls immer seltener und führte 

zu einer deutlichen Entlastung für die Zivilgerichte. Manchmal ging es nicht, weil der Scha-

den der Höhe nach noch nicht feststand. Dann wurde dem Grunde nach entschieden und sol-

che Sachen kamen zu den Zivilgerichten. Dann konnte es z. B. schwierig werden, wenn sie 
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den Verklagten vorführen lassen mussten, der z. B. aus dem Strafvollzug in Rostock zum 

Kreisgericht in Aschersleben zu bringen war. Da es keinen Anwaltszwang gab, musste der 

Verklagte teilnehmen. Darum waren die Gerichte besonders dankbar, wenn es einen Anwalt 

gab, weil sie dann keine Probleme mit der Vorführung hatten, der Verklagte ordnungsgemäß 

vertreten war.  

Natürlich haben die Strafgerichte beim Schadenersatz nicht immer richtig formuliert, was 

dann für die Vollstreckungssekretäre ein Problem wurde. Aber die Strafrichter haben das ge-

lernt. Insgesamt war das eine Vereinfachung. Die diesbezüglichen Regelungen in der bundes-

deutschen Rechtsordnung finde ich auch falsch, dass man die strafrechtliche Verurteilung und 

den zivilrechtlichen Schadensersatz trennt und damit die Leute das Strafverfahren nur zur 

Genugtuung brauchen. In der DDR konntest du sagen: Es ist für den Geschädigten der ein-

fachste Weg, zu seinem Schadensersatz zu kommen. - Und die Strafrichter haben es gelernt, 

Verzugszinsen ab Tag der Tat usw. und dann klappte das auch mit dem zivilrechtlichen Teil 

des Urteils. Es gab auch ein eigenständiges Rechtsmittel. Also, man konnte eine Berufung 

allein auf die Schadenersatzverurteilung reduzieren. 

Lenkung von Verfahren  

20. Inwieweit haben der / die DirektorIn bzw. der / die stellvertretende Direktor(in) des 

Stadtbezirksgerichts Zivilverfahren an sich gezogen oder außerhalb des Geschäfts-

verteilungsplans zielgerichtet bestimmten Richtern übertragen? 

Sehr selten. Ich habe es einmal erlebt in einer Erbrechtsangelegenheit, in die sich das ZK der 

SED und andere eingemischt haben, weil die Folgen erheblich waren, weil es um berühmte 

Persönlichkeiten ging. Diese Sache verhandelte die Direktorin des Stadtbezirksgerichts - das 

war ein ungewöhnlicher Vorgang in einer Zivilrechtsangelegenheit. 

Bei Strafsachen war das häufiger oder wenn hohe Persönlichkeiten sich scheiden ließen, kam 

das auch vor. Oder wenn z. B. eine Rolle spielte, dass es eine außereheliche Beziehung zur 

Tochter eines Spitzenfunktionärs gab, wie in einer Scheidungssache, in der ich die betrogene 

Ehefrau vertrat. Dann wurde das plötzlich vom Stadtbezirksgerichtsdirektor verhandelt, weil 

sie fürchteten, dass ich dazu einen Beweisantrag stelle. 

Aber ansonsten war das Zivilrecht nicht so politisch und deshalb nicht so wichtig; wichtig 

waren die Erledigungsziffern. Und nur wenn ihr Gericht korrigiert wurde durch Berufung 

oder gar Kassation, dann hat sie das auch interessiert. Zumindest für Berlin kann ich sagen: 

Die meisten Direktoren der Stadtbezirksgerichte verstanden nicht viel vom Zivilrecht. Sie 

waren meistens Strafrechtler. 
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- Nachfrage des Interviewers:  

Und wurden dann selten im Zivilrecht tätig? - 

 

Sehr selten. Wir hatten mal eine große Amnestie und die wurde genutzt. Alle Strafrichter, 

auch vom Stadtgericht, die nichts mehr zu tun hatten, weil es keine Rechtsmittel gab in der 

Zeit, verhandelten an den Stadtbezirksgerichten alte Sachen, um sie abzuschließen. Besonders 

viele Zivilsachen. Da sind merkwürdige Sachen passiert, weil einige Richter im Zivilrecht 

nicht sicher waren. Aber, das war keine in dem Sinne politische Maßnahme, sondern eine 

Verwaltungsmaßnahme, um voranzukommen. 

 

Ich habe auch mal erlebt, dass die Frau eines Oberrichters ein Auto verkauft hatte, einen Ge-

brauchtwagen. Wie sich später herausstellte, war er weniger wert und der Käufer klagte den 

gesetzlichen Überpreis als Differenz ein. Hatte man die Differenz vorsätzlich bezahlt, dann 

wurde sie vom Staat eingezogen, was sehr selten vorkam. Die Ehefrau des Oberrichters, die 

ich vertrat, hat verloren, wir hatten keine Chance beim Zivilgericht. Da war ich vorher nicht 

sicher, ob sich die Tatsache, dass ihr Ehemann Oberrichter war, zu ihren gunsten auswirkte. 

Es war nicht so.  

21. Inwieweit sind Ihnen Verfahren bekannt, bei denen durch nichtverfahrensbeteilig-

te Personen Einfluß auf den Zivilprozess genommen wurde oder werden sollte? Wel-

che Zivilprozesse waren das? 

Ich erinnere mich zum Beispiel an folgende Sache. Da hatten ein Inhaber eines privaten Be-

triebes und seine Frau eine vorzeitige Auflösung der Vermögensgesmeinschaft durch Ver-

gleich bei Gericht geregelt. Eine Konstruktion aus Zivil- und Eherecht. Danach bekam sie 

praktisch alles, was Wert hatte, und er bekam all das, was überschuldet war. Das hatte zur 

Folge - er war Steuerschuldner, dass der Staat seine Steuern vollstrecken wollte und nichts 

vollstrecken konnte. Bei solchen Fällen wurde dann sicher auch mal versucht, von außen Ein-

fluß zu nehmen und das zu korrigieren. 

 

Und dann gab es bei uns die Leitung der Rechtsprechung durch das Oberste Gericht oder auch 

gemeinsame Erklärungen von Justizministerium und Oberstem Gericht - das spielte schon 

eine Rolle.  

Aber ich würde sagen, insgesamt waren die Versuche, ungesetzlich Einfluß zu nehmen auf die 

Zivilrechtsprechung, von untergeordneter Rolle in der Zeit, in der ich das erlebt habe. Das 
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mag in den fünfziger Jahren anders gewesen sein Und wenn es berühmte Persönlichkeiten 

waren, damit meine ich jetzt nicht nur Funktionäre, wie bei der Frage vorhin, dann kann ich 

mir das auch vorstellen. Ich erinnere mich an eine Erbschaftssache, in der es Versuche der 

Einflußnahme gab.  

Wenn in Ungnade gefallene Persönlichkeiten Zivilverfahren hatten, dann konnte es auch ge-

schehen, dass Einfluß genommen wurde, um den Eindruck zu verhindern, dass sie im Zivil-

prozess benachteiligt werden. Es hing von der Atmosphäre in der Gesellschaft ab, welchen 

Umgang man gerade wollte oder nicht wollte. 

 

Die Einflußnahme war selten, aber ich will sie nicht ausschließen. Es hat sie sicherlich gege-

ben, wenn es um irgendwas Bedeutendes ging.  

22. Welche Rolle spielte die Parteiorganisation der SED an einem Stadtbezirksge-

richt in Bezug auf die Zivilprozesse? 

Ich glaube, dass die Parteiorganisationen der SED an den Gerichten auf die Rechtsprechung 

überhaupt keinen Einfluß hatten - auch nicht im Strafrecht, auch nicht im politischen. Wenn, 

dann nahm die SED-Kreisleitung oder die SED-Bezirksleitung, aber nicht die innere Parteior-

ganisation Einfluß. Der Apparat, nicht die ehrenamtlichen Organisationsformen der Mitglie-

der.  

Vielleicht wurde dort besprochen, wer welche Erledigungsziffern hat, warum der eine so viel 

schaffte und der andere so wenig. Oder wenn es eine kritisierte Entscheidung gab. Z. B. hatte 

dass Stadtbezirksgericht in Friedrichshain jemanden, der wegen Staatsverleumndung ange-

klagt war, freigesprochen. Dieses Urteil wurde vom Stadtgericht aufgehoben. Das war dann 

ein Politikum, das  sie in der Parteiversammlung ausgewertet haben werden, das kann ich mir 

gut vorstellen. Aber, dass sie vorher Stellung genommen hätten, wie zu entscheiden wäre, das 

ist ausgeschlossen. 

Mitwirkung des Staatsanwalts im Verfahren 

23. Haben Sie die Mitwirkung oder Teilnahme des Staatsanwalts im bzw. am Zivil-

prozess erlebt? 

Antwort siehe 24.! 

24. In welcher Weise wirkte der Staatsanwalt in diesen Zivilprozessen mit? 

Zu 23.und 24.: Ich erinnere mich an kein einziges Zivilverfahren. Lassen Sie mich nachden-

ken, ob ich mich irre. Manchmal haben Anwälte sich das sogar gewünscht, wenn Überpreise 
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bei Autos so überzogen waren, dass sie meinten, die Mitwirkung des Staatsanwaltes wäre 

günstig, denn das war ja auch eine Straftat. Vielleicht gab es dann auch mal eine Information 

vom Zivilgericht an die Staatsanwaltschaft. Aber direkt der Fall, bei dem der Staatsanwalt als 

Prozessbeteiligter mitgewirkt hat, was er ja gekonnt hätte, einschließlich Rechtsmittel etc., ist 

mir nicht in Erinnerung. 

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Die Mitwirkung des Staatsanwaltes spielte praktisch so gut wie keine Rolle? -  

 

Ich überlege gerade, ob ich das in Überpreisverfahren mal erlebt habe - zumindest habe ich 

davon gehört. Aber ich erinnere mich nicht, es selbst erlebt zu haben, dass ein Staatsanwalt 

mitwirkte - wenn er den Antrag stellen wollte, dass der Überpreis nicht an den Kläger ging, 

sondern an den Staat. Das hätte so ein praktischer Fall sein können. Das setzte folgendes vo-

raus: Objektiv musste feststehen, dass der Käufer des Wagens für den Wagen mehr bezahlt 

hatte, als gesetzlich zugelassen war. Der das bezahlt hatte, war ja derjenige, der klagte, damit 

er die Differenz wiederbekam. Wenn ganz offenkundig war, dass der Kläger wußte, dass er 

einen Überpreis für ein Auto bezahlte, dann konnte dieser zugunsten des Staates eingezogen 

werden. Hier bot sich eine Mitwirkung des Staatsanwaltes und eine entsprechende Antragstel-

lung an, und da wird es auch einige gegeben haben. Das war aber die große Ausnahme. Ich 

habe nicht mehr in Erinnerung, einen solchen Fall selber erlebt zu haben. Ansonsten spielte 

die Mitwirkung des Staatsanwaltes praktisch keine Rolle. 

 

Es gab aber die Möglichkeit der staatsanwaltlichen Kassationsanträge. Kassationsanträge 

konnte der Generalstaatsanwalt der DDR beim Obersten Gericht stellen oder der Bezirks-

staatsanwalt beim Bezirksgericht bzw. in Berlin der Generalstaatsanwalt von Berlin beim 

Stadtgericht und das konnte er nicht nur in Strafverfahren, sondern auch in allen anderen Ver-

fahren. Und einmal bin ich den Weg gegangen, über den Generalstaatsanwalt eine Kassation 

in einer Arbeitsrechtssache zu versuchen; aber in einer Zivilsache erinnere ich mich nicht, es 

je auch nur versucht zu haben.  

Es gab bei der Staatsanwaltschaft eine zuständige Abteilung für diesen Bereich. Aber, was die 

ansonsten gemacht haben, weiß ich nicht. Und im Arbeitsrecht spielte die Mitwirkung des 

Staatsanwaltes sicherlich öfter eine Rolle, als im Zivilrecht. 
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Schlussbemerkungen  

25. Welche weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem DDR-Zivilprozess 

halten Sie für erwähnenswert? 

Im Alltag vermittelte das Recht der DDR einen relativ hohen Grad an Rechtssicherheit. Es 

wurde immer dann kompliziert, wenn es in die Nähe der politischen Macht rückte. Und das 

war beim Zivilrecht logischerweise am seltensten der Fall. Und dadurch war es das Gebiet, 

das am meisten in Ruhe gelassen wurde. Das war sicherlich in den fünfziger Jahren noch an-

ders. Als sie mit Gewalt diese „Ochsenkopf-Antennen“ abgerissen haben, wurde auch das 

Zivilrecht vergewaltigt. Aber, das war zu meiner Zeit nicht mehr so. In den siebziger Jahren 

hätten sie das nicht durchgehen lassen. Überhaupt haben sich Gerichte zum Schluß gegen 

solche Versuche in Zivilrechtsangelegenheiten eher gewehrt.  

 

Also, die Hauptprobleme, an die ich mich erinnere, waren auf der einen Seite: Was macht 

man mit den Schuldnern? Da gab es wirklich Fälle, in denen z. B. Energie abgestellt wurde. 

Das war im Widerspruch zu den Ansprüchen an die Gesellschaft.  

Das ist im Westen nichts Besonderes, wenn du nicht bezahlst, wird es dir eben weggenom-

men, das war in der DDR komplizierter.  

Genau dieselbe Frage bei den Mietschuldnern. Räumung auf die Straße gab es nicht. Letztlich 

wirkte dort das Zivilrecht nicht, weil die gesellschaftlichen Bedingungen nicht da waren - 

dasselbe galt für die Gewährleistungsrechte, deshalb hatte ich sie vorhin mit erwähnt. Das 

heißt, immer wo die materielle Basis für das Zivilrecht fehlte, da wurde es eng.  

 

Es wirkte sich auch aus, dass das Zivilrecht ein bißchen stiefmütterlich an den Gerichten be-

handelt wurde, d. h., die für unsere damaligen Verhältnisse größten Wartezeiten gab es eben 

im Zivilverfahren, abgesehen davon, dass die immer noch deutlich geringer waren als heute. 

Bevor sie aber im Strafrecht oder auch im Ehescheidungsrecht oder auch im Arbeitsrecht et-

was liegen ließen, entschieden sie sich gegen das Zivilrecht. 

 

Und dann gab es eine Verrechtlichung. Also, die Dinge änderten sich ja auch. Zum Schluß, in 

den achtziger Jahren, war das selbst im politischen Strafrecht zu spüren. Das war allerdings 

auch wieder eine Form von Gesetzesverstoß, denn es wurde ja nicht weniger „gehetzt“ als 

fünf Jahre zuvor, aber „Hetze“ wurde eben nicht mehr angeklagt. Weil man begriffen hatte, 

dass man mit dem Strafrecht nicht mehr weiterkommt.  
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Dennoch würde ich sagen, es gab in den letzten Jahren zunehmend eine Verrechtlichung. Zu-

mindest im allgemeinen Leben eine Verrechtlichung, das war deutlich zu erkennen. Das Juris-

tische gewann an Bedeutung. Es kam eine neue Generation von Richterinnen und Richtern, 

das darf man nicht vergessen. - So wie im Westen, wo eine Generation kam, die nicht mehr 

Nazi-vorbelastet war und deshalb die Dinge anders sah. Wobei an den unteren Gerichten so 

ein Generationswechsel immer schneller geht als an den höheren, was sich auch in der Bun-

desrepublik auswirkte. Der BGH blieb im Prinzip bei seiner Rechtsprechung, während an den 

Landgerichten schon andere Entscheidungen getroffen wurden. - So war das in anderer Hin-

sicht auch bei uns. Es kamen Richter, die hatten es satt, im Strafverfahren nur noch das aufzu-

schreiben, was der Staatsanwalt gerade beantragt hatte. Deshalb war das in den letzten Jahren 

in Berlin üblich, im Rahmen der allgemeinen Kriminalität, dass du andere Strafen vom Ge-

richt bekommen hast, als die, die der Staatsanwalt beantragte. Als ich anfing, war das eine 

Ausnahme. Das hing mit der neuen Generation von Richterinnen und Richtern zusammen. 

Die waren juristischer und trauten sich auch mal einen Freispruch, wenn sie den Tatbestand 

für nicht erfüllt hielten, und vor allem wollten sie eigenständiger sein und nicht ein Anhängsel 

der Staatsanwaltschaft.  

Als ich anfing, stand der Staatsanwalt im öffentlichen Bild deutlich über dem Richter. Ich 

weiß z. B. noch, das muss bei dem Prozess gegen Globke gewesen sein, da war der Balken im 

„Neuen Deutschland“: ‘Staatsanwalt beantragt lebenslang für Globke’. Als zwei oder drei 

Tage später das Urteil kam, stand das auf Seite zwei oder drei. Also, die Headline war der 

Antrag des Staatsanwalts, nicht das Urteil des Obersten Gerichts. Und so war das Verhältnis 

sehr häufig. Deshalb auch diese merkwürdigen Funktionen des Staatsanwalts mit der Gesetz-

lichkeitsaufsicht in allen gesellschaftlichen Bereichen. Das war eine Art Ersatz für nicht exis-

tierende Verwaltungsgerichte. Als die gerichtliche Nachprüfung in bestimmten verwaltungs-

rechtlichen Angelegenheiten eingeführt wurde, zum Ende der DDR, 1988, brachte das zum 

Ausdruck, dass an eine Verrechtlichung der Vorgänge durchaus gedacht war.  

 

Der große Vorzug in der DDR war, dass im Alltagsrecht das Recht wesentlich unkomplizier-

ter, wesentlich verinnerlichter war bei den Leuten, als das heute der Fall ist. Diese große Un-

sicherheit: ‘Was darf ich? Was darf ich nicht?’, die gab es in dieser Hinsicht nicht.  

 

Willkür begann immer darin, wenn es um politische Machtfragen ging. Da herrschte keine 

Machtposition der Justiz, sondern da wurde sie instrumentalisiert. Das ließ zum Schluß nach, 

aber galt bis zur Wende.  
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Interview-Nr. 7: Richter  

(Sprachliche Hervorhebungen sind kursiv gesetzt!) 

Allgemeine Fragen 

1. Was war typisch für den DDR-Zivilprozess? 

Typisch war aus meiner Sicht erstmal dieser Amtsermittlungsgrundsatz. Dass unterm Strich 

gesehen der Richter eigentlich alles auf den Tisch bekommen hat und dann sich durchkämp-

fen und sehen musste, wie es zu einer Entscheidung kam. Dass unterm Strich auch keine Ext-

remanforderungen an Schriftsätze gegeben waren. Auch für Rechtsanwälte oder im größten 

Umfang für die Personen, die sich selber vertreten haben. Das war eigentlich aus meiner Sicht 

das allertypischste. Und, dass die Anzahl der Verfahren doch durch Schiedskommissionen 

usw. begrenzt war. 

 

- Zusatzfrage: Was können Sie nachvollziehen zum Verhältnis dessen, was durch Schieds-

kommissionen bzw. was am Gericht an Zivilsachen geklärt wurde? - 

 

So wie die Schiedskommissionen ausgerichtet waren, wurden dort im wesentlichen Nachbar-

schaftsstreitigkeiten behandelt. Das hat natürlich dazu geführt, dass in diesem vertrauten Kreis 

bestimmte Sachen aus meiner Sicht schneller gelöst wurden, als wenn sie so anonym ans Ge-

richt gingen wie heute - wo man sich ja im Prinzip den Schädel einschlagen kann und die wei-

tere Nachbarschaft das nicht unbedingt mitbekommt. Aber eine richtig ernsthafte Lösung ist 

in den meisten Fällen dann auch bloß kurzzeitig eingetreten. Wir haben es in vielen Fällen 

erlebt, dass die Sachen dann nachher doch noch eskaliert sind und das wieder von vorne los-

ging. Aber die Streitwütigkeit der Leute war, glaube ich, auch nicht ganz so ausgeprägt.  

2. Was fanden Sie im großen und ganzen gut am DDR-Zivilprozess? 

Gut, kann man aus verschiedener Sicht sehen. Ich sehe es mal aus Sicht der Bürger insofern, 

dass die einzelne Person, die zum Gericht klagen gegangen ist, weil sie meinte, sie hat Recht - 

ob sie Recht bekommen hat, ist nachher der zweite Teil -, dass die natürlich irgendwie diesen 

Prozess nachvollziehen konnte. Und auch die Beratung im Verfahren - dass man ja praktisch 

leitend Hinweise geben musste: ‘Das müssen Sie machen und das können wir’. - Ist ja heute 

nicht. Der einzelne Bürger ist ja relativ hilflos vor Gericht. - Wobei für mich die Frage aus 

heutiger Sicht entsteht: Ob es unbedingt notwendig war, dass jeder dieses Führen des Prozes-
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ses bis ins letzte begriffen haben musste - mag ich auch nicht unbedingt als eine Notwendig-

keit einschätzen. Das war sicher aus Sicht der Leute einfach.  

Aus Sicht des Gerichts war dieser Amtsermittlungsgrundsatz erschwerend gewesen, weil man 

sich die Probleme regelrecht auf den Tisch geholt hat und dann der Richter oftmals dasaß mit 

einem Haufen und anfangen musste das grundsätzliche zu sondieren. Und wir hatten ja nur 

ein Fragment von dem heutigen BGB übrig. Ich habe diese Entwicklung miterlebt: BGB am 

Anfang der Ausbildung, dann kam das Zivilgesetzbuch - es ist ja eine Verstümmelung ir-

gendwo gewesen, um dem Bürger das Zivilrecht nahe zu bringen und auch überschaubar zu 

machen.  

Aber wir sind im Zivilprozess dann relativ oft auf Lücken gestoßen, wo Regelungsbedarf war, 

der plötzlich durch das ZGB nicht mehr abgedeckt war und man hat dann auch einen Kom-

mentar gehabt. Dieser eine Kommentar wurde einmal herausgegeben, war über lange Zeiten 

auch gut und dann stand der einzelne Richter mit dieser Lücke da und hatte das Problem, dass 

er nun entscheiden musste, was meiner Meinung nach für die ganze Rechtsentwicklung auch 

nicht unbedingt günstig war. Andererseits war mit dieser Kommentierung sozusagen das 

Amen in der Kirche gegeben und daran hatte sich der einzelne Richter zu halten; es war also 

vorprogrammierbarer, was in so einem Prozess herauskommt, als es teilweise heute ist.  

 

- Nachfrage: Dann war es so, dass, wenn der Kommentar zum ZGB das nicht hergab, man 

dann im Zweifelsfall im BGB nachschaute oder sich daran orientierte, zumal, wenn man die 

Ausbildung und Erfahrung in der Anwendung des BGB hatte? -  

Na, zumindest versucht hat, sich zu orientieren. Das Nachschauen in dem Sinne brachte ja 

nichts, weil das BGB einfach außer Kraft war und ich denke, das hätte auch keinen Beifall 

unbedingt gefunden, wenn man das BGB als Richter wieder ausgebuddelt hätte. Ich weiß nur, 

dass ich mehrere Situationen hatte, wo ich eigentlich in einer Lücke war und diese Lücke galt 

es dann zu schließen. Aber das war eben ein bißchen kompliziert, weil man an eine vorgegebe 

juristisch Linie gewohnt war.  

 

- Nachfrage: Was Sie sagen mit „Verstümmelung“, können Sie das bitte vertiefen? - 

So habe ich das eigentlich gesehen. Das ZGB hatte sehr viele positive Seiten - das will ich 

absolut nicht bestreiten. Aber, gerade wenn man einmal BGB hatte, Zivilrecht DDR dazwi-

schen und jetzt wieder BGB, muss man natürlich sagen: Selbst das BGB hat immer noch 

Ecken, wo man wirklich gucken muss, wo durch die Rechtsprechung aber inzwischen einiges 

ausgefüllt ist. Und das ZGB ließ sich sicher - ich habe auch diesen ganzen Werdegang des 
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Zivilgesetzbuches miterlebt - schwer auch auf diese komprimierte Form zusammenquetschen 

und war ja dem nicht gewachsen. 

- Zusatzfrage: Würden Sie soweit gehen, dass aus rechtspolitischen Absichten - also bürger-

nah, allgemeinverständlich, überschaubar - beim ZGB sehr viele Kompromisse eingegangen 

wurden, die dann im Prinzip auch zu Lasten der Auslegung und des Richterrechts kompliziert 

für die Richter waren? - 

Ja. Ja, würde ich schon soweit sehen. Was es in der Praxis gezeigt hat und das wurde eigent-

lich auch in Auswertungen intern auch so bestätigt. 

 

- Zwischenbemerkung: Haben Sie möglicherweise jetzt schon eine ganze Reihe dessen ge-

sagt, was zur dritten Frage gehört, was sie weniger gut fanden? Wollen Sie das noch aus-

bauen? -  

3. Was fanden Sie am DDR-Zivilprozess weniger gut? 

Das ist es eigentlich. Weil ansonsten der Prozess eigentlich relativ geordnet, wie gesagt auch 

vorprogrammierbar war. Also, das ist so, das merken Sie auch heute, wenn Mandanten kom-

men, die früher auch schon etwas streitempfänglicher waren und Prozesse geführt haben, dass 

die sagen ‘Ich wußte unterm Strich, es muss was für mich rauskommen.’ 

 

- Zusatzfrage: Amtsermittlungsprinzip, Erforschung der materiellen objektiven Wahrheit in 

der DDR,  Parteienprinzip und formelle Wahrheit im bürgerlichen Zivilprozess - wie würden 

Sie diese Problematik sowie ihre Erfahrungen mit beiden Prinzipien einschätzen? - 

Also, ich denke, dass der heutige Grundsatz eigentlich der Wahrheitserforschung näher 

kommt. Weil ich ganz einfach sage, ich konnte nicht als neutraler Dritter interpretieren - das 

erinnert mich immer an die Interpretation eines Gedichtes, wo ja auch jeder eigentlich ir-

gendwas reinlegen und heraushören kann. Ich habe das eigentlich immer als problematisch 

angesehen, dass man die Hausarbeiten für die Leute gemacht hat. Vielleicht auch manchmal 

irgendwas in falscher Richtung hineingedacht hat. Ich weiß nicht, das kann nicht Sinn und 

Zweck eines Richters an und für sich sein. Dass man dann, um bürgernah zu sein, eigentlich 

soweit geht, dass man das Ergebnis als Wahrheit von Amts wegen offeriert, ist etwas anderes, 

als wenn ich heute die Verwaltungsgerichtsebene habe. Da sehe einen ganz anderer Hinter-

grund als im Zivilrecht.  
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Eine Gerichtsgeschichte 

4. Erzählen Sie doch bitte einmal eine Geschichte, die mit einem Berliner Stadtbe-

zirksgericht zu tun hat. Es darf ruhig eine ganz alltägliche oder banale Geschichte 

sein, kann aber natürlich auch etwas Spektakuläres sein. Wie fängt diese Geschichte 

an, wie verläuft sie und wie endet sie? Es darf eine Geschichte sein, die Sie erlebt 

oder gehört haben. 

Ja, ich habe hin- und hergegrübelt, was man da nehmen könnte. Weil: An und für sich ist die 

Frage natürlich sehr umfassend zu beantworten oder überhaupt nicht. Es war Alltag, es war 

Hetzerei.   

Ist ein bißchen kritisch, weil ich nur kurze Zeit im Zivilrecht gearbeitet habe und auch sagen 

muss, es sind in dieser Zeit keine spektakulären Fälle vorgekommen. Ich habe hin- und her-

überlegt, da sind nicht großartige Sachen gelaufen.  

Mir ist eigentlich viel mehr zu dem Punkt eingefallen - das ist kein Fall in diesem Sinne -, wo 

es um die Stellung des Gerichtes geht. Der Richter war in seiner Person eigentlich nicht so 

diese Autorität, um die Prozesse zu führen, wie man es hätte eigentlich auf der anderen Seite 

erwarten müssen und wie es auch wiederum sein sollte. Da war ja dieser Kampf auch um die 

Robe, das ist ja auch hochinteressant. Da gab es lange Zeit Debatten, um die Robe wieder 

einzuführen, die man ja weggenommen hatte. Dann gab es aber die Pflicht, gleichzeitig be-

stimmte Kleidung tragen zu müssen. Und wenn man andererseits dann gesehen hat, was für 

eine Gesamtatmosphäre im Gericht herrschte; in Marzahn saß das Stadtbezirksgericht in ei-

nem Barackengebäude. Das ging dann wirklich so weit, dass die Leute sich da tobend oder 

schreiend, wenn sie meinten, sie bekamen irgend etwas nicht, hinstellen konnten und dann 

wurde also alles unternommen, um sie zur Beruhigung erstmal zu befriedigen. Das ist das, 

was mir zur Atmosphäre eingefallen ist.  

Auch die Sprechtage waren oft auch Verhandlungstage und man hatte ja nicht, wie heute in 

Berlin üblich, mittags Schluß, sondern es wurde bis tief abends durchverhandelt. Dadurch war 

es manchmal ein Volksbegängnis auf den Gängen, so dass man dann also Mühe hatte, wenn 

man als Richter fertig werden wollte, dass man nicht in irgendeinen Konflikt hineingezogen 

wurde. 

Also zu den Fällen direkt kann ich schwer etwas sagen. Einer vielleicht, da ging es um eine 

Ersatzteilfrage, das ist das einzigste - wie gesagt, ich habe lange gegrübelt -, der ist auch in 

die zweite Instanz gegangen. Da ging es um die Frage, Einbau alter, regenerierter Teile. Jeder, 

der die DDR erlebt hat, weiß, zum Schluß gab es nur noch regenerierte Teile. Die neuen Teile 

sind rausgegangen, es waren keine mehr da. Und da klagte jemand, der in sein nagelneues 
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Auto - zum Garantietermin - solche Teile eingebaut bekommen hatte. Und das war tatsächlich 

auch ein Fall, der sehr kompliziert sich gestaltete. Der Kläger wollte dafür eine Minderung 

haben. Und diese Minderung wollte natürlich ihm keiner zugestehen. Ich habe sie ihm zuge-

sprochen und in der zweiten Instanz ist dann nach einem Jahr - die ganze Geschichte ist ziem-

lich auf Eis gelegt worden, ein Urteil ergangen, wo dann einfach drinstand, „Ja, alt ist wie 

neu, wenn regeneriert“. Das war dann die rechtliche Entscheidung, mit der mein Urteil aufge-

hoben wurde. So wurden bestimmte Sachen auch angegangen, wenn sie einen wirtschaftli-

chen und damit auch politischen Hintergrund hatten.  

 

- Nachfrage: Also in dem Augenblick hat man die Rechtsprechung entsprechend an die 

volkswirtschaftliche Situation angepaßt? -  

Sie ist eindeutig angepaßt worden. Man kannte die Senate, man wußte auch, dass die sehr 

gute Urteile durchaus liefern konnten. Wenn man dann gesehen hat, die haben ein Jahr lang 

gebrütet, um zu schreiben, schwarz ist weiß oder umgekehrt, dann war da einfach ein anderer 

Hintergrund. 

Verhandlungsstil - Mitwirkung von Schöffen – Atmosphäre vor Gericht 

Frage 5 fehlt! 

- Zusatzfrage zu 5. und 7.: Welchen Einfluß hatten die Räumlichkeiten der Stadtbezirksge-

richte in Weißensee, Hohenschönhausen und Marzahn auf die dortige Atmosphäre und Ver-

handlungskultur? -   

Die beiden ersteren Stadtbezirksgerichte waren vorne in dem Altteil, der jetzt auch noch als 

Amtsgericht Weißensee existiert, und das Stadtbezirksgericht Marzahn hinten in der Baracke 

untergebracht. Es waren ja keine Finanzen da, insofern „Baracke“ sicherlich aus heutiger 

Sicht, damals war es einfach notwendig. Die Bezirke waren gewachsen; aus Lichtenberg ent-

stand Marzahn, aus Marzahn später Hellersdorf, danach aus Weißensee Hohenschönhausen. 

Das war mit einmal eine Größenordnung, auf die man justizmäßig nicht eingestellt war. Also, 

musste etwas aus dem Boden genauso gestampft werden. Marzahn war, als ich dort anfing, 

ein unheimlich junges Gericht, auch was die Richter betrifft. Allerdings war es auch ein 

Sammelsurium von Richterinnen, die alle kleine Kinder hatten, was natürlich eine gewisse 

Ausfallquote mit sich brachte. Also, wir hatten ständig doppelt zu tun, weil immer einer aus-

fiel. Die Verhandlungen mussten geführt werden, um einfach das Pensum zu schaffen. Spezi-

ell im Familienrecht hatten wir viele Verfahren, weil die Quote an Scheidungen groß war. 

Dadurch blieb für bestimmte, geordnete Dinge, gar keine Zeit.  
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Dazu kam - wie gesagt - dieses Funktionalgebäude, das also nicht für Autorität sorgen konnte. 

Weil es ein junger Stadtbezirk war, sollte die Rechtspflege sehr bürgernah umgesetzt werden. 

Das kannte ich vorher - ich hatte am Anfang in Mitte gearbeitet - nicht so. Mitte war ein ande-

rer Hintergrund, auch eine andere Qualität des Gebäudes. Aber auch eine andere Qualität der 

Zusammenarbeit mit den Kollegen. 

- Auf weitere Nachfrage (zur Abhängigkeit der Atmosphäre von den konkreten Örtlichkei-

ten?): Also, ich habe es jedenfalls sehr deutlich so erlebt. 

 

- Nachfrage: Vielleicht können Sie noch etwas sagen zur Charakteristik des Verhandlungs-

stils? - 

Der Verhandlungsstil war auch genauso individuell, wie er heute ist. Er war sicher geprägt 

davon, dass die Schöffen mit dabei waren.  

Der Verhandlungsstil des Richters war, wenn man es mit heute vergleicht, auch nicht viel 

anders. Der Richter hat sich bemüht, das Verfahren zu führen, zu lenken und zu leiten. Der 

einzige gravierende Unterschied war, dass man der jeweils klagenden oder beklagten Pro-

zesspartei mehr Zeit zum Reden ließ. Es wurde viel mehr geredet; die Verfahrensdauer war 

überhaupt nicht vergleichbar mit der heutigen. Gleichzeitig stand aber auch bei jedem Richter 

immer im Hintergrund die Erledigung der Verfahren, das war ja alles nicht so angesetzt wie 

heute. 

 

- Nachfrage: Angesetzt, „geplant“ in dem Sinne, war wohl pro Zivilverfahren eine Stunde, ist 

das richtig? - 

Vom Grundsatz ja, kann man sagen. 

 

- Nachfrage: Und die Dauer pro Zivilverfahren, bei „normalem“ Ablauf, also ohne Auslands-

beteiligung, ohne Gutachten usw., wohl einen Monat? - 

Eigentlich, das war auch die Maßgabe, sollte innerhalb eines Monats nach Möglichkeit.der 

erste Termin durchgeführt werden.  

 

- Nachfrage: Und nach Möglichkeit sollte die Sache in einem Termin abgeschlossen werden? 

So war auch die Orientierung, ja. Das war in Dienstanweisungen geregelt. Das war generell 

eigentlich eine Konzentration der Verfahren auch von jeher gleich mit ??? [nicht verständ-

lich wegen Überschneidung der Stimmen]. Wir mussten auch abrechnen. Es wurde auch 

ausgewertet, wenn Verfahren entsprechend länger gedauert haben. 
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6. Welchen Anteil hatten die Schöffen an der Verhandlung und der Leitung des Zivil-

prozesses? Wie wirkte es sich aus, dass bei einem DDR-Zivilverfahren auch immer 

Schöffen beteiligt waren? 

Unterschiedlich. Kam meiner Meinung nach auf den Richter an. Der Richter bekam ja Schöf-

fen willkürlich zugeteilt. - Anders als heute, wo die Schöffen nicht mehr individuell dem 

Richter zugeteilt sind und auch nicht in einem Rechtsgebiet ein für alle mal drinbleiben. Die 

Richter hatten teilweise ein sehr sehr enges Verhältnis mit den Schöffen, in dem sie sie sehr 

integriert haben. Das war auch teilweise sehr vernünftig. Es kam natürlich darauf an; nicht 

jeder Schöffe war befähigt, mitzuarbeiten.  

Aber teilweise brachten Schöffen auch sehr gute Anregungen ein. Ihre Mitwirkung führte 

auch zu einem sehr lebensnahen Aufarbeiten der Konflikte, weil bestimmte Gesichtspunkte 

mit eingeflossen sind.  

Aber es gab auch Schöffen, die in den Terminen eingeschlafen sind. Also, man hatte alles mit 

drin.  

 

- Nachfrage: Schöffen im Familien- und im Strafrecht sind, nach dem was ich so miterlebt 

und recherchiert habe, möglicherweise ein Unterschied zum Zivilrecht. Könnten Sie das diffe-

renzieren, zum Vermögen und den Möglichkeiten der Mitwirkung der Schöffen? -  

Ja, man muss wirklich sehen: Die Schöffen waren teilweise - also gerade im Zivilprozess - 

absolut überfordert, weil sie eben keinen rechtlichen Hintergrund hatten, waren auch zu einem 

großen Anteil nicht interessiert daran. Das muss man auch ganz deutlich sagen, weil sie gegen 

volle Bezahlung für die gesamte Zeit freigestellt wurden. Ich könnte genug Beispiele nennen, 

wo die Schöffen eigentlich nur ein Ziel hatten: Also, wann machen wir denn hier Feierabend, 

wann sind wir hier raus, damit wir Freizeit gewinnen?  

Mir ist es gelungen, einen ganz engagierten Kreis von Schöffen im Zivilrecht dazu zu brin-

gen, sich ernsthaft Gedanken zu machen. Aber ich würde behaupten, es war die Ausnahme im 

Zivilprozess. Weil einfach das Interesse auch nicht da war und wenn Interesse, das Wissen 

nicht da war. Es fanden zwar Schulungen statt durch die Richter, aber ich denke mal, man 

kann nicht im Schnelldurchlauf jemandem befehlen, ausgerechnet das komplizierte Zivilrecht 

zu erkennen. So dass man sagen kann, im Grundergebnis haben sich die Schöffen im Zivil-

prozess - außer, dass man sagt, das ist die öffentliche Meinung, die reinkommt - nicht auswir-

ken können. Man musste dann auch als Richter eben mal klipp und klar sagen, wenn be-

stimmte Ideen kamen: ‘Versuchen Sie mal, das mir rechtlich zu begründen, setzen Sie sich 



 

135 

hin, machen Sie mir mal was fertig.’ Und dann kam meistens das passende [???, Stimmen-

überschneidung]. Und dann kamen wirklich viele Schöffen, die abgeschaltet haben. 

Frage 7 fehlt! 

Richterliche Rechtsauskunft 

8. Welche Bedeutung hatte die richterliche Rechtsauskunft des Stadtbezirksgerich-

tes? 

Antwort siehe 9.! 

9. Inwieweit waren die rechtsauskunftgebenden RichterInnen an der außergericht-

lichen Klärung von Rechtskonflikten interessiert?  

Zu 8. und 9.: Rechtsauskunft war eine Geschichte, die doch eine Menge zur Konfliktlösung 

beigetragen hat. Das ist meine persönliche Empfindung. Ich habe es wie gesagt an zwei Ge-

richten erlebt, kann dadurch eigentlich auch differenzieren.  

Bei der Rechtsauskunft mussten die Richter aller Rechtsgebiete Auskunft zu allen Rechtsge-

bieten geben. Das war eine interessante Geschichte, weil man eigentlich über diese Hinter-

grundkenntnisse so detailliert nicht verfügte. - Allerdings war das Recht nicht so kompliziert, 

wie man es heute sehen muss. Ich meine, heute könnte keiner mehr solche Auskünfte kom-

plex geben. - 

Die Rechtsauskünfte sind sehr gut angenommen worden und das Bestreben war eigentlich 

schon doch, Konflikte zu vermeiden, hier kann aber nur von der eigenen Person ausgehen und 

von dem, was man so von Kollegen gehört hat. Aus meiner Sicht hat der Richter ja eigentlich 

hintendran schon immer gesehen, „Jetzt kriegst du noch mehr Verfahren auf den Tisch.“ Das 

war schon wie so ein Selbsterhaltungstrieb auf der einen Seite.  

Andererseits waren auch die Bürger zufrieden. Sie sind zum Richter zur Rechtsauskunft ge-

gangen, da war auch irgendwo die Akzeptanz da: ‘Das, was der gesagt hat, das ist dann auch 

schon so richtig.’ Daran hielt man sich dann auch in gewisser Hinsicht fest. Was nicht dazu 

führte, dass damit die Sache unbedingt vom Tisch war, aber im Grundsatz der Quote [??? 

(nicht verständlich)]. 

Zur Rechtsauskunft wurden Bücher geführt. Es wurde aufgeschrieben, was für ein Anliegen 

vorgebracht und was geraten wurde. Gut, wenn man sich die Bücher heute anguckt, da wurde 

vielfach einfach auch beraten geschrieben. Das durfte nicht sein, ist aber passiert, weil man in 

der Masse nachher auch nicht mehr differenzieren konnte, zwischen Rechtsauskunft und 

Rechtsberatung. Man hatte manchmal wirklich nur zehn Minuten. Die Flure waren voll 
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Rechtsauskunftssuchenden. Wenn man so einen ganzen Tag von früh bis abends Rechtsaus-

kunft gemacht hatte, da war man am Ende des Tages wie „erschossen“, man konnte nicht 

mehr.  

Aber vom Grundsatz denke ich, dass die Rechtsauskunft doch eine Menge an Konfliktlösun-

gen gebracht hat - einfach, indem die Leute wußten, ja, so ist es. Aber man muss auch wieder 

sehen, dass das Recht auch insgesamt so war, dass man ihnen sagen konnte, ‘Im Falle einer 

Entscheidung würde die so und so aussehen.’ So dass von daher sich manch einer überlegt 

hat, eine Klage einzureichen. Allerdings waren die Prozesse ja auch nicht teuer; man konnte 

ja auch relativ preiswert einen Prozess führen. Einen Rechtsanwalt brauchte man sowieso im 

Zivilprozess kaum. Es gab einige gute Zivilrechtler, aber die Leute sind mehr in die Zivilpro-

zesse auch ohne Anwalt gegangen. Nur wenn es komplizierter wurde, wo sie dann nicht mehr 

durchgesehen haben, dann haben sie einen Anwalt genommen. 

 

- Zusatzfrage: Könnten Sie schätzen, in wieviel Prozent der Zivilverfahren ein oder beide Par-

teien anwaltlich vertreten waren? - 

Ich würde sagen, in Berlin-Mitte waren in der Mitte der 70er Jahre ungefähr zwischen dreißig 

bis vierzig Prozent der Parteien anwaltlich vertreten. - Auf weitere Nachfrage: Ein gutes Drit-

tel? - Ja, kann man sagen. In Berlin-Marzahn weniger, deutlich weniger. Ich denke, für Mar-

zahn Mitte der 80er Jahre sind zwanzig Prozent schon sehr hoch gegriffen. - Auf weitere 

Nachfrage: Also ein Fünftel? - Ja. 

- Nachfrage: Können Sie bitte die Anzahl der Rechtsauskünfte abschätzen, die ein Richter 

während eines Rechtsauskunftstages gab? Waren es bis zu 35 Rechtsauskünfte? - 

Das ist eine realistische Zahl. Vielleicht sogar über 40. 

- Auf weitere Nachfrage (was aus diesen 35 Rechtsauskünften wurde, wie man sie grob quan-

tifizieren könnte, wieviel Verfahren wurden, wieviele zur Schiedskommission gingen und 

wieviele durch die Rechtsauskunft geklärt wurden?): - 

Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil ein Teil wirklich ein Fall für die Rechtsantragsstelle 

war, wo man einfach sagen musste, ‘Sie haben einen Titel, Sie können vollstrecken’. Ein Teil 

wurde an die Jugendhilfe verwiesen, wenn man das Familienrecht nimmt. Bei den Schieds-

kommission hatte man die Rückläufe nicht so.  

- Auf weitere Nachfrage (wieviele von den ca. 35 Rechtsauskünften durch die Rechtsauskunft 

geklärt wurden?): - 

Ich denke, zwischen 30 und 40 Prozent.  
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- Auf weitere Nachfrage: - Ein gutes Drittel. Aber da spreche ich jetzt nur von Berlin-

Marzahn Mitte der 80er Jahre, weil mir das noch in Erinnerung ist. 

10. Inwieweit kam es vor, dass die rechtsauskunftgebenden RichterInnen auch den 

Vorsitz im Zivilprozess in dieser Sache inne hatten? 

Das war eigentlich geregelt, dass solche Fälle nicht auftreten sollten. Ob es dann passiert ist, 

weil der einzelne Vorsitzende das nicht beachtet hat, das kann ich nicht sagen. Ich kann es nur 

für meine Person erklären: Wenn  ich in diesen Fällen dann hinterher eine Sache auf den 

Tisch bekam, habe ich entsprechend gesehen, dass diese einem anderen Richter zugeteilt 

wurde.  

Das war auch eine direkte Anweisung, um zu vermeiden, dass da irgendwo eine Vorbeein-

flussung oder so etwas da ist. 

 

- Nachfrage: War das auch abhängig davon, dass man sich als Richter erinnerte, dass der Bür-

ger in der Sache schon mal bei einem zur Rechtsauskunft war? - 

Ja. Das ließ sich anders nicht vermeiden. Es wurde ja nie unten in der Aktenführung irgendwo 

registriert, sondern es waren ja nur diese Bücher zur Registratur der Rechtsauskunftsersu-

chenden da. 

Rolle des Anwalts im Zivilprozess  

11. Wie empfanden Sie das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und 

rechtsanwaltlicher Parteienvertretung? 

Antwort siehe 12.! 

12. Inwieweit konnten die Rechtsanwälte ihre zivilprozessualen Möglichkeiten, d. h. 

ihre anwaltliche Rolle, wahrnehmen? 

Zu 11. und 12.: Ich denke, die richterliche Prozessleitung war schon übergreifend. Der Richter 

hat das Verfahren aus seiner Sicht vorbereitet und er hat es auch so geführt. Die Rechtsanwäl-

te hatten die Möglichkeit der Vertretung. Allerdings konnten sie nicht wie heute, also nicht 

mit diesem Engagement auftreten. Das muss man differenzieren, wobei mir die Einschätzung 

schwer fällt, weil man das Problem nicht aus der Zeit rausnehmen kann.  

Von den Rechtsanwälten kamen zum Teil auch sehr oberflächliche Schriftsätze, die dann die 

Zeitdauer des Verfahrens beeinflußten. Indem der Rechtsanwalt natürlich dann für seine Par-

tei bestimmte Dinge im Verfahren vorgetragen hat und dann so eine Art Gespräch teilweise 

erfolgte. Wo meiner Meinung nach auch die Rolle des Anwalts oftmals nicht so gegeben war, 
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wie sie es heute ist. - Heute ist alles aufbereitet in Schriftsätzen, der Richter hat praktisch ein 

fertiges Machwerk. - Das war im DDR-Zivilverfahren nicht so. Indem der dann also das 

rechtliche so [???, unverständlich, bitte ergänzen] hat, sondern er hat dann auch Informati-

onen noch nachgetragen, weil der Richter nachgraste. Es ist nicht so zum Tragen gekommen - 

gerade im Zivilrecht nicht. 

 

- Zusatzfrage: Bestand die Situation, dass, wenn eine Partei nicht anwaltlich vertreten war, die 

andere aber doch, Sie dann als Richter versucht haben, das etwas auszugleichen? - 

Ja. Das war in jedem Fall so gewesen, dass man auch die Pflicht hatte, dann den Nichtvertre-

tenen über seine Rechte wesentlich mehr noch zu belehren und dass man ihm vieles erklärte, 

um das alles verständlich zu machen. So dass eben aus meiner Sicht die Tätigkeit des Anwalts 

in wenigen Spezialfällen nur zum Tragen kam.  

Wir haben uns ja vorhin unterhalten über die Qualität der Anwälte, die ja nicht wie heute ge-

nötigt waren, um ihre Mandantschaft zu kämpfen. - Heute ist es Existenzkampf. Wir haben 

sehr viele Anwälte gerade in Berlin und wenn sie nicht gut sind, sind sie weg vom „Fenster“. - 

Das war in der DDR nicht, das muss man einfach auch als Hintergrund sagen. Die Anwälte 

waren handverlesen.  

 

Es war ein sehr kollegiales Verhältnis, man hat sich nie als Widersacher gesehen. Der Rechts-

anwalt hat zumeist unterstützt. Es war eine runde Geschichte, ich weiß nicht, wie man es an-

ders definieren soll.  

Streben nach Einigung - Prozessvermeidung? 

13. Inwiefern gab es Bemühungen der vorsitzenden RichterInnen bzw. der Schöffen, 

den zivilrechtlichen Konflikt gütlich beizulegen? 

Antwort siehe 14.! 

14. Inwiefern hatten Sie den Eindruck, dass eine Einigung der Prozessparteien an-

gestrebt bzw. der Zivilprozess vermieden werden sollte? Begründen Sie ihren Ein-

druck auch bitte etwas. 

Zu 13. und 14.: Da habe ich ein bißchen gegrübelt, weil ich das ja alles nicht mehr rückwir-

kend betrachtet habe. Das ist abgehakt und irgendwo sagt man, das nimmt man mit als Erfah-

rung für sich persönlich. Zumal ich zwischendurch eine Phase hatte, wo ich Justitiar war, wo 
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ich wieder ganz andere Eindrücke gewann, indem ich dann für den Betrieb bei Gericht aufge-

treten bin, so dass dann bestimmte Dinge wieder in einem ganz anderen Licht erschienen. 

Es ist so, dass dieses Bemühen, zu einer gütlichen Beilegung zu kommen, erheblich ausge-

prägt war. Das kann man ohne weiteres in den Vordergrund stellen. - Ich würde es aber ei-

gentlich nicht anders sehen als unter heutigen Gesichtspunkten, weil der Richter natürlich 

motiviert war, kein Urteil zu schreiben - und das ist heute eigentlich immer noch die gleiche 

Motivation. - So dass man schon allein aus diesem Grunde, dass die Zeit einfach knapp für 

einen Richter war, an einer Einigung interessiert war. - Der Richter hatte sein bestimmtes Ar-

beitspensum, was er im Monat bekam, das wurde nach Eingängen bearbeitet; wenn er die 

Sachen nicht wegbekam, wurde sein „Rattenschwanz“ immer größer. Ich habe genug Richter 

miterlebt, die einfach an der Arbeit auch zerbrochen sind. Es spielte auch keine Rolle - um 

auch solche Geschichten anzuschneiden, dass ich zwei Kinder hatte und damit die verkürzte 

40-Stunden-Woche, aber das Arbeitspensum war eigentlich genauso hoch, als wenn ich voll 

gearbeitet hätte. Ich habe mich freiarbeiten müssen, um das zu erreichen und von daher war 

die Motivation, im Verfahren eine Einigung anzustreben, also zumindest bei meiner Person 

sehr groß vom Selbsterhaltungstrieb geprägt.  

Die Einigung war aber auch gewollt insgesamt. Wir wurden ständig auch daran gemessen, 

wie viele Einigungen wir abgeschlossen haben. Man hatte ja auch extra dieses Wort ‘Ver-

gleich’ weggenommen. Früher gab es ja auch noch den ‘Vergleich’, das habe ich ja auch noch 

alles miterlebt, dann kam ja dieses Wort ‘Einigung’. Man versuchte damit natürlich auch dem 

ganzen einen viel moralischeren Anstrich zu geben. Weil: Das andere wäre ja eigentlich ir-

gendwo ein fauler Kompromiß.  - Und so ist es ja auch heute: Jeder gibt ein Stückchen nach. - 

Das war meiner Meinung nach der Hintergrund der Einigung. 

 

- Nachfrage: Zur Quantifizierung und Qualifizierung Ihrer Erledigungsziffern; es wurden Ur-

teil und Einigung erfaßt. War der Richter „besser“, der mehr Einigungen hatte oder ging das 

nur um die Frage der Erledigungen insgesamt? - 

Es ging um die Frage der Erledigungen insgesamt. Die Einigungen spielten insofern eine Rol-

le, indem der Richter natürlich als besonders befähigt eingeschätzt wurde, hier die Konfliktlö-

sung beizutreiben. Aber, das Wesentliche war - und das war der ständige Druck, unter dem 

man auch stand - innerhalb einer recht kurzen Verfahrensdauer möglichst einen, wie auch 

immer gearteten Abschluß zu bekommen. Und eine Einigung bedeutete wie heute, das Ver-

fahren war endgültig vom Tisch. Deshalb war das Interesse auch da, denn es ging ja sonst 

unter Umständen auch weiter in die nächste Instanz. Das war sicher, denke ich, mit eine Mo-
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tivation, auch ein generelles Interesse von außen her und auch von der Leitung, eine Einigung 

zu haben.  

Stand der Prozessparteien  

15. Welchen Stand hatte Ihres Erachtens nach der einfache Bürger im Zivilprozess? 

Antwort siehe 17.! 

16. Welchen Stand hatten Prozessparteien, die der DDR nahestanden, im Zivil-

prozess? Ich meine, wie war der Stand von VEBs, staatlichen Organen, Genossen-

schaften oder auch von Funktionären? 

Antwort siehe 17.! 

17. Wie wurden Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer im Zivilpro-

zess behandelt? 

Zu 15. bis 17.: Der Stand des einfachen Bürgers im Zivilprozess war eigentlich der gleiche, 

als wenn er mit einem Rechtsanwalt kam; ich denke, das muss man deutlich machen, weil das 

eigentlich auch eine Geschichte war, die immer wieder als Pflicht dem Richter auferlegt wur-

de. Der unvertretene Bürger durfte nicht schlechter stehen, weil man wollte auch nicht fordern 

die Mitwirkung der Rechtsanwälte. Das war einfach eine Sache, die hat man gelassen. Aber 

die Mitwirkung der Rechtsanwälte sollte sich in Grenzen halten. 

Das muss man einheitlich sehen andererseits mit der Anpassung des Rechts durch das Zivil-

gesetzbuch,  dass der Bürger seine Recht kennen, selbständig umsetzen und bekommen sollte. 

 

- Nachfrage: Es entsteht für mich der Eindruck, dass man Anwälte nicht haben wollte in stär-

kerem Maße, um Justiz als geschlossenen Apparat zu haben, aber dann nicht noch die Rechts-

pflege außerhalb des Justizapparates? - 

Genau. Die Anwälte waren in einer bestimmten Rolle meiner Meinung nach festgelegt gewe-

sen. Und mehr war nicht gewollt. Sie waren daher auch im wesentlichen gedrängt in Strafpro-

zesse, womit man den Anstrich der Rechtsstaatlichkeit erwecken konnte. Und in familien-

rechtliche Auseinandersetzungen, weil da sie da notwendig waren.  

- Auf weitere Nachfrage: Um die Dinge zu versachlichen?! - 

Ja. Im Zivilprozess war das nicht so gewollt und sollte auch nicht zur Ausuferung führen und 

deshalb auch dieses bürgernahe, um da auch Striche zu ziehen.  
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Prozessparteien die der DDR nahestanden? Es ist wieder ein bißchen problematisch, weil, war 

nicht sehr viel. Wir hatten in Marzahn eine einzelne Kammer, die hat sich mit den Mietstrei-

tigkeiten beschäftigt.  

- Nachfrage zur Rolle der KWV: -  

Neubau, in Marzahn typisch, war so gut wie ausschließlich volkseigener Wohnungsbau, der 

durch die KWV verwaltet wurde. Die hatte eine Vormachtsrolle, kann man ganz eindeutig 

sagen. Die Verfahren waren viel Routine, das ging mit „links“, da wurde viel telefoniert und 

gemacht und getan. Da sind ja auch teilweise die Bürger überhaupt nicht mehr zum Termin 

gekommen; es ist ja auch nicht wie heute eine große Konsequenz daraus entstanden: ob die 

verurteilt wurden, das zu zahlen - sie konnten nicht zahlen. Gut, die paar Räumungsgeschich-

ten, die ich mal miterlebt habe, manchmal ist das ganze eigentlich für die Katz’ gewesen.  

Die Stellung der VEB war schon so, dass natürlich irgendwo ihnen eine andere Position ein-

geräumt wurde, aber ich denke, da sind sicher meine Erfahrungen zu gering. Dazu kann ich 

mich wirklich nicht ausreichend genug äußern, weil einfach zu wenig gekommen ist und ich 

mehr mit Bürger-Bürger-Verfahren zu tun hatte.  

 

- Nachfrage zur Stellung der privaten Hauseigentümer im Unterschied zur KWV: -  

Ja, hatte ich in Marzahn auch. Diese Fälle waren aber aufgrund der Neubaustrukturen nicht so 

ausgeprägt. Ich kenne es mehr von Mitte noch, da aus der Erinnerung und aus Gesprächen mit 

anderen Kollegen und aus Hospitationen bei Kollegen (diese netten Sachen gab es ja, um mal 

zu gucken, wo haben die Fehler und so etwas, da gab es viele Spielereien mit allem drum und 

dran). 

Da gab es z. B. die Hausverwaltung Alscher, die es ja heute immer noch gibt. Da war natür-

lich der Stand der KWV ein ganz anderer gewesen, als beispielsweise von diesem Herrn Al-

scher, der von vornherein auch schon politisch einen negativen Anstrich hatte. Der natürlich 

auch nichts für die Instandhaltung und Modernisierung der Häuser gemacht hat. Aber man 

muss natürlich auch wieder sehen, was konnte er denn machen? Welche Mittel standen ihm 

zur Verfügung? Das war ja irgendwo eine Kettenreaktion. 

 

- Nachfrage: War es abhängig auch von der Persönlichkeit des Richters, wie Personen behan-

delt wurden, die, wie der private Hausverwalter Alscher, politisch so ein bißchen in der Ecke 

standen? -  

Ja. Muss man schon so sehen. Weil: Die Richter waren ja nicht alle in der SED, es gab ja auch 

die Blockparteien, die mitvertreten waren, so dass auch die Richterquote demgemäß angepaßt 
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wurde. Und dann gab es natürlich auch politisch sehr engagierte Richter und es gab einfach 

parteizugehörige „normale“ Richter, was sich sicher auch niedergeschlagen hat. Wenn man 

natürlich ständig aufgrund anderer Kontakte mit der SED-Kreisleitung zu tun hatte, dann ist 

man hundertprozentig auch in diesen Verfahren anders aufgetreten, weil der heiße Draht ein-

fach irgendwo da war. 

 

- Nachfrage: Kann man sagen, dass in der Tendenz der Strafrichter und der Staatsanwalt in 

der SED und dem politischen System zugewandter waren als der Zivilrichter? -  

Ich kann aus der Erinnerung mich eigentlich nicht entsinnen, dass im Strafrecht jemand war, 

der nicht in der SED war. Das einzigste, ich hatte einen stellvertretenden Direktor, der ist heu-

te auch Anwalt, der musste notgedrungen - einfach weil er seiner Position als stellvertretender 

Direktor gerecht werden sollte - dann auch Strafrecht mitmachen; der war in der LDPD. Aber 

ansonsten? Es gab sogar parteilose Richter, selbst in Mitte; die sind nachher dann aber auch 

dort weggegangen. Es war schon ein Sieben. Und ich kann es aus eigener Erinnerung eigent-

lich nur sagen: Mitte war in gewisser Hinsicht ein Elitegericht, das muss man immer wieder 

auch betonen.  

 

- Nachfrage: Durch die Verfahren mit Auslandsbeteiligung und die Nähe zum Stadtgericht? - 

Ja. Und da wurde auch geguckt. Wie gesagt, ich hatte das zweite Kind, und so schnell, wie 

meine Versetzung dann aus diesem Gericht da war, so schnell konnte ich gar nicht gucken. Da 

spielte keine Rolle, welche Fahrtwege, also dieser ganz soziale Touch. Ich bin dreimal umge-

stiegen, es gab damals noch keine Fahrverbindungen, und mit Kirche ums Dorf gefahren, um 

auf Arbeit zu kommen. Ich habe da sehr viele persönliche Konflikte durch - bis hin zum Aus-

scheiden, also ich habe da nicht unbedingt die positivsten Erinnerungen. Und muss von daher 

sagen, dass der Richter wirklich nur etwas zählte in dem Moment, wo er hundertprozentig zur 

Stange stand, wie man es erwartete. Das ist meine subjektive Empfindung. 

 

- Nachfrage: Und dann sicher noch differenziert, wie der jeweilige Direktor drauf war? -  

Wobei der Direktor ja auch eingebunden war. Darf man auch nicht übersehen. Ich habe zu 

einem ehemaligen Direktor heute noch Kontakt und ich weiß, was der Mann manchmal Blut 

und Wasser geschwitzt hat, um selber diese Position einnehmen zu können. Weil: es war ja 

nicht leicht. 
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- Zusatzfrage: Es wird verschiedentlich davon gesprochen, dass Dr. Beyer vom Berufungs-

senat für Zivilsachen im Stadtgericht mit dem Prinzip der strikten Durchsetzung der sozialisti-

schen Gesetzlichkeit den Rechtspositivismus versuchte zur Geltung zu bringen. Können Sie 

dazu etwas sagen? -  

Dr. Beyer war die ganzen Jahre Vorsitzender des Zivilsenats und ich muss sagen, der war für 

jeden von vornherein eine Autorität. Wenn Dr. Beyer etwas sagte, dann war es eben so. 

 

- Nachfrage:  War er eine Art letztendliche Verbindlichkeit? -  

Er war eine verbindliche Autorität und ist mit Sicherheit ja auch so aufgebaut gewesen. Ich 

kenne einige persönlich sehr gut, die im Senat mit drin waren. Es war so: Es ordnete sich ihm 

alles unter und die, die mitgemacht haben, haben mitgemacht im wahrsten Sinne des Wortes. 

 

- Nachfrage: War es für Zivilrichter wohltuend zu erleben, dass da im Stadtgericht jemand 

war, der fachlich integer versuchte, die strikte Einhaltung der Gesetze durchzusetzen - im Un-

terschied auch zu anderen Dingen, die da gelaufen sind? -  

Ja, kann man so sagen. Wie gesagt, er hatte auch die Achtung von jedem - das müßte ja bei 

den Befragungen auch so rausgekommen sein. Dr. Beyer war unantastbar. 

18. Wie wurden ausreisewillige Bürger im Zivilprozess behandelt? 

Ausreisewillige Bürger im Zivilprozess - also wenn das bekannt war, wurde es schon immer 

mit einem Alarmzeichen irgendwo versehen. Es war so, dass auf der Strecke so etwas wie ein 

Alarmzeichen kam.  

Dort wurde eigentlich auch besonders in der Prozessführung darauf geachtet, dass keine 

Ecken und Kanten auftauchten. Dass man auch alles, was in politische Argumentation gehen 

konnte, von vornherein abgeschnitten hat in der Prozessführung. Sowie da irgendwo das 

Thema darauf kam, wurde abgebrochen. Das kam nicht zum Tragen. Da gab es auch Grund-

orientierungen, wie in den Verfahren damit umzugehen ist. Das wurde in Dienstberatungen 

erörtert usw. Damit also dort keine „Pannen“ gelaufen sind. Man konnte ihnen formell das 

Recht ja nicht abschneiden, das Recht blieb da. Aber es wurde eigentlich in gewisser Hinsicht 

doch so gesehen, das ist jemand, der zum Feind überläuft, insofern darf der keine Rechte 

mehr großartig bekommen, es sei denn, es läßt sich absolut nicht vermeiden.  

Das war auch im Arbeitsrecht die Tendenz. Im Familienrecht auch. Aber wie der einzelne nun 

direkt behandelt wurde, ist auch wieder „Geschmackssache“ des einzelnen Richters gewesen. 
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19. Wie wurden die sogenannten „kriminell gefährdeten / asozialen Bürger“ (gesetz-

lich geregelte Termini, vgl.: § 249 StGB und Gefährdeten-VO v. 19.12.1974) im Zivil-

prozess behandelt? 

Die sind mir nicht so sehr in Erinnerung, weil so sehr viele Verfahren mit diesen Personen 

hatte ich nicht. Entweder sind sie verurteilt gewesen; wir haben ja lange Zeit mit dem § 249 

StGB auch diese Arbeitserziehung und solche Spielereien gehabt.  

Ich weiß nur, dass im Strafrecht im Zusammenhang mit diesen Personen sehr viel gelaufen 

ist. Es gab Bemühungen, Hausgemeinschaften zur Teilnahme an den Strafverfahren zu veran-

lassen, Arrangements von irgendwelchen Arbeitskollektiven, denen diese Personen zwangs-

weise zugeordnet wurden, die dann so eine Betreuungsrolle kriegten. Es wurde sehr viel un-

ternommen, um diese Personen auch in die Prozesse zu bringen. Aber es war, als wenn man 

Eulen nach Athen getragen hat, diese Personen wollten davon nichts wissen. - Im Grunde 

genommen so, wie wir heute Aussteiger haben. - Es war vergebliche Liebesmühe. Diese Per-

sonen haben ihre Rechte nicht wahrgenommen und im Grunde genommen war denen das in 

vielen Dingen egal.  

Ich habe sie auch nicht in der Rechtsberatung groß in Erinnerung. Die sind nicht gekommen. 

Lenkung von Verfahren  

20. Inwieweit haben der / die DirektorIn bzw. der / die stellvertretende Direktor(in) des 

Stadtbezirksgerichts Zivilverfahren an sich gezogen oder außerhalb des Geschäfts-

verteilungsplans zielgerichtet bestimmten Richtern übertragen? 

Eindeutig ja. Ist passiert, wobei teilweise im Vorgeplänkel Sachen dann auch angekündigt, 

der Eingang erwartet wurde. Es kamen bestimmte Dienststellen, die bestimmte Sachen ge-

bracht haben.  

- Auf entsprechende Nachfrage: - Auch im Zivilverfahren. Man muss ja sehen, es gab dann ja 

Auseinandersetzungen aus bestimmten Dingen heraus, die sich dann im Umfeld weiter ... 

Und wo man aber auch nicht wollte, dass diese Verfahren große Kreise ziehen. 

 

- Nachfrage: „Bestimmte Dienststellen“, waren das das Ministerium für Staatssicherheit oder 

die Staatsanwaltschaft? - 

Ja. Aber es waren auch Geschichten, die dann über die SED-Kreisleitung gelaufen sind. Wie 

gesagt, stärker sicher noch im Familienrecht. Also, da habe ich wesentlich mehr Erinnerun-

gen. 
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- Nachfrage: Im Zivilverfahren sind Ihnen dann auch solche Fälle in Erinnerung? -  

Es sind Fälle in Erinnerung, aber sehr, sehr wenige, im Verhältnis. Aber ich kann es wie ge-

sagt in Marzahn nur auf die ohnehin schon wenigen Sachen sagen: davon waren es relativ 

wenige. Was nun noch gelaufen ist, was man nicht mitbekommen hat, was im Vorfeld viel-

leicht dann auch geklärt wurde? Weil: Wir hatten es zumindestens dort so, dass immer der 

Direktor oder der stellvertretende Direktor dann selber bestimmte Sachen verhandelt haben. 

Und die hat man ja überhaupt nicht mitbekommen, nicht gesehen und gemacht. Es war nur 

bekannt; es wurde immer, sage ich mal, eine halbe Nummer zugeteilt und was mit dieser hal-

ben Nummer dann passiert ist, hat ja niemand anders mehr irgendwo wahrgenommen. Natür-

lich konnten Sie in der Aktenführung die Akten sehen, da waren Namen dahinter; das hat ei-

nen eigentlich auch nicht interessiert. 

- Auf weitere Nachfrage (nach der „halben Nummer“): - 

Sie hatten ja die Eingänge von 1 bis 10, dann ging es wieder in den nächsten Gang durch. Und 

Sie hatten einen Geschäftsverteilungsplan nach Nummern zugeteilt. Sie hatten die Nummern 

7 bis 8 oder wie auch immer und wenn dann eine halbe 7 war, dann war unterm Strich die 

halbe 7 gehörte dem ...Als, die Hälfte aller Eingänge, die mit der Nummer 7 als Akte angelegt 

wurde, gehörten dann praktisch dem einen Richter und die andere Hälfte der 7 gehörte dem 

anderen. Und wie das angelegt wurde, war ja beeinflußbar, trotz alledem, gewesen.  

Ich weiß es nur, dass es also sehr kraß im Familienrecht gelaufen ist und ich weiß aus zwei 

Fällen, wo es auch im Zivilrecht mir bekannt ist, aber ich denke, der andere Teil ist mir ein-

fach nicht bekannt geworden. 

Ich bin auch aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen relativ schnell, obwohl mir das 

Zivilrecht eigentlich sehr viel gegeben hat und auch sehr interessant war, nach sehr kurzer 

Zeit aus dem Zivilrecht wieder rausgeholt worden, so dass ich auch nicht weiß, was sich da-

hinter verborgen hat. 

21. Inwieweit sind Ihnen Verfahren bekannt, bei denen durch nichtverfahrensbeteilig-

te Personen Einfluß auf den Zivilprozess genommen wurde oder werden sollte? Wel-

che Zivilprozesse waren das? 

Die Einflußnahme war in jedem Fall gegeben. Ich sage mal von dem Kreis, den wir schon 

angesprochen haben, also sagen wir mal generell ‘bewaffnete Organe’ - war ja so eine Termi-

nologie, die dafür verwendet wurde. Ob das die Zollverwaltung oder sonst wer war oder aber 

auch die Frage Einfluß der SED-Kreisleitung ... 
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- Nachfrage: Vielleicht bitte in aller Allgemeinheit - möglicherweise auch Konkretheit - zum 

Nachvollziehen ganz grob, wie das abgelaufen ist? -  

Also, eigentlich mit der Groborientierung, dass bestimmte Dinge nicht anzusprechen waren. 

Dass bestimmte Dinge von vornherein aus dem Prozess rausgenommen wurden. Dass gerade, 

wenn das Geschichten waren wie Nachbarschaftsstreitigkeiten, die sich ja auch bei diesen 

Personengruppen nicht vermeiden ließen, dass man dann versucht hat, das unter den Teppich 

zu kehren. 

 

- Nachfrage: Also, dass jemand z.B. Mitarbeiter der Staatssicherheit ist oder so etwas? -  

Nee, das nicht, sondern, dass man versucht hat, den gesamten Konflikt eigentlich unter den 

Teppich zu kehren. Dass da möglichst schnell wieder der Deckel draufkommt, Ruhe im Kar-

ton. Und es gab dann ja auf denjenigen Einflußnahme sicher auch über die Dienststelle. Also, 

man hat versucht, nach außen hin gerade für diese bestimmten Gruppen oder aber auch, wenn 

jemand z. B. einem  VEB vorstand, in einer bestimmten Funktion, hat man versucht, dieses 

makellose Bild nach außen nicht kaputtgehen zu lassen. Das war meiner Meinung nach eher 

der Hintergrund. 

 

- Nachfrage: Die Einflußnahme auf die Dämpfung und die Nichtöffentlichkeit des Konflikts? 

(Wird bejaht.) Und jetzt unter dem Vorzeichen der Einflußnahme auf die rechtliche Bewer-

tung? -  

Ist eigentlich mehr oder weniger im Zivilrecht mir nicht so sehr in Erinnerung in der ersten 

Instanz - weil man ja immer noch die zweite hatte - und dort ist diese Beeinflussung mit Si-

cherheit viel krasser dagewesen, als in diesen wirklich kleinen Prozessen, die in Marzahn ge-

laufen sind. Da kann ich es wirklich nicht sagen. 

- Nachfrage: Haben Sie Indizien wahrgenommen - jetzt mal auch außerhalb des Zivilverfah-

rens - wo Einfluß genommen wurde von außen auf Schöffen? -  

Könnte ich nicht sagen. Ich kann es nur sagen aus der Zusammensetzung der Schöffen und 

ich weiß, welche Positionen sie hatten. Und es war ein ganzer Teil auch Reisekader dann mit 

dabei, so dass mit Sicherheit da auch eine Einflußnahme da war, aber kann ich nicht bestäti-

gen. Darüber wurde nicht gesprochen. 

- Auf weitere Nachfrage: Wahrscheinlich eher im Strafverfahren? - Ich denke ja. 

- Auf weitere Nachfrage: Oder möglicherweise in Ehescheidungssachen? - In Ehescheidungen 

eigentlich, indem die Verfahren rausgezogen wurden, die wurden ja gesondert behandelt und 
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da wurde auch auserwählte Schöffen dazugenommen. Sie konnten sich ja die Schöffen dazu-

sortieren. 

 - Auf weitere Nachfrage: Und der Direktor konnte dementsprechend handeln? -  

Also, der Direktor konnte sich bestimmte Verfahren ranziehen, wo er dann ausschließlich 

verhandelt hat, sich bestimmte Schöffen auch von einem selber dann mal ausgeborgt hat, das 

kenne ich, habe ich alles miterlebt, wo dann gesagt wurde, ‘Also, die und die Schöffen’ - weil 

man wußte, die sind besonders zuverlässig. 

22. Welche Rolle spielte die Parteiorganisation der SED an einem Stadtbezirksge-

richt in Bezug auf die Zivilprozesse? 

Die SED spielte einerseits eine tragende Rolle, eigentlich war auch die Beeinflussung stets 

und ständig da, aber nicht so, wie man es sich heute so vorstellt, so vordergründig. Sondern es 

war ja so, das das Motto des „schönen“ Lieds „Die Partei, die Partei, die hat immer recht“ im 

Unterbewußtsein ja irgendwo ständig latent vorhanden war. Und von daher war über die eige-

ne Parteiorganisation, die innerhalb des Gerichtes bestand, ständig die Beeinflussung da. Es 

ging dann soweit, dass an den Parteiveranstaltungen auch die nicht zu dieser Partei gehören-

den Richter teilgenommen haben, teilnehmen sollten, um einfach Informationsverluste zu 

vermeiden.  

Also, es spiegelte sich das Gerichtsleben in der Parteiversammlung auch wieder, und die 

Dienstberatung war gleichzeitig auch eine Parteiversammlung. Es war schon diese Einfluß-

nahme ständig da. Es ging aber auch in Einzelfällen soweit, dass...  Ich kann mich entsinnen 

an eine Geschichte, da wurde ich mit meinem Direktor früh in die SED-Kreisleitung zitiert, 

um mir in einem Konfliktfall die Marschrichtung zu geben, wie ich das zu behandeln hätte, 

damit ich das auch nicht falsch mache, gleich noch mit dem Direktor dazu.  

- Auf Nachfrage: - Im weitesten Sinne war es eigentlich Zivilrecht; es war aber eine Familien-

rechtssache, weil es dort einfach so zugeordnet war. Aber eine Streitigkeit, die mal mit einem 

familiären Hintergrund entstanden ist. Und insofern gehe ich davon aus, dass sie auch im Zi-

vilrecht in anderen Bereichen stärker da war. Denn das kann nicht ein Einzelfall gewesen sein 

und ich weiß auch, dass die Einflußnahme auf Zivilrichter, gerade an unserem Gericht, dass es 

dann bei bestimmten Dingen auch durchaus bis in Parteiverfahren hineinging. Aber, wenn 

man sich halbwegs in diese Richtung ohnehin bewegt hat, war es meiner Meinung nach im 

Zivilrecht noch weniger möglich anzuecken, als in anderen Rechtsgebieten. Gerade im Straf-

recht war die latente Gefahr, irgendwo quer zu Linie zu gelangen, obwohl man nur etwas 

Vernünftiges hat gewollt. 
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- Nachfrage: Wurden in den Mitgliederversammlungen der SED am Stadtbezirksgericht Ein-

zelfälle behandelt? -  

Einzelfälle nicht. Da gab es die allgemeine Linie und da wurde auch das generelle Verhalten 

der Richter in diesem Zusammenhang gewertet. Bis in die Parteiversammlungen hinein, wenn 

dort bestimmte Erfüllungen nicht waren oder irgendwas - also sprich auch diese ganze Fris-

tengeschichte nicht ausreichend lief, ging es dann schon ziemlich hoch zur Sache. Und ein 

Richter konnte da auch eine Menge Ärger bekommen über die Parteistrecke, wenn er seine 

Dienstaufgaben nicht schaffte. Obwohl ich eigentlich sagen muss, das sind zwei getrennte 

Schuhe; wenn der Mensch einfach nicht mehr kann, hätte man sich andere Gedanken machen 

müssen, geschah aber nicht. Und da ist diese Einflußnahme schon indirekt sehr weit gegan-

gen.  

- Auf weitere Nachfrage zur indirekten Einflußnahme durch die SED: -  

Sie war da, aber im Unterbewußtsein, würde ich behaupten. Ich habe nicht einen Tag dran 

gedacht - muss ich auch ehrlich gestehen, da könnte jetzt einer kommen. Nun bin ich viel-

leicht auch von der Persönlichkeit her nicht so, dass mich das groß beeindruckt hat, weil ich 

gesagt habe, ich habe eine Aufgabe, wenn ich nicht damit zurechtkomme, muss ich einfach - 

wie ich es nachher auch gemacht habe - mein Richterdasein beenden, weil ich sage, ‘Das ist 

halt nichts mehr für dich’. Aber es sind ja unterschiedliche Charaktere; die Richter sind ja 

auch handverlesen gewesen. Man hat ja da lange Sondierungen erstmal durchlaufen müssen, 

bis man da hinkam; es ging ja im Studium schon so, dass man da zu besonderen Gesprächen 

musste usw. Und ich denke, das ist eigentlich das Entscheidende, dass dort die Einflußnahme 

gegeben war, aber es auch wieder von der Person des einzelnen Richters abhing, wie weit ist 

es rangekommen, wie weit wurde es umgesetzt. Und es ist eben so, dass sich um die Rolle 

Direktor und Stellvertreter des Stadtbezirksgerichts sich sehr viel gerankt hat. Dass dort das 

konzentriert wurde und man von dort Problemfälle mehr oder weniger dort reingezogen hat. 

Mitwirkung des Staatsanwalts im Verfahren 

23. Haben Sie die Mitwirkung oder Teilnahme des Staatsanwalts im bzw. am Zivil-

prozess erlebt? 

Antwort siehe 24.! 

24. In welcher Weise wirkte der Staatsanwalt in diesen Zivilprozessen mit? 

Zu 23. und 24.: Mitwirkung des Staatsanwaltes - also, ich glaube, ich habe es insgesamt, 

wenn ich das Familienrecht noch dazunehme, zwei- oder dreimal erlebt. Der arme Staatsan-
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walt, der tat einem schon vorher leid; er hatte null Ahnung auf der Strecke. Der hat mehr oder 

weniger geschnauft, wenn diese Mitwirkung irgendwo zum Tragen kommen sollte und die 

Rolle war nichtssagend, würde ich einfach einschätzen. Er hat ohnehin nur auf das Stichwort 

gewartet, um dann das zu sagen, was man vorher mit ihm vorbereitet hatte. Er konnte nichts 

und er wollte eigentlich auch nichts. Er fühlte sich fehl am Platze.  

- Auf Nachfrage: - Also praktisch ohne Bedeutung. 

Schlussbemerkungen  

25. Welche weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem DDR-Zivilprozess 

halten Sie für erwähnenswert? 

Ich denke, dass man sich davor hüten sollte, Schwarzweißmalerei zu betreiben. Wenn ich das 

in der Erinnerung noch mal so rekapituliere, auch, weil ich allerhand mitgemacht habe, zu 

DDR-Zeiten, dann als Justitiar, dann nach der Wende. Schwarzweißmalerei gab es nicht. Es 

war auch so: Der Richter war in gewisser Hinsicht eine Persönlichkeit, aber eine gebeutelte 

Persönlichkeit. Er war überall antastbar. Diese Unantastbarkeit, die ich heute habe, und die 

ich in gewisser Hinsicht sicher auch brauche, um überhaupt Rechtsprechung zu machen, gab 

es nicht. Weil: Es konnte jeder Bürger eine Eingabe machen und damit konnte er unter be-

stimmten Umständen durchaus einen Richter zu Fall bringen.  

Der Richter zu DDR-Zeiten als gebeutelte Persönlichkeit war überall angreifbar. Eine einzel-

ne Eingabe - Eingaben waren ja ein beliebtes Instrument zu DDR-Zeiten -, eines Bürgers 

konnte dazu führen, den Unmut, dass man sich rechtlich nicht durchsetzen konnte, dann zu-

meist über die Parteistrecke in den Versuch umzumünzen, sich auf diese Art durchzusetzen. 

Oder zumindestens über die Leitung des Stadtbezirksgerichtes dann rückwärts auf den Richter 

Einfluß zu nehmen. Ich habe solche Sachen mehrfach durchgestanden - auch wieder nicht im 

Zivilprozess.  

Wenn man also es sich in seiner Persönlichkeit nicht von vornherein angewöhnt hatte, be-

stimmte Sicherheitsmechanismen für sich selber zu schaffen, auch wieder mit diesem Selbst-

erhaltungstrieb - dann konnte es einem sehr schnell passieren. Weil: Man hatte immer diesen 

Druck hinter sich, bestimmte Verfahren innerhalb einer bestimmten Zeit zu schaffen, aber 

trotz alledem eine gewisse Qualität zu haben. Weil: Man konnte dann auch über die Qualität 

der Entscheidung diskutieren, die wurden ja auch von oben überprüft, da gab es auch wieder 

diesen Rücklauf. Es war eigentlich so, dass ich mich als ein gehetzter Mensch gefühlt habe. 

Es war dieser Druck: Man hatte nicht wie heute maximal zwei Verhandlungstage in der Wo-

che oder einen und den dann bis mittags, sondern man hat sich schon rechtfertigen müssen, 
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wenn man nicht fünf Tage in der Woche verhandelt hatte, sondern hatte einen Tag mal raus-

gelassen. Und die Tage gingen von früh bis abends.  

Hinzu kam, man hatte feststehende Arbeitszeiten. Also, alles so etwas, was heute auch ein 

bißchen dazugehört, dass der Richter seinen Job niveauvoll ausführen kann, gab es nicht. Man 

hatte früh halb acht zu beginnen und wehe man stand nicht pünktlich da. Dann gab es auch 

die Möglichkeit von Disziplinarmaßnahmen. - Meine Familie hatte oftmals abends nichts an 

Brot, weil ich einfach im Verhandeln saß, nicht rausgekommen bin. Und wenn man das so in 

der Rückschau sieht, muss ich sagen, die Richter hatten wirklich zu tun. Wer sein Richteramt 

ernst genommen hat, es also nach allen Seiten erfüllen wollte - eigentlich war es nicht mög-

lich. 

 

- Nachfrage: Es war ja wohl auch eine im Verhältnis zur Verantwortung schlecht bezahlte 

Tätigkeit? -  

Sehr schlecht. Ich habe aufgeatmet, als ich dann endlich diesen Schritt durchkriegen konnte, 

als Richter aufzuhören. - Man ist ja auch nicht rausgekommen. Man konnte ja nicht einfach 

sagen, ich höre auf. Man hatte eine Wahlperiode, war gewählt und innerhalb der Wahlperiode 

hatte man keine Chance, rauszukommen. Und selbst wenn man, wie ich, nach zehn Jahren 

rauswollte mit einfach der Weigerung, sich nicht mehr wählen zu lassen, dann musste dazu 

das Stadtgericht sein okay geben. Und wenn es das okay nicht gab, konnte man ja theoretisch 

nicht mehr Richter werden. - Aber wenn man dann erlebt hat, was dann im Hintergrund lief. 

Ich habe dann versucht, mich außerhalb der Justiz irgendwo zu bewerben, irgendwo musste 

ich ja mein Geld verdienen. Da wurden dann auch bestimmte Dinge dicht gemacht. Ich habe 

Kadergespräche über mich ergehen lassen, wo ich zum Schluß gesagt habe, ‘Kann ja alles 

irgendwo nicht mehr sein’ und spätestens zu dem Zeitpunkt wußte man eigentlich, kam man 

zum Nachdenken. Deshalb bin ich an manchen Stellen vielleicht auch kritischer als jemand, 

der später rausgegangen ist, der bis zum Schluß dabei war und dann nahtlos einfach aus der 

Not heraus ins Rechtsanwaltsdasein gegangen ist.   

Ich habe es als sehr schäbig und sehr kontrolliert empfunden, weil eigentlich das Leben des 

Richters am Ende bestimmt wurde. Und das war sicher auch diese Einflußnahme, die die gan-

ze Zeit da war, die man sich aber als einzelner nicht mehr so bewußt gemacht hat. 

 

- Zwischenbemerkung: Es war ja in der Tendenz insgesamt so, dass über das Leben der Leute, 

die in Strukturen integriert waren, mehr oder weniger bestimmt wurde?! -  
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Ja. Aber ich würde es nicht als erlebt in dem Zeitpunkt so betrachten. Das muss ich auch sa-

gen, in der Zeit habe ich es nicht so empfunden. Ich habe gesagt, als ich rauskam und dann in 

der Wirtschaft tätig war und gesehen habe, erstens kriegst du viel mehr Geld für viel weniger 

Arbeit, zweitens läuft doch hier alles ganz anders: Ich habe unter einer Käseglocke gesessen. 

Die Richter waren isoliert. Die haben überhaupt nicht mehr am richtigen Leben teilgenommen 

und haben dadurch natürlich auch die Rolle, die ihnen zugedacht war, sicher auch so indirekt 

wahrgenommen.  

 

- Nachfrage: Insofern war dann wiederum der Kontakt zu den Schöffen auch eine Konfronta-

tion mit dem täglichen Leben? -  

Ja. War auch eine Bereicherung, wenn man das so sieht. Ich hatte viele Schöffen, die sehr gut 

waren und wo man auch wirklich was miterleben konnte, die aber auch anders „motiviert“ 

waren. Die wollten auch gefordert werden. Aber es war die Ausnahme, die meisten saßen da-

neben. 

 

- Nachfrage, inwieweit in den achtziger Jahren eine Tendenz zur Verrechtlichung bzw. eines 

neuen Selbstverständnisses der Richter wahrgenommen wurde? -  

Sicher, schon. Ich habe vor dem Studium schon zwei Jahre gejobbt beim Gericht, das war ja 

so Pflicht, und habe das mitgenommen. - Es war ein sehr verknöchertes Recht noch gewesen, 

was dort umgesetzt wurde; es war auch sehr restriktiv, was alles gelaufen ist. Wenn man sich 

das angeguckt hat, in den achtziger Jahren, da war es schon so, das Selbstbewußtsein der 

Richter war schon mehr ausgeprägt - wurde auch gefordert eigentlich. Man hat eine neue Ge-

neration auch dann aufkommen lassen.  

Aber in dem Sinne eine Verrechtlichung? Ist schon passiert, natürlich, es sind dann ja auch 

Kommentierungen rausgegeben worden. Vorher, ich kann mich entsinnen, hatten wir als 

Richter ja kaum Rüstzeug. Während dann ja diese roten Kommentierungen, zum Zivilgesetz-

buch, zum Familiengesetzbuch, da waren. Vorher gab es ja eine Kommentierung zum Fami-

lienrecht - uralt; Zivilrecht gab es eigentlich überhaupt keine lange Zeit, das war ja alles ohne. 

Man hat schon versucht, dann alles zu regeln. Wenn ich zum Schluß dran denke, man war ja 

auch drauf und dran, das Verwaltungsrecht einzuführen, war ja alles schon rechtlich fixiert 

gewesen. Man hat schon versucht, eine Normierung in alle Bereiche reinzubringen, um auch 

bei den Richtern eigentlich eine andere Verantwortung irgendwo reinzubekommen.  

Aber andererseits hat man den Status Richter auch wiederum abgebaut. Ich kann wirklich nur 

sagen, dass ich das so empfunden habe, dass man auf der einen Seite auch mehr Freiheit dem 
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Richter auch gegeben hat in gewisser Hinsicht, aber auf der anderen Seite dieses Fordern von 

‘Du bist ja der und Du musst die höchst ausgeprägteste Moral haben, du musst dafür auch 24 

Stunden am Tag arbeiten.’ Es hat ja einen langen Kampf gegeben, bis die Richter überhaupt 

mal mehr Geld bekommen haben, die waren ja nicht nur schlecht, sondern grauselig bezahlt.  

Aber es ging dann um solche Geschichten, dass beispielsweise Gelder nicht da waren; als 

Folge waren die technischen Kräfte nicht da. Dass dann die Richter ihre Urteile selber ge-

schrieben haben. Also, was ich an der Schreibmaschine geschrieben habe ... So etwas wurde 

einem dann praktisch übergestülpt, immer unter dem Gesichtspunkt, ‘Du machst das schon’, 

oder Schlag auf die Schulter. - Oder wir haben unsere Säle gewischt, weil keiner da war. Da 

ist man früh dann durch die Gegend gehechelt, bevor die Parteien kamen, hat den Verhand-

lungssaal saubergemacht ...  

Also, eine totale Veränderung gab es eigentlich nicht. Man hat die Gewichtung anders verteilt 

und man hat ganz einfach was anderes versucht. Aber in der Grundtendenz würde ich nicht so 

sehr sehen, dass was völlig anderes gekommen ist. Der Richter hat vorher eine ganz andere 

Bedeutung wiederum gehabt. Wenn Sie den Herrn Beyer ansprechen, der war eben einer, der 

aus dieser alten Zeit zurückgeblieben war, der dadurch auch einen gewissen Stand sich sicher 

hat erhalten können. 

 

- Nachfrage zur Schwäche des Vollstreckungsverfahrens: -  

Das Vollstreckungsverfahren war das Schwachkind gewesen, das war auch ständig in der 

Auswertung, weil es dort die größten Beschwerden der Bevölkerung gab. Das war einfach mit 

der Abschaffung der Gerichtsvollzieher - das war ja auch so ‘ne bürgerliche Geschichte. Also, 

so lange Gerichtsvollzieher noch da waren, lief es aus meiner Sicht auch noch, die habe ich 

also selber kennengelernt. Es waren die gleichen Persönlichkeiten wie heute, nur dass sie 

beim Gericht schon zugeordnet saßen. Nachher hat man die Gerichtssekretäre mit der Voll-

streckung nach draußen geschickt. Die waren total überfordert, das waren junge Frauen zum 

größten Teil, die auch mit dieser Funktion gar nicht zurechtkamen. Die hatten dann ihren 

Dienst im Gericht, der liegenblieb. Es war vorprogrammiert und das ist das, was ich meine: 

Man hat gespart an allen Ecken und Enden und am Ende ist einfach das dann zusammenge-

brochen, die Vollstreckung konnte nicht mehr laufen. 

 

- Nachfrage: Hing das auch damit zusammen, dass die Justiz eine zu schwache Autorität hat-

te, um das Ministerium des Innern - sprich die Mitwirkung der Volkspolizei bei ordnungspoli-

tischen Maßnahmen - zur Zusammenarbeit bei Vollstreckungen zu veranlassen? -  
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Ich denke schon, weil die Rolle der Justiz nicht sehr ausgeprägt war. Die Justiz war so ein 

Anhängsel. Hatte man in vielen Dingen, wenn es darum ging, auch wo die Debatten waren, 

was ist nach oben durchsetzbar - auch gerade, den technischen Bereich aufstocken usw. 

 

- Nachfrage: War alles, was außerhalb des politischen Strafverfahrens war, wo andere mit-

wirkten, mehr nebensächlich? -  

Ja. Und deshalb bin ich auch der Meinung, es hat sich nichts geändert, man hat es nur nach 

außen anders deklariert; innendrin ist es eigentlich immer weiter den Bach runtergegangen. 

Man hat dann Computertechnik eingeführt, da hat man sich ein „Loch“ bald gefreut, hat ge-

glaubt, damit ist dann Ruhe, dann braucht man keine technischen Kräfte.  

Also, eigentlich immer wieder Gardine vorziehen und Probleme nicht sehen wollen. Und die 

Justiz hat eben keine Rolle gespielt. Sollte auch keine Rolle vielleicht spielen.  
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Interview-Nr. 8: Richter 

(Sprachliche Hervorhebungen sind kursiv gesetzt!) 

Ausführliche Vorbemerkungen  

(Einführung anhand der Thesen der qualitativen Befragung von Rechtsanwälten):  

Also, wenn ich diese Thesen hier überfliege, bloß zum rechtspolitischen Aspekt und zu den 

ersten Punkten: Ich muss dazu grundsätzlich einschränkend sagen, dass ich persönlich seit 

1985 im Justizdienst gewesen bin, 1984 war ich mit dem Studium fertig geworden. Wenn ich 

diese Thesen sehe, dass zum Beispiel früher die Richter das Prozessrecht mangelhaft be-

herrschten oder auch die Rechtspolitik beeinflußt worden ist in der Vergangenheit - Anfang 

der 50er Jahre bis in die 80er Jahre - glaube ich das. Ich persönlich kann es aber erst ab 1985 

einschätzen. Davor wäre mein Vater der richtige Ansprechpartner, der seit 1952 Anwalt war, 

der kann es von der Historie her einfach besser einschätzen.  

Ich muss immer wieder sagen, wenn ich solche Sachen höre, zum Beispiel hier mit den The-

sen, in wieweit auf Verfahren Einfluß genommen wurde etc. - das gabs ganz sicher, ich bin 

mir aber ziemlich sicher, das gabs in den 80er Jahren weniger als früher.  

Es ist zumindestens - vielleicht auch, weil ich es selber auch erst in dem Moment miterlebt 

habe, weil man sich ja auch versucht hat, gegen so etwas zu schützen, so etwas nicht mitge-

macht hat. Ich bin mir ganz sicher, dass in den 50er und in der 70er Jahren harte Zeiten waren, 

wenn es ein  Strafverfahren war, oder wenn vielleicht auch im Zivilverfahren versucht wurde, 

irgendwie Einfluß zu nehmen. Persönlich muss ich sagen, in den 80er Jahren habe ich sowas 

nicht erlebt.  

Wenn da früher mein Vater irgendwelche Sachen hatte, und wenn es früher Strafsachen wa-

ren, die irgenwie haarig waren ... Trotzdem habe ich mich dazu entschlossen, Jura zu studie-

ren, ich wollte unbedingt Rechtsanwalt werden, das war der Anspruch, warum ich studiert 

habe, nur deshalb. Und da hat man so etwas miterlebt.  

Persönlich muss ich sagen, es ist ja einfach so, man hat einen persönlichen Anspruch gehabt. 

Als ich nach dem Studium Richter werden musste, was ich gar nicht wollte, konnte man mir 

mit solchen Sachen nicht kommen. Das heißt, also wenn jemand versucht hätte, auf ein Ver-

fahren Einfluß zu nehmen, was mir indirekt irgendwann mal passiert ist - da kam dann ir-

gendwann mal von irgendeiner Parteileitung irgendein Brief, dass doch der arme Mann die 

Wohnung braucht -, das erzeugte eher eine Kontraposition bei mir. Da bin ich ganz ehrlich. 

Man musste sich dann natürlich persönlich zurücknehmen, durfte ja auch wiederum kein Un-

recht sprechen und den bloß verlieren lassen, bloß weil ich für mich so eine Kontraposition 
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entwickelt hatte, weil der nun versucht hatte, über seine Parteileitung daran zu drehen. Ja, am 

Ende hat er verloren, zu Recht, aber er hat auch auf jeden Fall keine Pluspunkte gewonnen 

dadurch, sondern eher Minuspunkte. Aber das sind so persönliche Sachen, und ich bin mir 

auch ganz klar bei den Richterkollegen, die es so gab: Der eine war ein bißchen unabhängiger 

und der andere war nicht ganz so unabhängig. Und das ist der Punkt. Wobei ich auch immer 

wieder sagen muss: Im Zivilrecht ist es auch viel einfacher gefallen, diese Unabhängigkeit 

durchzusetzen und zur Schau zu stellen als in Strafsachen, das ist mir völlig klar. Man kann 

sicherlich manche Leute nicht verteufeln, die irgendwelche Strafsachen gemacht haben, wenn 

es eben, sag ich mal, geltende Rechtsprechung war, die konnten sich kaum dagegen wehren. 

Da kann man nur sagen, die haben es gemacht, manche haben eben überreagiert, das ist mir 

vollkommen klar. Es gibt ja nun welche, die in der Presse sind, denen sie auch die Anwaltszu-

lassung entzogen haben wegen solcher Sachen, Wielich (?, nicht ganz verständlich - J. K.) 

etc., haben Sie vielleicht gelesen  ... 

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Haben Staatsanwaltschaft und MfS die Dinge vorgegeben? - 

 

Ja, bedingt. Ich sage mal so: Wenn wir in einer Strafebene bleiben, kommt es immer darauf 

an, was es gibt. Ich sag mal, mit solchen Sachen hatte ich nie etwas zu tun - zum Glück. Aber 

bei kleinen Grenzübertrittssachen oder solchen „Quatsch“, da haben die es auch nicht vorge-

geben.  

Anders war es bei solchen Sachen, die der Direktor quasi so an sich heran zog, Strafsachen, 

die er dann unbedingt machen wollte. Was da gelaufen ist, weiß ich nicht, die waren schon 

höher angebunden, das war etwas anderes. Aber bei solchen einfachen Sachen, wo Computer 

verkauft worden sind, über die Grenze gebracht worden sind, Zollvergehen etc., das waren 

zwar vielleicht nicht ganz alltägliche Sachen, aber das es da unbedingt Vorgaben gab? Da 

wird zuviel hineininterpretiert [? - nicht verständlich - J. K.]. Ist nicht so. Ich habe eher den 

Eindruck, dass manche Richter damals dann vielleicht doch übereilend zu oft dem Staatsan-

walt gefolgt sind, von Anfang an. Wobei: Ein  gewisser Strafrahmen war eben da, den musste 

man einhalten.  

Eine bestimmte Abgrenzung zur Staatsanwaltschaft konnte man anerziehen, aber die haben 

auch nicht alle vom Studium her gehabt. Da musste man mit den jungen Kollegen arbeiten, 

um denen klarzumachen, dass der Staatsanwalt etwas verdammt anderes ist. Dass der Staats-

anwalt, wenn man eine Verhandlung macht, nicht vorher ins Zimmer zu kommen hat und 
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nicht mit mir Kaffee zu trinken hat. Entweder hole ich den Anwalt dann mit rein und mache 

es auch, denn ich kann nicht mit dem Staatsanwalt vorher Kaffee trinken und dann rausgehen 

und verhandeln. Das war unsere Einstellung.  

Wobei ich Ihnen sagen muss, negativ: Heute ist es wieder so. Wenn ich heute eine Strafsache 

mache, dann habe ich die Erfahrung, dass die beiden sich duzen, dass die beiden Kaffee ge-

trunken haben, dass die beiden schon vorher über die Sache gesprochen haben und man als 

Anwalt als Dritter dazukommt. Also, genau das, was ich zu früher gesagt habe. Dagegen muss 

man kämpfen, da muss man klar abgrenzen: Die Staatsanwaltschaft ist die Anklage-Behörde, 

aber über die Sache entscheidet das Gericht, und ich habe überhaupt keine Veranlassung, mit 

dem Staatsanwalt die Sache vorher abzustimmen. Das ist eine negative Erscheinung zu heute. 

Wobei, wenn ich es jetzt mal auf das Zivilrecht beschränken würde. Wenn man Zivilverfahren 

vorher in der Kaffeestube beplänkelt hat, dann auch nie einseitig. Das war so der Anspruch, 

den man einfach an sich haben sollte. Dass, wenn man das vorher besprochen hat, dann we-

nigstens mit dem anderen Anwalt auch. Im Prinzip wäre es ja fast schon wie eine Verhand-

lung gewesen. Aber das kam selten vor, weil ich einfach sagen muss, die Brisanz der Zivilver-

fahren war ja doch eine andere, als die von Strafverfahren. Im Zivilverfahren ging es ja in der 

Regel immer nur „ums Geld“, mal um weniger, mal um mehr. Da war es einfach für den An-

walt vom Einsatz her wichtiger. Kann ich ja selbst verstehen, ich habe ja selber als Anwalt zu 

DDR-Zeiten noch im Strafverfahren verhandelt - man musste versuchen, für den Mandanten 

was rauszuholen. - Also, auch heute muss man als Anwalt sehen, dass man mit dem Richter 

beim Kaffee ein vernünftiges Gespräch führen kann, das kann man probieren. Wenn es 

klappt, ist es gut, wenn es nicht klappt, ist es auch gut. - Aber aus der Position des Richters 

heraus habe ich für so etwas nie Verständnis gehabt. Da war mir diese Kungelei mit dem 

Staatsanwalt einfach zuwider. Und die gab es.  

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Gab es eine gewisse Distanzierung zwischen Zivilrichtern und Staatsanwälten? - 

 

Ja, das ist so meine Erfahrung gewesen. Warum? Man hatte erstens nichts mit denen zu tun. 

Der Staatsanwalt hatte ja intern auch immer so ein bißchen den animus, überall Einfluß neh-

men zu müssen, und das war eigentlich allen schon zuwider, und deshalb vielleicht auch die-

ser Abstand.   
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Allgemeine Fragen 

1. Was war typisch für den DDR-Zivilprozess? 

Antwort siehe 2.! 

2. Was fanden Sie im großen und ganzen gut am DDR-Zivilprozess? 

Zu 1.und 2.: Über diese Frage könnte man Stunden referieren, ich weiß auch gar nicht, welche 

einzelnen Punkte ich sofort hier herausnehmen soll.  

Wenn ich es im Vergleich zum heutigen Zivilprozess sehe, ist es natürlich das Amtsermitt-

lungsprinzip. Das ein wesentlicher Unterschied zu dem heutigen Zivilprozess war. Und ich 

muss sagen, davon war das Zivilverfahren auch gekennzeichnet: Der Bürger, der sich selbst 

verteidigt hat im Zivilverfahren, bedurfte eigentlich normalerweise keiner anwaltlichen Hilfe. 

Aber, das muss man auch schon wieder einschränken, denn Amtsermittlung hat ja irgendwo 

ihre Grenzen gehabt. Das heißt, wenn jemand im Verfahren erzählt hat, die Badewanne hat 

ein Loch, dann konnte man ihm sagen, er musste einen Zeugen benennen, der das Loch bestä-

tigte, aber wenn es dann auch um Rechtsfragen ging - Recht an der Gewährleistung oder an 

einer Garantie - ist es auch immer eine Frage gewesen, ob ich ihn auch darauf hätte hinweisen 

müssen. Das ist schwierig, das hing auch wieder von der Erfassungsmöglichkeit des Richters 

ab, wie weit der Vortrag der Parteien überhaupt gewesen ist. Also, das war schon unterschied-

lich zu dem heutigen Prozessrecht. Man konnte sich als Bürger alleine vertreten. Das kann 

man heute nicht. 

 

Wenn man mal von der Frage des Amtsermittlungsgrundsatzes weggeht, zur Fragestellung 

des heutigen Prozessrechtes, sind ja solche wesentlichen Unterschiede im Zivilprozessrecht 

meiner Meinung nach nicht vorhanden, auch wenn immer versucht wird, es so darzustellen.  

Bei den Beweisfragen ist es das gleiche.  

Es gab sogar so etwas wie das heutige Versäumnisurteil, wo man keine Gründe absetzen 

musste. Das wissen die wenigsten, war aber irgendwo versteckt im Gesetz; konnte man auch 

so machen. Also, solcherlei prozessuale Ausgestaltungen waren auch da.  

Was ich gut fand am DDR-Zivilverfahren, was aber auch wieder mit Einschränkungen be-

rücksichtigt werden muss, ist, dass vielleicht doch mehr die Interessen verfolgt wurden im 

Verfahren und nicht durch das Gericht denen zuwider gehandelt wurde. Heute kann ich einen 

Prozess verlieren, bloß, weil ich irgendwelche Fristen versäumt habe. Grundsätzlich muss ich 

sagen, finde ich das gut, dass es solcherlei Fristen gibt, es wird bloß heute teilweise zu undif-

ferenziert ausgelegt. Das ist meine Erfahrung. Also, ich finde es auch richtig, und ich muss 
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sagen, als ich zu DDR-Zeiten Zivilverfahren im Stadtbezirksgericht Lichtenberg gemacht 

habe, hat es mich geärgert, wenn die Leute mit dem Schriftsatz erst zum Termin ankamen. 

Damals habe ich mir so gedacht: Warum haben wir nicht so einen Zivilprozess wie in der 

Bundesrepublik, wo ich eine Ausschlußfrist setzen kann? - Was ich aber nicht so gut finde, 

ist, dass es heutzutage zu schroff benutzt wird. Das heißt, dass mit dem Hinweis der Verzöge-

rung Dinge abgeschnitten werden, die vielleicht notwendig nicht abzuschneiden sind. Das ist 

ein weites Feld, ist mir völlig klar, denn wo will man dabei die Grenze ziehen. - Aber das war 

das Gute am DDR-Zivilprozessrecht. 

3. Was fanden Sie am DDR-Zivilprozess weniger gut? 

Was ich weniger gut fand, ist eigentlich der Rückschluß daraus. Dass man durch solche Sa-

chen, die ich eben geschildert habe, den Prozess wahnsinnig verzögern konnte. Das war 

schrecklich. Weil, die Leute kamen zum Termin, die Leute hatten, weil sie eben nicht vertre-

ten werden mussten, keine Schriftsätze vorbereitet. Man musste alles ins Protokoll aufneh-

men, eine Verhandlung dauerte eben nicht zehn Minuten wie heute, sondern eine Stunde, weil 

der gesamte Parteivortrag ins Protokoll aufzunehmen war. Und aus diesem Parteivortrag dann 

natürlich Anträge formuliert und ggf. Zeugen benannt worden sind, Beweistermine notwendig 

wurden, was natürlich heute besser vorbereitet wird. - Also, diese Vorbereitungsschriftsätze 

finde ich völlig gut, das ist genau das, was ich mir früher gewünscht habe. Aber, was ich heu-

te, wie gesagt, nicht so gut finde, ist, dass die gerichtliche Hinweispflicht überhaupt nicht 

mehr wahrgenommen wird und man versucht, die Leute teilweise ins offene Messer rennen zu 

lassen. Das ist ein zweischneidiges Schwert, das sind so meine Erfahrungen dazu. -  

Sie merken, dass hier ein Praktiker spricht. Man kann das sicher theoretisch und rechtstheore-

tisch völlig anders sehen. Also, ich bin mir da auch ziemlich sicher, dass Professor Göhring 

darüber teilweise eine andere Meinung hat. Aber, inzwischen ist er ja Anwalt und muss damit 

auch leben (Lachen).  
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Eine Gerichtsgeschichte 

4. Erzählen Sie doch bitte einmal eine Geschichte, die mit einem Berliner Stadtbe-

zirksgericht zu tun hat. Es darf ruhig eine ganz alltägliche oder banale Geschichte 

sein, kann aber natürlich auch etwas Spektakuläres sein. Wie fängt diese Geschichte 

an, wie verläuft sie und wie endet sie? Es darf eine Geschichte sein, die Sie erlebt 

oder gehört haben. 

Da fällt mir immer wieder der Fall ein, der illustriert, warum ich immer wieder gefordert ha-

be, dass man doch gewisse Fristen einhalten bzw. bestimmte Mindeststreitwerte festlegen 

muss.  

Ich werde also einen Fall nie vergessen, bei dem ein Rentner einen Kohlenhändler verklagt 

hatte, weil er angeblich für 4,52 Mark zuwenig Kohlen gekriegt hatte. Und das uferte dann 

aus zu einem Prozess, wo man ja auch Zeugen hören musste, den der arme Rentner natürlich 

verlieren musste, weil er ganz einfach am Beweisproblem „gestorben“ ist.  

Die Kohlen waren nicht zusammen gebündelt, sondern waren einzeln gestapelt und der Rent-

ner ist also einfach durchgegangen und hat die Reihen gezählt und war der Meinung, da fehlt 

ein Zentner Kohlen, was man natürlich nicht nachweisen konnte. Ehe er geklagt hatte, und 

ehe er bei Gericht saß, waren drei Monate um, die Heizperiode hatte wahrscheinlich auch 

schon begonnen. Also, er konnte es nicht nachweisen.  

Unter anderem wegen dieser Sache habe ich damals immer gesagt: Jetzt sitze ich hier hinter 

diesem Tisch und muss mich für 4,52 Mark darum streiten, ob jemand die Kohlen gekriegt hat 

oder nicht, obwohl es von vornherein eindeutig ist, dass er das überhaupt nicht beweisen 

kann, weil er am Beweisproblem „stirbt“. 

Das sind solche Sachen, die gehen einem einfach nicht aus dem Kopf. Und deshalb haben wir 

auch, als die Novellierung der Zivilprozessordnung besprochen wurde, in unseren Zuarbeiten 

unsere Erfahrung eingebracht, dass man da doch Mindeststreitwerte einführen müßte, denn 

wozu haben wir den schließlich Schieds- und Konfliktkommissionen? Sollen die sich doch 

mit den 4,52 Mark-Kohlen-Fall herumschlagen, aber doch nicht ein Gericht damit beschäfti-

gen. Also, das sind so Kleinigkeiten.  

Ansonsten gab es viele spektakuläre Sachen, ich wüßte nicht, was ich zuerst erzählen sollte, 

ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, worauf Sie Wert legen.  

 

- Der Interviewer deutet Beispiele, die andere Interviewte erzählt haben, an, und gibt den 

Hinweis, dass es eine Geschichte sein kann, wie sie damals typisch war. - 
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Das waren schon juristische Probleme, die zu bestreiten waren. Wandlungsprozesse von Au-

tos hatten wir damals auch schon. Nehmen wir an, es hatte einer einen Lada „Niva“ gekauft, 

für damals 38.000 Mark, und da waren lauter Mängel dran. Natürlich hat der sich über diese 

Mängel geärgert. Und da war im Prinzip die Fragestellung, die im heutigen Zivilprozess auch 

eine Rolle spielt: Wieviel Mängel müssen auftreten, bis nun wirklich so ein Auto umgetauscht 

wird? Das war vielleicht insofern ein bißchen brisanter an der Stelle, weil es ja nicht so oft 

vorkam oder weil man vielleicht gesagt hat, bestimmte Mängel muss man hinnehmen. Und da 

haben wir im Prinzip auch zu der Zeit schon die Linie vertreten: Wenn bei einem Auto, für 

das man 38.000 Mark bezahlt, mehrfach Mängel auftreten, hat man das Recht, es zurückzuge-

ben. Solche Sachen habe ich mal entschieden. Das war insofern schon mal ein bißchen inte-

ressanter, aber auch handfest aus dem Leben gegriffen. Ich konnte den Mann verstehen. Wenn 

ich für 38.000 Mark einen Lada kaufe und fünf Mal zur Nachbesserung fahre, selbst, wenn es 

Kleinigkeiten sind, hätte ich genauso gehandelt. Für 38.000 Mark muss das Auto schon stim-

men. 

Verhandlungsstil - Mitwirkung von Schöffen – Atmosphäre vor Gericht 

5. Erzählen Sie bitte, wie Sie den Stil der Verhandlungsführung der vorsitzenden 

RichterInnen im Zivilprozess erlebten. Was am Verhandlungsstil der vorsitzenden 

RichterInnen war charakteristisch für den DDR-Zivilprozess? 

Das ist auch eine ganz schwierige Frage. Da hätte man sich auch im Prinzip ein bißchen vor-

bereiten müssen auf die Fragen.  

Wie einleitend gesagt, es hing vom Richter ab, von der Richterpersönlichkeit. Das ist meine 

Auffassung. Wenn der das Richteramt ein bißchen ernst genommen hat und tatsächlich unpar-

teiisch herangegangen ist, musste er auch so eine Verhandlung führen. Dass das nicht immer 

so gemacht worden ist, ist klar, aber das ist heutzutage auch nicht anders. 

Der Verhandlungsstil war ein völlig anderer als heute, durch das Amtsermittlungsprinzip und 

dadurch, dass, selbst wenn in den Schriftsätzen etwas vorgetragen war, in der Regel auch das 

Ergebnis der Erörterung ins Protokoll aufgenommen wurde. - Das ist heutzutage ja nicht so. - 

Fast doppelt. Neben dem eingereichten Schriftsatz wurde die Sache trotzdem, wenn sie erör-

tert wurde, mit den Gegenargumenten.protokolliert. 

 

Die schönsten Verfahren waren eigentlich immer die Verfahren, in den Anwälte mitwirkten. 

Das waren die Verfahren, die eigentlich Spaß machten, wo man also rechtliche Argumente 

austauschte. Das heißt, da kam ein Schriftsatz von jeder Seite, und die wurden dann erörtert. 
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Und dieses Erörterungsergebnis wurde früher recht minutiös ins Protokoll aufgenommen. Das 

war so üblich und war eigentlich nirgendwo geregelt. Im Gesetz stand ja nur, dass der Gang 

der Verhandlung aufzunehmen ist. - So ähnlich steht es heute auch noch drin. Heute ist der 

Gang der Verhandlung, dass man schreibt: Man stellt den Antrag aus der Klageschrift, Punkt. 

Verkündung einer Entscheidung. - Früher hat man dann eben aufgenommen: Rechtsanwalt ... 

trägt vor, Rechtsanwalt ... erwidert.  Ein Ergebnis dessen war, dass die Verhandlungen natür-

lich auch länger gedauert haben. 

 

Der Verhandlungsstil war abhängig vom jeweiligen Richter. Es gab solche und solche. Wobei 

ich denke, dass im Zivilverfahren der Verhandlungsstil noch relativ vernünftig war. Im Ver-

gleich zu vielleicht Strafsachen, die von den Strafrichtern vereinzelt etwas schärfer geführt 

worden sind. Oder auch bei Ehesachen, die ich erlebt habe. Wo dann, nach meinem Dafürhal-

ten, Richter verhandelt haben, die unbedingt eine Ehe kitten wollten, die nicht zu kitten war, 

was natürlich für die armen Beteiligten auch schmerzend war. So etwas gab es auch. 

Also, im Zivilverfahren hing es sehr von der Persönlichkeit des Richters ab, natürlich auch, 

wie er vorbereitet war. Das war so unterschiedlich, das kann man so allgemein nicht sagen. 

Also, ich würde es für mich persönlich in Anspruch nehmen, dass ich mich in der Regel auf 

die Verhandlungen vorbereitet und das Wichtigste in den Verhandlungen auch erörtert habe. 

Und das hat mit dem Zivilverfahren allgemein nichts zu tun. Meine Auffassung von der Rich-

terpersönlichkeit ist ohnehin: Man muss grundsätzlich versuchen, unvoreingenommen heran-

zugehen. Auch ein Richter ist ein Mensch - der eine ist ihm unsympathisch, der andere ist ihm 

sympathischer. Man muss also immer versuchen, so etwas abzulegen. Und das kann einfach 

nicht jeder. Auch nicht jeder Richter.  

Also, das kann man so allgemein nicht beantworten. Um es differenzierter zu beantworten, 

müßte man die früher in Berlin tätigen Richter, ich glaube es waren 126, an der Untersuchung 

beteiligen.   

 

- Bemerkung des Interviewers: 

Inwieweit spielte das Auftreten der Rechtsanwälte eine Rolle? -  

  

Spielte auch eine Rolle. Es ist doch ganz klar. Ich will es auch gar nicht abwerten. 

Ich bin selber Anwalt, wollte immer Anwalt werden, aber es gab auch früher Anwälte, die 

besser beschlagen waren, und Anwälte, die schlechter beschlagen waren. Das ist einfach so. 

Dann hat einen das höchstens persönlich geärgert, wenn man bestimmte Dinge vorgetragen 
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bekommen hat, die völlig sinnlos waren oder völlig daneben lagen. Das hat einen geärgert. 

Aber deshalb hat man trotzdem eine vernünftige Verhandlungsführung gemacht.  

Aus den von mir geleiteten Zivilverfahren Mitte/Ende der 80er Jahre habe ich an meinem 

Gericht auch keine anderen Erkenntnisse gewonnen. Wir waren ja nicht so viele Zivilrichter. 

Ich war ja drei Jahre lang alleine Zivilrichter in ganz Lichtenberg. Ganz alleine. Da gab es 

keinen zweiten.  

Es hing, wie gesagt, sehr von der Richterpersönlichkeit ab. Am Stadtbezirksgericht Berlin-

Friedrichshain z. B. ... Der hatte eine sehr ruhige aber auch sehr ausgewogene Verhandlungs-

führung. Er hat sich alles angehört, und ich sage mal, das ist das, was man sich vom Richter 

grundsätzlich erhofft. Jeder durchdenkt sich eine Sache vorher, und wer eine echte Persön-

lichkeit ist und sich in der Verhandlung überzeugen läßt, wenn es wirklich falsch war, der ist 

in meinen Augen der gute Richter, wenn er sich vorher was Falsches überlegt hat. Die Erfah-

rung ist eben immer wieder, dass viele an ihrer Vorbereitung festhalten, egal, welche Argu-

mente ausgetauscht werden, und sie durchsetzen. Und das ärgert einen einfach.  

Aber, so eine verallgemeinernde Einschätzung der Verhandlungsführung kann man meiner 

Meinung nach nicht treffen.  

6. Welchen Anteil hatten die Schöffen an der Verhandlung und der Leitung des Zivil-

prozesses? Wie wirkte es sich aus, dass bei einem DDR-Zivilverfahren auch immer 

Schöffen beteiligt waren? 

Darüber gibt es natürlich sicher auch unterschiedliche Auffassungen.   

Also, ich war nie ein Freund davon, dass der Zivilprozess ein Schöffenprozess war. Weil: Im 

Zivilverfahren waren immer Rechtsfragen zu klären und die Schöffen, die überhaupt keine 

rechtliche Ausbildung hatten, waren aber tatsächlich mit einer Vollstimme ausgestattet. Das 

hieß also, wenn die zwei Schöffen den Richter überstimmten, der in der Mitte saß als Berufs-

richter, dann konnte ein Urteil herauskommen, das rechtlich völlig falsch war, bloß, weil die 

beiden Schöffen der Meinung waren, hier oder da muss dem armen Menschen in der oder 

jenen Art geholfen werden.  

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Ist das bei Ihnen im Zivilverfahren vorgekommen? - 

 

Im Zivilverfahren ist so etwas bei mir nicht vorgekommen. Ich habe so etwas schon gehört, 

ja, aber es ist wie die Frage der Verhandlungsführung: Der Richter musste den Prozess vorbe-
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reiten, er musste die Verhandlungsführung vorbereiten, und er musste natürlich auch den Pro-

zess mit seinen Schöffen vorbereiten.  

- Das DDR-Zivilverfahren ist als Schöffenprozess anders gewesen, als heute der Strafprozess, 

in dem ja Schöffen mitwirken, die die Akte nicht kennen. Das heißt, der heutige Strafprozess-

Schöffe wird sich vom Gang der Verhandlung beeinflussen lassen, aber nicht von dem, was in 

der Akte steht, das heißt nicht vom Ermittlungsergebnis und nicht von der Schutzschrift des 

Rechtsanwaltes. - 

Das war in der DDR anders und hing natürlich auch wieder davon ab, wie der Richter seine 

Arbeit ernst genommen hat. Ich habe so gearbeitet, habe es auch so kennengelernt und bin 

auch so ausgebildet worden, dass man die Verhandlungstage vorbereitet mit den Schöffen. 

Das heißt, bei mir saß kein Schöffe, der nicht die Akte gelesen hatte. Auch wenn das im Prin-

zip oft nicht viel zu sagen hatte: Man musste mit den Schöffen kurz die Akte lesen und ihnen 

kurz erklären, was passiert. Wenn man beispielsweise eine Mietschuld hatte und deshalb eine 

fristlose Kündigung bekam, oder was passiert, wenn einer etwas verkaufte und den anderen 

übers Ohr gehauen hatte, weil er ihm bestimmte Eigenschaften nicht mitgeteilt hatte, und was 

die Rechtsfolgen davon waren. Wenn man die Rechtsfolgen den Schöffen erklärt hatte, dann 

konnte man in den Prozess gehen. So musste man eigentlich arbeiten.  

Die Arbeit mit den Schöffen war für den Richter eine Doppelbelastung, das muss man einfach 

sagen. Denn man musste mit den Schöffen die Sache vorher schon im Prinzip wie eine 

Rechtsbelehrung, wie eine Rechtsberatung, wie ein Gutachten durchsprechen. Um es dann im 

Verfahren noch einmal zu machen, wenn dann eben die nicht anwaltlich vertretene Prozess-

partei kam, um der noch einmal zu erklären, was denn nun Garantieansprüche sind und wa-

rum man hier oder da sowas ausgestaltet hat.  

Ich war grundsätzlich ein Feind von Schöffenprozessen. Aber, ich habe es leider in meine 

Richterzeit nicht mehr erlebt, dass sie abgeschafft wurden. Also, ich hätte darauf verzichten 

können. Hauptgrund war aus meiner Sicht die fehlende juristische Qualifikation des Laien-

richters. 

Anders war es, wenn ich beispielsweise eine technische Frage zu klären hatte und einen Inge-

nieur an meiner Seite hatte. Dann war es natürlich eine hilfreiche Sache, wenn man den fragen 

konnte zu bestimmten Dingen, technischen Verfahrensabläufen, die vielleicht eine Rolle 

spielten: Erklär mir das doch mal technisch. Aber das war Zufall, weil die Schöffenperioden 

in der DDR ja immer 14 Tage dauerten. Als Zivilrichter hatte ich innerhalb von 14 Tagen fast 

an jedem Tag Verhandlungstag mit zwischen zehn und fünfzehn Verhandlungen pro Tag, so 

dass man sich einen bestimmten Schöffen für einen bestimmtes Verfahren überhaupt nicht 
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zuteilen konnte. Man konnte also zum Beispiel nicht sagen: Jetzt habe ich hier ein technisches 

Problem mit einer Pumpe die nicht funktioniert oder ähnliches. - Was hatte ich an Waschma-

schinenprozessen mit „Monsator“! Waschmaschinenprozesse, wo Leute den Monteur geholt 

haben, der beim ersten Mal den Motor ausgetauscht hat und beim zweiten Mal das Steuerteil. 

Dann wurde geklagt gegen Monsator und gesagt, beim ersten Mal sei der Motor umsonst aus-

getauscht worden. - Jetzt brauchte ich also einen Fachmann, der mir erklärte, warum die Ma-

schine während des Spülvorgangs stehenbleibt, kann es am Motor liegen oder kann es am 

Steuerteil liegen?  

Das waren solche Dinge, die waren interessant. Und da - deshalb komme ich darauf - hatte ich 

einen Schöffen, der Waschmaschinenmonteur war. Das war dann natürlich immer hilfreich. 

Der hat im Prinzip aber eigentlich, wenn ich nach heutigem Prozessrecht gehe, die Fach-

kenntnis ersetzt, die ich mir heute durch ein Sachverständigengutachten hole. Was ich früher 

aber auch gemacht hätte, wenn die Sache strittig gewesen wäre, war, ein Sachverständigen-

gutachten einzuholen. Bloß, um erstmal dieses Grundverständnis zu haben, warum das Steu-

erteil nachher ausgetauscht werden muss, dafür half die Beteiligung der Schöffen am Verfah-

ren.  

Aber sonst hielt ich von den Schöffen im Zivilverfahren nichts. Das waren liebe, nette Men-

schen, immer sehr interessiert. Aber, im Prinzip, der Hintergrund, der als Sinn stand, dass 

man sagte: Die Volksverbundenheit der Rechtsprechung - erwies sich als totaler Quatsch: 

Wenn ich in einem Zivilverfahren sitze, wo es erstens Prozessregeln gibt und zweitens be-

stimmtes materielles Recht anzuwenden, und der Laienrichter kennt es nicht, also dann kann 

ich mir dessen Mitwirkung sparen. 

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Inwieweit spielten bei der Einführung / Aufrechterhaltung der Schöffenbeteiligung im Zivil-

prozess / -verfahren rechtspolitische Absichten eine Rolle? - 

 

Damals, bei der Einführung des Schöffenprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg, auf jeden 

Fall. Und später hat sich das verselbständigt, bin ich der Meinung. Später war es halt so und 

ist halt so geblieben. Denn es traute sich keiner daran, diesen Schöffenprozess abzuschaffen. 

Ich bin wie gesagt der Meinung, im Zivilverfahren hatte der überhaupt keinen Sinn. Im Ar-

beitsrecht ja auch bloß bedingt, weil es auch Rechtsfragen waren, die zu klären waren.  

Im Strafrecht würde ich gar nicht so dagegen schimpfen, weil ich der Meinung bin, dass der 

Richter, der fünf oder zehn Jahre Strafrichter ist, dann vielleicht den Blick für das Leben ver-
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liert und der Schöffe, der im Leben steht, dort ein bißchen mehr beitragen kann. Von den 

Strafzumessungskriterien war es dort einfach notwendig, dass nicht nur die Rechtsfrage zu 

beurteilen war, sondern der Entwicklungsweg, das Nach-Tat-Verhalten etc. Also, das sind ja 

keine Rechtsfragen. Das sind zwar Rechtsfragen der Strafzumessung, aber kein materielles 

Recht in dem Sinne, ob der Straftatbestand erfüllt ist. Dafür, bin ich nach wie vor der Mei-

nung, sind Schöffen eine vernünftige Sache. Einfach, um dieses feeling zu behalten.  

Aber im Zivilverfahren habe ich nie etwas davon gehalten. Ich meine, ich habe meine Schöf-

fen immer lieb und nett behandelt, aber mir ist es zum Beispiel nicht vorgekommen, dass sie 

mich überstimmt haben, da musste man eben dann mit denen so lange diskutieren, bis sie ei-

nen schon verstanden haben. 

7. Schildern Sie bitte, wie die Atmosphäre im Zivilprozess auf Sie wirkte. Ich meine, 

was für eine Stimmung hing da in der Luft? Inwiefern war sie angenehm oder unan-

genehm? Wie läßt sich diese Atmosphäre umschreiben? 

Die Atmosphäre hing einfach davon ab, wie der Richter die Verhandlung führte. Wenn der 

natürlich eine Verhandlung einseitig führte oder nicht auf die Parteien einging, dann entstand 

eine schlechte Atmosphäre. Aber, wenn ich den Leuten, selbst wenn die Argumente noch so 

schlecht waren, das Gefühl gab, darüber nachzudenken oder mich damit auseinanderzusetzen, 

immer dann hatte ich eine vernünftige Atmosphäre im Gerichtssaal. Und das war eigentlich 

das Anliegen. Also, ich habe es so probiert.  

Eine generelle Tendenz zur Atmosphäre kann man nicht geben. Das einzuschätzen, würde ich 

mich nie trauen. Denn es gab so verschiedene Richterpersönlichkeiten. Bei denen, die ich 

kenne - wir nahmen ja auch gegenseitig an Verhandlungen teil -, würde ich schon einschät-

zen, dass sie so gearbeitet haben.  

Ich habe auch einige Richterassistenten als Richter ausgebildet, die heute u. a. am Landgericht 

Berlin sitzen. Die können sie befragen, die würden heute noch sagen: Natürlich war das eine 

vernünftige Verhandlungsführung. 

Im Zivilprozess geht es ja darum, widerstreitenden Vortrag richtig zu werten. Es kommt ja 

nicht darauf an, wie im Strafrecht, jemanden zu bestrafen oder jemanden eine bestimmte 

Schuldzuweisung zu machen.  

Ich sehe das viel einfacher von der Verhandlungsführung, als in anderen Rechtsverhältnissen. 

Das, was ich selber gesehen und gemacht habe, war eine völlig vernünftige Verhandlungsfüh-

rung, wie man sie erwarten konnte. Ich war schon immer der Meinung, dass man auf Argu-

mente eingehen muss, und so habe ich es auch gemacht. - Heute herrscht der Anwaltsprozess 

vor, nicht von der Postulationsfähigkeit, sondern von der Vertretung her. - Früher sind die 
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Leute alleine zum Prozess gekommen, auch die, die fünfte Klasse Abschluß und keinen Beruf 

gelernt hatten, und auch die musste man ernst nehmen. Und mit denen musste ich mich bloß 

verständlich unterhalten. Und musste versuchen, denen die Sache zu erläutern. Das musste 

man. Ist ein höherer Aufwand gewesen, um ihnen klarzumachen, warum oder wieso oder wie 

die Rechtslage ist. Und das habe ich persönlich immer versucht. 

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Ist die These, dass der unvertretene Bürger im DDR-Zivilverfahren vom Gericht ziemlich 

geführt wurde, korrekt? -  

 

Geführt? Naja, man hat ihn schon belehrt, man musste ihn ja belehren. Anträge habe ich al-

lerdings nicht für die Bürger formuliert. Man konnte ihm aufzeigen, was er machen konnte, 

man konnte ihm zum Beispiel aufzeigen, was passiert, wenn er keinen Antrag stellt, dass er 

eben ein Urteil gegen sich erhält, mit den Möglichkeiten, Berufung einzulegen. Wir hatten ja 

beim Versäumnisurteil keinen Einspruch, wir mussten ja in Berufung gehen. Die Einspruchs-

ebene hatten wir ja nicht. Also, das musste man ihm schon klar machen. Und dann eben zur 

Auswahl stellen: Welche Möglichkeit willst Du ausschöpfen? So musste man das machen, 

sonst hätte man sich ja zum Anwalt der einen Partei gemacht. Darin bestand die Gefahr, das 

durfte man nicht machen.  

Manchmal, konnte man ja Dinge nicht einschätzen, die nicht vorgetragen wurden. Als Anwalt 

trage ich das vor, was zugunsten meiner Partei ist, also was notwendig ist, um den Sachver-

halt in derem Interesse darzustellen. Dass zum Beispiel eine Besichtigung des Kaufgegen-

standes vorher passiert ist, würde ich nicht vortragen. Wenn ich gefragt würde, würde ich es 

zwar sagen, aber ich muss es zunächst ja nicht vortragen.   

Jetzt noch mal zur Frage der Ausgleichung der unvertretenen Prozesspartei im damaligen Ge-

richtsverfahren durch das Gericht: In gewisser Weise war das so. Aber, der Richter konnte das 

nur im Rahmen machen. Man hat eigentlich keine Rechtsberatung in dem Sinne gemacht, 

sondern hat nur Alternativen aufgezeigt und die Rechtskonsequenzen aus dem Gesetz, und, 

was ich vorher sagte, man konnte es nur in dem Rahmen tun, wie man über den Sachverhalt 

informiert war. Und darin besteht eben der wesentliche Unterschied, und das konnte man ja 

auch nicht ausgleichen, nur in gewissem Maße. Also, man konnte - auch wieder im Rahmen 

der Amtsermittlung-, natürlich hinterfragen, wenn eine Kaufvertragsverhandlung stattgefun-

den hat. Aber, manchmal ist man vielleicht auf Dinge nicht gekommen, die rechtserheblich 

waren, die konnte man ja einfach nicht wissen, weil es der alltägliche Ablauf war. Insofern 
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war da schon ein Unterschied da zur anwaltlich vertretenen Prozesspartei. Dass die natürlich 

wesentlich besser beraten war, ist doch klar. 

Richterliche Rechtsauskunft 

8. Welche Bedeutung hatte die richterliche Rechtsauskunft des Stadtbezirksgerich-

tes? 

Antwort siehe 10.! 

9. Inwieweit waren die rechtsauskunftgebenden RichterInnen an der außergericht-

lichen Klärung von Rechtskonflikten interessiert?  

Antwort siehe 10.! 

10. Inwieweit kam es vor, dass die rechtsauskunftgebenden RichterInnen auch den 

Vorsitz im Zivilprozess in dieser Sache inne hatten? 

Zu 8., 9. u. 10.: Die Rechtsauskunft war natürlich eine Sache, die ich eigentlich verurteilt habe 

(aber man musste sie als Richter machen). Weil ich auch der Meinung war, dass ein Gericht 

nicht vorher über Dinge etwas sagen kann, die grundsätzlich ja nicht richtig sein können. 

Weil: Es ist wie in jeden Zivilprozess - wenn ich mir eine Partei anhöre, hat diese Partei, die 

ich mir anhöre, immer Recht, egal, ob sie Kläger oder Beklagter ist. Wenn ich mir dagegen 

beide Parteien anhöre, ist es schon ganz anders. Aber, zur Rechtsauskunft kommt immer nur 

einer.  

Wenn man die Rechtsauskunft schon unter diesem Blickwinkel gemacht hat - das habe ich 

den Leuten auch so gesagt: Also, wenn Sie mir das erzählen, ist das so oder so einzuschätzen. 

Man muss aber auch die andere Seite hören. Die Rechtsauskunft sollte ja nie fallbezogen sein 

zu DDR-Zeiten, sondern es war eine allgemeine Auskunft über das Recht, sollte nie eine fall-

bezogene Auskunft sein.  

Das war eine große Schwierigkeit, die ganz viele ja auch vielleicht nicht so getrennt haben, 

aber, unter heutigen Gesichtspunkten würde ich sagen, da hängt schon ein Haftungsproblem 

dran, was in der DDR vielleicht nicht so eine Rolle gespielt hat. Aber, man musste den Leuten 

einfach klarmachen, dass es eine allgemeine Rechtsauskunft ist, wo ich ihnen vielleicht die 

Garantiebestimmungen erläuterte und sagte, also ein, zwei, drei Mal müssen sie nachbessern 

lassen, dann können sie Umtausch oder Rückerstattung des Kaufpreises verlangen. Und dann 

kam natürlich jeder mit seinem konkreten Fall und sagte, mein Fernseher ist jetzt schon das 

vierte Mal kaputt und die Bildröhre, und was er nun jetzt machen solle. 
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Natürlich konnte es passieren, dass der, der mal in der Rechtsauskunft war, irgendwann mal 

Prozesspartei war.  

Aus der Erfahrung heraus muss ich Ihnen sagen, solche Rechtsauskunftstage gingen früh  

neun Uhr los und endeten abends 18 Uhr. Manchmal war es so voll, dass man nicht einmal 

eine Pause machen konnte. In der Regel machten pro Gericht zwei Richter Rechtsauskunft. 

Nun lassen sie mal den einen krank gewesen sein, dann war der andere alleine zuständig. 

Dann war es auch nicht so, dass die Leute nur aus dem Stadtbezirk gekommen sind. Sondern, 

die sind aus Marzahn nach Lichtenberg gekommen und aus Mitte, ganz unterschiedlich. Also, 

es war so voll, dass Sie sich an den ja nie erinnern konnten, der dort eventuell bei Ihnen schon 

mal zur Beratung gewesen war.  

Zu dieser Frage hört man dann immer so als Argument: Dann sind Ihnen doch bestimmt spä-

ter mal welche untergekommen, die in der Verhandlung dann gesagt haben: „Aber Sie haben 

es mir doch in der Beratung ganz anders gesagt!“ - So einen Fall habe ich nicht persönlich 

erlebt. Aber ich könnte es mir natürlich in gewisser Weise vorstellen. Deshalb musste man 

auch immer darauf hinweisen, dass man die Rechtsauskunft nur allgemein gab und den Bür-

gern also nicht sagte: In Ihrem Fall berate ich sie so und so, schreiben sie diesen und jenen 

Antrag. Natürlich musste man die Bürger darauf hinweisen, einen Einspruch gegen eine Kün-

digung zu machen, und den fristwahrend. Aber man sollte den Einspruch ja auch nicht formu-

lieren, dann sollte man sie weiterverweisen. Da habe ich sicherlich auch ein anderes Herange-

hen gehabt, weil ich väterlicherseits durch die anwaltliche Seite vorbelastet war. An dieser 

Stelle habe ich also gesagt: Gehen Sie zum Anwalt. 

Anwälte hatten ja im Prinzip immer Rechtsberatung und daraus entwickelten sich dann even-

tuell die Mandate. Aber wenn beim Anwalt diese Rechtsauskunft mit einer Auskunft endete, 

dann hat der dafür auch nichts bekommen. Und wenn aus der Auskunft herauskam, der Fern-

seher muss doch gewandelt werden und helfe mir, lieber Anwalt, dann wurde daraus ein 

Mandat zur Prozessvertretung zur Durchsetzung dieser Gewährleistungsansprüche. 

Also, ich hielt von der richterlichen Rechtsauskunft nichts. Ich fand das völlig daneben. Aber 

- so war es.  

 

- Nachfrage des Interviewers: 

So dass den Bürger die Klärung seines Problem interessiert hat und nicht die Trennlinie zwi-

schen Rechtsauskunft und Rechtsberatung? - 
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Die Leute haben die Rechtsauskünfte sehr wohlwollend benutzt. Der Bürger wollte natürlich 

nicht konkret bloß den Gesetzestext vorgelesen bekommen, der wollte auch konkret wissen, 

Was soll ich denn nun in der Sache machen? 

Obwohl, bei anderen Sachen war es sicherlich ganz sinnvoll. Wenn ich jetzt mit der Kündi-

gung im Arbeitsrecht komme, mit dieser Einspruchsfrist, die man einhalten musste, und wo 

jemand, der nicht belesen war, es nicht wußte. Dem Bürger hat es in dem Moment schon ge-

reicht, wenn ich sagte: Sie müssen einen Einspruch gegen den Arbeitgeber machen (obwohl, 

früher haben wir ja nicht ‘Arbeitgeber’ gesagt, da haben wir ja im Arbeitsrecht Klausuren 

geschrieben, warum Arbeitgeber und Arbeitnehmer die falschen Bezeichnungen sind) - aber, 

das musste man den Leuten einfach sagen. 

Rolle des Anwalts im Zivilprozess  

11. Wie empfanden Sie das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und 

rechtsanwaltlicher Parteienvertretung? 

Antwort siehe 12.! 

12. Inwieweit konnten die Rechtsanwälte ihre zivilprozessualen Möglichkeiten, d. h. 

ihre anwaltliche Rolle, wahrnehmen? 

Zu 11. und 12.: Es gab keine Einschränkungen der rechtsanwaltlichen Parteienvertretung. Es 

hing alles von dem persönlichen Engagement des Anwalts ab und der persönlichen Einstel-

lung des Richters. Denn es war ja vom Prozessrecht nicht anders als heute. Das heißt, es wa-

ren bestimmte Beweislastverteilungen vorhanden, die musste man erkennen, das war das erste 

Problem, aber, das haben wir heute auch. Es mussten bestimmte Beweise angeboten werden. 

Nur, im Unterschied zu heute: Wenn der Anwalt sogar mal einen Beweis vergessen hätte an-

zubieten, war ja die Hinweispflicht, aus der Amtsermittlung heraus zu sagen: Sie müssen ja 

noch einen Beweis anbieten, wo ist denn der Zeuge, der diesen Sachverhalt bestätigen soll?. - 

Wenn ich heute den Beweis nicht anbiete, habe ich verloren. - Also, diese Möglichkeiten gab 

es.  

Eine Einschränkung der anwaltlichen Tätigkeit habe ich, wie gesagt unter dem Vorbehalt, 

dass ich das erst seit 1985 einschätzen kann, nie erlebt. Es wäre auch unseriös, so etwas zu 

behaupten.  

Es könnte sich höchstens jemand darüber beschweren, dass seinen Beweisanträgen kein Ge-

hör geschenkt worden ist. Aber, dann musste das durch die Berufung geklärt werden. Wir 

hatten einen relativ sattelfesten Zivilsenat in Berlin und ich halte von dessen Vorsitzenden, 
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Dr. Beyer, eine ganze Menge. Das waren materiell-rechtlich auch schön begründete Urteile, 

die dort gesprochen wurden. Im Zivilrecht war ja auch nicht so eine Brisanz drin, wie zum 

Beispiel in Strafsachen oder ähnlichem, sondern es ging ja wirklich um Fragen des materiel-

len Rechts. Also, wer im Zivilverfahren eine Einschränkung der anwaltlichen Tätigkeit be-

hauptet - das stimmt nicht. 

 

Nochmal zur rechtsanwaltlichen Parteivertretung: Es hing, wie gesagt, vom Anwalt ab, von 

seiner Einstellung und vom Richter, aber ich persönlich habe es immer gut gefunden, wenn 

Anwälte vertreten haben. Dann habe ich lieber verhandelt, weil die Sache rechtlich besser 

aufbereitet war, und man sich bei der Erörterung der Sache auf das Wesentliche konzentrieren 

konnte. Man kam eher auf den Punkt. Es ist doch viel schöner, wenn ich mit zwei Anwälten 

die Sache verhandelt habe, das war eigentlich so meine Einstellung dazu, als wenn ich nun 

anderthalb Stunden versuchen musste, dem Bürger ohne anwaltliche Vertretung „alles aus der 

Nase zu ziehen“ und ins Protokoll aufzunehmen, was vielleicht rechtserheblich war oder 

nicht.  

Also, ich habe viel davon gehalten, wenn ordentlich anwaltlich vertreten wurde. Das hat die 

Sache vereinfacht. 

Streben nach Einigung - Prozessvermeidung? 

13. Inwiefern gab es Bemühungen der vorsitzenden RichterInnen bzw. der Schöffen, 

den zivilrechtlichen Konflikt gütlich beizulegen? 

Antwort siehe 14.! 

14. Inwiefern hatten Sie den Eindruck, dass eine Einigung der Prozessparteien an-

gestrebt bzw. der Zivilprozess vermieden werden sollte? Begründen Sie ihren Ein-

druck auch bitte etwas. 

Zu 13. u. 14.: Dieser Aspekt war sicherlich in der Vergangenheit viel interessanter als ab 

1985,  könnte ich mir vorstellen. Man hat es grundsätzlich so gemacht: Die Sache ist or-

dentlich erörtert worden, man hat dann ein Ergebnis der Beweisaufnahme gehabt und nun 

konnte man über eine gütliche Beilegung reden. Aber, das war auch wieder abhängig vom 

persönlichen Engagement des Richters, der da saß. 

Ich persönlich bin ein Richter gewesen, der gerne Urteile geschrieben hat. Ich habe mich nicht 

davor gescheut, ein Urteil zu schreiben und ich habe die Leute lieber nicht gequält mit stun-

denlangen Güteverhandlungen, um irgendwelche gütlichen Einigungen abzuschließen, son-
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dern lieber dann ein Urteil geschrieben. Dann konnte die Sache ja durch die Berufungsinstanz 

geprüft werden, wenn man anderer Meinung war. - Gut, die Urteile waren vielleicht auch ein 

bißchen kürzer als heutzutage. Also, kürzer insofern: Wenn ich heute manchmal Urteile krie-

ge über einen relativ einfachen Lebenssachverhalt, wo ja immer eine bestimmte Rechtsspre-

chungshistorie da ist, kann ich natürlich immer mit BGH-Urteilen von 1960 anfangen und bis 

1996 auslegen. - Wir hatten da weniger Zugriffsmöglichkeiten in der DDR. Wenn ich nicht 

meine persönliche Rechtssatzkartei hatte, war es schwierig. Computer in der Art gab es ja 

damals auch noch nicht. Aber, man konnte die Sache auch kurz und knapp abhandeln und 

trotzdem prägnant ein Urteil fällen. Ich habe mich also nicht davor gescheut, dann lieber ein 

Urteil zu schreiben. 

Ich weiß, dass es Kollegen gab, die lieber mit den Parteien eine halbe Stunde geredet haben, 

bis sie endlich eine Einigung abgeschlossen haben, weil sie sich davor gescheut haben, ein 

Urteil zu schreiben. Also, solche Fälle gab es auch.  

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Rechtspolitisch und im Schrifttum wurde das Streben nach einer Einigung stark proklamiert. 

Inwieweit hat diese Frage in Ihrer Ausbildung in der ersten Hälfte der 80er Jahre und in Ihrer 

Tätigkeit in der zweiten Hälfte der 80er Jahre eine Rolle gespielt? -  

 

Das steht meiner Meinung nach mehr im Schrifttum, als es in der Praxis umgesetzt wurde. Es 

gab in Dienstbesprechungen bestimmte Anweisungen, dass man sagte, ein Zivilverfahren soll 

nach Möglichkeit innerhalb von einem Monat abgeschlossen sein - das war so die einzige 

Vorgabe, die man hatte. Wenn man das nicht erledigt hat, ist aber auch nichts passiert. Weil: 

Wenn ich drei Termine machen musste und irgendwelche Beweiserhebungen, dann konnte 

ich das nicht alles innerhalb von vier Wochen abschließen. Das war ganz klar.  

Das einzige, was von staatlicher Seite eine Rolle gespielt hat, worauf von staatlicher Seite 

Druck kam, das waren die Erledigungszahlen. - Das war wie heute. - Ich musste bestimmte 

Erledigungszahlen pro Woche bringen. Und manch einer hat sie eben leichter mit gütlichen 

Einigungen hingekriegt; manchmal war es auch schneller, die Sache durch ein Urteil abzu-

schließen. Also, das war der einzige Druck. 

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Wurde die „Güte“ des Zivilrichters quantifiziert anhand des Verhältnisses von Einigungen 

und Urteilen? - 
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Nein, überhaupt nicht. Es wurde überhaupt nicht erfaßt, sondern es wurde zum Beispiel nur 

erfaßt das abgeschlossene Verfahren. Ob ich das abgeschlossen habe durch eine Klagerück-

nahme, durch eine Einigung oder durch ein Urteil - das war ein abgeschlossenes Verfahren. 

Ich kann Ihnen jetzt aus der Erinnerung heraus gar nicht mehr sagen, ob ich unterschiedlich 

erfassen musste, ob ich eine Einigung gemacht habe oder ein Urteil. Aber in der Bewertung 

spielte es in jedem Fall keine Rolle.  

Was von staatlicher Seite eine Rolle gespielt hat, war, wieviel Verfahren abgeschlossen wur-

den. Das war so die Statistik, die jeden Monat ausgewertet worden ist, um den „faulen“ Rich-

ter herauszukriegen und den etwas „arbeitsameren“. 

 

- Nachfrage des Interviewers: War die Arbeitsbelastung hoch? -  

 

Die Arbeitsbelastung war relativ hoch. 

Stand der Prozessparteien  

15. Welchen Stand hatte Ihres Erachtens nach der einfache Bürger im Zivilprozess? 

Antwort siehe 16.! 

16. Welchen Stand hatten Prozessparteien, die der DDR nahestanden, im Zivil-

prozess? Ich meine, wie war der Stand von VEBs, staatlichen Organen, Genossen-

schaften oder auch von Funktionären? 

Zu 15. und 16: Das haben wir im Prinzip im wesentlichen schon besprochen.  

Der einfache Bürger konnte den Prozess führen, nach meinem Dafürhalten war er immer bes-

ser beraten, wenn er einen Anwalt hatte, aber er war nicht benachteiligt. Auch nicht gegen-

über irgendwelchen Organisationen und Betrieben, Genossenschaften etc. Also, da gab es, 

nach meinem Dafürhalten, keine Unterschiede. Das mag früher vielleicht anders gewesen 

sein. 

17. Wie wurden Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer im Zivilpro-

zess behandelt? 

Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer wurden im Zivilprozess ganz normal 

behandelt.  

Ich habe früher viele Verfahren mit dem VEB KWV gehabt und man hatte ja als Richter ein 

Rechtsinstitut, das es heute gar nicht mehr gibt: Man konnte eine Gerichtskritik dort hinschi-
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cken. Was meinen Sie, wieviele Gerichtskritiken die KWV von mir bekommen hat, weil es 

ein „Schlampenhaufen“ war! Was meinen Sie, wieviele Sachen die verloren haben, weil sie 

die Klagen falsch begründet haben, weil Sachen verjährt waren! Aber, deshalb haben die doch 

nicht mehr Recht bekommen. Eher umgekehrt, gerade, weil ich von denen doch erwarten 

konnte, wenn die so ein großer „Laden“ sind, dass sie das vernünftig organisieren, aber das 

haben die nicht gemacht. Da haben sie Pech gehabt. Das ging nicht so. 

18. Wie wurden ausreisewillige Bürger im Zivilprozess behandelt? 

Solche Fälle hatte ich persönlich nicht. Ich wüßte auch nicht, was da eine Rolle gespielt haben 

soll.   

Im Arbeitsrecht gab es solche Probleme, weil die alle gekündigt worden sind, wenn sie einen 

Ausreiseantrag gestellt haben. Also, im Zivilprozess war da ja in der Regel auch kein Streit. 

Wer ausreisen wollte, der hatte wirklich bloß das Problem, wenn er ein Grundstück hatte, was 

macht er damit? Das persönliche Hab und Gut haben die meisten irgendwie an andere weiter-

gegeben oder auch nicht, also, das spielte vielleicht auch nicht so eine große Rolle. Aber ein 

Zivilverfahren hat sich daraus nicht entwickelt. Und in dem Moment, wo die ausgereist wa-

ren, da konnten sie auch den Prozess nicht mehr führen.  

Es gab höchstens Fälle, wo Leute ausgereist sind und ihre Schulden nicht abbezahlt hatten. 

Aber das konnte man dann ausbuchen, das konnte man dann nicht vollstrecken. Man konnte 

es zwar damals theoretisch von Ministerium zu Ministerium versuchen, aber das war ja so gut 

wie sinnlos, das konnte man vergessen. 

Mir ist es einmal passiert, dass jemand, während der Prozess lief, ausgereist ist. Da konnten 

wir das Verfahren ruhend weglegen, weil ich es ja nicht mehr führen konnte, weil auch keine 

Zustellung mehr möglich war. In dem Moment war also die Sache erledigt. 

19. Wie wurden die sogenannten „kriminell gefährdeten / asozialen Bürger“ (gesetz-

lich geregelte Termini, vgl.: § 249 StGB und Gefährdeten-VO v. 19.12.1974) im Zivil-

prozess behandelt? 

Zum Strafverfahren kann ich jetzt vielleicht weniger sagen, aber im Zivilverfahren möchte ich 

es jetzt auch nicht strafbezogen auf den § 249 [StGB und Gefährdeten-VO vom 19. 12. 1974] 

sehen. Denn diejenigen, die in der Regel wegen des § 249 verurteilt worden sind, das waren in 

der Regel solche, die nicht arbeiten gegangen sind etc. Die hatten im zivilrechtlichen Bereich 

dann ihre Probleme hinsichtlich der Mietzahlung. Da hatten wir sie ständig am Tisch. Dass 

Leute, die ihre Miete nicht bezahlt haben, verklagt worden sind, von der KWV, die Wohnung 

zu räumen. Da war dann die Besonderheit im DDR-Recht: Das Verfahren wurde ganz normal 
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durchgezogen, die haben die Kündigung so ähnlich wie heute wegen Mietschulden bekom-

men, das Verfahren ist in der Regel auch mit einem Räumungsurteil beendet worden. Aber: 

Der Unterschied war die Vollstreckung. Eine Räumungsvollstreckung konnte immer nur dann 

erfolgen, wenn der Kläger Ersatzwohnraum nachweisen konnte. Das war der wesentliche Un-

terschied zu heute.  

Wenn diese Bürger verklagt worden sind, dann in der Regel wegen Mietschulden. Ansonsten, 

vielleicht so Darlehensgebereien hin und her zwischen irgendwelchen Leuten, wo der eine 

eben nicht zurückbezahlt hat. Aber, das endete wie heute mit einem Urteil zugunsten des 

Gläubigers und der hat am Ende doch nichts gekriegt, weil er nicht vollstrecken konnte.  

Aber da gab es keine gesetzliche Besonderheit im Zivilverfahren. Im Strafprozessrecht sicher-

lich. 

 

- Nachfrage des Interviewers:  

Gab es Zusammenhänge zwischen der Mitwirkungsmöglichkeit des Staatsanwaltes im Zivil-

verfahren und der Tatsache, dass jemand Schuldner und „kriminell gefährdeter“ Bürger war? - 

 

Das spielte überhaupt keine Rolle. Das gab es auch nicht, darüber gab es auch gar keine In-

formation. Das war also ein reines Zivilverfahren, wo das Äquivalenzverhältnis gestört war. 

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Stellte der Staatsanwalt diesbezüglich Anfragen? - 

 

Es gab auch diesbezüglich keine Anfragen des Staatsanwaltes. Warum auch? Es gab ja in den 

geführten Zivilverfahren keine Katalogisierung der laufenden Verfahren oder der schon be-

handelten Verfahren. Also, so eine Anfrage wäre nicht zu beantworten gewesen. Zum Bei-

spiel: Fritz Meier, ist der bei Euch schon mal als Mietschuldner aufgefallen? - So eine Zuar-

beit gab es nicht, und die hätte ich auch abgelehnt. Das hätte den Staatsanwalt auch nicht zu 

interessieren gehabt. Dann muss der seine Ermittlungsarbeit ordentlich machen. 
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Lenkung von Verfahren  

20. Inwieweit haben der / die DirektorIn bzw. der / die stellvertretende Direktor(in) des 

Stadtbezirksgerichts Zivilverfahren an sich gezogen oder außerhalb des Geschäfts-

verteilungsplans zielgerichtet bestimmten Richtern übertragen? 

Das ist sicherlich eine brennende Frage, die sicherlich im nachhinein interessant ist, weil es ja 

die Fragestellung des „gesetzlichen Richters“ so wie heute deshalb nicht gab, weil der Ge-

schäftsverteilungsplan so eine interne Geschichte war, die ständig umgestellt werden konnte.  

Im Zivilverfahren ist mir das nicht bekannt, weil ich ganz einfach auch die Brisanz im Zivil-

verfahren nicht sehe. Ich weiß, dass Verfahren beigezogen worden sind, durch den Direktor in 

Strafsachen. Das war so üblich, wenn irgendwas Interessantes war, und, vielleicht sogar, in 

Ehesachen. Wenn also nicht das ganze Gericht und nicht einmal der zuständige Familienrich-

ter Bescheid wissen sollte, dass sich Hinz und Kunz scheiden lassen, der vielleicht im öffent-

lichen Leben etwas bekannter war. Das gab es. Aber im Zivilverfahren gab es so etwas eigent-

lich nicht. Das hat die Leute nicht so interessiert oder hatte auch nicht so viel Material für den 

allgemeinen Klatsch in sich, ob sich nun jemand scheiden läßt oder ob er noch ein Darlehen 

zurückzuzahlen hat. Also, das habe ich persönlich nicht erlebt. Im Zivilverfahren konnte ich 

mir das auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt. 

21. Inwieweit sind Ihnen Verfahren bekannt, bei denen durch nichtverfahrensbeteilig-

te Personen Einfluß auf den Zivilprozess genommen wurde oder werden sollte? Wel-

che Zivilprozesse waren das? 

Da kann ich bloß an das Beispiel von vorhin anschließen, wo ich persönlich mal so eine Ge-

schichte hatte, wo die Parteileitung eines Betriebes sich genötigt gesehen hat, in einer Sache 

ans Gericht zu schreiben und uns das darzustellen, um die eine Partei besser aussehen zu las-

sen. Das ist das einzige, was mir mal persönlich widerfahren ist, wo man richtig den Eindruck 

hatte, da will jemand versuchen, mit dem „Vitamin-B-Komplex“, den er im Rücken hat, also 

mit der Beziehung oder mit dem Anschein - das war, glaube ich, sogar ein Außenhandelsbe-

trieb oder so, zu zeigen: Hier muss die Entscheidung in diese oder jene Richtung gehen. Das 

hing meiner Meinung nach vom persönlichen Engagement des Richters ab und deshalb kann 

man kein Recht brechen. Außerdem war das nur eine Kleinigkeit. Es ging damals um eine 

Wohnung. Was soll sonst im Zivilverfahren so eine Rolle spielen, dass man versucht hat, so 

darauf Einfluß zu nehmen?  

 

- Zusatzfrage des Interviewers: 
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Gab es Orientierungen des Direktors des Stadtgerichtes in den 80er Jahren, dass man solche 

Einflußnahmen auf Verfahren strikt ablehnen sollte? - 

 

Das kann ich in gewisser Weise bestätigen. Ich hatte Ende der 80er Jahre, 1987 oder so müßte 

es gewesen sein, mal eine Sache, da hatte ich dann auch mit einer Gerichtskritik reagiert, weil 

mich das geärgert hat. Und da kam dann der Widerhall aus dem Stadtgericht, dass man es für 

positiv befunden hat, dass man sich in solche Verfahren nicht hineinregieren läßt. So eine 

Rückmeldung gab es.  

Ansonsten kann ich sowas nicht bestätigen. Ich weiß es nicht; vielleicht war es vor meiner 

Zeit, dass so eine Anweisung kam.  

Diese Fragestellungen hingen immer stark vom Richter und stark von dem Direktor des Ge-

richtes ab, wie der hinter seinen Richtern stand (es gab so‘ne und solche sicherlich). Und, bis 

zum Stadtgericht, nun, wenn die Sache bis dahin Kreise zog, dann war es eben schon etwas 

Größeres. Also, so etwas hatte ich nicht. 

 

- Nachfrage des Interviewers: 

Also, „Direktor des Stadtbezirksgerichtes“ soll heißen, um mir das Verständnis ein bißchen zu 

erleichtern, inwieweit dieser es praktisch unterlassen oder abgelehnt hat, auf die Richter Ein-

fluß zu nehmen und die Richter unter Druck zu setzen oder nicht? -  

 

Auf jeden Fall. Und auch, wenn, wie ich zum Beispiel vorhin sagte, da eine Parteileitung da 

mal was schrieb. Wenn es dann über den Tisch des Direktors gelaufen ist, diese Post, viel-

leicht noch adressiert an den Direktor, aber mit dem Aktenzeichen in der Sache, dann kam es 

beim Direktor auf den Tisch. Verlangen konnte man dann eigentlich, dass der es an den Rich-

ter weiterleitete, aber sagte: Hier, bleibe auf dem Teppich, mache das ordentlich weiter. Also, 

ob das in anderen Fällen anders gelaufen ist, weiß ich nicht. 

In bestimmten Größenordnungen, z. B. bei Politbüro-Mitgliedern, könnte ich mir vorstellen, 

dass man das anders geregelt hat. Dass es da gar nicht zum Prozess gekommen wäre. Also, 

wenn die einen Streit hatten mit, was weiß ich, KWV oder so, das kam gar nicht auf den 

Tisch, das haben die anders geregelt.  
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22. Welche Rolle spielte die Parteiorganisation der SED an einem Stadtbezirksge-

richt in Bezug auf die Zivilprozesse? 

Also, dazu kann ich gar nichts sagen. Konkret auf mich bezogen, ich war auch in der SED, 

kann ich sagen: Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Vielleicht war sie zu uninteressant, 

die zivilprozessrechtliche Ecke.  

Es wurden in diesen Parteigruppen, die dort sich gebildet hatten, die in der Regel ja nur aus 

den Richtern bestanden und vielleicht aus ein, zwei aus dem Nicht-Richter-Bereich, natürlich 

auch immer Arbeitsdinge mit vermengt, das war so. Aber natürlich wurde nie der Einzelfall 

durchgesprochen, schon mal deshalb, weil das ganze Richterkollegium da saß, und wenn es 

also um eine brisante Sache gegangen wäre, könnte ich mir vorstellen, hätte man es deshalb 

nicht gemacht, damit die anderen nicht auch Bescheid wissen. Also, so etwas wurde nicht 

gemacht, wurde auch nicht ausgewertet. Da wurde allgemein die Arbeit ausgewertet, die Er-

ledigungszahlen oder solche Sachen. Aber das waren eigentlich gesonderte Geschichten, die 

in den Dienstbesprechungen gemacht wurden. Parteiarbeit sollte eigentlich etwas anderes 

sein, wurde aber natürlich immer mit Arbeitsproblemen vermengt. 

Aber nie auf den Einzelfall bezogen, überhaupt nicht. Sondern höchstens, dass die Unart darin 

bestand, dass eben die Arbeit, die in den Dienstbesprechungen eine Rolle gespielt hatte, wie-

der in der Parteigruppe besprochen wurde, wo sie meiner Meinung nach überhaupt nicht hin-

gehörte. Aber, das war so Brauch. So nach dem Motto, dass die Ausfall- oder Ersatzzeiten 

geregelt werden mussten oder die Rechtsauskunft am nächsten Tag, und dass es doch ver-

nünftig ist, wenn man es noch zusätzlich übernimmt, oder solche Sachen.  

Aber, der einzelne Fall, der wurde nicht besprochen.  

Mitwirkung des Staatsanwalts im Verfahren 

23. Haben Sie die Mitwirkung oder Teilnahme des Staatsanwalts im bzw. am Zivil-

prozess erlebt? 

Antwort siehe 24.! 

24. In welcher Weise wirkte der Staatsanwalt in diesen Zivilprozessen mit? 

Zu 23. und 24.: Mitwirkung des Staatsanwalts hatte ich ein Mal: Überpreiseinziehung. Im 

DDR-Recht war es ja so, wir hatten Preisvorschriften. Wenn gegen diese Preisvorschriften 

verstoßen wurde, dann konnte der Staatsanwalt als Beteiligter am Zivilverfahren den Über-

preis einziehen. Es war ja Gang und Gebe, dass 20 Jahre alte Autos zum Neupreis verkauft 

wurden. Also, weit über dem Zeitwert, und dass, nachdem der Kauf gelaufen war, der Käufer 
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versucht hat, das zurückzuklagen, weil er es ja schon bezahlt hatte. Nachdem er es dann be-

wiesen hatte, dass er es bezahlt hatte und wenn der Staatsanwalt dann etwas davon gehört 

hatte, dann konnte er dem Verfahren beitreten und eben den Überpreis einziehen. So eine Sa-

che hatte ich ein Mal. Aber sonst war da nichts. 

Schlussbemerkungen  

25. Welche weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem DDR-Zivilprozess 

halten Sie für erwähnenswert? 

Das ist eine schwierige Frage. Dazu fällt mir jetzt nichts ein. Wir haben eigentlich meiner 

Meinung nach die Sachen schon besprochen, ich habe schon die Für und Wider so ein biß-

chen abgewogen, die meiner Meinung nach eine Rolle spielten, die mich früher immer geär-

gert haben, die mich heute teilweise noch ärgern, wo versucht werden müßte, den goldenen 

Mittelweg zu finden.  

 

Vom Prozessrecht her darf man nicht vergessen: Das Prozessrecht in der DDR hat sich entwi-

ckelt aus der alten Zivilprozessordnung. Das ist ja teilweise nicht neu ausgedacht worden, 

höchstens diese Geschichte mit dem Amtsermittlungsprinzip.  

Und wenn ich mir das heutige Unterhaltsrecht angucke, das ab 1.7.1998 gilt, dann finde ich so 

viel von dem wieder, was wir früher hatten. Das heißt, dass die Betriebe direkt hinsichtlich 

der Verdienstbescheinigungen angefragt werden können. Wo man früher, gleich nach der 

Wende, gesagt hat: So etwas darf nicht sein, das ist schlimmstes Amtsermittlungsprinzip. Und 

heute macht man es ab 1.7.1998. - Also, es finden sich schon Dinge wieder. Es gibt nun nichts 

Weltbewegendes, wo ich der Meinung bin, das hätte man rüberretten müssen. Das muss ich 

sagen. 

 

- Zusatzfrage des Interviewers:  

Was halten Sie von dem rechtspolitischen Anliegen, das ZGB und die ZPO von 1976 bürger-

nah, allgemeinverständlich und  überschaubar zu machen? - 

 

Das waren, denke ich mir, auf jeden Fall die Hauptansätze dieser Gesetze, dass sie einfach 

und verständlich sein sollten.  

Ich verrate kein Geheimnis, dass ich früher einen BGB-Palandt-Kommentar hatte, weil mir 

ganz einfach die Kommentierung zum ZGB fehlte, weil der erste Kommentar ja relativ spät 

kam und vielleicht auch nicht sehr aussagekräftig war im Vergleich zur Palandt-
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Kommentierung. Aber, daran sieht man ja, dass man versucht hat, mit 480 Paragraphen im 

ZGB die über zweitausenddreihundert Paragraphen des BGB umzusetzen, was natürlich 

schwierig ist, ist völlig klar, und was eine gewisse Auslegung notwendig macht. Dazu fehlten 

einfach die Arbeitsmaterialien.  

Aber der Hintergrund war natürlich, dass das ZGB überschaubar sein sollte, es sollte logisch 

sein und nicht so verwinkelt wie das BGB. Also, das muss man sagen, das BGB ist verwinkelt 

in diesen Fällen, insbesondere, wenn ich da an solche Sachen denke, die nicht einmal im Ge-

setz stehen, wie culpa in contrahendo oder clausula rebus obstandibus, die erst entwickelt 

werden mussten, weil sie nicht im Gesetz standen. So etwas gab es in der DDR eigentlich 

nicht. Da gab es zwar auch eine Menge Ausfallparagraphen wie § 45 III ZGB, wo man sagte, 

was nicht im Gesetz steht, ist ein Verfahren eigener Art und kann extra geregelt werden, man 

musste das bloß wissen. Es gab zwar schon solche Möglichkeiten, aber es war eben auch 

überschaubar, also auch für einen Außenstehenden. 

 

- Zusatzfrage des Interviewers: 

Inwieweit würden Sie die Auffassung teilen, dass der DDR-Zivilrichter hauptsächlich im ma-

teriellen Recht bewandert sein musste, und dass, aufgrund des Amtsermittlungsprinzipes - 

Erforschung der materiellen Wahrheit -, das Verfahrensrecht insgesamt eine geringere Rolle 

spielte? - 

 

Im DDR-Verständnis hatte es eine geringere Rolle, was meiner Meinung nach auch falsch ist. 

Denn auch der Zivilrichter - im übrigen galt das Zivilprozessrecht ja auch für Familien- und 

Arbeitsrechtsachen -, musste meiner Meinung nach prozessfest sein. Und das waren die we-

nigsten, da gebe ich Ihnen Recht. Weil es vielleicht auch nicht so darauf ankam, durch diese 

Amtsermittlungsgeschichte.  

Aber andererseits ist es auch wiederum so: Ich habe heute auch Referendare, die sind ja auch 

nicht prozessfest. Das ist einfach ein Mangel des Studiums im allgemeinen. Das war ein 

Mangel des Studiums früher, das ist ein Mangel des Studiums heute, dass die Prozessrechts-

ausbildung schlecht ist, das kann ich so sagen. Aber: Kriterium der Wahrheit ist sowieso die 

Praxis. 

 

- Nachfrage des Interviewers: 
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Inwieweit konnten aufgrund des Amtsermittlungsprinzips, § 2 II ZPO, dann bestimmte andere 

Prinzipien aufgeweicht werden, was die Einhaltung von Fristen oder das Stellen von Beweis-

anträgen betrifft? - 

 

Das ist ja auch das, was ich vorhin schon kritisiert habe. Ich habe als DDR-Richter mir immer 

gewünscht, dass bestimmte Fristen da sein müssen, so ähnlich wie eben Präklusionsvorschrif-

ten, dass man sagt: Bis dahin und dann nicht weiter.  

Aber, ich finde auch manchmal heute diese schroffe Anwendung nicht richtig. Das heißt, ich 

finde sie dann richtig, wenn ich vier Wochen Zeit gehabt habe oder drei Monate. Aber, wenn 

ich manchmal heute Termine auf den Tisch bekomme, wo innerhalb von zwei Wochen Stel-

lung zu nehmen ist und danach soll kein Ton mehr gesagt werden, und die Sache soll dann so 

entscheidungsreif sein, obwohl da noch eine Erwiderung von der Gegenseite kommt, dann 

finde ich das auch wieder nicht richtig.  

Aber ich gebe Ihnen Recht. Natürlich wurde es in gewisser Weise aufgeweicht. Das ist ein 

schwieriger Drahtseilakt, der da zu vollziehen ist, zu sagen: Bereitet die Sachen vor. Aber 

man konnte ja solche Schriftsatzfristen nach dem Prozessrecht nicht mehr erteilen. Weil: Man 

konnte es ja im Termin erörtern, und ich musste das dann eben zu Protokoll nehmen, notfalls 

das, was gesagt wurde. In der DDR konnte der Bürger unvorbereitet zum Termin kommen 

und den Sachverhalt schildern, schreckliche Sache eigentlich. Ich als Richter musste eigent-

lich noch beweglicher sein, weil ich ja nicht wußte, was kommt. Wenn ich den Schriftsatz 

vier Wochen vorher habe, kann ich die Rechtsprechung vorher dazu studieren und weiß, was 

kommt, und weiß, welche Linie ich fahren muss. Aber, so wußte ich es eben nicht. Da gebe 

ich Ihnen Recht, das wurde in gewisser Weise dadurch aufgeweicht. 

 

Man musste als Richter also auch anders verhandeln. Eines war in der DDR auch nicht üblich: 

Diese Geschichte mit den Verkündungsterminen, das haben eigentlich nur erfahrene Zivilrich-

ter gemacht. Viele waren der Meinung, man muss ein Urteil am Ende der Verhandlung fällen 

oder einen neuen Termin für eine Urteil bestimmen etc. Aber, dass so ein Verkündungstermin 

eine Woche später gemacht werden kann, das war nicht unbedingt üblich.  
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Interview-Nr. 9: Richter 

Allgemeine Fragen 

1. Was war typisch für den DDR-Zivilprozess? 

Interessant ist der Zivilprozess mit der 76er Prozessordnung. Wobei ich sagen muss, es 

kommt ja nichts aus dem Nichts, alles ist ja in Phasen, in denen das andere Recht noch galt, 

vorgearbeitet worden. So wie man heute weiß, dass das AG BGB eine Kodifikation von 

Rechtsprechungslinien ist, die es zu Treu und Glauben, zu allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und Verträgen usw. bereits gegeben hat vor dem AG BGB, genauso war die DDR-ZPO von 

1976 auch eine Kodifikation des Umgangs mit dem Zivilprozessrecht nach alter Prägung. Es 

gab dann zwar Unterschiede und weitergehende Kodifikationen. Aber es gab eine Reihe von 

Prinzipien, die sich entwickelt hatten, die im Umgang mit der DDR-ZPO dann sehr wichtig 

genommen wurden. Eines dieser seltsamen Prinzipien, ich sage bewußt seltsamen, war eine 

Verselbständigung des Laufs des Verfahrens. Heute habe ich selbst Mühe, das überhaupt noch 

zu begreifen. Aber damals hatte man manchmal wirklich das Gefühl, der Kläger konnte, wenn 

er einmal die Klage erhoben hatte, sie nicht mehr so richtig ohne Widerstände zurücknehmen. 

Die Sache sollte unbedingt bearbeitet werden. Und diese Tendenzen waren auch mit Namen 

verbunden. Der Leipziger Prof. Krüger war zum Beispiel einer, der in der Wissenschaft ge-

fordert hat, dass Inaktivität der Prozesspartei vom Gericht nicht geduldet werden sollte. Heute 

herrscht das Parteienprinzip, deshalb kann man das gar nicht mehr so richtig verstehen. Aber 

es gab mal eine Phase bis 76, wo die alte deutsche ZPO unter Anwendung des Amtsermitt-

lungsprinzips galt. Es ist erstaunlich, dass das überhaupt gegangen ist, aber es ging. Es hatte 

für den Richter, daran kann ich mich noch gut erinnern, den Vorteil: man hatte die Sache in 

der Hand. Man konnte den Parteien ein Stichwort geben, und wenn die dann aus Versehen 

irgendeinen Zeugen erwähnt haben, dann konnte man sagen: So, wie heißt der? Wo wohnt 

der? usw. usf., konnte den Sachverhalt selbst aufklären, selbst ermitteln. Für jemanden, der 

das gerne gemacht hat, dem hat das Spaß gemacht, für den war es an sich ein Vorteil. Auf der 

anderen Seite gab es mit der DDR-ZPO nicht mehr das Regulativ, um die Prozessparteien zu 

einer notwendigen Aktivität zu zwingen.  

Zwei weitere Dinge fallen mir ein: Wir hatten also in meiner Lichtenberger Richterzeit eine 

Geschäftsverteilungsbestimmung, wonach die zivilrechtlichen Anschlußverfahren aus Straf-

sachen, bei denen über einen Schadenersatz zwingend entschieden werden musste, bei den 

Strafrechtlern blieben. Das haben die natürlich nicht so sehr gerne gemacht, weil es auch nicht 
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ihre Materie war. Und irgendwann kam es dann immer mal dazu, dass einer der Zivilrichter - 

wir waren nur zwei Zivilrichter - sich denn einen Stapel Akten nahm und sagte: Gib mal her 

den Kram, ich übernehm das. Und dann stellte man fest, es waren bei der Polizei Schadenser-

satzanträge dem Grunde nach gestellt worden. Die Verurteilung war dem Grunde nach erfolgt 

und der Kläger, der stellte keinen Antrag der Höhe nach. Die Schwierigkeit war die, einen 

Antrag der Höhe nach zu kriegen - meistens war das gar nicht so sehr strittig, da gabs ja auch 

Schätzungsmöglichkeiten. Aber die Kläger antworteten einfach nicht; und man durfte die Ak-

ten nicht weglegen. Auch dieses Weglegen nach der Aktenordnung ist 76 erstmal untergegan-

gen. Das heißt, eine Akte, die einmal in der Welt war, die bewegte sich unentwegt, musste 

immer wieder auf den Tisch usw., man schleppte sie als „Karteileiche“ mit rum und konnte 

sie nicht wirklich „töten“. Und ich kann mich entsinnen, zwischen 76 und 84 gab es mal eine 

Sitzung, die der damalige Vizepräsident am OG, Straßberg, anberaumt hatte, und da ging es 

um die Frage: Hat sich das Quasi-Säumnis-Verfahren nach der ZPO (67er DDR-ZPO) be-

währt, oder sollte man zum Säumnis-Verfahren alter Prägung zurückkehren?. Und da saßen 

dann so 15 oder 20 Zivilrichter aus Berlin und die Diskussion kam ein bißchen schleppend in 

Gang. Dann wurde gefragt, Was meinst Du? und ich habe gesagt: Ich bin der Meinung, das 

Säumnisverfahren der DDR-ZPO, das ja ausdrücklich Säumnisverfahren hieß, also dieses 

besonders einseitige Verfahren, das ist ausreichend, das kann man so machen, und daher gibt 

es gar keinen Grund, zum alten Säumnisverfahren zurückzukehren. Was aber fehlt - wenn wir 

über Säumigkeit und ähnliche Dinge nun schon einmal sprechen - das ist ein Mechanismus, 

mit dem man die Prozesspartei, die einfach ihren Mitwirkungspflichten nicht genügt, genau 

an der Stelle treffen kann, wo sie sterblich ist, indem man ihr eine Frist setzt und sagt: So, 

wenn sie die Anschrift des Zeugen jetzt nicht innerhalb eines Vierteljahres auf den Tisch le-

gen, laß ich sie deswegen den Prozess verlieren. Denn das ist das einzige, wo eine Prozesspar-

tei wirklich aktiv wird, nur da ist sie sterblich, ansonsten kann ich mit der machen, was ich 

will. Ich kann der Ordnungsstrafen geben usw., das schluckt die alles. Nur die Aussicht, den 

Prozess zu verlieren - das nimmt sie entweder hin, oder sie wird eben aktiv. - Es gab damals 

kurzes, erstauntes Schweigen auf diese Äußerung. Und dann sagte Straßberg: Ja, Genosse ..., 

das ist ja ein gar nicht so uninteressanter Gedanke, aber überlege doch mal, das würde ja dazu 

führen, dass Du aus rein prozessualen Gründen, aus pädagogisch-prozessualen Gründen sozu-

sagen, eine Entscheidung herbeiführst, die der Ist-Lage unter Umständen gar nicht entspricht. 

Du machst das von irgendwas abhängig und dann machst Du ein Urteil, das vielleicht falsch 

ist, bloß deswegen, weil der dir nicht die Anschrift gegeben hat. Und das kann ja wohl im 

Zeitalter der Entscheidung nach objektiver Wahrheit nicht sein. - Kurzes, erstauntes Schwei-
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gen bei mir. Und dann habe ich gesagt: Das überzeugt mich, das sehe ich ein. Ganz überzeugt 

bin ich noch nicht, aber das letzte Stück könnt Ihr auch noch schaffen, wenn Ihr mir sagt, das 

seht ihr auch bei den Prozesskosten so. Wenn Ihr mir sagt, Ihr könnt nicht aushalten, derjeni-

ge, der eigentlich gewinnen müßte, verliert, bloß, weil der irgendeine Mitwirkungshandlung 

nicht erbringt, und Ihr sagt, das geht auch bei den Prozesskosten so. Der Kläger, der die Pro-

zesskosten nicht vorauszahlt, den laß ich auch nicht verlieren, denn dann geht ja das Verfah-

ren unter Umständen ungerechterweise aus, nein. Da haben sie gesagt, darüber werden sie mal 

nachdenken, vielleicht sei doch was dran, aber die Änderung kam dann erst 1990, als die 

DDR-ZPO verschwand. Dass ein solches Regulativ gefehlt hat, das hat sich in vielerlei Hin-

sicht im DDR-Zivilverfahren ausgewirkt. 

 

- Nachfrage: Zu Prof. Krüger aus Leipzig und seiner Ansicht, dass Prozesse, die einmal bei 

Gericht anhängig waren, nicht wieder zurückgenommen werden sollten. War das eine Linie in 

der Wissenschaft in der Richtung „vormundschaftlich-erzieherisches Wirken des Staates zur 

Harmonisierung von Konflikten der Bürger“ oder wäre das falsch interpretiert? -  

         

Das ist eine sehr schwierige Frage. Es muss so etwas gewesen sein, was dahinter als Motiva-

tion stand, ganz klargeworden ist mir das nie. Prof. Gerhard Krüger aus Leipzig war einer 

derjenigen, die sich insbesondere dagegen aussprachen, das man Akten nach der Aktenord-

nung weglegte, oder die Akten sozusagen schloß und sagte, wenn der Kläger ein halbes Jahr 

nicht reagiert hat in der Sache usw., dann legen wir die Sache weg. Und dahinter stand natür-

lich die Idee, dass jeder DDR-Bürger, auch derjenige, der ein Kläger geworden ist, ein subjek-

tives und ein objektives Interesse hat, und das dieses objektive Interesse unter Umständen von 

ihm nicht mehr erkannt wurde, aber wichtiger war, als die subjektive Erkenntnis seines objek-

tiven Interesses. Und das objektive Interesse war sozusagen im Prozess, wenn er begonnen 

hatte, weiterzuführen. 

Das Ganze erscheint mir heute sehr unausgegoren und seltsam. Damals haben mich eigentlich 

nur die Konsequenzen gestört, dass ich eine Akte, wo ich nun schon den Kläger zehnmal an-

geschrieben hatte - Nun stellen sie doch endlich mal einen Antrag der Höhe nach. Wenn einer 

weiß, wie hoch der Schaden ist, dann sie, wer soll es denn dann wissen?, nicht schließen 

konnte. Wir hatten ja im Rahmen der Amtsermittlung auch eine Menge Pflichten, das in Zah-

len zu bringen usw. Soviel musste ein Kläger damals ja gar nicht tun, aber er tat nicht mal das 

Wenige, was er tun musste. Und da war es vorteilhaft, zu sagen, also hier hat offensichtlich 

der Kläger das Interesse verloren. Einfaches Beispiel: Jugendliche haben in einer Verkaufs-



 

184 

stelle einen Einbruch verübt, dazu kommt dann, wie es so deren Art war, auch noch Vanda-

lismus usw. usf. Bei einer größeren Truppe von Leuten, bis das Ganze ermittelt wurde usw., 

waren zwei Jahre vergangen. Jetzt fand das Verfahren statt und es gab eine Schadensersatz-

verurteilung. Jetzt musste der Einzelhandelsbetrieb, zu dem diese Verkaufsstelle gehörte, un-

ter Umständen drei Jahre später, wo er das längst alles buchmäßig usw. natürlich ausgebucht 

hatte (das war ja in der DDR relativ einfach), erstmal wieder feststellen, Was ist denn damals 

überhaupt alles kaputt gewesen? Was war denn das? usw. usf. Und diese Feststellungen waren 

lästig. Und dann hat man diese Einrichtung angeschrieben. Die machten oft geltend, dass der 

Aufwand, den man jetzt betreiben müßte, um den Schaden zu beziffern und dann zu sagen, 

das macht ca. 500,- Mark aus, sich nicht lohnen würde. Denn hinzu kam, die Zwangsvollstre-

ckung in der DDR war ja auch ein eigenes Kapitel, das nicht funktionierte. Andererseits woll-

te die geschädigte Einrichtung auch nicht die Verantwortung übernehmen, die Schadenser-

satzklage zurückzunehmen. Und in dieser Schere, dazwischen, befand sich nun das Gericht, 

das die Akten nicht weglegen durfte. Es war ein verhältnismäßig kleines Problem, aber es war 

ärgerlich.  

Ansonsten war das DDR-Zivilverfahren ab 76 durch eine soziale Besonderheit eigener Art 

geprägt. Das hing mit folgendem zusammen: Als 76 DDR-ZGB, DDR-ZPO in Kraft traten, da 

gab es eine kurze und sehr heftige Kampagne, deren Richtung sich in der kurzen Formel zu-

sammenfassen läßt: Das bürgerliche, unverständliche Recht, das wir als Krücke benutzen 

mussten, das liegt nun hinter uns, nun haben wir ein sozialistisches Recht, was uns die Mög-

lichkeit gibt, unsere Verhältnisse bewußt zu gestalten und das Recht ordentlich anzuwenden. 

Das führte dazu, dass die Bevölkerung, also die potentiellen Prozessparteien, teilweise das 

Gefühl bekam: Jetzt wird auf all meine rechtlichen Überlegungen von Staats wegen Rücksicht 

genommen, jetzt kann ich mich verständlicher machen, weil das Recht verständlicher ist. Das 

war das eine. Und das zweite war, dass man so ein bißchen in der nichtrechtsanwendenden 

Bevölkerung das Gefühl erzeugt hat: Es gibt ein Gesetz für das gesamte Zivilrecht. Dieses 

eine Gesetz ist auch noch hochverständlich, das heißt, ich brauch da weiter gar nichts, wenn 

ich wissen will, wie ist die Rechtslage denn, dann nehm ich mir das Gesetz und lese es.  

Konsequenzen? Mir fällt ein Beispiel ein: In einer Mietrechtssache, ca. 78, ging es um die 

Frage, Licht in den Kellerräumen. Hat der Vermieter im Kellerraum Licht zur Verfügung zu 

stellen oder nicht? Und ich habe zu den Richtern gehört, für die es sozusagen Ehrensache war, 

die Verhandlung damit zu beginnen, dass das Gericht seinen Standpunkt sagte. Und ich sagte: 

Gut, man muss die Ortsüblichkeit prüfen, und ortsüblich ist meines Wissens in Berlin, dass in 

Kellergängen Licht ist, aber in den Kellern selbst nicht. - Der Kläger, und damals tauchten ja 
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auch Anwälte in Zivilsachen verhältnismäßig weniger auf als heute, sagte, das könne er nicht 

begreifen: Was soll das mit der Ortsüblichkeit? Das geht doch nach dem ZGB. Und da habe 

ich ihm gesagt: Ja, nach dem ZGB geht es zwar, aber im ZGB steht, der Vermieter habe die 

Wohnung zur Verfügung zu stellen in einem Zustand, wie es der Staat fordert, zur Nutzung. 

Nun muss man sich fragen, was heißt Wohnung? Sie sagen, Wohnung ist auch der Keller und 

dazu gehört das Licht im Keller usw. Und ich sage, dieser Begriff Wohnung ist durch die 

Rechtspraxis dahingehend entwickelt worden, dass es ortsüblich eine Rolle spielt, wie weit 

nun der Begriff zu verstehen ist oder nicht. Er ist auch mit seiner Forderung nicht durchge-

kommen. Das hing ja auch damit zusammen, dass wir in der DDR Miet-Stop-Preise hatten, so 

dass immer eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden musste, wenn irgendwelche Zusatz-

leistungen vom Vermieter zu gewähren waren. Und ein paar Tage später bekam ich eine Ein-

gabe und darin schrieb der Bürger, nämlich der Kläger, ich hätte gesagt, in Lichtenberg gilt 

das ZGB nicht, da gelten ortsüblich andere Gesetze. 

 

- Nachfrage: Wohin ging die Eingabe? - 

Adressat der Eingabe war das Gericht, und die Eingabe befaßte sich mit meiner Verhandlung. 

Also, der Bürger hat sich über mich beschwert, um es mal so einfach zu sagen. Mir war klar, 

woher dieses Mißverständnis kam. Ihm war in der Kürze der Verhandlung die Ortsüblichkeit 

nicht deutlich genug geworden, aber das hing natürlich auch mit dem ZGB zusammen. Es gab 

ja zu ZGB-Zeiten eine Reihe von Fragen, die wir mit Hilfe des ZGB alleine überhaupt nicht 

beantworten konnten. Wer, wie ich, das BGB noch gewöhnt war, der konnte sich eine Reihe 

von Dingen erschließen.  

Ich weiß nicht, ob Ihnen im Rahmen der anderen Interviews irgendwann mal der Name Dr. 

Beyer begegnet ist oder ob Sie ihn ohnehin kennen. Dr. Beyer war der Vorsitzende des Zivil-

senats des Stadtgerichts, und war einer der ganz wenigen Leute, die in der DDR und in der 

Ostberliner Justiz, auch bei Anwälten usw., völlig unumstrittenen war. Alles hat zu dem auf-

geschaut. Selbst, wenn einem mal seine Meinung nicht behagte, aber man hat es geschluckt. 

Den konnte man, wenn man als Richter am Stadtbezirksgericht gar nicht weiter wußte, auch 

anrufen und mit ihm eine Frage erörtern. Einzige Bedingung war, man musste eine eigene 

Meinung haben. Man durfte nicht einfach fragen: Sag mal, wie ist denn das?, dann kriegte 

man ne Gegenfrage: Was denkst Du denn?, sondern man musste sagen: Ich sehe das so und 

so. Von Dr. Beyer weiß ich, dass er gerade bei solchen Erörterungen dann in seinem Palandt 

nachlas, wobei im Palandt das ZGB ja nicht stand. 
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Dieses Verständnis aus sich heraus, das konnte das ZGB eben nicht schaffen. Und es war eine 

der beiden unglücklichen Varianten, Gesetzgebung zu betreiben, indem man ein Gesetz mach-

te, das nur die Grundlagen regelte, und alles andere musste dann durch Rechtsprechung aus-

gefüllt werden, was der Gesetzgeber auch nicht zugeben wollte. Da muss ich sagen, wenn ich 

schon ein Gesetz mache, dann muss ich auch zugeben: Ich habe was vergessen. Auf diese Art 

kam man dann dahin, dass man keine Eigentumsvermutung im ZGB mehr hatte. Ja, nun 

brauchte man sie aber ständig. Wenn mal ein solcher Fall auftauchte, der täglich auftauchen 

konnte. Diese Probleme haben sich im DDR-Zivilprozess in gewisser Weise widergespiegelt, 

wenn das ZGB ganz bestimmte Dinge nicht mehr hergab. 

Aber andererseits war das DDR-Zivilverfahren individuell abhängig vom Richter. Sicher sehr 

ähnlich dem heutigen, bis hin zu der zeitlichen Jagd. Vielleicht kommt es mir nur so vor, aber 

ich habe häufig heute den Eindruck, so unbedeutend, von ganz wenigen Kammern des Land-

gerichts abgesehen, wie heute, ist die mündliche Verhandlung im Zivilverfahren noch nie 

gewesen. Es wird ja so gut wie gar nicht mehr verhandelt, vom Beweistermin mal abgesehen. 

Aber es ist ja schon viel, wenn ein Gericht sagt: Wir sehen es so oder Wir sehen es anders. 

Gewöhnlich wird einfach gesagt: So und so läuft es, es ist vorzutragen und schon kriegt man 

die Entscheidung. Der einzige Anlaß, den die Gerichte heute noch sehen zu verhandeln, ist 

das Bemühen um den Vergleich. Und da das Bemühen um den Vergleich leichter wird, wenn 

ich ungefähr erkennen lasse, in welche Richtung ich entscheiden will, ist das ein Anlaß, dass 

das Gericht seine Meinung doch etwas ausführlicher darlegt. Aber wenn das nicht mehr wäre, 

dann würde mündlich wahrscheinlich überhaupt nicht mehr verhandelt. Die Vorstellung, dass 

jemand in der Verhandlung aufsteht und sagt: Ich will auf folgende Aspekte hinweisen. Das 

war nämlich nicht so, die beiden, Frau Sowieso, Herr Sowieso, kennen sich gar nicht usw., 

das führt normalerweise dazu, dass der Richter sagt: Ja, das mag ja alles interessant sein, aber 

wissen Sie, das ist verspätet.  

Schon die jetzige ZPO mit ihren inzwischen geschehenen Konstellationsvorschriften (???), 

die läßt ja sozusagen das Handeln, ohne vorher schriftlich vorgetragen zu haben, eigentlich 

nur noch in ganz unwesentlichen Teilen zu. Und das war damals anders. Das kam durch das 

Amtsprinzip und dadurch, dass Verspätungsvorschriften in der ZPO gefehlt haben; die haben 

sogar in der alten ZPO gefehlt. Und dadurch, muss ich sagen, hat es eine stärkere Betonung 

der mündlichen Verhandlung gegeben. Es war auch schon nicht mehr so, wie das theoretische 

Modell es will, auch da hat man natürlich die Akten gelesen. Aber es war noch nicht ganz so 

schlimm wie es jetzt ist. Das brachte natürlich ein Problem mit sich. Richter sollten ja - wie 

heute - unvoreingenommen sein. Und gerade da, wo Anwaltsprozesse kaum noch Pflicht wa-
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ren, und in erster Instanz gab es den nur selten, hatte man den Bürger, der das Recht auf Un-

verständnis der juristischen Normen mitbrachte. Und wenn man denen, gerade Klägern, in der 

ersten Instanz sagte: Wissen sie, das ist so und so und daraus folgt das und das, ich kann 

Ihnen eigentlich nur raten, nehmen Sie die Klage zurück. Bis hin zu ganz, ganz einfachen 

Dingen. In einer Garantiegeschichte, einer Gewährleistungssache, habe ich einer Klägerin 

gesagt: Ihr Anspruch ist verjährt, den können sie hier nicht mehr geltend machen. Sie können 

höchstens noch den Prozess verlieren, wenn sie weitermachen, machen sie lieber nicht weiter, 

nehmen sie die Klage zurück, weil die Verjährung nun nicht mehr aufzuhalten ist, die läuft 

und ist schon vorbei. Und das wurde mir anschließend, man hat ja immer gemerkt, wenn die 

Reaktionen durch Eingabe kamen, vorgehalten: Ich hätte als Richter eine voreingenommene 

Haltung eingenommen. Ja, natürlich war das eine voreingenommene Haltung. Aber nicht vor-

eingenommen gegenüber der Person, sondern voreingenommen in der Sache. Und das hielt 

ich für notwendig.  

Ich habe aus verschiedenen Gründen mich immer bemüht, mit den Schöffen, die bei uns 

zwangsweise an der Verhandlung teilnehmen mussten, die Dinge durchzusprechen. Das heißt, 

ich habe irgendwann angefangen, mir Verfahrenskonzeptionen zu machen. Dazu muss ich 

sagen, dass ich beinahe alles selber geschrieben habe; das Lichtenberger Schreibzimmer war 

mit sehr vielen Resten gesegnet, und das hatte also zwei Konsequenzen: Die eine war, wenn 

man es diktiert hatte, bekam man das Urteil unter Umständen sehr lange nicht. Das brachte 

die Leute in Aufregung, die haben sich dann immer wieder gemeldet. Die Kehrseite der Me-

daille war, ich wußte genau, das Schreibzimmer braucht normalerweise acht Wochen bis ein 

Vierteljahr, um das Urteil vom Band zu kriegen. Also, wenn man als Richter nicht so wild 

darauf war, nun auch in dem Krach sich entscheiden zu wollen, man musste entscheiden, aber 

man wollte vielleicht nicht, dann konnte man durchaus, wenn man es selber geschrieben hatte, 

das Urteil erst in zehn Tagen schreiben und dann rausgehen lassen - dann war man immer 

noch schneller als das Schreibzimmer. Das war natürlich eine Gefahr. Aber manchmal im 

Zivilrecht kommt einem das durchaus zupaß. Eigentlich ging das ja nicht, weil man ja ver-

künden musste, und dann musste man ja wenigstens sagen, wie denn nun entschieden worden 

ist. Aber solange es, bis 76, diese berühmte Formel „Abschluß der Sitzung“ gab, von der kei-

ner wußte, was das ist, da war das eigentlich kein Problem, denn es blieb ja kaum mal jemand 

sitzen bis zur Verkündung und später ließ sich das auch irgendwie regeln. Also diese Mög-

lichkeit gab es. Ich bin darauf gekommen, weil ich sehr viel selber geschrieben habe. Die 

Schöffen waren, weil ich kein Richterzimmer hatte, immer bei mir (Ich hatte mein Arbeits-

zimmer aufgegeben, weil aufgrund der Raumnot die Verhandlungssäle rationiert werden soll-
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ten, so dass man nicht mehr jeden Tag verhandeln konnte. Das war mir lästig und ich habe 

gesagt, dann könnt Ihr mein Richterzimmer haben, ich will verhandeln können, wie ich will 

und will meinen Verhandlungssaal nicht teilen). 

2. Was fanden Sie im großen und ganzen gut am DDR-Zivilprozess? 

Antwort siehe 3.! 

3. Was fanden Sie am DDR-Zivilprozess weniger gut? 

Zu 2. und 3.: Dazu sind keine Ausführungen mehr zu machen. 

 

Eine Gerichtsgeschichte 

4. Erzählen Sie doch bitte einmal eine Geschichte, die mit einem Berliner Stadtbe-

zirksgericht zu tun hat. Es darf ruhig eine ganz alltägliche oder banale Geschichte 

sein, kann aber natürlich auch etwas Spektakuläres sein. Wie fängt diese Geschichte 

an, wie verläuft sie und wie endet sie? Es darf eine Geschichte sein, die Sie erlebt 

oder gehört haben. 

Ich war 78 bis 84, bis ich ausschied in Lichtenberg, auch stellvertretender Gerichtsdirektor 

und hatte den sogenannten ZFA-Bereich unter mir, war für die Anwälte verantwortlich. Mein 

Direktor war sehr daran interessiert, dass ich für die Dinge, die er ungern tat, so weit als ir-

gend möglich zur Verfügung stand. Daraus folgte, dass ich nur zu verhandeln brauchte, wenn 

ich wollte. Ich habe mir dann auch ein paar Akten besorgt, mir also eine Nummer geben las-

sen usw. usf. Das war aber aus der Sicht des Direktors eher störend. Mir aber war diese Lei-

tungsfunktion eher lästig. Ich habe danach nie gestrebt, sondern ich wußte, nach Ende der 

Wahlperiode  will ich aussteigen und Anwalt werden. Da habe ich mir gesagt, was ich jetzt 

inzwischen mache, ist mir nicht so wichtig, aber verhandeln wollte ich gerne.  

In diesem Rahmen habe ich teilweise auch mit Verfahren anderer zu tun gehabt und in diesem 

Zusammenhang kommt ja dann auch unvermeidlich die Frage nach der Einflußnahme von 

außen. Und ich muss sagen, ich habe in Zivilsachen Einflußnahmen von außen so gut wie nie 

erlebt, aber manchmal habe ich Einfluß genommen. Und zwar am Anfang als Richter, und 

später als stellvertretender Direktor.  

Zwei Dinge fallen mir ein. Ob die nun gerade typisch sind, weiß ich nicht, aber sie sind derart 

erlebt. Sie haben eine spektakuläre Note an sich, und deshalb sind sie vielleicht erzählenswert. 

- Ich war vielleicht ein Jahr Richter, 75 muss das gewesen sein, da war noch alte ZPO in kraft, 

da gab es eine Klage auf Herausgabe von zwei Büchern. Der Kläger war ein gewisser Herr 
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Brie, der mir damals überhaupt kein Begriff war. Heute weiß ich, es ist einer der beiden Brie-

Brüder. Und der Beklagte war ein vorsitzender Richter am Obersten Gericht. Und geschilder-

ter Sachverhalt war, der Kläger hatte der Tochter des Beklagten zwei Bücher geliehen, und 

zwar „An meine Genossen“ und „Mit Marx- und Engelszungen“ von Wolf Biermann. Der 

Vater hatte die Bücher bei der Tochter gesehen und hatte ihr die weggenommen, und nun 

konnte die Tochter die Bücher nicht wiedergeben, und hatte dem Brie nur gesagt: Mein Vater 

hat mir die weggenommen. Und nun klagte der Brie gegen den Richter vom Obersten Gericht 

auf Herausgabe der Bücher. In der Klage stand „Wolf Biermann“, der Gerichtssekretär, der 

die Klage da aufgenommen hatte, hatte gar nicht kapiert, um wen es da ging usw. Und ich bin 

dann zu meinem Direktor, der so ein etwas lahmer Typ war, hab ihm die Klage auf den Tisch 

gelegt und gesagt: Guck Dir das mal an und sag mir mal was dazu. Da sagte der: Ja, und?. Ich 

sagte: Nun paß mal auf, ich weiß nicht, wer der Kläger ist, aber ich weiß, wer der Beklagte ist, 

der ist Richter am Obersten Gericht, und ich weiß, wer Wolf Biermann ist (und das war noch 

lange, bevor Biermann ausgewiesen wurde, das war also in dem Moment kein so doller Be-

griff; aber weil ich Biermann auch selber gelesen hatte; mit Vergnügen, muss ich sagen). Und 

ich habe gesagt: Die Lage ist so: rechtlich ist das eindeutig. Wenn es zum Termin kommt, und 

ich bin dabei, anzusetzen, dann kann ich Dir schon sagen, wie ich entscheide. Ich verurteile 

den zur Herausgabe, wenn der nicht sagt, er hat die Bücher nicht. Und wenn er sagt, er hat sie 

nicht, dann kläre ich den Sachverhalt auf. Das dürfte dem auch nicht angenehm sein. Mir ist 

es egal. Ich gebe dir das, du bist mein Direktor, nun sprich eben mit dem Stadtgericht, ob Ihr 

gerne eine Entscheidung darüber haben wollt, zumal, die Biermann’ schen Bücher sind in der 

DDR nicht verboten, ich kann das alles klar entscheiden. Und dann kam drei Wochen später 

der Herr Brie und nahm die Klage zurück. Ich weiß bis heute nicht, was da gelaufen ist. Aber 

das war meine damalige Haltung, in solchen Dingen lieber nicht so einen Staub aufwirbeln.  

Die andere Geschichte: Bestimmt fünf Jahre später, ich war bereits stellvertretender Direktor. 

Wir hatten eine Richterin, die unmittelbar nach Abschluß der Richterassistenz ein Kind be-

kommen hatte und zuhause geblieben war, und nun, nachdem das Kind in die Krippe ging, 

wieder eingestiegen war. Der fehlte natürlich die Einarbeitung, die Routine usw., und ich 

kümmerte mich so ein bißchen darum, dass sie den Einstieg fand. Und nun fiel die auch öfter 

mal aus und dann habe ich mir die Akten genommen und meist schnell verhandelt. Ich hatte ja 

Zeit. Und da kam einer zu mir und sagte, er habe gehört, ich hätte jetzt die Akten und die 

Richterin wäre krank, und er will doch wissen, warum das Verfahren nicht läuft. Und das war 

eine Akte, die hatte eine ganze Weile gelegen. Ich sah mir die Akte an und stellte folgendes 

fest: Es war eine Unterhaltssache. Der Beklagte, der also gekommen war und wollte, dass das 
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Verfahren stattfindet, was für einen Beklagten ziemlich ungewöhnlich ist, der war ein ganz 

normaler DDR-Bürger mit irgendeinem ganz normalen Beruf. Der Kläger war Student an der 

DHfK und bekam Stipendium von ca. 190 Mark und wollte nun dazu von seinem Vater als 

Volljähriger Unterhalt haben; nach der Richtlinie 18 war das so. Las sich alles ganz glatt, und 

der Beklagte wandte ein in einem Schriftsatz, die Klage sei abzuweisen, weil der Sohn, das 

stimme, Student an der DHfK sei und ein Stipendium bekomme. Das sei alles richtig, aber es 

fehle ein Umstand in der Klage. Der Sohn sei nicht nur Student an der DHfK, er sei auch Mit-

telstürmer vom 1. FC Union Berlin, der habe mehr Geld, als der Vater je sehen wird. Da habe 

ich der Richterin, als sie wieder da war, gesagt: Du, ich gebe dir einen guten Rat, hole dir mal 

den Kläger und frage ihn, ob er wirklich will, dass über die Frage, wieviel Geld ein Mittel-

stürmer vom 1. FC Union in der DDR hat, entschieden wird. Ich könnte mir denken, dass 

übersteht der nicht, und ich glaube, du überstehst es wahrscheinlich auch nicht, und ich auch 

nicht, so etwas Entscheidendes. - Denn ich war überzeugt, der hatte genug Geld. - Und der hat 

denn die Klage zurückgenommen, und das war gut.  

Wissen Sie, solche Beziehungen zwischen Politik und Zivilverfahren hat es manchmal gege-

ben. Und je brisanter das Leben in der DDR wurde, desto größer war natürlich die Gefahr, 

dass solche Dinge mal auftauchen. Aber diese Geschichten hatten ein gewisses spektakuläres 

Element an sich, typisch waren sie eigentlich nicht. Typisch für die DDR-Zivilverfahren, wie 

ich sie erlebt habe, war, dass ein Richter einen ganzen Tag Mietschuldensachen verhandelte 

(in der DDR hatten die Leute ja Mietschulden, weil sie keine Angst vor den Folgen haben 

mussten) und das keiner kam. Die Verfahren waren angesetzt, wie sie heute angesetzt sind, 

alle Viertelstunde eins, und dann liefen den ganzen Tag Mietsachen, und es kam keiner. Und 

unter Umständen kam dann mal einer, und der sagte dann, er würde es ja auch nie wieder tun 

usw. Manchmal haben dann die Richter, ich habe so etwas nicht sehr gerne gemacht, ver-

sucht, solche Verhandlungen in den Betrieben stattfinden zu lassen. Weil die Leute dann ge-

kommen sind, und weil dann auch ein gewisser Druck da war, da man so etwas nicht wieder 

erleben wollte, vor den Kollegen zu stehen und sagen zu müssen, ich muss meine Mietschul-

den ausgleichen usw. usf. Mietschulden-Verfahren waren relativ typische Verfahren, die wa-

ren ganz unspektakulär, weil: da kam ja kaum einer. 
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Verhandlungsstil - Mitwirkung von Schöffen – Atmosphäre vor Gericht 

5. Erzählen Sie bitte, wie Sie den Stil der Verhandlungsführung der vorsitzenden 

RichterInnen im Zivilprozess erlebten. Was am Verhandlungsstil der vorsitzenden 

RichterInnen war charakteristisch für den DDR-Zivilprozess? 

Antwort siehe 7.! 

6. Welchen Anteil hatten die Schöffen an der Verhandlung und der Leitung des Zivil-

prozesses? Wie wirkte es sich aus, dass bei einem DDR-Zivilverfahren auch immer 

Schöffen beteiligt waren? 

Antwort siehe 7.! 

 

7. Schildern Sie bitte, wie die Atmosphäre im Zivilprozess auf Sie wirkte. Ich meine, 

was für eine Stimmung hing da in der Luft? Inwiefern war sie angenehm oder unan-

genehm? Wie läßt sich diese Atmosphäre umschreiben? 

Zu 5. - 7.: Mich hat man, so 78, 79, mal gerügt, im Rahmen der Justizwahlen, dass ich zu we-

nig Einigungen und zu viele Urteile gemacht habe. Das hing ein bißchen damit zusammen, 

dass ich mir sagte: Was bringt es mir, wenn ich in einer Verhandlung eine halbe Stunde auf 

eine Prozesspartei einrede und ihr dann sage, nun machen sie doch die Einigung oder erken-

nen sie das doch an usw., wenn ich ansonsten auf einer halben Seite die Rechtslage begründe. 

Denn ich habe mir gesagt: Ein Gericht ist ein Organ, welches Personen, die sich nicht zu einer 

Meinung verständigen können, als Drittorgan eine verbindliche Meinung aufdrückt. Dagegen 

hat auch keiner was gehabt, bis dann irgendwann der Senat merkte, wer viele Urteile machte, 

kriegte auch viele Berufungen. Und dann hatte ich eben verhältnismäßig viele Berufungen - 

wenig begründete zwar - aber da hat man gesagt: Du musst mehr Vergleiche zustande brin-

gen. Das habe ich dann später auch versucht. Aber, ich muss sagen, mein Stil war es eigent-

lich, mit einer möglichst klaren Meinung die Verhandlung zu beginnen, sofern diese klare 

Meinung überhaupt gebildet werden konnte. Natürlich nicht, wenn es davon abhing, was die 

Zeugen A und B sagen - das kann man nicht vorher beurteilen. Aber die meisten Sachen hin-

gen ja von solchen Geschichten gar nicht ab, und wenn, dann konnte man auch mal über Be-

weislast sprechen. Das war seinerzeit auch nicht sonderlich gern gesehen, eigentlich, weil die 

objektive Wahrheit sich nicht mit der Beweislast vertrug usw. Denn solche Überlegungen 

setzten ja voraus, dass ich die objektive Wahrheit nicht herausfinde. Aber ich habe da keine 

Probleme gesehen, dass dann auf dieser Basis den Personen gesagt wurde: „So und so sehe 
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ich die Sache - da, wo man eine klare Meinung bilden konnte, wollen sie das in einem Urteil 

haben, dann können sie es nochmal angreifen, es mag ja sein, wir irren uns, oder wollen sie 

sich in dieser Richtung einigen?“. 

Also, ich habe immer geglaubt, dass das A und O der vorbereitete Richter ist. Und, soweit ich 

es sagen kann, pflegten diejenigen, die als Zivilrichter an den Berliner Gerichten ständig tätig 

waren (bei Interimslösungen, wenn plötzlich ein Zivilrichter erkrankte und ein Richter, der 

sonst ein anderes Rechtsgebiet bearbeitete, für eine kurze Zeit einspringen musste, war das 

vielleicht anders) einen solchen Stil der guten Vorbereitung (von Ausnahmen abgesehen). 

 

Zwischenbemerkung: Bitte erläutern Sie die Mitwirkung der Schöffen! 

Die Schöffen waren ja nun notwendig. Die musste man haben, ob man wollte oder nicht. Und 

damit entstand immer die Frage: Was fängt man denn mit denen über den Tag an?. Für mich, 

der seinen gesamten Arbeitstag im Verhandlungssaal verbrachte, für war die Frage besonders 

wichtig. Weil, zwei Leute, die ständig mit einem zusammen sind, und die sich langweilen, zu 

ertragen und dann „nebenbei“ zu arbeiten, das ist, wenn es überhaupt geht, so anstrengend, 

das es nichts bringt. Also musste man die beschäftigen. Und ich habe dann anhand meiner 

Verfahrenskonzeption und eventuell der einen oder anderen Frage, die sich stellte, die Schöf-

fen einbezogen. Und dann haben wir diskutiert. Aber vorher mussten sie Akten kennen, und, 

wenn nötig, die entsprechenden Kommentarstellen lesen. Das hatte den Vorteil, dass ich sie 

unter Kontrolle hatte und meine Schöffen nicht, bei allem, was der Vorsitzende sagte, „ja“ 

sagten bzw. als Staffage rumsaßen, sondern ihre Meinung äußerten. Die andere Seite der Sa-

che war natürlich: es hielt auf. Aber da man ja als Richter ein überzeugendes Urteil machen 

soll, habe ich mir gesagt, wenn man schon die eigenen Schöffen nicht überzeugen kann, die ja 

im allgemeinen gläubig zu ihrem Vorsitzenden aufschauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, 

dass man die Prozesspartei, die den Glauben an die richterliche Autorität von vornherein nicht 

hat, überzeugen kann, natürlich sehr gering. Also waren die Schöffen sozusagen auch eine Art 

Prüfmedium. Und darüber hinaus hat natürlich der mitdenkende und mitarbeitende Schöffe 

immer eine Kontrolle ausgeübt, indem er plötzlich sagte: Wissen sie, was sie hier sagen, das 

klingt unlogisch. Diese Kontrolle braucht man, vor allem, wenn man relativ viele Verfahren 

hat und sich dann in die Sachen immer wieder neu einarbeiten muss. Man konnte dann natür-

lich irgendwann auch den Schöffen sagen: Ich habe hier diese dicke Akte, ich komme heute 

nicht dazu, lies das doch mal durch und sage mir, wo sind denn aus deiner Sicht die Knack-

punkte?. - Das kann ich mit dem gewollten Amateur, der einfach nur dabeisitzt, nicht machen. 

- Und dafür hatte ich mir folgendes eingetauscht. Ich habe den Schöffen gesagt: Dieses Mit-
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denken, das ist eure Aktivität, und das Mitarbeiten an der Urteilsberatung - was bei mir, da ich 

so wenige Vergleiche gemacht habe, eine relativ große Rolle spielte - das ist eure Arbeit, das 

ist der wichtige Teil eurer Arbeit. Ich messe eure Arbeit nicht daran, wieviele Fragen Ihr in 

der Verhandlung stellt, insbesondere sind pädagogische Fragen für mich ein Greuel (Zum 

Beispiel: Finden sie das richtig, was sie da gemacht haben? - Wobei es doch ganz unwichtig 

war, ob er das richtig fand, sondern nur, ob er es gemacht hatte oder nicht). Und die meisten 

meiner Schöffen haben sich nach einer gewissen Anlaufzeit, sie waren einen anderen Stil ge-

wöhnt von meiner aus dem Amt geschiedenen Vorgängerin, darauf eingestellt.  

Ich bin mit den Schöffen gut zurecht gekommen, und ich brauchte die auch irgendwie, um 

dieses Gespräch zu haben, um nicht ganz mit sich allein und der Akte zu sein. Ich brauche das 

bis heute, dass ich mal über eine Sache rede und überprüfe: Hält denn der andere meine Mei-

nung für richtig oder sagt der, was hast du dir denn da ausgedacht?. Das habe ich mir in dieser 

Zeit entwickelt, und ich glaube, zumindest bei den Berliner Zivilrechtlern, war das mehr oder 

minder, abhängig von den Schöffen und dem jeweiligen Vorsitzenden, im Durchschnitt auch 

usus.  

Wobei natürlich als Vorsitzender das Heft in der Hand hatte. Im Zweifelsfall konnte ich, 

wenn ich wollte, immer sagen: Kinder, ich habe das studiert, ich bin der Profi, ich weiß, wie 

es ist (und es ist ja auch nicht auszuschließen, dass man irgendwann im Laufe des Jahres mal 

in irgendeiner Frage an genau die Stelle kommt, dass einer das nicht glauben will, was im 

Gesetz steht). Eine sachkundige Atmosphäre zu schaffen, in der man zu dritt das dann bespre-

chen konnte, das war mir wichtig. 

Das hatte natürlich auch den Vorteil, dass die Schöffen sich, bei mir und zumindes meiner 

Mit-Zivil-Richterin am Stadtbezirksgericht Lichtenberg war es jedenfalls so, in die Zivil-

Kammer sehr eingebunden fühlten. Die haben also mit dafür gesorgt, dass die Sachen liefen. 

Das bedeutete, dass ich einem Schöffen, ohne dass der maulte, sagen konnte: Mensch, da 

muss ganz schnell noch ein Termin-Brief zum Anwalt gebracht werden. Setz dich auf die S-

Bahn, du hast die Zeit, dahinzufahren. Das haben die gemacht. Wir haben also in Lichtenberg, 

weil die Situation mit dem Schreibzimmer ganz schlecht war, sämtliche Ladungen innerhalb 

der Kammer selbst geschrieben. Wir haben die Termine abgestimmt. Das wäre ohne die Hilfe 

der Schöffen gar nicht gegangen. Aber das kann man machen, wenn die Leute das Gefühl 

haben, sie stecken da richtig mit drin. Natürlich geht es nicht mit allen. Aber an sich war das 

so ein vernünftiges Modell. 
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Als die Schöffen dann später verzichtbar wurden - dadurch, dass Einzelrichterentscheidungen 

möglich geworden waren -, da war ich schon kein Richter mehr. Aber ich hätte auf die Schöf-

fen ungern verzichtet.  

Zur Atmosphäre muss ich noch sagen: Die Prozessparteien haben - das hat sich mir später, 

aus meinem Blickwinkel als Anwalt, auch bestätigt - von der Bedeutung und Aktivität der 

Schöffen im Regelfall nichts mitbekommen. Und das hielt ich auch nicht für schädlich. 

Richterliche Rechtsauskunft 

8. Welche Bedeutung hatte die richterliche Rechtsauskunft des Stadtbezirksgerich-

tes? 

Antwort siehe 10.! 

9. Inwieweit waren die rechtsauskunftgebenden RichterInnen an der außergericht-

lichen Klärung von Rechtskonflikten interessiert?  

Antwort siehe 10.! 

10. Inwieweit kam es vor, dass die rechtsauskunftgebenden RichterInnen auch den 

Vorsitz im Zivilprozess in dieser Sache inne hatten? 

Zu 8. - 10.: Die Rechtsauskunft war mehr oder minder ein notwendiges Übel. Das hing schon 

damit zusammen, dass in Lichtenberg die Rechtsauskunft hauptsächlich von den Zivilrichtern 

bewältigt werden musste, weil der Direktor auf dem nicht verkehrten Standpunkt stand, die 

Zivilrechtler seien in Alltagsfragen am gewappnetsten und würden da im Durchschnitt die 

vernünftigsten Antworten geben. 

Nachfrage: War das nur in Lichtenberg so? 

Ich habe es in Lichtenberg so erlebt, aber ich weiß nicht, ob es anderswo auch so war.  

Vieles an der Rechtsauskunft war wie heute meine Sprechstunde auch. Es war unproblema-

tisch, wenn man einmal den Mechanismus entwickelt hatte, die richtigen Fragen zu stellen, 

die richtigen Gegenfragen zu stellen. Denn im allgemeinen bekam man ja diese typische 

Rechtsauskunftfrage: Ich verdiene 1000 Mark, habe ein Kind von soundsoviel Jahren, wieviel 

muss ich Unterhalt zahlen?, kaum. Sondern, gewöhnlich wurden ja Rechtsberatungen im wei-

testen Sinne gefordert, und da musste man schon ein bißchen mehr wissen. Ich kann mich an 

Fälle erinnern, da kamen Leute und fragten in der Rechtsauskunft: Muss man Verträge einhal-

ten?. Da habe ich gesagt: Die Frage beantworte ich nicht, ich will den Fall hören. Denn man 

musste auch Ja, aber sagen. Insofern erforderte die Rechtsauskunft für den Richter auch ein 

gewisses Maß an Training im Umgang mit relativ einfachen als auch einseitig geschilderten 
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Sachverhalten. Auf der anderen Seite: Dass so etwas wie die richterliche Rechtsauskunft 

überhaupt funktioniertet, das ist ein Beleg dafür, wie wenig verrechtlicht das Leben in der 

DDR war.  

Ein Richter, der heute so etwas wie eine richterliche Rechtsauskunft machen wollte und dann 

noch rundum für alle Rechtsgebiete, der müßte mindestens in der Bibliothek sitzen und würde 

unter Umständen Stunden brauchen, ehe er die Frage richtig beantwortet hätte. Damals war 

das so: 90 Prozent aller Antworten konnten wir mehr oder minder aus der Erfahrung und der 

Gesetzeskenntnis, die wir hatten, geben. Insofern war das also ganz positiv, weil viele Rechts-

streitigkeiten unter Umständen vermieden worden sind, insbesondere dann vermieden worden 

sind, wenn die Leute die Gerichte abliefen. Es gab ja viele Leute, die kamen und sagten: Ihr 

Kollege aus Weißensee hat mir aber etwas ganz anderes gesagt. Dann sagte man: Ja gut, das 

mag ja sein, dann hat der Recht und ich nicht. Erstens konnte man durch so etwas auf einen 

eigenen Fehler kommen, denn davor ist man bei einer Auskunft nie gefeit. Das zweite war, 

wenn die Leute es oft genug gehört hatten: Nun lassen Sie bloß die Finger davon, das wird 

nichts, dann haben sie es auch gelassen. Also, eine gewisse Orientierung für die Bürger hat 

das Ganze schon gegeben, wenn die sich überhaupt orientieren lassen wollten, und unter Um-

ständen durch mehrere Auskünfte.  

Also, das war gar nicht so schlecht, und ich habe auch erlebt, dass, recht selten, Fälle, wo die 

Leute mal bei mir in der Rechtsauskunft gewesen sind, dann mit einer Wahrscheinlichkeit von  

1:2 entweder bei mir oder meiner „Zwillingsschwester“ landeten. Das war nach dem Lichten-

berger Modell ja auch relativ wahrscheinlich, wenn die Zivilrichter jede zweite Woche 

Rechtsauskunft gaben. Die Rechtsauskunft ging von morgens neun Uhr bis abends sieben 

Uhr, hintereinander weg. Wenn man mal Glück hatte, dann war es nicht so voll, und wenn 

man Pech hatte, hat man da 40, 50 Leute abgefertigt, oder 60, und viele davon kamen mit zi-

vilrechtlichen Geschichten. 

Es ist nicht immer so gekommen, wie man in der Rechtsauskunft vermutet hatte. Aber das ist 

auch ganz normal, weil: „Eenes Mannes Rede ist eben keenes Mannes Rede“! 

An eine Sache kann ich mich entsinnen. Es kam ein Mann zu mir, und ich glaube, die Gegen-

seite war zu meiner Kollegin gekommen, es war also noch vor 1976, und sagte: Ich möchte 

mein Bad kacheln, und mein Vermieter läßt mich nicht. Muss der zustimmen, oder muss der 

nicht zustimmen? Und da habe ich gesagt: Naja, warum stimmt der denn nicht zu?- Naja, der 

sagt, hinter der Wand, die ich kacheln will, da laufen Rohre lang, und die sind relativ alt und 

müssen irgendwann instandgesetzt werden. Wenn ich jetzt die Wand kachele, denn steigt der 

Aufwand, um diese Wand zu öffnen usw., und dann muss er mir ja die Kacheln bezahlen. Da 
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habe ich gesagt: Es kommt darauf an, welchen Richter sie kriegen. Wenn Sie mich als Richter 

hätten, würde ich ihnen sagen: ‘Sie dürfen nicht kacheln, das Argument des Vermieters 

scheint mir schlüssig zu sein. Der Mieter ging nachhause, überlegte sich die Rechtsauskunft, 

die er von mir bekommen hatte, und zog daraus den richtigen Schluß. Das hieß, er fragte den 

Vermieter gar nicht weiter, sondern kachelte einfach. Weil er sich sagte, wenn er auf Zustim-

mung klagt, verliert er wohl den Prozess. - Nun klagte der Vermieter, der es irgendwie wußte, 

auf Wiederherstellung des alten Zustandes, und war auch der Überzeugung, das müßte nun so 

entschieden werden, der Mieter müsse die Kacheln wieder abmachen. Und irgendwie wurde 

diese Rechtsauskunft auch in diesem Verfahren erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem 

Zusammenhang. Tatsache ist jedenfalls, ich hatte nun zu entscheiden, und ich habe genau 

umgekehrt entschieden. Ich habe gesagt: Ne, der muss die Kacheln nicht wieder abmachen. 

Weil: Wenn der Mieter gekommen wäre, und hätte gesagt: Du musst mir zustimmen, dass ich 

die Kacheln anbringe, dann hätte ich gesagt: Nein. Denn der Vermieter weist berechtigt auf 

die Rohre hin, die da hinter der Wand sind. Aber nun, wo die Kacheln einmal dran sind, we-

gen der Möglichkeit, dass da mal ein Rohr raus muss, die Kacheln abzumachen, und den 

Moment, wo das eintritt, gar nicht erst abzuwarten, das ist auch wieder nicht sinnvoll. Also 

bleiben die Kacheln dran, obwohl der andere nicht gefragt hatte usw.. Das ist nun so ein Bei-

spiel, wo man aus der Rechtsauskunft heraus, die andere Seite nicht beurteilt.  

- Aber, ich meine abscghließend, eigentlich war die Rechtsauskunft für die Zivilrichter eine 

Belastung. Man musste sie nebenbei machen und bekam keine Erledigungen dafür. 

Nachfrage: Gab es in der Rechtsauskunft die Tendenz, dort möglichst viele Konflikte vom 

Tisch zu kriegen? 

Nein, man hat versucht, den Frager, der kam, zufriedenzustellen. Wenn der nun allerdings 

schon so einen querulatorischen Anstrich hatte und man hat die Gefahr gesehen, der kommt 

gleich dann zu einem selber oder zu einem Kollegen usw., dann hat man schon versucht, es 

den Leuten auszureden. Das ist schon wahr. Aber das war relativ selten. Aber ich meine, diese 

Auskunft, man musste immer so ein bißchen darauf achten, dass man sich von den Fällen, die 

man so erzählt bekam, nicht irgendwie einfangen ließ. Dass man nicht anfing zu sagen, man 

könnte dies und das machen, mal irgendwo nachfragen, anrufen oder so, das brauchte man ja 

nicht, und das war auch gut so, dass alles seine Grenzen hatte. Dass es nur eine reine Aus-

kunft war. 

Auf der anderen Seite war es eben so, es war kostenlos. Und so sinnvoll so etwas kostenloses 

ist, es spielt auch immer so die Regel eine Rolle: Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Das 

heißt, es wurde einem nicht so ohne weiteres geglaubt. Man hat da auch schon Diskussionen 
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durchstehen müssen. Sicherlich sind damit objektiv Konflikte vermieden worden, aber in dem 

Moment, wo ich die Auskunft gab, habe ich an so etwas nicht gedacht. 

 

- Nachfrage: Könnten Sie bitte quantifizieren, welche Rolle die einzelnen Rechtsgebiete in der 

Rechtsauskunft spielten?- 

Ich würde denken - unter Vorbehalt grob geschätzt - zwei Fünftel ganz normales Zivilrecht, 

mit dem Schwerpunkt Mietrecht, vielleicht 20 Prozent familienrechtliche Auskünfte - wobei 

Scheidungsgeschichten ja damals viel mehr inhaltlich determiniert waren als heute - und 20 

Prozent Arbeitsrecht. Wobei es im Arbeitsrecht dann nach relativ kurzer Zeit auch eine spezi-

alisierte Auskunft gab, weil man im DDR-Arbeitsrecht, ohne dass man die Verträge hatte, 

eigentlich kaum etwas sagen konnte. 

 

- Nachfrage: Die Rechtsauskünfte zu Arbeitsrecht hat also immer der zuständige Arbeitsrich-

ter gegeben? - 

Ja, wenn es denn so funktionierte. Es konnte ja auch sein, dass jemand mit Zivilrecht kam, 

und sagte: Ich habe auch noch eine arbeitsrechtliche Frage, dann konnte man den im allge-

meinen ja nicht gleich weiterreichen. 

Zum Strafrecht gab es kaum mal Fragen, gleichfalls kaum zum Ordnungsstrafrecht, also Stra-

ßenverkehrsdelikte usw. 

Rolle des Anwalts im Zivilprozess  

11. Wie empfanden Sie das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und 

rechtsanwaltlicher Parteienvertretung? 

Antwort siehe 12.! 

12. Inwieweit konnten die Rechtsanwälte ihre zivilprozessualen Möglichkeiten, d. h. 

ihre anwaltliche Rolle, wahrnehmen? 

Zu 11. - 12.: Die Rechtsanwälte konnten ihre zivilprozessualen Möglichkeiten wahrnehmen 

wie heute. Man hatte natürlich immer das Problem, wenn der Richter eine andere Auffassung 

hatte, dann sah man nicht so ganz gut aus.  

Eine kleine Schwierigkeit war zu DDR-Zeiten die weniger gut geordnete Übersicht über 

Rechtsprechungslinien u.ä. Also man musste sozusagen einen bestimmten Teil der Rechtspre-

chung und der Kommentierung mehr oder minder im Kopf haben, und wenn man dann auf ein 

Gericht traf, wo es nicht so in gleicher Weise vorhanden war, dann hatte man Schwierigkei-
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ten. Ich kann mich entsinnen, dass ich  während meiner Assistenzzeit als Anwalt mit Gregor 

Gysi zusammen in Friedrichshain bei einer Zivilsache war, da ging es um irgendein Preis-

problem, und mir war es also vollständig klar und Gregor Gysi sagte zu mir: Mach Du doch 

mal die Verhandlung, und ich bin in die Verhandlung rein, der Kläger bekam das Wort und 

trug dann allerhand vor, und ich habe dann gesagt: Das ist aus meiner Sicht alles nicht we-

sentlich, sondern entscheidend ist, es gibt einen Standpunkt vom Obersten Gericht usw., 

Kommentar Seite soundso, und da ist gesagt worden, diese und jene Grenze spielt dabei keine 

Rolle, und damit ist das Problem vom Tisch und gut. Und deswegen beantrage ich Klageab-

weisung. So, und dann sind wir raus aus dem Saal, und da sagte Gregor Gysi zu mir: Bist Du 

denn wahnsinnig, so kannst Du das nicht machen. - Ich sagte:  Wieso? - Du hättest das erst 

noch einmal ausführen müssen. Jetzt sitzen die da drin, gucken sich an, Richter und Schöffen, 

und sagen, wissen Sie noch, was er da gesagt hat, welche Seite war das nun? Du musst denen 

Gelegenheit geben, das zu verinnerlichen usw. Du magst es ja so kurz und lakonisch wissen, 

aber Du musst es solange erklären, bis Du sicher bist, jetzt hat es sich bei denen festgehakt. 

Das war so eine Erfahrung, das habe ich mir dann gemerkt. 

Aber das war ein bißchen schwieriger. Man musste Rechtssatzkarteien kleben usw. Aber auf 

der anderen Seite war das Amtsprinzip für die Anwälte natürlich was höchst Angenehmes. 

Das Parteienprinzip gibt dem Anwalt ja vorwiegend Pflichten und Fallen - dass man irgend-

was nicht vorgetragen hat etc. Zur Zeit der Amtsermittlung hat es genügt, dass man sagte, da 

ist dies und jenes gewesen, und dann hatte das Gericht sich gefälligst darum zu kümmern. Ich 

kann mich noch entsinnen - ich habe ja diese Umbruchszeit Amtsprinzip zu Parteienprinzip 

live erlebt -wie fest ich überzeugt war, dass man das so nicht machen kann, als zum ersten 

Mal von mir gefordert wurde, ein Beweisthema in einem Verfahren, das mit übergegangen 

war, nun zu konkretisieren. Ich habe gesagt: Leute, das kann doch nicht sein, dass ich den 

Zeugen quasi die Antwort vorgeben muss auf die Frage. Weil ich gewöhnt war, ein Beweis-

thema muss nur soweit benannt werden, dass klar wird, wozu kann der Zeuge was sagen, und 

je allgemeiner es ist, desto besser, denn damit wird ihm eine gezielte Vorbereitung auch er-

schwert. Und insofern waren die Anwälte zu DDR-Zeiten durch das Amtsprinzip sogar besser 

dran und hatten damit natürlich auch mehr Möglichkeiten, ihre prozessualen Rechte wahrzu-

nehmen. Also, mehr Möglichkeiten eigentlich nicht, sie haben heute andere. Aber sie sind 

heute sehr viel mehr in die Kneifzange genommen und haben das ständige Problem, das ge-

sagt werden kann, das sei nicht vorgetragen worden. 
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Streben nach Einigung - Prozessvermeidung? 

13. Inwiefern gab es Bemühungen der vorsitzenden RichterInnen bzw. der Schöffen, 

den zivilrechtlichen Konflikt gütlich beizulegen? 

Antwort siehe 14.! 

14. Inwiefern hatten Sie den Eindruck, dass eine Einigung der Prozessparteien an-

gestrebt bzw. der Zivilprozess vermieden werden sollte? Begründen Sie ihren Ein-

druck auch bitte etwas. 

Zu 13. - 14.: Also rechtspolitisch war es gewünscht, dass die Leute sich einigten, ansonsten 

hat man natürlich immer bestimmte Verfahren gehabt, wo man die Entscheidung so fürchten 

musste, dass man schon als Richter versucht hat, diese Entscheidung durch eine Einigung zu 

vermeiden. Aber das waren gar nicht so sehr viele. Ich habe eigentlich immer, solange ich in 

der DDR Richter war, auf dem Standpunkt gestanden: Nichts gegen Einigung, aber ein orden-

tliches Urteil, das das Verfahren abschließt, ist genauso viel wert, und wenn mir als Richter 

das Urteil zweckmäßiger erscheint, wer kann mich daran hindern? Ich war nicht so ganz einer 

Meinung mit meinen Vorgesetzten oder mit der höheren Instanz und das war auch nicht die 

durchgängige Auffassung. Aber ich habe das so gesehen und habe damit zu einer relativ ge-

ringen Minderheit gehört. 

Ein positives hatten die Einigungen ja: Man hat dann sozusagen eine gewisse Chance gehabt, 

dass die Einigungsfestlegungen auch erfüllt wurden, denn die Vollstreckung in der DDR, die 

lief so schlimm, das war so aufwendig und immer ein Handicap für den Kläger, der dann die 

Vollstreckung betreiben musste. Also, manchmal hat man solche Aspekte auch gehabt, dass 

man sagte, versuchen sie doch, eine Einigung herbeizuführen, damit der Beklagte auch ein-

sieht, dass er dieses oder jenes erfüllen muss usw.   

Wir hatten in Lichtenberg mal einen Direktor, der hat so eine gerichtsöffentliche Grafik ge-

habt, nicht für die Bürger, aber für die Richter, da konnte man hingehen und sehen, wie man 

steht. Da drängte sich schon der Eindruck auf, dass das einer sei, der viel erledigt hat, und das 

einer, der wenig erledigt hat, und da gab es eine bestimmte Strichlänge: eine Zivilsache war, 

glaube ich, 3,7 mm, und eine Familiensache, glaube ich, 6,3 mm, so dass eine Zivil- und eine 

Familiensache zusammen genau einen Zentimeter ergaben. Und da gab es eine bestimmte 

Vorgabe, soundsoviel musste man eigentlich schaffen, und dann hatte man eben 100 oder 110 

Prozent usw. Diese rein quantitative Sicht, die wirkte sich aus und spielte schon eine Rolle 

dabei, ob man sich gut angesehen fühlen konnte oder nicht. 



 

200 

Tieferes Nachdenken führte natürlich dazu, dass man sich sagte, das sei eine zu einseitige 

Betrachtung der Sache. Aber, da die Belastung der Berliner Gerichte anstieg, auch damals 

schon, war das schon wichtig, dass die Sachen bearbeitet wurden. Allerdings waren das eben 

nur Erkenntnisverfahren, da war ja keine Zwangsvollstreckung dabei usw. Dadurch war es ein 

bißchen schräg. Aber das Ausfüllen von Zählblättern war sozusagen eher der Weihemoment, 

in dem man sich fühlen konnte  - man hatte wieder mal ein ??? erworben. 

 

- Nachfrage: Wurde da differenziert? - 

Nein, es ging nur um Erledigungen. Was weg war, war weg. Dass die Senate in der zweiten 

Instanz das etwas anders gesehen haben, weil ja da auch entsprechend Arbeit hinzukam oder 

nicht, das ist eine andere Sache. 

Stand der Prozessparteien  

15. Welchen Stand hatte Ihres Erachtens nach der einfache Bürger im Zivilprozess? 

Antwort siehe 19.! 

16. Welchen Stand hatten Prozessparteien, die der DDR nahestanden, im Zivil-

prozess? Ich meine, wie war der Stand von VEBs, staatlichen Organen, Genossen-

schaften oder auch von Funktionären? 

Antwort siehe 19.! 

17. Wie wurden Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer im Zivilpro-

zess behandelt? 

Antwort siehe 19.! 

18. Wie wurden ausreisewillige Bürger im Zivilprozess behandelt? 

Antwort siehe 19.! 

19. Wie wurden die sogenannten „kriminell gefährdeten / asozialen Bürger“ (gesetz-

lich geregelte Termini, vgl.: § 249 StGB und Gefährdeten-VO v. 19.12.1974) im Zivil-

prozess behandelt? 

Zu 15. - 19.: Im Zivilverfahren habe ich solche Unterschiede durch Einflußnahmen kaum er-

lebt. Allerdings, es gab schon, wenn ich die Frage 17 mir ansehe, Vorbestimmungen. Wenn 

ich hier lese Hauseigentümer - man kann sich noch so sehr dagegen wehren, aber, wenn ich 

gelesen habe, Beklagter Eigentümer oder auch Kläger, dann waren bestimmte Weichen in 
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meinem Kopf erstmal gestellt, unbeschadet dessen, was ich dann nachher dort gesehen habe. 

Also, warum soll ein Eigentümer nicht auch mal Recht gehabt haben? Aber die Herange-

hensweise war eine andere. Aber das kam nicht von außen, das war die Erfahrung, dass man 

wußte, derjenige oder diese Hausverwaltung, da gibt es diese und jene Problematik. Also, so 

eine einseitige Volkseigentumsideologie spielte bei den Zivilrechtlern, soweit ich es mitbe-

kommen habe, kaum eine Rolle. Ausnahmen sicher möglich. Aber gerade im Zivilrecht gab 

es so eine unterschwellige Auffassung, die wurde nie gesagt, nach dem Motto: Es gibt überall 

Leute, die die Tagespolitik für entscheidend halten - wir nicht, wir machen es nach dem Ge-

setz. Das wurde nie so weit nach außen getragen, aber hat, glaube ich, bei den Zivilrichtern 

Berlins im gewissen Maß eine Rolle gespielt. 

Ich habe zum Beispiel immer - und ich war da auch nicht der einzige - wenn es um politische 

Arbeit und SED usw. ging, gesagt: Wißt Ihr was, meine politische Haltung sollte euch klar 

sein, meine politische Arbeit mache ich in meinem Beruf. Ich sehe überhaupt keine Gründe, 

warum ich jetzt noch als Agitator rumrennen soll, meine politische Arbeit besteht darin, rich-

tige Entscheidungen zu treffen, das ist politische Arbeit, von der ich glaube, sie ist wichtiger 

als eine andere, ich habe nun so einen Beruf. Jede rechtlich falsche Entscheidung macht poli-

tisch Ärger. Also ist jede rechtlich richtige Entscheidung sozusagen ein Stück Politik für die 

DDR und darin erschöpft sich meine politische Arbeit und ich glaube auch, damit habe ich 

genug zu tun. Und das haben mir irgendwann, mehr oder minder, auch alle abgenommen. Ich 

sehe es auch heute noch so; hat ja nicht viel genützt, wollen wir mal sagen ... Aber gut. Und 

so ungefähr bin ich auch mit solchen Dingen umgegangen.  

Bei ausreisewilligen Bürgern würde ich es eigentlich im Zivilrecht schon für eine Einmi-

schung gehalten haben, dass überhaupt im Zivilverfahren bekanntgeworden wäre, dass eine 

Prozesspartei vorhatte, auszureisen. Ich habe sie nicht unterschiedlich behandelt. Ich entsinne 

mich, dass ich mal einen großen Schreck bekam: Ich hatte eine Verhandlung angesetzt und, 

wie es damals so üblich war, mit ZU mit den Schöffen eine Ladung geschrieben und auf den 

Postweg geschickt. Die Klägerin wohnte in Bad soundso, Postleitzahl soundso. Die Klägerin 

kam dann auch. Beide Parteien hatten Anwälte und irgendwann sagte der Anwalt der Kläge-

rin, der ein Lichtenberger Anwalt war, diese Frage könne er nicht beantworten, die Unterla-

gen lägen noch bei dem Anwalt der Klägerin in der Bundesrepublik. Und daraufhin starrte ich 

ihn an und sagte ganz entsetzt: Aber die Klägerin selber ist DDR-Bürgerin, ja? - Die Klägerin 

selbst ist Bundesbürgerin, sagte er. - Da hatte ich mit einem einfachen Brief mit ZU eine La-

dung nach Westdeutschland geschickt. Und das hatte ich ganz normal zurückgekriegt, da hat 
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kein Mensch was dabei gefunden, es war nicht zu sehen an der ZU. Und dann habe ich mir 

gesagt: Du musst künftig genauer nachlesen. 

Ich muss auch sagen, für mich ist ein Zivilrechtsproblem immer ein wenig wie die Partie-

Analyse beim Schachspiel. Und da interessiert mich ja auch nicht, wer waren denn die, die 

weiß und schwarz gehabt haben ... Ganz am Rande vielleicht, aber das ist an sich was Objek-

tives. Natürlich hatte man mal die Situation, dass jemand Recht kriegte, dem man es über-

haupt nicht gönnte, dass man sagte: Der nun gerade - das find ich eigentlich nicht in Ordnung. 

Aber damit musste man leben und das war nicht so schwierig. 

Lenkung von Verfahren  

20. Inwieweit haben der / die DirektorIn bzw. der / die stellvertretende Direktor(in) des 

Stadtbezirksgerichts Zivilverfahren an sich gezogen oder außerhalb des Geschäfts-

verteilungsplans zielgerichtet bestimmten Richtern übertragen? 

Antwort siehe 22.! 

21. Inwieweit sind Ihnen Verfahren bekannt, bei denen durch nichtverfahrensbeteilig-

te Personen Einfluß auf den Zivilprozess genommen wurde oder werden sollte? Wel-

che Zivilprozesse waren das? 

Antwort siehe 22.! 

22. Welche Rolle spielte die Parteiorganisation der SED an einem Stadtbezirksge-

richt in Bezug auf die Zivilprozesse? 

Zu 20. - 22.: Also, von mir will ich nun mal nicht reden. Ich habe mir manchmal Sachen, die 

mich einfach interessierten, auf den Tisch gezogen, wenn ich sie mitgekriegt habe. Denn in 

Strafsachen wurden die Verfahren bei den Stadtbezirksgerichten verteilt, sie gingen über den 

Tisch des Direktors, und wenn der mal nicht da war, dann über den des Stellvertreters, und 

wurden dann zugeschrieben, obwohl eigentlich die Geschäftsordnung eindeutig war. Aber das 

hatte den Vorteil, man hat gesehen, der ist vollgeknallt, der hat nen Riesenstapel da.  

In Zivilverfahren lief es ja nicht so. Die Eingänge liefen ganz normal durch die Eingangsre-

gistratur, wurden dann eingetragen und nach Nummern verteilt. Es hat so gut wie keine Ein-

flüsse gegeben auf die Verteilung von Zivilverfahren. Und ich muss sagen, herangezogen in 

dem Sinne habe ich ein Verfahren auch nie. Ich habe dann höchstens gesagt:  Trag mal die 

Akte für mich ein, aber das auch nur, weil ich es interessant fand oder ich dachte, ich muss 

mal wieder ein paar Zivilsachen behandeln.  
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Eine Ausnahme war diese pädagogische Überlegung, dass der Strafrichter, der entschieden 

hatte, ob Schadensersatz dem Grunde nach zu leisten ist, dass der dann auch das Betragsver-

fahren machen sollte. Aber, das war eine allgemeine Regel, die hing ja mit dem einzelnen 

Verfahren nicht zusammen. 

Es hat da wohl wenig Dinge gegeben. Wenn es überhaupt welche gab, dann waren sie so, wie 

sie heute auch existieren, dass Bausachen zum Beispiel zu einer bestimmten Kammer kamen, 

aber ohne Ansehen der Prozessparteien. Wir hatten einige unangenehme Leute, „Prozesshan-

sel“ sagte man früher, und die wurden natürlich mit einem gewissen Argwohn betrachtet. Und 

es wäre vielleicht möglich gewesen, also ich hätte es sicher gekonnt, dass ich bestimmte Sa-

chen nicht kriege, weil ich mich auch mit dem Sachbearbeiter immer gut verstanden habe (ich 

habe immer danach getrachtet, alles das, was die Sachbearbeiter können, auch zu können, 

damit, wenn mal einer krank wurde, ich das selber machen konnte). Habe es aber nie ge-

macht, denn ich glaube, so war es auch nicht. 

Einflußnahme von außen habe ich im Zivilrecht nicht in Erinnerung. Im Strafrecht war das 

natürlich anders. Wobei, durch die SED-Kreisleitung im Strafrecht nur insofern: Es gab mal 

so eine Aktion Haftsachen abbauen und da wurde dann von der SED-Kreisleitung nachge-

fragt: Na, wieviele Sachen habt Ihr denn noch?. Es war deswegen besonders „sinnvoll“, weil 

die es gar nicht verstanden haben, die kannten den Hintergrund der Sache nicht, und haben 

einfach irgendwelche Meldungen entgegen genommen und sich Zahlen gewünscht, die von 

oben gewünscht waren, damit sie sie gut weitergeben konnten.  

Einflußnahmen in Strafsachen gab es in einer seltsamen Art. Ich habe eine Reihe von Strafsa-

chen verhandelt (ich war ja später auch Strafrichter), wo ich von vornherein mit der Akte ei-

nen Brief bekam vom Präsidenten des OG oder vom Generalstaatsanwalt der DDR,  wo dann 

drinstand: Wir erbitten, uns nach Entscheidung eine Kopie des Urteils zu übermitteln. Und 

das ist schon eine gewisse Einflußnahme. Auch wenn da nichts vorgegeben wurde. Aber man 

wußte, da gucken verschiedene Leute irgendwie besonders drauf. Das macht denjenigen, der 

in solchen Sachen sensibel ist, unter Umständen doch ein bißchen befangen. - 

Aber, in Zivilsachen habe ich so etwas nie erlebt. Das hing wohl auch damit zusammen, dass 

im Regelfall Zivilsachen als politisch unproblematisch galten. Eine einzige Geschichte fällt 

mir ein, wo es mal von politischer Bedeutung war, aber da hat es auch keine politische Ein-

flußnahme des Direktors gegeben usw. Sondern, da hat das Stadtgericht sich darum bemüht, 

möglichst rasch eine Rechtsprechungslinie zu finden und anzuleiten: das war die Loggien-

Verglasung in Weißensee. Die Mieter mussten sich das ja genehmigen lassen, haben aber, um 

den Krach und den Dreck loszuwerden, ihre straßenseitigen Loggien ohne Genehmigung ver-
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glast. Und dann hatte man ganze Häuserfronten, deren Loggien individuell verglast waren. 

Und bei irgendeinem hatte sich die AGW dann zur Klage entschlossen und dann wurden 

sozusagen Musterprozesse geführt. Das war schon ein richtiges Problem, weil es die Bevölke-

rung auch aufgeregt hat. Aber da gab es eigentlich nur das Bemühen darum, eine einheitliche 

Rechtsprechung in die einzelnen Kammern zu kriegen usw. 

Mitwirkung des Staatsanwalts im Verfahren 

23. Haben Sie die Mitwirkung oder Teilnahme des Staatsanwalts im bzw. am Zivil-

prozess erlebt? 

Antwort siehe 24.! 

24. In welcher Weise wirkte der Staatsanwalt in diesen Zivilprozessen mit? 

Zu 23. - 24.: Staatsanwälte wirkten allenfalls mit Einziehungsanträgen bei Überpreisen mit, 

von Grundstücken sehr selten, bei Autos häufiger. Aber die Staatsanwälte tauchten in Wirk-

lichkeit auch nicht auf. Das war sozusagen die Drohung, die dahinter stand. Der Staatsanwalt 

zieht ein, und deswegen musste versucht werden, das zu vermeiden für die Prozessparteien, 

und das war eher als Drohargument bedeutsam, denn als tatsächliche Realität. Ansonsten 

wirkten Staatsanwälte da mit, wo sie mussten, falls die Anfechtungsfrist für die Parteien fehl-

te...da musste ja der Staatsanwalt, ansonsten kaum. 

Im normalen Zivilrecht wollten die auch nicht, war nicht ihre Arbeit. 

Schlussbemerkungen  

Frage 25 fehlt! 
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Interview-Nr. 10: Schöffe 

(Sprachliche Hervorhebungen sind kursiv gesetzt.) 

Allgemeine Fragen 

1. Was war typisch für den DDR-Zivilprozess? 

Antwort siehe 3.! 

2. Was fanden Sie im großen und ganzen gut am DDR-Zivilprozess? 

Antwort siehe 3.! 

3. Was fanden Sie am DDR-Zivilprozess weniger gut? 

Zu 1.-3.: Typisch, würde ich sagen, war die Gleichberechtigung aller Menschen. Es brauchte 

keiner nach dem Geld gefragt zu werden, weil ja keiner was bezahlen musste. Und die Ge-

richtskosten waren auch minimal. Dann praktisch die Gleichberechtigung zwischen Schöffe, 

Richter, Rechtsanwalt und Staatsanwalt - ein gutes Zusammenspiel.  

Eine Gerichtsgeschichte 

4. Erzählen Sie doch bitte einmal eine Geschichte, die mit einem Berliner Stadtbe-

zirksgericht zu tun hat. Es darf ruhig eine ganz alltägliche oder banale Geschichte 

sein, kann aber natürlich auch etwas Spektakuläres sein. Wie fängt diese Geschichte 

an, wie verläuft sie und wie endet sie? Es darf eine Geschichte sein, die Sie erlebt 

oder gehört haben. 

Da war ein Fall, da wollte eine Frau geschieden werden. Die Verhandlung wurde durchge-

führt, die beiden wurden geschieden und nach ungefähr zehn Minuten kam die Frau zurück 

und sagte: „Ach, ich möchte doch lieber nicht geschieden werden. Ich habe mit meinem Mann 

gesprochen, wir wollen doch lieber nicht.“ Und wir haben dann kurzfristig sofort noch mal 

verhandelt. Und ich fand das sehr typisch; es war keine sture Gerichtsatmosphäre. Wenn die 

Frau sich das eben überlegt nach kurzer Zeit ... Und die sind dann auch - nach Jahren habe ich 

sie wiedergetroffen - zusammengeblieben. Wir waren uns menschlich näher. Man hat sich mit 

den Leuten unterhalten, auch so privat und hat gesagt: „Na gut, wenn das so ist, brauchen Sie 

nicht extra noch mal einen Antrag zu stellen. Wir machen das gleich so.“ Das fand ich eigent-

lich sehr human.  
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Verhandlungsstil - Mitwirkung von Schöffen – Atmosphäre vor Gericht 

5. Erzählen Sie bitte, wie Sie den Stil der Verhandlungsführung der vorsitzenden 

RichterInnen im Zivilprozess erlebten. Was am Verhandlungsstil der vorsitzenden 

RichterInnen war charakteristisch für den DDR-Zivilprozess? 

Zum Verhandlungsstil: Es war also oberstes Gebot, die Tatsachen, die Wahrheit herauszube-

kommen. Es ging sogar so weit, dass wir auch Betriebe einschalten konnten, um dort zu er-

fragen, wie der Beklagte sich verhalten hat. Es wurden auch Verhandlungen vertagt, um noch 

mehr Fakten zusammenzutragen. Und da wir ja eigentlich keine großen Verbrechen - Gewalt-

verbrechen - hatten, war das eigentlich immer verhältnismäßig einfach, würde ich sagen, die 

Wahrheit zu erforschen. 

 

- Nachfrage: Inwieweit könnten Sie diese Aussage auf Familien- und Zivilverfahren auswei-

ten? - 

Familienrecht auch, ja.  

 

- Nachfrage: Wurden in Zivilverfahren auch Betriebe eingeschaltet? - 

Bei Scheidungen ja. Da wurden ja die Betriebe gefragt, wie der Mann sich verhält oder so. 

Bei uns in der DDR haben zum Beispiel auch die Schulen und Betriebe zusammengearbeitet. 

Wenn ein Junge Schwierigkeiten hatte - ich habe das in der Klasse meines Sohnes mitge-

kriegt, da ist ein Junge gewesen, der immer gestört hat. Der Vater war Journalist! Und da sind 

wir zum Betrieb hin - ich war im Elternaktiv - und haben mit dem Vater und dem Abteilungs-

leiter vom Vater gesprochen. Und haben gesagt, er muss jetzt mal sich um seinen Sohn küm-

mern. Am nächsten Tag kam der Junge natürlich mit blauen Augen zur Schule. Das war das 

Ergebnis. Es war eigentlich ein Zusammenspiel Schule, Betrieb, Familie. Da wurde eben auch 

in der Schule gefragt, wie stehen die Kinder zu Vater und Mutter. Auch im Wohngebiet haben 

wir nachgefragt.  

 

- Nachfrage: Das, was Sie jetzt schildern, bezieht sich das auf das Familienrecht? - 

Die umfassende Nachfrage war generell in allen Rechtsgebieten. 

 

- Nachfrage: Und bei speziellen Zivilverfahren - hinsichtlich Geldstreitigkeiten oder Schuld-

nerprozessen? - 
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Das hatten wir nicht. Schuldner hatten wir minimal in der DDR. Geldstreitigkeiten wurden in 

Schiedskommissionen und Nachbarschaftsstreitigkeiten im Wohngebiet behandelt. Das kam 

fast gar nicht erst zum Gericht. 

 

- Nachfrage: Ihre Wahrnahme ist, dass es Geldstreitigkeiten und Nachbarschaftsstreitigkeiten 

am Stadtbezirksgericht Lichtenberg wenig gab? - 

Ja, weil das so organisiert war, dass die Nachbarschaftsstreitigkeiten schon in der Schieds-

kommission im Wohngebiet geklärt wurden. Da war ich auch bei und einmal im Monat haben 

wir drei - vier Verhandlungen gehabt und die Konflikte meistens geklärt. Und darum kamen 

die gar nicht erst zum Gericht. Und die anderen Streitigkeiten im Arbeitsrecht wurden in den 

Betriebskonfliktkommissionen behandelt. Was dann nicht geklärt wurde, kam zum Gericht. 

Es wurde gar nicht erst so aufgebauscht. Und Schulden gab es wenig. Und die Sparkasse hat 

kontrolliert, wer hat Arbeit, was habt ihr zu bezahlen, was kriegt ihr für ein Gehalt. Da gab’s 

nicht so etwas wie heute, dass ein Vierzehnjähriger Kredit kriegt. 

6. Welchen Anteil hatten die Schöffen an der Verhandlung und der Leitung des Zivil-

prozesses? Wie wirkte es sich aus, dass bei einem DDR-Zivilverfahren auch immer 

Schöffen beteiligt waren? 

Wie ich schon sagte, die Schöffen hatten also den gleichen Einblick wie die Richter in die 

Akten, haben sich intensiv vorbereitet und konnten daher auch gleichberechtigt Fragen stellen 

und mit am Urteil arbeiten. Es gab z.B. ein paar Fälle, wo zwei Schöffen gegen den Richter 

das Urteil gefällt haben. Und wir hatten auch die Möglichkeit, selbst mit einem Staatsanwalt 

zu sprechen, selbst mit einem Rechtsanwalt zu sprechen. Und das war also vollkommen 

gleichberechtigt.  

 

- Nachfrage: Diese Fälle, wo Sie sagen, dass zwei Schöffen gegen den Richter gestimmt ha-

ben, war das im Strafverfahren oder im Familienrechtsverfahren? - 

In beiden. Das war häufig. Wir waren ja immer drei. Aufgrund der Akten hatten wir ja die 

gleichen Kenntnisse. 

 

- Nachfrage: Können Sie etwas sagen zu den Schöffenschulungen? - 

Monatlich hatten wir einmal Schöffenschulung. Professor Kaul war sehr oft da, hat z.B. auch 

seine internationalen Erfahrungen ausgewertet, wie die Rechte im Ausland sind. Z.B. Ein-

reisebedingungen in die USA. Und dann hatten wir Schulung von unserem stellvertretenden 

Direktor, meistens zu aktuellen Themen, was gerade anlag, und dann wurde das ausgearbeitet. 
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Dann auch neue Gesetze oder Veränderungen der Strafprozessordnung, das wurde eigentlich 

sehr intensiv durchgeführt. 

 

Z.B. hatten wir die gleichen Rechte wie der Richter zur Bewährungskontrolle. Die Richter 

hatten zum Teil einen ganz schönen Berg Akten, den sie bewältigen mussten und darum sind 

wir dann selbständig in die Betriebe gegangen, haben mit den auf Bewährung Verurteilten 

gesprochen, haben uns die Unterlagen zeigen lassen - die mussten Quittungen vorlegen, was 

sie eingezahlt hatten, wenn sie eine Geldstrafe hatten - oder haben im Betrieb mit ihren Abtei-

lungsleitern gesprochen, wie sie sich führen und wie sie in der Arbeit sind. 

7. Schildern Sie bitte, wie die Atmosphäre im Zivilprozess auf Sie wirkte. Ich meine, 

was für eine Stimmung hing da in der Luft? Inwiefern war sie angenehm oder unan-

genehm? Wie läßt sich diese Atmosphäre umschreiben? 

Die Atmosphäre war eigentlich sehr korrekt. Wir sind nach unseren Gesetzen gegangen - 

Strafprozessordnung, Strafgesetzbuch - haben natürlich auch sehr oft in den Verhandlungen 

die persönlichen Probleme und persönlichen Nöte und Gefühle der Angeklagten wie der Klä-

ger berücksichtigt. Wir hatten auch viele Schulklassen in den Verhandlungen, mit denen wir 

nach den Verhandlungen diskutierten. Dabei wurden viele Fragen gestellt. 

Zur Atmosphäre: Wir sollten dunkle Kleidung tragen; die Akten wurden von jedem Schöffen 

gründlich studiert; wir hatten die entsprechende Zeit, waren also genau in diesen Tatvorgang 

eingearbeitet und haben auch jeder für sich wichtige Fragen gestellt. Bei Beantwortung unse-

rer Fragen musste derjenige aufstehen, ob er Kläger war oder Angeklagter. Es war meistens 

die Öffentlichkeit zugegen.  

Richterliche Rechtsauskunft 

8. Welche Bedeutung hatte die richterliche Rechtsauskunft des Stadtbezirksgerich-

tes? 

Antwort siehe 10.! 

9. Inwieweit waren die rechtsauskunftgebenden RichterInnen an der außergericht-

lichen Klärung von Rechtskonflikten interessiert? 

Antwort siehe 10.!  
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10. Inwieweit kam es vor, dass die rechtsauskunftgebenden RichterInnen auch den 

Vorsitz im Zivilprozess in dieser Sache inne hatten? 

Zu 8. - 10.: Die Rechtsauskunft wurde auch von vielen Schöffen sehr selbständig durchge-

führt. Es wurden die Rechtsgebiete eingeteilt, z. B. habe ich Arbeitsrecht, die Richterin hat 

Strafrecht, der andere Schöffe vielleicht Mietrecht beantwortet. Es wurde sehr günstig gear-

beitet und es hat Spaß gemacht, den Menschen zu helfen, da sie die Gesetze sowie Verfah-

rensordnungen nicht kannten.  

 

- Nachfrage: Inwieweit haben Sie an Verfahren teilgenommen, wo einer oder beide Parteien 

schon mal in der Rechtsauskunft waren? - 

Sehr oft. In der Rechtsauskunft gaben wir laut den Gesetzen die entsprechende Auskunft und 

erläuterten ihnen die Wege zur Klärung ihrer Angelegenheiten und dann war es durchaus 

möglich, dass wir sie nach ein paar Wochen oder Monaten in der Verhandlung hatten. 

 

- Nachfrage: Traf das auch zu auf Familienrechtssachen und Zivilverfahren? - 

Das war vor allem im Zivilrecht und Familienrecht der Fall.  

 

- Nachfrage: Es sind also auch Fälle vorgekommen, wo die Richterin eine Auskunft gegeben 

hatte und dann auch das Verfahren leitete? - 

Ja.  

 

- Nachfrage: Gab es Komplikationen, dass jemand sagte, mir ist damals in der Rechtsauskunft 

etwas ganz anderes gesagt worden? - 

Gar nicht. Unsere Gesetzgebung war eindeutig. Man konnte jeden Satz lesen und verstehen 

und das konnte auch jeder Bürger. 

Rolle des Anwalts im Zivilprozess  

11. Wie empfanden Sie das Verhältnis zwischen richterlicher Prozessleitung und 

rechtsanwaltlicher Parteienvertretung? 

Es war eigentlich selten, dass ein Angeklagter bzw. Beklagter einen Anwalt hatte. In der Ju-

gendstrafkammer war ein Pflichtverteidiger zugegen. Auch Scheidungen waren meistens ohne 

Anwalt. Aber wenn ein Anwalt zugegen war, wurde vor der Verhandlung gemeinsam abge-

stimmt. Es wurde in der Verhandlung gleichberechtigt gearbeitet, also Frage und Antwort 
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gleichberechtigt. Der Richter hat eröffnet, entsprechend der Verfahrensordnung, und es wurde 

dann aber auch immer ein Frage-und-Antwort-Spiel von allen Seiten. 

 

- Nachfrage: Haben Sie Fälle erlebt, wo im Zivilverfahren eine Partei anwaltlich vertreten war 

und die andere nicht? - 

Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber das kann meistens gewesen sein, wenn sie sich z. B. 

um einen „silbernen Löffel“ gestritten haben nach der Scheidung. Das waren die teuren Ver-

fahren, und da kann es durchaus gewesen sein, dass da manchmal entweder beide vertreten 

waren oder beide nicht oder einer und einer nicht, weil es da um Werte ging. Und da gingen 

die Verhandlungen ja manchmal jahrelang. 

12. Inwieweit konnten die Rechtsanwälte ihre zivilprozessualen Möglichkeiten, d. h. 

ihre anwaltliche Rolle, wahrnehmen? 

Auf alle Fälle. Der Rechtsanwalt hat seine Rechte sehr gut wahrnehmen können und hat auch 

jede Menge Unterstützung gehabt, wie ich zu Anfang schon sagte; es war ein gemeinsames 

Arbeiten, um zum Recht zu kommen. 

Streben nach Einigung - Prozessvermeidung? 

13. Inwiefern gab es Bemühungen der vorsitzenden RichterInnen bzw. der Schöffen, 

den zivilrechtlichen Konflikt gütlich beizulegen? 

Antwort siehe 14.! 

14. Inwiefern hatten Sie den Eindruck, dass eine Einigung der Prozessparteien an-

gestrebt bzw. der Zivilprozess vermieden werden sollte? Begründen Sie ihren Ein-

druck auch bitte etwas. 

Zu 13. und 14.: Es war oberstes Gesetz in der DDR, dass mit möglichst wenig Aufwand Strei-

tigkeiten geklärt wurden. Dazu gehörte die Behandlung und Einigung von Streitigkeiten in 

den Konflikt- und Schiedskommissionen. Z. B. wurden die Bürger in den Rechtsauskünften 

auf diese außergerichtlichen Möglichkeiten zur Klärung ihrer Konflikte hingewiesen.  

Im Zivilprozess war es ebenfalls unser Bemühen, mit wenig Aufwand nach Möglichkeit den 

Konflikt beizulegen. Im Zivilprozess gab es meistens kurze, konkrete Verhandlungen ohne 

viele Umschweife. Verfahren, die Jahre dauerten, befaßten sich meist mit Vermögensstreitig-

keiten (Scheidungen und Erbschaftssachen).  
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Stand der Prozessparteien  

15. Welchen Stand hatte Ihres Erachtens nach der einfache Bürger im Zivilprozess? 

Antwort siehe 16.! 

16. Welchen Stand hatten Prozessparteien, die der DDR nahestanden, im Zivil-

prozess? Ich meine, wie war der Stand von VEBs, staatlichen Organen, Genossen-

schaften oder auch von Funktionären? 

15. und 16.: Jeder Bürger hatte die gleichen Rechte. Und es gab in den Verhandlungen keinen 

Unterschied. Alle Zeugen, die geladen wurden, mussten erscheinen. Die Jugendlichen in der 

Jugendstrafkammer waren meist noch nicht in Untersuchungshaft. Wir haben viele Strafen 

ausgesprochen, aber auch sehr viele Bewährungsstrafen. Aber im großen und ganzen kann 

man sagen, es waren nie sehr hohe Strafmaße. Es konnte alles geklärt werden, und es wurde 

eigentlich alles ohne Proteste abgehandelt.  

 

- Nachfrage: Wie war die Stellung des einfachen Bürgers im Verhältnis zu Funktionären? - 

Alle waren gleich. Wenn wir z.B in der Jugendstrafkammer Väter hatten, die Funktionäre 

waren oder bei der Staatssicherheit oder Oberarzt oder Professor, dann gab es für mich gar 

keine Differenzen, da wurde jeder Vater gefragt. Die Eltern hatten die gleichen Pflichten, 

ganz egal, welche Funktion sie hatten. Sie hätten ihre Kinder erziehen müssen und auch da-

rauf achten, dass sie nicht mit dem Gesetz in Konflikt geraten. 

 

- Nachfrage: Wurden Funktionäre bevorteilt? - 

Gar nicht. Also wir hatten ja meistens als Angeklagte Jugendliche und bei den Zeugen - den 

Vätern -, waren alle gleich. Die wurden genauso geladen wie jeder andere, hatten ihre Lade-

frist und hatten auch auf Fragen zu antworten. 

 

- Nachfrage: Spielte diese Frage im Familienrechtsverfahren eine Rolle? - 

Nein, auch nicht.  

 

- Nachfrage: Und wenn eine der beiden Parteien Funktionär war, die andere nicht? - 

Nein, gar nicht. Das war meistens gar nicht gefragt. Es wurden meist nur die Familienangele-

genheiten geklärt. Die berufliche Tätigkeit spielte vereinzelt eine Rolle, wenn das Sorgerecht 

für die Kinder entschieden werden musste.  
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17. Wie wurden Eigentümer von Privatbetrieben oder Hauseigentümer im Zivilpro-

zess behandelt? 

Kenne ich gar nicht. Da war gar nichts. Es war meistens die KWV, die wir dann in Verhand-

lungen hatten, wenn Mietschuldner waren. Es gab sehr viele Mietschuldner und ulkigerweise 

immer gerade in den Neubaugebieten - Hellersdorf, Marzahn - wo die Leute wohnten, die viel 

Geld hatten, die gut verdienten und dann nicht die Miete zahlten, dafür dann aber ins Ausland 

verreisten; und da konnten wir aber mit der KWV auch nicht einig werden. Wenn wir ein 

Räumungsurteil gefällt hätten, dann hätte die KWV zum gleichen Zeitpunkt uns eine Woh-

nung nachweisen müssen, die primitiver war. Und das hat die KWV nicht geschafft, weil die 

KWV gar keinen Überblick über ihre Wohnungen hatte. Und darum gingen diese Verfahren 

immer aus wie das „Hornberger Schießen“. 

 

- Nachfrage: Hatten Sie auch Prozesse, wo andere Hausverwaltungen prozessiert haben? - 

Gar nicht.  

18. Wie wurden ausreisewillige Bürger im Zivilprozess behandelt? 

Vor Gericht kenne ich keine Fälle. Das kenne ich wieder von der Abteilung Inneres, wo sie 

gemeldet wurden. Ist natürlich klar, wenn es eine Lehrerin war, dann wurde gesagt: „Na, was 

soll denn die Lehrerin unseren Kindern beibringen, wenn sie gar kein Interesse für die DDR 

hat und nur nach dem Westen guckt?“ Dann wurde sie natürlich abgelöst; gleichfalls Bürger 

in ähnlichen Funktionen. Aber an und für sich - Arbeiter oder Angestellte, die blieben in ihren 

Tätigkeiten.  

19. Wie wurden die sogenannten „kriminell gefährdeten / asozialen Bürger“ (gesetz-

lich geregelte Termini, vgl.: § 249 StGB und Gefährdeten-VO v. 19.12.1974) im Zivil-

prozess behandelt? 

Als „kriminell gefährdet“? Kann ich nicht sagen, dass wir so etwas hatten. Wir hatten prak-

tisch die Haftentlassenen. Wenn man heute den Begriff nimmt „kriminell gefährdet“ - bei uns 

gab es den nicht. Das war ja eigentlich auch alles geordnet; wenn die aus der Haft entlassen 

wurden, bekamen die eine Wohnungszuweisung und eine Arbeitszuweisung. Und da mussten 

sie sich melden. Und dann kamen sie in den Betrieb und bekamen ihre Arbeit entsprechend 

ihrer Qualifikation, bekamen dann ihre Wohnung und meistens war es so, dass im Betrieb 

Leute ihnen Möbel schenkten. Dass sie also auch eingerichtet waren und normal wohnen 

konnten.  
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Das andere Problem waren die Alkoholiker, die auch unter ständiger Beobachtung waren. 

Und im Betrieb, wenn ein Vorbestrafter oder Alkoholiker nicht kam, dann wurde schon je-

mand hingeschickt, was ist mit dem wieder los? Und wenn es eben zwei, drei Mal passierte, 

dann wurde er vom Arzt eingewiesen ins Griesinger-Krankenhaus (stationäre Behandlung für 

Alkoholiker). Da wurde er wieder abgeholt nach ein bis drei Wochen, dann arbeitete er wie-

der ein Weilchen, das war immer unterschiedlich. Sie konnten nicht sehr viel ausbrechen und 

es war auch nicht lange Zeit, wo sie unbeobachtet blieben. Und wir haben ja auch viele solche 

Beratungsstellen gehabt, wo die Alkoholiker hingingen; und es gab ja auch viele, die es dann 

geschafft hatten, auch ohne Alkohol zu leben. Aber es wurde auch viel vom Betrieb getan. 

Lenkung von Verfahren  

Frage 20 fehlt! 

21. Inwieweit sind Ihnen Verfahren bekannt, bei denen durch nichtverfahrensbeteilig-

te Personen Einfluß auf den Zivilprozess genommen wurde oder werden sollte? Wel-

che Zivilprozesse waren das? 

Ist mir also gar nichts bekannt. Es wurden eigentlich auch die Akten nicht sehr viel eingese-

hen. Es waren einzelne Fälle, wenn praktisch ein paar Jugendliche von hohen Funktionären 

als Angeklagte vorgeladen wurden, dass dann jemand kam und sich die Akten ansah, aber an 

und für sich wurde eigentlich Einfluß nicht genommen. 

Frage 22 fehlt! 

Mitwirkung des Staatsanwalts im Verfahren 

23. Haben Sie die Mitwirkung oder Teilnahme des Staatsanwalts im bzw. am Zivil-

prozess erlebt? 

Nein, im Zivilprozess nicht. Das waren ja alles einfache Sachen. 

Frage 24 hinfällig! 

Schlussbemerkungen  

25. Welche weiteren Informationen im Zusammenhang mit dem DDR-Zivilprozess 

halten Sie für erwähnenswert? 

Wir klärten die Prozesse praktisch so auf, dass auch die Umstände des Konflikts aufgeklärt 

bzw. beseitigt wurden, z. B. wir uns um die Familie und Kinder gekümmert haben. Um die 
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Schule, wie es weiterging, wenn Bewährung ausgesprochen war oder auch, wie es nach der 

Haftstrafe weiterging, Schulabschluß und Lehre. 

Auch bei der Rechtsauskunft wurde daraufhin gearbeitet, den anstehenden Konflikt gütlich 

beizulegen.  

Bei Rechtsauskünften im Arbeitsrecht wurde z. B. vom Auskunftgebenden eine (zumeist tele-

fonische) Verbindung mit dem Betrieb hergestellt und die Angelegenheit manchmal gütlich 

geklärt.  

 


